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Tagblatt
des Grossen Rates
des Kantons Bern

Kreisschreiben
an die Mitglieder
des Grossen Rates
Laufen, den 24. April 1989

Frau Grossrätin,
Herr Grossrat,

Gemäss Artikel 8, Absatz 1 der Geschäftsordnung für
den Grossen Rat beginnt die ordentliche Maisession
1989 am

Montag, 8. Mai 1989

Sie werden eingeladen, sich am genannten Tag um
13.45 Uhr im Grossratssaal, Rathaus Bern, einzufinden.

Zur Behandlung kommen folgende Geschäfte:

Gesetzesentwürfe

zur zweiten Beratung
Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über die
Primarschule und des Gesetzes über die Mittelschulen
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
Gesetz über Beiträge an Schiessanlagen und das ausser-
dienstliche Schiesswesen

Gesetz über die Förderung der Erwachsenenbildung

zur ersten Beratung

Staatsverfassungsänderung Art.3 und 4

Gesetz über die politischen Rechte (GPR) (Änderung)
und Gemeindegesetz (Änderung)
Gesetz über die Mitwirkungsrechte des Berner Jura und
der französischsprachigen Bevölkerung des zweisprachigen

Amtsbezirkes Biel (Änderung)
Gesetz über die Nutzung des Wassers (WNG)

Gesetz über die Arbeitsvermittlung, die Arbeitslosenversicherung

und die Arbeitslosenunterstützung (AVUG)

Gesetz über die BEDAG Informatik

Dekretsentwürfe

Dekret über die Versicherungskasse der bernischen
Staatsverwaltung
Dekret über die Bernische Lehrerversicherungskasse

Dekret über die Besoldungen der Behördemitglieder
und des Personals der bernischen Staatsverwaltung
(Änderung)
Dekret über die Lehrerbesoldungen (Änderung)

G rossratsbesch Iüsse

Geschäftsordnung für den Grossen Rat

Grossratsbeschluss betreffend die Begrenzung und
Festsetzung von staatlichen Baubeiträgen (Änderung)

Berichte des Regierungsrates

Bericht betreffend die Anlagepolitik der Versicherungskasse

der bernischen Staatsverwaltung und der Bernischen

Lehrerversicherungskasse (Kenntnisnahme)

Weitere Geschäfte

Fristverlängerungen für die Beantwortung persönlicher
Vorstösse

(Siehe separate Vorlage)

Nachkredite

(Siehe separate Vorlage)

Direktionsgeschäfte

(Siehe separate Vorlagen)

Parlamentarische Vorstösse

(Siehe separate Vorlagen)

Geschäfte der Justizkommission

Behandlung von Petitionen

Präsidialabteilung

Eintritt neuer Mitglieder in den Rat; Vereidigung

Polizeidirektion

Einbürgerungen
Straferlassgesuche

Bestellung von Kommissionen

Gesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenversicherung (ELKG) (Totalrevision)
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Gesetz zur Reinhaltung der Luft (Lufthygienegesetz)
Gesetz betreffend die Zivilprozessordnung für den Kanton

Bern (ZPO)

Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches

Einführungsgesetz für den Kanton Bern zum Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs

Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden
(GOG)

Gesetz über die fürsorgerische Freiheitsentziehung und
andere Massnahmen der persönlichen Fürsorge

Gesetz über das Gemeindewesen (Änderung)

Gesetz über die steuerbegünstigten Arbeitsbeschaffungsreserven

(ABRG)

Gesetz über die Förderung von Turnen und Sport (Änderung)

Gesetz über die Spitäler und Schulen für Spitalberufe
(Spitalgesetz) (Änderung)

Dekret über die Zahl der Kammerschreiber am
Verwaltungsgericht

Dekret über die Gebühren des Verwaltungsgerichtes

Dekret über die Beiträge für die Umstellung auf biologischen

Landbau

Dekret über Struktur und Organisation der kantonalen
französischsprachigen Schule in Bern (Änderung)

Grossratsbeschluss betreffend Dotationskapital der BE-
DAG

Grossratsbeschluss betreffend Tätigkeit der Hypothekarkasse

zugunsten des Staates Bern auf dem
Liegenschaftsmarkt

Bericht betreffend Immobiliengesellschaften mit
Staatsbeteiligung

Präsident/Präsidentin des Jugendgerichts Seeland

Fachrichter/Fachrichterin des Jugendgerichts Bern-Mit-
telland als Ersatz für den verstorbenen Hans Fuhrer

Fachrichter/Fachrichterin des Jugendgerichts Emmen-
tal-Oberaargau als Ersatz für den zurücktretenden Fritz
Nyffeler

Tagesordnung der ersten Sitzung

1. Eintritt neuer Mitglieder in den Rat
2. Geschäfte der Präsidialabteilung
Im übrigen gemäss Detailprogramm

Mit vorzüglicher Hochachtung
Der Grossratspräsident: Rudolf Schmidlin

Wahlen

Präsident/Präsidentin des Grossen Rates

Erster/erste und zweiter/zweite Vizepräsident/Vizepräsidentin
des Grossen Rates

Sechs Stimmenzähler/Stimmenzählerinnen
Präsident/Präsidentin des Regierungsrates
Vizepräsident/Vizepräsidentin des Regierungsrates
Ein Mitglied der Paritätischen Kommission für den Berner

Jura als Ersatz für den zurücktretenden André Du-
commun (SP)

Ein Mitglied der Paritätischen Kommission für den Berner

Jura als Ersatz für den zurücktretenden Otto Mes-
serli (SP)

Zwei Mitglieder der Staatswirtschaftskommission als
Ersatz für die zurücktretenden Alfred Breitschmid (FL)
und Fritz Hurni (SVP)

Ein Mitglied der Verkehrskommission als Ersatz für den
zurücktretenden Ernst Beiner (SP)

Ein vollamtliches Mitglied des Versicherungsgerichtes
als Ersatz für den zurücktretenden Georg Kunz (SP)

Zwei Ersatzmitglieder für das Obergericht als Ersatz für
den zurücktretenden A. Genna und den zum Oberrichter
gewählten Hans Rudolf Schweingruber (beide SP)
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Erste Sitzung

Montag, 8. Mai 1989, 13.45 Uhr

Präsident: Rudolf Schmidlin, Laufen

Präsenz: Anwesend sind 188 Mitglieder. Entschuldigt
abwesend sind: Ammon, Bärtschi, Begert, Beutler,
Burri, Christen (Thunstetten), Fischer-Homberger, blotter,

Probst, Schürch, Winistoerfer, Zulauf.

Präsident. Ich begrüsse Sie herzlich zur Eröffnung der
Maisession. Sie erhielten vor der Session 3,7
Kilogramm Papier zugeschickt und konnten so feststellen,
dass uns drei reich befrachtete Wochen bevorstehen. Die
Präsidentenkonferenz traf die nötigen Massnahmen,
damit wir die Geschäfte in diesen drei Wochen erledigen
können. Allenfalls müssen wir einzelne Sitzungen
verlängern. Ich zähle auf Sie, dass die Massnahme der
Sitzungsverlängerung nicht oder nur teilweise ergriffen
werden muss. Auch ich will mich bemühen, mich kurz zu
fassen, und gehe deshalb sogleich zu den Mitteilungen
über.
Am Pfingstmontag findet keine Sitzung statt. Das
Programm des darauffolgenden Dienstags entspricht somit
demjenigen eines normalen Montags: Vormittag
Fraktionssitzung, Nachmittag Ratsverhandlungen. An
diesem 16. Mai findet der Kellerabend statt.
Am 17.Mai dürfen wir zu Gast sein in der Gemeinde
Twann anlässlich der Feier zu Ehren des neuen
Grossratspräsidenten. Wir danken herzlich für diese
Einladung. Die Nachmittagssitzung wird deshalb um 14.45
Uhr abgebrochen.
Heute um 17.00 Uhr findet im Rahmen der Totalrevision
der Staatsverfassung eine Veranstaltung über die
volkswirtschaftlichen Probleme unseres Kantons statt. Ich
bitte Sie, diese Veranstaltung zu besuchen. Es ist sicher
richtig, wenn sich der Rat aus erster Hand über die Tätigkeit

der Kommission informieren lässt. Am 25. Mai, am
letzten Sessionstag, wird um 17.00 Uhr wiederum eine
Veranstaltung im Rahmen der Verfassungsrevision
durchgeführt, und zwar im Burgerratssaal. Die heutige
Veranstaltung findet hier statt.
Die Präsidentenkonferenz nahm eine Einladung der
BKW zu einer Besichtigung des Atomkraftwerkes Mühleberg

an. Dabei sollen die Sicherheitseinrichtungen und
die Bedeutung dieses Kraftwerkes für die Stromversorgung

des Kantons zur Sprache kommen. Diese Besichtigung

wird voraussichtlich am 31. Oktober am Nachmittag

stattfinden, eine Einladung wird noch verschickt.
In der Eingangshalle und der Wandelhalle wurden zwei
Schaukasten aufgestellt, in welchen zwei alte Berner
Bilderchroniken ausgestellt sind, eine von Bendicht
Tschachtlan und eine von Diebold Schilling. Diese vor
fünfhundert Jahren entstandenen Chroniken wurden in
einer Faksimileausgabe neu gedruckt. Dank der
Zusammenarbeit zwischen der Rathausverwaltung, dem Amt
für Kulturausstellungen und dem Staatsarchiv können
diese zwei Chroniken hier im Rathaus ausgestellt werden.

Die Bücher sind bei den Berichten über Laupen
aufgeschlagen. Wenn diese Ausstellung auf Interesse
stösst, wird man auch andere Ausschnitte der beiden
Chroniken zeigen.
Ich danke der Rathausverwaltung für die Einrichtung der
Cafeteria. Es sei schwierig gewesen, jemanden für die

Betreibung der Cafeteria zu finden. Wir sind deshalb
Frau Wiedmer und Frau Krummen dankbar, dass sie
diese Aufgabe übernommen haben. Die Sitzungen
finden aber nicht in der Cafeteria statt, sondern hier im
Saal!
Folgende Entschuldigungen sind noch bekanntzugeben:

Für die ganze Session entschuldigt sich Frau
Fischer-Homberger. Herr Winistoerfer ist ernsthaft
erkrankt, er wird voraussichtlich an der Session nicht
teilnehmen können, wir wünschen ihm gute Besserung.
Wir freuen uns, dass Herr Hans-Rudolf Blatter wieder unter

uns ist. Wegen Krankheit konnte er an der letzten Session

nicht teilnehmen. Seine Genesung geht aber nur
langsam voran, er wird nur stundenweise an den
Verhandlungen teilnehmen können. Wir wünschen ihm
weiterhin gute Besserung. Für die erste Sessionswoche
entschuldigt sich Herr Jürg Schürch, für die zweite
Sessionswoche Herr Bischof. Für einzelne Tage entschuldigen

sich Herr Thalmann, Herr Probst, Herr Flück und
Frau Zulauf.
Ich erkläre die Session für eröffnet.

Eintritt neuer Mitglieder in den Rat; Vereidigung

Präsident. Für Herrn Ernst Beiner rückt Herr Beat Hunzi-
ker in den Rat nach, für Herrn André Ducommun Herr
Francis Daetwyler und für Herrn Otto Messerli Herr Kurt
Schweizer.

Herr Francis Daetwyler, Herr Beat Hunziker und Herr Kurt
Schweizer legen das Gelübde ab.

Präsident. Ich wünsche den drei neuen Ratsmitgliedern
alles Gute.

Fristverlängerungen für die Beantwortung persönlicher

Vorstösse

Krebs, Vizepräsident. Angesichts der grossen Zahl
persönlicher Vorstösse erstaunt es nicht, wenn die Direktionen

Mühe haben, alle Vorstösse fristgerecht fundiert zu
beantworten. Die Präsidentenkonferenz beantragt
Ihnen, die Beratung folgender Vorstösse zu verschieben:
Postulat Gugger Fritz, Bessere Arbeitsbedingungen für
Sonntags- und Nachtdienste; Motion Scherrer, Linksradikale

Umtriebe; Motion Salvisberg, Musikschulen,
Schulkostenbeiträge nicht beteiligter Gemeinden;
Postulat Bieri (Oberdiessbach), Diplommittelschule
(DMS) für das Emmental; Interpellation Vollmer,
«Budgetknappheit» der Uni resp. Tendenzen zum «Sponsoring»

im Bildungsbereich; Interpellation Bigler,
Erschwernisse beim Sekundarschulübertritt; Motion
Brüggemann, Fakultative Einführung des Ausländerinnen

Stimm- und Wahlrechts auf Gemeindeebene. Mit
einer Ausnahme sind die Motionäre, Postulanten und
Interpellanten mit der Verschiebung einverstanden, nur
Herr Scherrer wehrt sich gegen eine Verschiebung. Ich
bitte Sie, allen Anträgen auf Fristverlängerung zur
Beantwortung zuzustimmen.

Scherrer. Ich bin enttäuscht, dass es der Verwaltung
nicht möglich war, meinen Vorstoss rechtzeitig zu behandeln.

Ich reichte meinen Vorstoss Ende November 1988
ein. Erst am 8. Februar 1989 schrieb die Justizdirektion
an die Universität, der es offenbar nicht möglich war, in-
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nert drei Monaten auch nur mit einem kurzen Brief zu
antworten. Ich betrachte das nicht gerade als Schlamperei,

aber doch als Verzögerung. Mein Anliegen ist
dringend, der massive Polizeieinsatz heute morgen beweist
es. Weil die Antwort der Universität aber nicht da ist,
muss ich wohl oder übel mit der Verschiebung
einverstanden sein.

Der Rat stimmt stillschweigend zu.

Petitionen

Binz, Präsidentin der Justizkommission. Der Grosse Rat
hat materiell keine Petition zu behandeln. In einem Fall
machte die Justizkommission von ihrem Recht
Gebrauch, Eingaben in eigener Kompetenz zu behandeln.
Es handelte sich einmal mehr um eine Eingabe von
Herrn Josef Morger aus Freiburg.

Geschäftsordnung für den Grossen Rat des
Kantons Bern

Beilage Nr. 33

Eintretensfrage

Joder, Präsident der Kommission. Wir verabschiedeten
das Grossratsgesetz in der Novembersession in zweiter
Lesung, das Referendum wurde in der Zwischenzeit
nicht ergriffen. Das Grossratsgesetz wird mit Beginn der
neuen Legislatur am I.Juni 1990 in Kraft treten. Seit der
Verabschiedung durch den Grossen Rat stiess diese
Vorlage in verschiedenen Kantonen auf Interesse: Die
Kantone Baselland, Baselstadt, Solothurn. Aargau und
Zürich informierten sich näher, insbesondere über die
Fragen des Einsichts- und Auskunftsrechts.
Gestützt auf Bestimmungen der Verfassung und des
neuen Grossratsgesetzes sind wir verpflichtet, eine
Geschäftsordnung zu erlassen. In dieser Geschäftsordnung

wird die Organisation des Grossen Rates festgelegt.

Die Kommission Parlamentsreform beschloss, eine
Totalrevision durchzuführen, damit die heute geltende
Geschäftsordnung aus dem Jahre 1983 an das neue
Grossratsgesetz angepasst werden kann. Ein grosser
Teil der Bestimmungen wurde materiell nicht überarbeitet,

nur redaktionell. Neu sind die Bestimmungen über
den Geschäftsverkehr zwischen der Regierung und
Verwaltung einerseits und dem Parlament andererseits.
Weiter versuchten wir, verschiedene seit 1983 überwiesene

Vorstösse in den Entwurf der neuen Geschäftsordnung

einzubauen.
Wir führten in der Kommission zwei Lesungen und eine
Vernehmlassung beim Regierungsrat und den
Verwaltungsdirektionen durch. Es wurden keine wesentlichen
Einwände gemacht. Am 2. März konnte daher die
Kommission die Vorlage einstimmig verabschieden. Ich
danke an dieser Stelle Herrn Miesch für seine umsichtige

Arbeit als Gesetzesredaktor und beantrage Ihnen im
Namen der Kommission, auf die Vorlage einzutreten.

Jenni (Bern). Diese Geschäftsordnung beschliessen wir
nicht in einem relativ freien Raum, sondern im Rahmen
des bereits beschlossenen Grossratsgesetzes. Die
Bedenken unserer Fraktion gegen dieses Gesetz brachte
ich damals bei der Eintretensdebatte und in der
Detailberatung bereits vor. Viele Bestimmungen der heute

vorliegenden Geschäftsordnung sind nur die logische
Folge der schlechten Bestimmungen des Grossratsgesetzes.

Man kann in der Geschäftsordnung die Fehler,
die bei der Verabschiedung des Grossratsgesetzes
gemacht wurden, nicht korrigieren. Unsere Fraktion ist
daher nur mit Bedenken für Eintreten. Bedenken auch
deshalb, weil Anträge für die Detailberatung vorliegen, welche

die Geschäftsordnung dort, wo sie Verbesserungen
gegenüber dem Grossratsgesetz vorsieht, verschlechtern

wollen. Die Geschäftsordnung sollte aber ohne
wesentliche Änderungen verabschiedet werden.
Wenn die Bestimmung, dass eine Fraktion nur einmal
pro Legislaturperiode das Präsidium des Rates innehaben

kann, gestrichen würde und man wieder zum alten
System zurückkehren würde, bei dem die kleinen
Fraktionen keine Chance haben, einen Präsidenten zu stellen,

wäre diese Geschäftsordnung in der Schlussabstimmung

für uns nicht mehr annehmbar. Eine solche
Umkehr würde den Versprechen widersprechen, welche die
grossen Fraktionen bei der Beratung des Grossratsgesetzes

gaben. Wir könnten uns auch nicht mit einer
Geschäftsordnung anfreunden, welche die wenigen
Zuständigkeiten, welche die Präsidentenkonferenz noch
hat, dem Büro übertragen würde. Im Büro sind nicht alle
Fraktionen vertreten, auch nicht jene, die durchaus
Anspruch auf eine Vertretung hätten. Wir können uns ebenfalls

nicht anfreunden mit dem in einem Abänderungs-
antrag vorgeschlagenen Verbot, nach dem Vertreter des
Regierungsrates das Wort zu ergreifen. Solche autoritäre

Rückfälle in vorhafnerische Zeiten gehören nicht in
die neue Geschäftsordnung. Ein anderer Antrag schlägt
vor, die parlamentarischen Vorstösse an den Schluss der
Beratungen zu setzen. Man versucht so, dieses wichtige
Gestaltungsmittel der Parlamentarier und Fraktionen
abzuwerten, man soll die Vorstösse erst ganz am
Schluss unter ferner liefen behandeln, das heisst immer
wieder hinausschieben.
Ich bitte Sie, an den wesentlichen Zügen der Geschäftsordnung

festzuhalten, auch dort, wo sie Verbesserungen
bringt. Sonst wäre das ein weiterer Schritt in eine
falsche Richtung, nach den verschiedenen falschen Schritten,

die man mit dem Grossratsgesetz machte. Ich bitte
Sie, auf die Geschäftsordnung einzutreten und ihr im
wesentlichen in der von der Kommission vorgeschlagenen

Form zuzustimmen.

Vizepräsident Krebs übernimmt den Vorsitz.

Brodmann. Ich frage mich, ob man auf diese Geschäftsordnung

eintreten soll angesichts der vielen Anträge
aus den Fraktionen, die an der Vorberatung teilnahmen.
So viele Anträge sind eine Zumutung. Wir müssen
wahrscheinlich eintreten, werden aber versuchen, das Beste
aus diesem Entwurf herauszuholen. Gemäss Grossratsgesetz

und Staatsverfassung muss sich der Grosse Rat
eine Geschäftsordnung geben. Die ganze Parlamentsreform

begann wegen der Finanzaffäre. Die grossen
Fraktionen hatten damals alle Macht und Kontrollfunktionen
an sich gerissen, Hessen sich aber von der Regierung
übertölpeln.
Wie schon bei der Beratung des Grossratsgesetzes
versucht man auch heute bei der Geschäftsordnung die guten

Ratschläge aus der Zeit der Finanzaffäre zu verdrängen.

Man versucht wieder mit allen Mitteln, die kleinen
Fraktionen auszumanövrieren, sei es bei derfinanziellen
Gleichberechtigung, sei es bei der Sitzverteilung in den
ständigen Kommissionen. Nach dem Schlamassel der
vergangenen Jahre sollten nun die kleinen Fraktionen in
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allen ständigen Kommissionen Einsitz erhalten, damit
die Kontrollfunktion wenigstens von der Opposition
gewährleistet wird und dem Machtanspruch der grossen
Fraktionen Grenzen gesetzt werden. Wir dürfen die
Geschäftsordnung nicht verwässern, sonst stehen wir am
Anfang einer neuen Affäre.
Zu den einzelnen Artikeln werde ich in der Detailberatung

Stellung nehmen. Nur soviel: Verschiedene
Anträge versuchen, Aufgaben der Präsidentenkonferenz
dem Büro zu übertragen. Solche Machtdemonstrationen

können wir aber nicht dulden. Wir lehnen alle
Anträge ab, welche die kleinen Fraktionen schlechterstellen

wollen. Auch die kleinen Fraktionen tragen zu einem
guten Ratsbetrieb bei und bringen eine gesunde Opposition

in diesen Saal. Wenn die kleinen Fraktionen nicht
gebührend berücksichtigt werden, müssten wir in der
Schlussabstimmung die Geschäftsordnung ablehnen.

Schaer (Bern). Am gleichen Tag, an welchem die EVP/
LdU-Fraktion sich versammelte, um die Geschäftsordnung

zu besprechen, konnte man in der Zeitung bereits
lesen, in welchem Sinn und Geist die Verhandlungen
heute stattfinden werden. Sie können sich vorstellen,
wie motiviert wir für unsere Diskussion waren!
Die Geschäftsordnung ist die Fortsetzung des Grossratsgesetzes.

Was im Gesetz verpasst wurde, kann in der
Geschäftsordnung praktisch nicht mehr nachgeholt werden.

Das zeigen die Abänderungsanträge deutlich. Was
man neu einzubringen versuchte, ist bestritten und wird
wahrscheinlich nicht bestehen können.
Unser Alltag wird stark von Angst geprägt. Hinter vielen
Anträgen spürt man Angst. Die Angst, jemand könnte
einem etwas wegnehmen, die Angst, es könnte sich etwas
ändern und damit sogar etwas verändern. Wir kennen
kein Rezept gegen diese Angst, ich habe fast etwas Mitleid

mit diesen Leuten, die diese Anträge vertreten. Wir
haben nie verschwiegen, dass wir uns das Gesetz und
die Geschäftsordnung anders vorgestellt haben. Uns
sind aber andere Dinge auch wichtig - wir wiesen
bereits bei der Gesetzesberatung darauf hin -, Dinge, die
man nicht reglementieren kann: der Respekt vor andern
Meinungen, die Achtung vor dem sogenannten Gegner,
die Bereitschaft, einander zuzuhören und aufeinander
zuzugehen. Unsere Grossratsarbeit wäre so nicht nur
ordnungsgemäss, sondern auch sinnvoll, was sie in letzter
Zeit nicht immer war. Ein Fraktionskollege sagte: Die
Ordnung hätten wir nun, jetzt müssen wir sie noch mit Inhalt
füllen. Wir hoffen, es sei mit dieser Geschäftsordnung
dann tatsächlich noch möglich, einen Inhalt zu finden.
Wir machten uns nie Illusionen über den sogenannten
Neuanfang in der bernischen Politik nach der Finanzaffäre.

Wir werden deshalb auch versuchen, den Ausgang
der heutigen Beratungen mit Fassung zu tragen.

Zürcher. Im Grossratsgesetz wurden alle wichtigen
Pflöcke für unseren Parlamentsbetrieb schon
eingeschlagen. Die SP-Fraktion versuchte bei der Beratung
der hauseigenen Ordnung die wichtigsten Ziele der
Parlamentsreform im Auge zu behalten. Diese Ziele sind:
die Stärkung des Milizparlamentes, mehr Öffentlichkeit
und Transparenz und nicht zuletzt Rücksichtnahme auf
Minderheiten. Nach diesen Gesichtspunkten beurteilen
wir die verschiedenen Anträge.
Wir wehren uns gegen eine Verwässerung des Grundsatzes

der Offenlegung der Interessenbindungen, wie
sie im Gesetz vorgesehen ist. Ein Antrag will die Offenle-
gungspflicht einengen, das würde aber dem Gesetzesauftrag

nicht mehr voll entsprechen.

Unsere Fraktion diskutierte auch über die Zahl der
ständigen Kommissionen und ihre Mitgliederzahlen. Die
Verkehrskommission sollte mit verminderter Mitgliederzahl

bestehen bleiben, weil sie wesentliche direktions-
übergreifende Aufgaben zu erfüllen hat. Denken wir nur
an die koordinierte Verkehrspolitik. Die Einführung von
weiteren Kommissionen lehnen wir hingegen ab. Wir
wollen keine «Kommissionitis» und eine damit verbundene

Abwertung des einzelnen Ratsmitgliedes. Dies
auch im Interesse einer besseren Durchschaubarkeitder
politischen Meinungsbildung, die sich im wesentlichen
im Ratsplenum und nicht hinter verschlossenen Türen in
den Kommissionssitzungen abspielen soll.
Zu einer Schwächung des Parlamentes würde ein Eingehen

auf die oft gehörte Forderung nach einem strafferen
und rationelleren Ratsbetrieb führen. Man möchte die
Redezeiten einschränken, die Quoren für die Gewährung

der Diskussion heraufsetzen oder die parlamentarischen

Vorstösse ans Ende der Traktandenliste setzen.
Mit solchen Massnahmen kann das Parlament aber
nicht gestärkt werden.
Der Schutz der Minderheiten ist uns ein Anliegen, wir
begrüssen deshalb den vorgesehenen Artikel 25 Absatz
3. Damit können auch die kleinen Gruppierungen mit
einer gewissen Regelmässigkeit den Ratspräsidenten
oder die Ratspräsidentin stellen. Hier geht es auch um
ein Versprechen, das gegeben wurde und heute eingelöst

werden muss.
Diesen Entwurf betrachtet unsere Fraktion als taugliche
Grundlage für eine gute und politisch durchschaubare
Ratsarbeit. Sollten sich einzelne Bestimmungen in
Zukunft nicht bewähren, hätte der Rat ja die Kompetenz,
die nötig erscheinenden Korrekturen anzubringen. Wir
empfehlen Ihnen, auf die Vorlage einzutreten und sie
möglichst wenig zu verändern.

Beerli. Der Grosse Rat gab sich ein Gesetz und schuf
damit die Grundlage für die vorliegende Geschäftsordnung,

das eine ist die logische Folge des andern. Ich will
mich darum hier kurz fassen und dann später zu einzelnen

Artikeln Stellung nehmen. Ich empfehle Ihnen im
Namen der FDP-Fraktion, auf die Geschäftsordnung
einzutreten.

Steiner (Utzenstorf). Auch die SVP beantragt, auf die
Geschäftsordnung einzutreten. Sie stellt nach der
Erarbeitung des Grossratsgesetzes die logische Fortsetzung
der Parlamentsreform dar. Die Frage der Zahl der ständigen

Kommissionen stand bei unseren Diskussionen im
Vordergrund. Ich werde mich bei den einzelnen Artikeln
ausführlicher äussern.
In der heutigen Debatte fiel mir die Enttäuschung der
kleineren Parteien auf über die fehlende Bereitschaft der
grösseren Parteien, ihnen mehr zuzugestehen. Würden
sie aber, wäre die Situation umgekehrt, auch Toleranz
walten lassen? Wir sind bereit, die kleinen Parteien zu
respektieren. Wir wehren uns aber dort, wo sie zusätzliche
Rechte verlangen, die ihnen nicht unbedingt zustehen.
Die Verteilung der Aufgaben zwischen dem Büro und
der Präsidentenkonferenz ist für uns ein anderer wichtiger

Punkt. Wir müssen die einzelnen Aufgaben klar
zuweisen: Politische Entscheide sollen vom Büro gefällt
werden, organisatorische Aufgaben soll die
Präsidentenkonferenz übernehmen.

Baumann Ruedi. Das Grossratsgesetz war kein grosser
Wurf, somit kann auch die Geschäftsordnung nicht
darüber hinaus zielen. Faute de mieux sind auch wir für Ein-
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treten. Die noch diskussionswürdigen Aspekte gliederten

wir in fünf Punkte.
Erster Punkt: die interfraktionelle Konferenz. In der
Vergangenheit lief bei den Vorbereitungen der Richterwahlen

nicht alles so, wie es hätte sein müssen. Der von der
Kommission verabschiedete Entwurf befriedigt uns
diesbezüglich nicht.
Zweiter Punkt: Ratspräsidium. Der Dreierturnus, der bisher

galt, ist nicht mehr zweckmässig, wenn man
bedenkt, dass die kleinen Parteien - «klein» bald in
Anführungszeichen - mehr als einen Viertel der Wählerstimmen

vereinigen.
Dritter Punkt: Erhaltung der Zuständigkeiten der
Präsidentenkonferenz. Ich bin mit Frau Steiner gar nicht
einverstanden, dass man in der Präsidentenkonferenz die
Fraktionspräsidentinnen und -Präsidenten schliesslich
nur noch darüber diskutieren lassen will, wo und wann
das nächste Parlamentarierskirennen stattfinden soll,
alle andern Aufgaben aber dem Büro überträgt.
Vierter Punkt: Reduktion der ständigen Kommissionen.
Wir waren uns in der Fraktion in diesem Punkt nicht ganz
einig, wir neigen aber eher zu weniger ständigen
Kommissionen.

Fünfter Punkt: Quorum für die Diskussionen. Wir sollten
die Quoren nicht hinaufsetzen, sonst binden wir uns
selbst einen Maulkorb um. Wir sollten die Quoren möglichst

tief halten.
Diese Punkte scheinen der Freien Liste in der heutigen
Diskussion wichtig zu sein.

Zbinden (Ostermundigen). Ich fragte mich, ob es einen
Sinn habe, sich als Einzelsprecherin zu diesem Geschäft
zu äussern. Ich weiss es immer noch nicht, im Vorfeld
der heutigen Debatte wurde schon viel Sinnvolles, aber
auch viel Sinnloses gesagt. Heute werden zentrale Anliegen

wieder durch Abänderungsanträge in Frage
gestellt. Diese Anträge wollen die Mitsprache und die
Möglichkeiten der Minderheiten im Rat einschränken.
Ich untersuchte das Verhältnis zwischen den grossen
und kleinen Parteien näher und betrachtete auch die
Funktion der kleinen Parteien für die grossen. Die
Zusammenarbeit zwischen grossen und kleinen Parteien
ist und bleibt ein Demokratieverträglichkeitstest für die
grossen, nicht für die kleinen. Erst die Demokratie
ermöglicht die Existenz von kleinen Parteien in der
politischen Landschaft, sie haben dort also offensichtlich eine
Funktion. Meine Erfahrung hier ist aber ein andere: Die
kleinen Parteien werden als quantité négligeable gerade
noch toleriert, sie werden als lästig und überflüssig
eingestuft und als störend in der vermeintlichen Harmonie
von gleichgeschalteten politischen Prozessen betrachtet.

Warum soll man diesen Störefrieden mehr zugestehen

als nötig? Frau Steinerstellte diese Frage vorhin. Die
gleiche Frage steht auch hinter verschiedenen Anträgen,

die heute zur Diskussion stehen. Das Mehrheiten-
und Minderheitendenkschema ist aber genauso
fragwürdig wie das Schwarzweissschema, um ein politisches

Problem zu beurteilen. Ein bekannter bürgerlicher
Politiker sagte in einem Podiumsgespräch einem Vertreter

einer kleinen Partei: Mein Herr, wenn Sie dann einmal

eine Mehrheit hinter sich versammelt haben, dann
spreche ich wieder mit Ihnen, vorher hat es keinen Sinn.
Diese Ignoranz ist gefährlich.
Wenn man politisch aktiv wird und sich für eine Partei
entscheidet, fragt man sich, was man erreichen will. Will
man der Allgemeinheit dienen? Will man die Anliegen
der Minderheiten vertreten? Oder will man am Machtkuchen

und seinen fetten Brosamen teilhaben? Es braucht

keine Zivilcourage, sich einer grossen, etablierten
bürgerlichen Partei anzuschliessen. Wer riskiert damit
etwas, was wird dabei in Frage gestellt? Das Sofa, auf dem
man sich niederlässt, ist breit, gross und gut gepolstert.
Das kann man vom kleinen und harten Holzschemel, auf
dem die kleinen Parteien sitzen, nicht behaupten. Auf
dem Sofa schläft man aber sehr schnell und leicht ein,
auf dem harten Schemel kann das nicht passieren, es ist
zu unbequem, man bleibt zwangsläufig hellwach, und
zwar politisch. Wir brauchen Wachheit und Aufmerksamkeit

in unserer Gesellschaft angesichts der Flutwelle
nationaler und internationaler Probleme, die auf uns
zurollt. Ich hätte Alpträume, wenn ich auf dem Sofa vor
mich hinschlummern und nicht auf dem kleinen Schemel

sitzen würde. Wer kündet die aufkommenden
Probleme in der Gesellschaft an? Wer kündet Veränderungen

an? Die Minderheiten, die kleinen Gruppen, diejenigen,

die über kein Sprachrohr in den etablierten Parteien
verfügen. Die Umweltpolitik und die Umweltpolitiker
sind ein gutes Beispiel dafür. Die Minderheiten sind die
Seismographen unserer Gesellschaft, die Konfliktforschung

kann das sogar mit Zahlenbeispielen belegen.
Das Wählerpotential der kleinen Parteien würde einen
latenten Sprengsatz innerhalb der grossen, vor allem der
bürgerlichen Parteien, darstellen, wenn sie diese
Gruppierungen in ihre Parteien integrieren müssten. Dann
wäre es mit der Harmonie vorbei.
Das gesellschaftliche Sprengpotential wird von den kleinen

Parteien entschärft. Diese Parteien machen sichtbar,
was gärt und brodelt, welche neuen Ideale und Hoffnungen

heranwachsen. In diesem Sinne sind alle Parteien
voneinander abhängig, die kleinen von den grossen, die
grossen von den kleinen, weit über die heutige Debatte
und diese Geschäftsordnung hinaus. Ich bitte Sie, das
während der Detailberatung in Rechnung zu stellen, im
Sinne eines Demokratieverträglichkeitstestes der grossen

Parteien.

Präsident Schmidtin übernimmt wieder den Vorsitz.

Präsident. Eintreten ist nicht bestritten und somit
beschlossen.

Detailberatung

Art. 1-5

Angenommen

Art. 6 Abs. 1

Antrag Christen (Rüedisbach)

Bst. d streichen

Christen (Rüedisbach). Ich beantrage, Buchstabe d in
Absatz 1 von Artikel 6 zu streichen. Es ist heute populär,
die Offenlegung von Interessenbindungen zu fordern.
Man sollte sich dabei aber überlegen, wo eine Offenlegung

sinnvoll ist und wo nicht. Es zeigte sich in letzter
Zeit auch, dass offenbar die Offenlegung der Interessenbindungen

des Ehepartners auch sehr gefragt ist, man
machte diesbezüglich gewisse Erfahrungen.
In Buchstabe d wird verlangt, die Mitgliedschaft in allen
Kommissionen auf Gemeindeebene offenzulegen. Hat
das wirklich einen Sinn? Ist es sinnvoll, die Mitgliedschaft

in einer-überspitztformuliert-Feldmauserkom-
mission oder einer Spezialkommission zur Erstellung
eines neuen Spritzenhauses bekanntgeben zu müssen?
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Wenn man die Mitgliedschaft in einer solchen Kommission

nicht bekanntgibt, so macht man sich schon schuldig.

Diese Bestimmung ist doch sinnlos, so wird die
Liste der Interessenbindungen nur unnötig verlängert
und unübersichtlich. Wer in einer Gemeinde ein wichtiges

politisches Amt ausübt, vor allem in grossen
Gemeinden wie beispielsweise der Stadt Bern, muss dieses

gemäss Buchstabe e offenlegen. Ich bitte Sie
deshalb, meinem Streichungsantrag zuzustimmen.

Joder, Präsident der Kommission. Ich bitte Sie, den
Antrag von Herrn Christen abzulehnen. Ein vom Rat
überwiesenes Postulat verlangt die Offenlegung der
Interessenbindungen. Gestützt darauf verankerte man den
Grundsatz der Offenlegung in der Geschäftsordnung.
Bei den Interessenbindungen geht es im wesentlichen
um zwei Bereiche: den wirtschaftlichen und den
politischen. Der politische Bereich ist in Buchstabe d festgehalten.

Stimmen wir dem Antrag Christen zu, so
machen wir einen Schritt zurück und weichen von der
ursprünglichen Meinung des Rates ab. Es kann durchaus
von öffentlichem Interesse sein, die weiteren politischen
Aktivitäten der Grossratsmitglieder auf Bundesebene,
auf kantonaler und kommunaler Ebene zu kennen, zum
Beispiel die Mitgliedschaft in einem Gemeinderat oder
in einer eidgenössischen Kommission. Neben dem
öffentlichen Interesse sind diese Zusatzinformationen
auch für die Zusammensetzung unserer parlamentarischen

Kommissionen wertvoll, wenn es um die Zuweisung

der Geschäfte innerhalb der Fraktionen geht.
Die von der Kommission vorgeschlagene Regelung
entspricht den Bestimmungen im Geschäftsverkehrsgesetz
des Nationalrates, welche sich bewährt haben. Die
vorliegende Formulierung ist offen. Man wird diese Bestimmung

vernünftig anwenden müssen. Man wird sicher
nicht jede kleinste Kommission auf Gemeindeebene
angeben müssen, wie HerrChristen meint. Das Büro wacht
ja über die Einhaltung der Offenlegungspflicht; es wird
diese Aufgabe mit einer gewissen Vernunft erfüllen. Es
sind keine Sanktionen vorgesehen, wenn man nicht
jedes kleinste Amt angibt. Darum bitte ich Sie, am
Grundkonzept, das heisst an der recht ausführlichen und
deshalb auch informativen Auflistung, festzuhalten und der
Fassung der Kommission zuzustimmen.

Abstimmung
Für den Antrag Christen (Rüedisbach) 51 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 76 Stimmen

Art. 6 Abs. 2-Art. 9 Abs. 1

Angenommen

Art. 9 Abs. 2 Bst. a

Antrag Brodmann
einem Grundbeitrag von 12000 Franken

Brodmann. Die Beiträge, welche die Fraktionen erhalten,

sind für den Betrieb der Fraktionssekretariate
bestimmt. Die kleinen Fraktionen haben die gleiche
Infrastruktur wie die grossen und auch entsprechende
Kosten. Wir haben höchstens weniger teure Sekretäre. Wir
schlagen Ihnen deshalb vor, den Grundbeitrag im Sinne
einer Gleichberechtigung für alle Fraktionen auf 12000
Franken festzulegen. Die grossen Fraktionen haben an
diesem Vorschlag wahrscheinlich keine Freude, sie
haben aber noch den Zusatzbeitrag von 1500 Franken pro

Mitglied. So kommen sie auf einen ansehnlichen Betrag
und einen schönen Zustupf für die Parteikasse, auf den
die kleinen Fraktionen verzichten müssen.
Die Mehrkosten bei einer Annahme meines Antrages
würden 30000 Franken betragen. Im Sinne einer
Gleichberechtigung bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen,

damit auch die kleinen Fraktionen ihr Sekretariat
unterhalten können.

Joder, Präsident der Kommission. Auch die heute
geltende Geschäftsordnung sieht eine Abstufung des
Grundbeitrages an die Fraktionen vor, und zwar ab zwanzig

Mitgliedern. Die gleiche Abstufung wurde im
Entwurf für die neue Geschäftsordnung übernommen, die
Kommission änderte hier nichts. Entgegen den Ausführungen

von Herrn Brodmann bestehen wesentliche
Unterschiede zwischen kleinen Fraktionen mit fünf oder
sechs Mitgliedern und grossen Fraktionen, für welche
die Fixkosten grösser sind und sich die Frage stellt, ob
ein nebenamtlicher oder sogar hauptamtlicher
Fraktionssekretär mit den entsprechenden Kostenfolgen nötig

ist. An der Abstufung wird gegenüber der heutigen
Geschäftsordnung nichts geändert, hingegen werden
die Beträge verdoppelt. Die Kommission hält eine Abstufung

zwischen kleinen und grossen Fraktionen für richtig,

deshalb beantrage ich Ihnen, den Vorschlag von
Herrn Brodmann abzulehnen.

Abstimmung
Für den Antrag Brodmann Minderheit
Für den Antrag der Kommission Mehrheit

Art. 9 Abs. 2 Bst. b

Angenommen

Art. 10

Antrag Schmied (Moutier)
Streichen

Antrag Beerli

Streichen
Art. 44 Ziff. 2 (neu): Kommission zur Vorbereitung der
Wahlen in die höchsten Justizbehörden
Art 44 Ziff. 2: wird zu Ziff. 3

Art. 53bis: Der Grosse Rat wählt aus seiner Mitte zur
Vorbereitung der Wahlen in die höchsten Justizbehörden
eine aus 5 Mitgliedern zusammengesetzte Kommission.
Die Kommission kann aussenstehende Fachleute beiziehen.

Schmied (Moutier). Je vous propose de biffer purement

et simplement l'article 10 du projet, qui institue
une conférence intergroupes qui serait chargée de
préparer les élections des juges. Ces élections devraient
avoir un caractère apolitique et j'affirme que la voie qui
nous est proposée pour atteindre le but visé est réellement

totalement erronée, car la création d'une commission

formée des représentants de tous les groupes
politiques formant le Grand Conseil est le moyen par excellence

de politiser ces élections à l'extrême. Pour cette
raison, je vous recommande de biffer l'article 10 du projet

de règlement et, à défaut d'autres propositions, d'en
rester au statu quo.
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Beerli. Mein Streichungsantrag zu Artikel 10 mag Sie
erstaunen, er muss aber im Zusammenhang mit meinen
Anträgen zu den Artikeln 44 und 53 gesehen werden. Ich
werde alle drei Anträge gemeinsam begründen.
Ich äusserte mich hier schon wiederholt zum Thema der
Wahlen in die höchsten Justizbehörden. Ein Staatswesen

kann zu einem grossen Teil an der Qualität seiner
Justiz gemessen werden. Darum sollten wir nur fachlich
kompetente und menschlich reife Persönlichkeiten in
die höchsten Gerichtsbehörden wählen. Richterwahlen
sind politische Wahlen, sie sollen das auch weiterhin
bleiben. Allfällige Kandidaten sollten aber vor der
politischen Auseinandersetzung auf ihre fachliche Kompetenz

hin begutachtet werden. Demzufolge sollte ein
Gremium eingesetzt werden, das - wie ich es nennen
möchte - eine gewisse Unbedenklichkeitsprüfung
durchführen kann. Erst nachher oder parallel dazu hat
die politische Diskussion stattzufinden. Dieses
Gremium sollte klein sein, effizient arbeiten und in die Tiefe
gehen können und die fachlichen Qualifikationen der
Kandidaten prüfen. Dabei sollte die absolute Vertraulichkeit

der Abklärungen gewährleistet sein.
Eine interfraktionelle Konferenz ist nicht das richtige
Gremium für eine solche Aufgabe. Sie ist zu gross, die
Vertraulichkeit wäre nur noch in einem kleinen Mass
gewährleistet. Artikel 10 des vorliegenden Entwurfes der
Geschäftsordnung ist nicht genau, er spricht von
allgemeinen Richterwahlen. Uns geht es aber um die
Vorbereitung der Wahlen für die höchsten Justizbehörden,
nicht allgemein um die Richterwahlen, wie beispielsweise

Wahlen von Gerichtspräsidenten oder Jugendrichtern,

die anderweitig geregelt sind. Ich bitte Sie, meinem

Antrag auf Streichung von Artikel 10 zuzustimmen,
im Abschnitt über die Kommissionen in Artikel 44 eine
neue Ziffer 2 einzusetzen und so die Grundlagen zur
Schaffung einer Kommission zur Vorbereitung der Wahlen

in die höchsten Justizbehörden zu setzen und auch
meinem Antrag zu Artikel 53bis zuzustimmen, in
welchem die Aufgaben und die Grösse dieser Kommission
umschrieben werden.

Schaer (Bern). Unsere Fraktion unterstützt den
Vorschlag der Kommission. Die Richterwahlen können sich
kaum schlechter als jetzt abspielen, es muss unbedingt
etwas geschehen, damit sich diese Situation verbessert.
Ob sie mit diesem Artikel 10 viel besser wird, ist eine
andere Frage, man kann es aber zumindest versuchen. Wir
begrüssen die interfraktionelle Konferenz als Mittel zur
Information. Herr Schmied, der Aspekt der Information
ist hier wichtig, die Konferenz soll nicht darüber diskutieren,

welcher Kandidat für das Amt besser geeignet ist.
Die kleinen und grossen Fraktionen sollen informiert
werden, welche Kandidaten überhaupt vorgeschlagen
werden. Frau Beerli will etwas ganz anderes, das eigentlich

mit diesem Artikel 10 nichts zu tun hat.
Man sollte jetzt endlich klar zur Kenntnis nehmen, dass
Richterwahlen in erster Linie politische Wahlen sind, die
fachlichen Qualifikationen kommen erst an zweiter
Stelle. Frau Beerli meint es sicher ernst mit ihrer
Unbedenklichkeitsprüfung; sie wird aber trotzdem, wenn
mehrere Kandidaten zur Wahl stehen, dem freisinnigen
Kandidaten ihre Stimme geben, ausser wenn der Kandidat

ihrer Partei eine totale Katastrophe wäre. Wir wissen
aber alle, dass das bei freisinnigen Kandidaten gar nicht
der Fall sein kann... Wir haben an sich nichts gegen eine
solche Fünferkommission, wir wollen aber die beiden
Gremien nicht gegeneinander ausspielen. Wer soll
Mitglied dieser Fünferkommission werden? Wählt man die

fünf besten Juristen aus oder wird der Nationalratsproporz
angewendet? Beim Nationalratsproporz hätten wir

die gleiche Situation wie heute. Wir wollen diesen Artikel

10 so in die Geschäftsordnung aufnehmen, wie er im
Entwurf vorliegt, zusätzlich kann auch eine solche
Fünferkommission gebildet werden.

Vollmer. Im Namen der SP-Fraktion empfehle ich Ihnen,
dem Streichungsantrag nicht zuzustimmen und auch
nicht die von Frau Beerli vorgeschlagene Kommission
zu bilden. Das Prinzip, dass wir ein vorbereitendes
Gremium brauchen, ist offenbar nicht mehr grundsätzlich
bestritten, sonst würde Frau Beerli nicht ein anderes
Instrument vorschlagen. Ihr Lösungsvorschlag ist dem
eigentlichen Zweck der Vorbereitung der Wahlen aber
nicht dienlich. Im vorbereitenden Gremium sollen
Vertreter aus allen Fraktionen informell über die Kandidaten
sprechen, eine Art Unbedenklichkeitsprüfung soll auf
informelle Art gemacht werden. Die Fraktionen sollen an
die Konferenz gelangen und fragen können, ob ihr
Kandidat akzeptabel sei oder nicht; je nach Antwort können
sie entsprechende Schlüsse ziehen. Der von Frau Beerli
vorgeschlagene Weg formalisiert das Vorgehen, der
informelle Aspekt in der Vorbereitung der Wahlen ginge
wieder verloren. Der nächste Schritt wäre dann, die
Vorbereitung der Wahlen der Justizkommission zu übertragen.

Damit wären wir aber auf dem falschen Weg.
Wir sollten am informellen Charakter des vorbereitenden

Gremiums festhalten und Artikel 10 in der vorliegenden
Form gutheissen.

Baumann Ruedi. Eines ist sicher: Wir können Artikel 10

nicht einfach ersatzlos streichen und an der heutigen
Situation nichts ändern und so die Richterwahlen sich
gleich wie in den letzten Jahren abspielen lassen. Das
wäre keine gute Lösung, wir brauchen einen neuen Artikel

in der Geschäftsordnung.
Die FL/JB-Fraktion betrachtet auch die im Entwurf
vorgesehene interfraktionelle Konferenz als unsichere
Lösung. Die Zuständigkeiten sind nicht klar festgehalten;
es ist unklar, wer zu dieser Konferenz einlädt, ob die
Kandidaten wirklich vor die Konferenz kommen werden und
ob Fristen eingehalten werden müssen. Bisher war es
schon aus zeitlichen Gründen den einzelnen Fraktionen
nicht möglich, die Kandidaten seriös zu überprüfen. Der
Vorschlag von Frau Beerli wäre eine gute Möglichkeitzur
Überprüfung, allerdings in der ursprünglichen
Formulierung, nicht in der gekürzten Form. Ich beantrage, die
ursprüngliche Formulierung in Artikel 53bis aufzunehmen:

«Der Grosse Rat wählt aus seiner Mitte zur
Vorbereitung der Wahlen in die höchsten Justizbehörden eine
aus 5 Mitgliedern zusammengesetzte Kommission.
Diese Kommission trifft die nötigen Abklärungen und
gibt zu Händen der Fraktionen und des Rates eine
Stellungnahme betreffend die fachliche Unbedenklichkeit
der zur Diskussion stehenden Kandidaten ab. Die
Kommission kann aussenstehende Fachleute beiziehen.»
Dieser Zusatz ist entscheidend und muss in der
Geschäftsordnung festgehalten werden. Wir müssen das
Wahlverfahren ändern, in letzter Zeit liefen verschiedene
Wahlen nicht gut ab.

Joder, Präsident der Kommission. Ich bitte Sie, alle
Anträge abzulehnen und der Fassung der Kommission
zuzustimmen. Dieser Artikel basiert auf zwei parlamentarischen

Vorstössen, auf einem Vorstoss der Freien Liste
und einem der SVP, die verlangen, dass ein Gremium
zur Vorbereitung der Richterwahlen geschaffen wird.
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Beim Grossratsgesetz sagte man, man solle diese Frage
in der Geschäftsordnung regeln, jetzt ist es offenbar
doch nicht gut. In dieser Frage geht es auch um die klare
Linie dieses Rates.
Meine Erfahrungen als ehemaliger Fraktionssekretär
sprechen für die Schaffung der interfraktionellen Konferenz.

Ich hatte jeweils den Auftrag, die Richterwahlen
etwas vorzubereiten. Es ist notwendig, ein Organ zu schaffen,

in dem die Fraktionen vertreten sind, in dem man in
einem frühen Stadium der Vorbereitung über die möglichen

Kandidaten diskutieren und Informationen austauschen

kann. Darum ist es wichtig, dass alle Fraktionen in
diesem Gremium vertreten sind und nicht nur ein Teil
der Fraktionen. Das ist der grosse Nachteil des Vorschlages

von Frau Beerli, der eine Fünferkommission
vorsieht. Wir sollten keine neue Kommission schaffen, wir
wollen ja weniger Kommissionen. Wir brauchen aber
ein Organ, in dem alle Fraktionen informell und in loser
Form die Wahlen vorbesprechen können.
Wir müssen heute den Grundsatzentscheid fällen: Wollen

wir die Vorbereitung der Wahlen verbessern und
einen Schritt machen, oder wollen wir die alte Situation
andauern lassen? Richterwahlen sind wichtige
Geschäfte dieses Rates - Frau Beerli hat diesbezüglich
recht -, eine Verbesserung des Vorgehens wäre
angebracht. Ich bitte Sie, den Streichungsantrag von Herrn
Schmied zurückzuweisen. Der Nachteil des Antrages
von Frau Beerli liegt in der Schaffung einer Fünferkommission.

Der Mitgliederschlüssel wäre wie folgt: zwei
SVP, ein FDP, ein SP und ein Mitglied aus den übrigen
Fraktionen. So könnte aber der Informationsaustausch
nicht stattfinden. Zusätzlich möchte Frau Beerli die
vorbereitenden Gespräche auf die Wahlen der «höchsten
Justizbehörden» beschränken. Welches sind die höchsten

Justizbehören genau? In den überwiesenen Vor-
stössen wurde die Verbesserung der Richterwahlen
allgemein verlangt. Man sollte im neu geschaffenen
Gremium alle Wahlgeschäfte vorbereiten können, nicht nur
einen Teil davon.
Die Kommission machte sich ihren Entscheid nicht leicht,
ihr Vorschlag scheint mir aber nach wie vor der beste zu
sein. Er entspricht der Konsequenz aus Diskussionen und
Beschlüssen des Grossen Rates und ist praktikabel. Ich
bitte Sie, die Abänderungsanträge abzulehnen.

Präsident. In einer Eventualabstimmung entscheiden
wir zuerst über die Formulierung des Antrages von Frau
Beerli. Es stehen einander gegenüber die Formulierung
von Frau Beerli und diejenige von Herrn Baumann.

Eventualabstimmung (Antrag Beerli)
Für die Formulierung Beerli Mehrheit
Für die Formulierung Baumann Ruedi Minderheit

Abstimmung
Für den Antrag Beerli 33 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 85 Stimmen
Für den Antrag Schmied (Moutier) 56 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 87 Stimmen

Art. 11 Abs. 1

Angenommen

Art. 11 Abs. 2

Antrag Jenni (Bern)
ZweiterSatz:
Bei Ausgaben von erheblicher Bedeutung ist vorgängig
die Zustimmung der Präsidentenkonferenz einzuholen.

Art. 26 Bst. f: die Beanspruchung des Ratskredites im
Rahmen von Artikel 11

Jenni (Bern). Ich unterbreitete der Kommission einen
weitergehenden Antrag, der knapp mit 6 zu 7 Stimmen
abgelehnt wurde. Ich bringe eine abgeschwächte
Version heute vor den Rat.
Die Ausgabenbewilligung für die Verwendung des
allgemeinen Ratskredites sollte bei Ausgaben von erheblicher

Bedeutung nicht einfach durch den Ratspräsidenten
oder die Ratspräsidentin, also durch eine einzelne

Person, gegeben werden können. Bei Ausgaben von
erheblicher Bedeutung sollte die Präsidentenkonferenz
nicht nur angehört und unverbindlich um ihre Meinung
gefragt werden, sondern ihre Zustimmung geben, das
heisst ein Vetorecht haben müssen. Die Ausgaben würden

so besser kontrolliert, vor allem weil sie im Moment
des Voranschlages nicht detailliert aufgelistet sind. Ein
Gremium, in welchem alle Fraktionen vertreten sind,
sollte bei Verwendungen grösserer Beträge sein
Einverständnis geben müssen. Ich bitte Sie, meinem gegenüber

den Kommissionsberatungen abgeschwächten
Antrag zuzustimmen und so eine gute Kontrolle des
Ratskredites festzulegen.

Joder, Präsident der Kommission. Ich bitte Sie, den
Antrag von Herrn Jenni abzulehnen. Es geht hier nicht um
eine weltbewegende Sache. Die Verwendung des
Ratskredites sollte primär in der Kompetenz des Ratspräsidenten

sein. Er soll entscheiden, bei welchen Ausgaben
er vorgängig die Präsidentenkonferenz anhören will. Es
ist nicht effizient, wenn man die ganze Präsidentenkonferenz

hier mitentscheiden lassen will. Die in der
Fassung der Kommission vorgeschlagene Regelung ist
sinnvoll.

Abstimmung
Für den Antrag Jenni (Bern) Minderheit
Für den Antrag der Kommission Mehrheit

Art. 11 Abs. 3-Art. 12

Angenommen

Art. 13 Abs. 1

Antrag Schärer

...Reise- und Übernachtungsspesen. Ohne Übernachtung

berechnet sich die Reiseentschädigung nach dem
Tarif für öffentliche Verkehrsmittel.

Schärer. Wenn man den von der Kommission
vorgeschlagenen Artikel genau liest, so stellt man fest, dass in
den 60 Rappen pro Kilometer Reise- und
Übernachtungsspesen enthalten sind. Ich schlage Ihnen vor, diese
zu trennen. Nur wenige übernachten in Bern, es ist
daher nicht sinnvoll, diese beiden Spesen zusammenzunehmen.

Ich schlage vor, die Reisespesen auf der Basis
der SBB-Tarife und die Übernachtungssp'esen separat zu
berechnen. Dies der nüchterne Hintergrund meines
Antrages.
Der Antrag hat zusätzlich einen emotionalen Hintergrund.

Einzelne argumentieren: Wir haben eine längere
Reisezeit, auch wenn wir nicht in Bern übernachten,
haben wir Anrecht auf eine Entschädigung des grösseren
Zeitaufwandes. Diese Argumentation hat eine gewisse
Berechtigung, man muss sich aberfragen, ob sie hier
gerechtfertigt ist. Sie ist nicht gerechtfertigt. Das Sitzungs-
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geld des Grossen Rates ist nicht allzu knapp bemessen,
wenn wir das vornehm ausdrücken wollen. Im interkantonalen

Vergleich schneidet das Sitzungsgeld des Berner

Grossen Rates gut ab, es nimmt sogar eine Spitzenposition

ein. Mit dem Sitzungsgeld wird nicht nur die
Präsenz während der Sitzung, sondern auch die Vorbe-
reitungs- und die Anreisezeit abgegolten, also der ganze
Zeitaufwand. Darum kommt man auf diese Summe. Der
Zeitaufwand ist also im grossen und ganzen abgedeckt.
Ein Beispiel dafür, wie absurd die Zusammenfassung
von Reise- und Übernachtungsspesen sein kann - in
andern Fällen mag sie zugegebenermassen weniger
absurd sein -, ist mein Fall. Ich wohne in Ostermundigen
und erhalte eine Reise- und Übernachtungsentschädigung

von 6 Franken pro Sitzungstag. Mit 1 Franken 20
Rappen könnte ich locker mit dem Bus in die Stadt und
mit 1 Franken 20 Rappen auch wieder nach Hause fahren.

Der Rest entspricht einer Zulage, die in meinem Fall
und auch im Fall der meisten Ratsmitglieder keinen Sinn
hat, sie stellt nur einen kleinen oder grösseren Zuschuss
dar, je nach Länge des Anreiseweges. Die Argumentation
hinter diesem Artikel geht an ihrem eigentlichen Ziel vorbei,

man müsste hier eine sauberere Lösung finden.
Ein beliebter Spruch hier im Rat - nicht unbedingt bei
mir - besagt, der Umweltschutz müsse beim einzelnen
beginnen. Hier bestände die Möglichkeit für den Grossen

Rat, ein Zeichen zu setzen: Wer reist, erhält als
Entschädigung einen Beitrag in der Höhe des Tarifes der
öffentlichen Verkehrsmittel; wer das Auto brauchen will,
zahlt die Differenz zwischen dem SBB-Tarif und den
Kosten für die Autoreise selbst. So würde sichtbar, dass
auch die finanzielle Seite des Umweltschutzes beim
einzelnen beginnt.
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. Damit
zeigen wir gegen aussen, dass man hier nicht Realpolitik
betreiben muss, sondern dass man hier etwas Wünschbares

realisieren kann, wenn Realpolitik heisst, das nicht
zu machen, was man eigentlich gerne möchte.

Joder, Präsident der Kommission. Die von der Kommission

vorgeschlagene Lösung entspricht der bisherigen
Regelung, materiell wurde nichts verändert. Herr Schärer

will eine differenzierte Lösung und wählt als Kriterium

die Übernachtung. Wer entscheidet, ob ein Grossrat

in Bern übernachten muss oder darf? Wer müsste
das kontrollieren? Weitere Unklarheiten im Antrag von
Herrn Schärer: Gilt als öffentlicher Tarif ein Billet mit
oder ohne Halbtaxabonnement, mit oder ohne Bärenabi?

Wie soll vorgegangen werden, wenn kein öffentliches

Verkehrsmittel zurVerfügung steht? Derzusätzliche
Aufwand ist vorprogrammiert, er wäre wahrscheinlich
grösser als die eventuellen Einsparungen. Die heutige
Regelung, die wir auch für die neue Geschäftsordnung
vorschlagen, hat sich bewährt, nichts spricht gegen sie.
Mit der seinerzeit abgelehnten Motion von Frau Singeisen

- sie verlangte die Abgabe eines Halbtaxabonnements

an die Parlamentsmitglieder-fällte der Rat schon
einen Vorentscheid. Aus diesen Gründen entschied sich
die Kommission, die bisherige Regelung beizubehalten.
Ich beantrage Ihnen, ihr zuzustimmen und den Antrag
von Herrn Schärer abzulehnen.

Abstimmung
Für den Antrag Schärer Minderheit
Für den Antrag der Kommission Mehrheit

Art. 13 Abs. 2-Art. 21 Abs. 1 Bst. a

Angenommen

Art. 21 Abs. 1 Bst. b

Antrag Büschi

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatskanzlei, des
Ratssekretariates und der Fraktionen, soweit...

Büschi. Es geht hier nicht um eine weltbewegende
Angelegenheit. Mit meinem Antrag möchte ich weiteren
Personen den Zutritt zum Ratssaal ermöglichen, und
zwar den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen.

Die Begründung ist folgende: Die Sekretäre und
Sekretärinnen der Fraktionen sind immer weniger häufig
gleichzeitig Ratsmitglieder. Die Fraktionssekretäre und
-Sekretärinnen sind darauf angewiesen, direkt mit den
einzelnen Fraktionsmitgliedern oder den Fraktionsvorsitzenden

Kontakt aufnehmen zu können. Wenn diese
Ratsmitglieder in die Wandelhalle gerufen werden müssen,

entsteht zusätzliche Unruhe und ein Hin und Her im
Saal. Darum sollte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

der Fraktionen der Zutritt zum Ratssaal ermöglicht
werden. Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.

Steiner (Utzenstorf). Auch der jetzige Sekretär der SVP ist
nicht Mitglied des Rates. Wir möchten hier auf die Wandelhalle

verweisen: Gibt es etwas zu besprechen, so kann das
dort gemacht werden. Wir lehnen den Antrag ab.

Joder, Präsident der Kommission. In Artikel 21 wird
geregelt, wer zu diesem Saal Zutritt haben soll und wer
nicht. Die Kommission wollte den Personenkreis
einschränken, weil die Unruhe schon heute eher zu gross
ist, und in dieser Frage zurückhaltend sein. Der Antrag
von Herrn Büschi ist offen gehalten, er spricht von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen.
Gehören die Sekretärinnen der Fraktionssekretäre und
-Sekretärinnen auch dazu oder nicht? Auch weiss ich aus
Erfahrung, dass man draussen in der Wandelhalle bessere
und konzentriertem Gespräche führen kann, weil es oft
ruhiger ist als im Saal. Die Wandelhalle eignet sich also
besser für die Kontakte mit den Fraktionsmitgliedern.
Diese Frage ist nicht weltbewegend, ich bitte Sie trotzdem,

der Fassung der Kommission zuzustimmen.

Abstimmung
Für den Antrag Büschi 48 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 52 Stimmen

Art. 21 Abs. 1 Bst. c-Art. 23

Angenommen

Art. 24 Abs. 1 und 2

Antrag Jenni (Bern)

zu Abs. 1 (3. Satz): In Zweifelsfällen entscheidet die
Präsidentenkonferenz.

zu Abs. 2 (1. Satz): «frühzeitig» streichen

Präsident. Wir behandeln die beiden Anträge von
Herrn Jenni gemeinsam.

Jenni (Bern). Die beiden Anträge - obwohl sie nicht
direkt zusammenhängen - haben das gleiche Ziel, nämlich

die Sicherung und Erleichterung der Arbeit der
Medienschaffenden.
Zu Artikel 24 Absatz 1. In Zweifelsfällen, wenn
Verhandlungsunterlagen von Medienschaffenden verlangt, ih-
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nen aber verweigert werden, soll die Präsidentenkonferenz
die Frage diskutieren und entscheiden, nicht nur

der Ratspräsident oder die Ratspräsidentin. Die
Präsidentenkonferenz hat eine weitere Sicht und kann die
verschiedenen Interessen besser als eine Einzelperson
auseinanderhalten. Die Verweigerung der Abgabe von
Verhandlungsunterlagen an Medienschaffende stellt einen
sehr wichtigen Eingriff dar. Ein solcher Entscheid sollte
nicht von einer Person gefällt werden. Die Medienschaffenden

sollten in Zweifelsfällen an die Präsidentenkonferenz

gelangen können; ein Gremium, in welchem
mehrere Personen die Frage besprechen, wird sicher
von der Möglichkeit der Verweigerung zurückhaltender
Gebrauch machen.
Zu Artikel 24 Absatz 2. Mein Antrag betrifft ein einziges
Wort: Ich schlage vor, das Wort «frühzeitig» zu streichen.
Häufig treten Ereignisse sehr kurzfristig ein, die
Einschränkung auf eine frühzeitige Kontaktnahme ist auf
mittelfristig oder langfristig voraussehbare Ereignisse
ausgerichtet. Ein Fernsehschaffender müsste aber auch
nur kurz vor der Aufnahme Rücksprache nehmen können,

ohne dass ihm entgegengehalten wird, er hätte
sein Anliegen schon vor einer Woche vorbringen sollen.
Rücksprache soll sicher genommen werden, die Bestimmung

«frühzeitig» sollte aber gestrichen werden, sie hat
mit der heutigen Medienrealität wenig gemeinsam.
Ich bitte Sie, beiden Abänderungsanträgen zuzustimmen.

Joder, Präsident der Kommission. Ich bitte Sie, beide
Anträge abzulehnen.
Zu Absatz 1. Herr Jenni möchte in Zweifelsfällen bei der
Zustellung von Verhandlungsunterlagen die
Präsidentenkonferenz entscheiden lassen, die Kommission
schlägt Ihnen den Ratspräsidenten vor, und zwar aus
ganz praktischen Überlegungen. Wenn diese Frage
beim Versand der Unterlagen aktuell werden könnte, hat
die Präsidentenkonferenz ihre Sitzung schon abgehalten.

Es wäre schwierig, wegen einer solchen Frage eine
ausserordentliche Sitzung der Präsidentenkonferenz
einzuberufen. Diese Frage muss vom praktischen
Gesichtspunkt aus betrachtet werden. Der Ratspräsident
muss in Zweifelsfällen handeln und entscheiden können,

welche Unterlagen an die Medienschaffenden
verschickt werden und welche nicht.
Auch beim Antrag zu Absatz 2 stehen praktische
Überlegungen im Vordergrund. Die Medienschaffenden sollen
nicht bei ihrer Tätigkeit eingeschränkt werden, im
Gegenteil, eine Fernseh- oder Videoaufnahme soll durch
die Staatskanzlei und die Weibel vorbereitet werden können.

Es müssen Installationen gemacht werden, allenfalls

auch zusätzliche Räumlichkeiten zur Verfügung
gestellt werden. Die Leute, die für die Infrastruktur des Rates

verantwortlich sind, sind froh, wenn ihnen eine
gewisse Zeit für diese Vorbereitungen zur Verfügung steht.
Sollte ein sehr aktuelles Thema anstehen, ist man sicher
beweglich, man wird nicht auf dem Begriff «frühzeitig»
beharren. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll
eine frühzeitige Bekanntgabe von Aufnahmen erreicht
werden, damit man durch eine entsprechende Organisation

den Medienschaffenden helfen und sie in ihrer
Arbeit unterstützen kann.
Ich bitte Sie, die Anträge von Herrn Jenni abzulehnen.

Abstimmung
Für den Antrag Jenni (Bern)
zu Absatz 1 Minderheit
Für den Antrag der Kommission Mehrheit
Für den Antrag Jenni (Bern)
zu Absatz 2 Minderheit
Für den Antrag der Kommission Mehrheit

Art. 24 Abs. 3-Art. 25 Abs. 2

Angenommen

Art. 25 Abs. 3

Antrag Schwarz (Pieterlen)

Streichen

Eventualantrag Schwarz (Konolfingen)
(falls die Streichung beschlossen wird)
Für das Präsidentenamt haben die Fraktionen Anspruch
auf angemessene Vertretung.

Schwarz (Pieterlen). Ich beantrage, Absatz 3 zu
streichen. In der Eintretensdebatte wurde schon auf diese
Frage hingewiesen. Die vorliegende Formulierung ist
unverhältnismässig, diese Regelung sollte nicht in der
Geschäftsordnung festgeschrieben werden. Die von
Herrn Schwarz (Konolfingen) vorgeschlagene Formulierung

ist zu ungenau, wir müssten die gleichen Diskussionen

führen wie bei einer Streichung. Wenn sich
Persönlichkeiten der Minderheiten aufdrängen, sollte man
sicher miteinander sprechen. Es wäre angemessen,
wenn die Fraktionschefs der SVP, FDP und SP miteinander

sprechen und den Kontakt mit Fraktionen aufnehmen

würden, welche die Möglichkeit hätten, einen
Kandidaten zu stellen. Eine solche Prüfung sollte man
vornehmen.

Es wurde vorhin gesagt: Ihr habt es versprochen, jetzt
müsst ihr das Versprechen einlösen. Es wäre aber falsch,
diese Frage so festzuschreiben. Frau Zbinden sprach von
Demokratieverträglichkeit und sagte, die kleine Parteien
würden als störend empfunden. Manchmal müssen wir
das aber zu Recht feststellen. In den Kommissionen stellen

kleine Minderheiten Anträge, haben aber keinen
Erfolg. Die gleichen Anträge werden dann hier im Rat wieder

vorgelegt. Das spricht nicht für ein sehr grosses
Demokratieverständnis. Es war auch die Rede von Zivilcourage.

Die Vertreter der kleinen Parteien sollen doch einmal

den Diskussionen in den grossen Parteien folgen.
Sie könnten dann sehen, welche Diskussionen bis zu
einer Konsensfindung geführt werden. Wir haben nicht
alle die genau gleiche Meinung, wie gesagt wurde.
Ich bitte Sie, meinem Streichungsantrag zuzustimmen.
Ich möchte aber klar festhalten, auch zuhanden des
Tagblattes: Wenn profilierte Vertreter aus kleinen Parteien
da sind, sollte man ihnen die Gelegenheit geben, das
Amt des Präsidenten zu bekleiden. Das war übrigens in
der Vergangenheit, ohne eine solche Regelung, auch
schon der Fall.

Schwarz (Konolfingen). Vorab ein Zitat aus dem
Tagblatt des Grossen Rates vom 18. Mai 1987. Der Präsident
der Kommission Parlamentsreform sagte in der Debatte
über den Zwischenbericht: «Ich könnte mir vorstellen,
dass die Variante, wonach eine Fraktion pro Legislaturperiode

nur einmal das Ratspräsidium stellen soll,
noch einiges zu reden geben wird.» Kollege Joder sagte



368 8. Mai 1989 Präsidial

damals ein prophetisches Wort. Ich fragte mich aber,
inwiefern die Taktik, die mit dem Streichungsantrag von
Gottfried Schwarz offenbar wird, bereits im Mai vor zwei
Jahren planerisch eingeleitet wurde. Es wäre denkbar,
dass grosse Teile der sogenannt wichtigen Fraktionen
gar nie ernsthaft erwogen, den sogenannt unwichtigen
Fraktionen auf der Ebene eines Erlasses das Anspruchsrecht

auf das Ratspräsidium zuzugestehen. Sollte diese
Vermutung der Wahrheit und damit der Realität entsprechen,

wäre ich sehr enttäuscht.
Ich sprach in der Vergangenheit immer wieder mit
Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Fraktionen
über diesen Fragenkomplex. Vor und nach der Finanzaffäre

war ein Punkt eigentlich nie bestritten: Dieser Fünftel

der Ratsmitglieder, die man mit «übrige» bezeichnet,
sollte tatsächlich hin und wieder für das Präsidium
berücksichtigt werden. Dies bestätigte auch Kollege
Schwarz vorhin wieder. Nach der Finanzkrise tauchte in
den Gesprächen und auch hieram Rednerpult ein neues
Element auf. Praktisch alle waren sich einig, dass der
Einbezug der kleinen Parteien in den Präsidialturnus
formuliert und geregelt werden kann und soll. Beim neuen
Grossratsgesetz biete sich dann die einmalige Gelegenheit

dazu, versicherte man. Bei der Beratung des
Grossratsgesetzes wollte man diese Frage nicht behandeln
und verschob sie auf die Geschäftsordnung. Im Entwurf
der Geschäftsordnung wurde dann eine solche Regelung

vorgeschlagen. Der heute vorliegende Vorschlag
scheint mir praktikabel zu sein. Nun soll dieser zweijährige

Prozess mit einem Mehrheitsbeschluss
gegenstandslos gemacht werden. Das wäre bedenklich und
ausserordentlich schade.
Wir stellen einen Eventualantrag, weil wir es ablehnen,
einen eventuellen Ratspräsidenten aus den Reihen der
«übrigen» Parteien zu entwürdigen, indem die bürgerliche

Mehrheit von vornherein bestimmt, wer von den
kleinen Parteien wann die Gelegenheit erhalten soll, das
Präsidentenamt zu bekleiden. Wir wollen unser
Anspruchsrecht nicht in Form eines Geschenkes der grossen

Fraktionen, sondern über die Einsicht, dass der
Anspruch der kleinen Fraktionen auf das Ratspräsidium in

angemessener Form geregelt werden muss, und zwar
hier in der Geschäftsordnung. Der Kommissionspräsident

appellierte vorhin, als es um die Richterwahlen
ging, an die klare Linie dieses Rates. Sie blieben eindeutig

auf dem klaren Kurs. Auf diese Art können und müssen

wir zusammenarbeiten, wenn Effizienz und Effektivität
auch in diesem Saal Wörter mit Inhalt sein sollen.

Ich bitte Sie, dem Vorschlag der Kommission oder allenfalls

unserem Eventualantrag zuzustimmen.

Thalmann. Selbst wenn zwei Anträge der Herrn
Schwarz auf dem Tisch liegen, sehe ich noch nicht
schwarz! Unsere Fraktion betrachtet diesen Artikel nicht
als entscheidend, es ist aber erfreulich, dass wir über
diese Frage hier einmal ernsthaft diskutieren.
Gottfried Schwarz brachte zwei Argumente vor, mit
denen ich mich auseinandersetzen will. Es sei
unverhältnismässig, wenn alle vier Jahre jemand anderes als die
drei grossen Parteien-die sogenannt grossen, die quantitativ

grossen - an die Reihe komme. Im jetzigen Grossen

Rat, wahrscheinlich wird das auch in Zukunft so
sein, wird rund ein Viertel der Mitglieder von sogenannt
kleinen Fraktionen gestellt. Ein Viertel von vier Jahren ist
ein Jahr, von UnVerhältnismässigkeit kann keine Rede
sein.
Zum zweiten von Herrn Schwarz ins Feld geführten
Argument. Wenn einmal Persönlichkeiten auftreten wür¬

den und sie darüber hinaus profiliert seien, könne man
miteinander sprechen, die kleinen Fraktionen hätten
dann eine Chance. Seien wir doch ehrlich, meine Damen
und Herren! Gibt es hier eine Grossrätin oder einen
Grossrat, der nicht das Gefühl hat, er sei eine Persönlichkeit,

ja sogar eine profilierte? Das gibt es doch nicht! Das
Argument von Gottfried Schwarz ist demnach an den
Haaren herbeigezogen. Wenn eine kleine Partei einmal
eine sogenannt profilierte Persönlichkeit hat, die auch
das Mass von Herrn Schwarz erreicht, wird sicher eine
grosse Fraktion mindestens eine Persönlichkeit von
ebensolchem Kaliber haben, das ist doch ganz klar.
Die Argumente von Herrn Schwarz sind nicht stichhaltig.

Es geht nur darum: Will man oder will man nicht. Es

stimmt, es ist vielleicht etwas hart, wenn man in der
Geschäftsordnung festhält, dass die kleinen Fraktionen alle
vier Jahre zum Zug kommen und den Präsidenten stellen

können, obschon der Grosse Rat immer noch be-
schliessen kann, wer ihm passtund wer nicht. Es ist aber
sicher nicht unverhältnismässig. Ich bitte Sie im Namen
der CVP-Fraktion, den Streichungsantrag von Gottfried
Schwarz abzulehnen und gegebenenfalls zumindest
dem Eventualantrag von Hans Schwarz zuzustimmen.
Dieser Eventualantrag bringt an sich gar nichts - es
könnte auch gar nichts stehen -, er würde aber mindestens

eine Willenskundgebung in der Geschäftsordnung

festgehalten.

Berthoud. Nous entendons en ce moment des choses
intéressantes. Il ne s'agit pas de défendre des intérêts
personnels mais d'inscrire des principes dans un règlement.

Lors de la discussion d'entrée en matière, on a

parlé de «Machtpolitik». Or, il s'agit de permettre à des
groupes politiques non pas de manifester leur volonté
de puissance, mais de témoigner de leur ouverture d'esprit

et de leur sens des responsabilités.
Les députés qui siègent dans cette assemblée sont élus
par le peuple, sur la base de listes de partis. Le Grand
Conseil n'est pas, comme le laisse entendre M.Thal-
mann, élu en tant qu'ensemble de partis qui ont droit
ensemble à quelque chose. Ce sont les partis politiques qui
présentent les candidats et qui recueillent des suffrages
et on élira, dans un parlement, un président en fonction
de sa personnalité et non de son appartenance à un
groupe politique.
Il n'y a pas, etjetiensà le souligner car cela me paraît
fondamental, de droit à être élu à la présidence d'un
conseil, d'une commission ou de tout autre organe. Un
ensemble de députés qui élisent un président le font en
considération de sa personnalité, en signe de reconnaissance.

On appelle tel député ou telle députée à la tête du
Grand Conseil en fonction de ses qualités humaines et
autres et dans cette optique, étant donné qu'il n'existe
pas de droit à être élu président, je le répète, la proposition

de M. Gottfried Schwarz est tout à fait justifiée. Si
dès lors on admet qu'il n'y a pas de droit à être élu, il n'y
a pas de raison d'introduire dans le règlement un article
tel que celui qu'on nous propose et de biaiser le sens des
élections précédentes.
Jusqu'à présent, sur la base d'un gentlemen's agreement,

des personnalités compétentes ont pris place au
fauteuil présidentiel. M.Thalmann devrait se souvenir
qu'au cours de ces cinquante dernières années, quatre
représentants du PDC sont montés au podium, le
dernier, M.Cattin,en I970 sauf erreur. La possibilité est donc
donnée à un bon représentant d'un petit groupe d'accéder

à la présidence.



Präsidial 8. Mai 1989 369

Pour ces raisons, le groupe radical vous propose de biffer

le dernier alinéa de l'article 25. Si vous donnez suite
à notre proposition, la modification proposée par notre
collègue Schwarz de Konolfingen n'aurait plus sa raison
d'être. Si on veut fixer des principes et des règles de
conduite, il faut les appliquer rigoureusement et par
conséquent refuser les deux propositions qui nous sont
soumises, ce que je vous invite à faire.

Schneider (Langnau). Im Gegensatz zu den beiden
andern sogenannt grossen Fraktionen ist die SP-Fraktion
der Meinung, dass die grossen Fraktionen jetzt Grösse
zeigen müssen. Wie demokratisch eine Demokratie ist,
zeigt sich daran, wie die grossen Parteien mit den kleinen

umgehen. Ich bin enttäuscht, ja sogar masslos
enttäuscht über die Voten der Sprecher der SVP und FDP,

vor allem wenn ich sie mit den Aussagen in den
Kommissionen in den letzten beiden Jahren vergleiche. Wir
sprachen wiederholt über dieses Thema. An der
Klausurtagung in Spiez suchten wir während über einer
Stunde nach einer Lösung und nach einem Wortlaut, um
das ungeschriebene Gesetz, dass nur die grossen
Fraktionen Zugang zum Präsidentenamt haben, aufzulok-
kern. Schliesslich einigte man sich auf diese Variante,
und die Kommission wollte sie im Grossratsgesetz
verankern. Dieser Entscheid kam mit überwältigendem
Mehr zustande, es war kein knapper Zufallsentscheid
bei schlechter Präsenz, das Stimmenverhältnis betrug
dreizehn zu zwei Stimmen bei zwei Enthaltungen. Weil
man das Gesetz straffen wollte, beschloss man, diese
Bestimmung in die Geschäftsordnung aufzunehmen.
Auch hier wurde diese Regelung nie ernsthaft bestritten,

erst an der Schlussitzung tönte man aus SVP-Krei-
sen an, man werde sie eventuell bekämpfen. Und jetzt
diese Kehrtwendung! Als Joy Matter vorgeschlagen
hatte, diese Bestimmung im Gesetz festzuschreiben,
hatte man sie vertröstet und versichert, man stehe
diesem Anliegen sehr positiv gegenüber, man wolle dann
bei der Beratung der Geschäftsordnung darauf
zurückkommen, weil man das Gesetz nicht unnötig verlängern
wolle.
Es geht nicht an, dass die grossen Fraktionen im letzten
Moment, wenn sie Haare lassen sollten, wortbrüchig
werden. Das wäre eine feige Haltung. Ich bitte Sie, die
Grösse zu zeigen, die man in solchen Situationen von
grossen Fraktionen erwarten darf.

Baumann Ruedi. Ich bitte Sie im Namen der FL/JB-Frak-
tion, diesen Absatz so zu belassen. Wenn man die
Kräfteverhältnisse der politischen Parteien betrachtet, muss
man zugeben, dass der in den letzten Jahren und
Jahrzehnten befolgte Dreierturnus nicht mehr gerechtfertigt
ist. Die «kleinen» Parteien stellen einen Wähleranteil von
25 Prozent dar.
Es geht heute aber um mehr, es geht um die Glaubwürdigkeit

gewisser Ratsmitglieder. Bei jeder Präsidentenwahl

wurde versichert, man werde diese Frage im
Grossratsgesetz neu regeln. Bei der Behandlung des
Grossratsgesetzes sagte man, dieses Problem werde man in
der Geschäftsordnung lösen. Heute, bei der Beratung
der Geschäftsordnung, sagt man, man wolle von Fall zu
Fall entscheiden. Herr Schwarz sprach von einer
profilierten Persönlichkeit, Frau Steiner verlangt eine geeignete

Persönlichkeit. Am übernächsten Mittwoch werden
wir Ihnen eine profilierte und geeignete Persönlichkeit
zur Wahl vorschlagen. Ich befürchte aber, sie werde
Ihnen nicht genehm sein.

Man sollte in diesem Zusammenhang die Wahlen in den
andern Kantonen beachten, gerade die freisinnige Partei
sollte das tun. Sie zählt sich immer noch zu einer der
grossen Parteien. Wenn es aber im Kanton Bern gleich
geht wie in den andern Kantonen, werden Sie in den
nächsten Legislaturen um die heute vorgeschlagene
Formulierung froh sein. Ich bitte Sie, Artikel 25 Absatz 3 in
der Fassung der Kommission zuzustimmen.

Präsident. Wir kommen zu den Einzelsprechern.

Gallati. Wenn sich Herr Baumann nicht noch geäussert
hätte, so hätte ich nach dem brillanten Votum von Heinz
Thalmann nichts mehr sagen müssen.
Eine Persönlichkeit aus einer kleinen Fraktion hat heute
praktisch keine Chance, zum Grossratspräsidenten oder
zur Grossratspräsidentin gewählt zu werden. Wir müssen

einen Weg suchen, der das ermöglicht, das scheint
mir unbestritten zu sein. In der Kommission kämpften
wir lange um eine Formulierung. Die hier vorgeschlagene

Variante geht relativ weit, sie bietet aber als einzige
die Gewähr, dass man nicht immer wieder diese
bemühenden Diskussionen führen muss. Sie vermeidet
Ungerechtigkeiten und bietet eine langfristige Lösung an;
man sollte jetzt einmal versuchen, sie anzuwenden, in
andern Kantonen funktioniert sie gut. Die kleinen
Fraktionen sollen nicht nur an der Bürde, das heisst an der
Verantwortung, mittragen, sie sollen auch an der Würde,
das heisst beispielsweise am Präsidentenamt, teilhaben
können. Ein solches Amt bringt auch eine gewisse
Bürde mit sich, mit einer solchen Aufgabe ist auch weniger

Erfreuliches verbunden. Im Parlament sollte der
Pluralismus möglichst voll zum Zug kommen, bei der
Regierung sollten hingegen Führungs- und Sachkompetenz

im Vordergrund stehen. Ich bedauere, dass dieser
Artikel 25 zu einem Macht- und Prestigeartikel wurde,
obschon er es letztlich nicht ist. Ich würde auch bedauern,

wenn die Schwierigkeit, eine wirklich tragfähige
Lösung zu finden, zum Vorwand genommen würde, sich
grundsätzlich gegen den Versuch zu wehren, einen
solchen Weg zu finden. Wenn wir wollen, finden wir eine
Lösung und einen Weg. Man darf sicher wagen, den von
der Kommission vorgeschlagenen Weg zu begehen.
Jeder andere Weg führt immer wieder zu neuen Diskussionen,

diese Erfahrung machten wir in der Kommission. Wir
sollten jetzt den Mut zu dieser Lösung aufbringen.
Der Vorschlag von Herrn Schwarz, diesen Artikel zu
streichen, stellt eine unnötige Machtdemonstration am
falschen Ort dar. Wir würden die Chance verpassen, eine
politische Geste zu machen und die überfraktionelle
Zusammenarbeit zu vertiefen. Davon hängt aber letztlich
das Klima in unserem Rat ab.

Dütschler. In den letzten Jahren wurde hier im Grossen
Rat gerade von den grossen Fraktionen wiederholt angetönt,

man sei bereit, auf dieses Problem einzugehen und
eine Lösung zu suchen. Die «freiwillige» Lösung,
wonach man grundsätzlich bereit sei, wenn jemand
vorgeschlagen wird, der den grossen Fraktionen passt,
funktioniert nicht. Wir konnten das schon oft feststellen.
Der Antrag von Gottfried Schwarz ist jetzt wie eine kalte
Dusche. Die von ihm wieder vorgebrachte Freiwilligkeit
spielt nicht, die Vergangenheit zeigte das deutlich. Wenn
es nämlich konkret wird, wenn es um Namen geht, werden

viele Vorbehalte vorgebracht. Im Stadtparlament in
Thun wurde diese Frage vor zehn bis fünfzehn Jahren
ähnlich gelöst, wie es die Kommission heute für den
Grosse Rat vorschlägt. Es gab damals ebenso grosse



370 8. Mai 1989 Präsidial

Diskussionen, wie wir sie heute führen. Nachher kehrte
aber Ruhe ein, alles funktioniert bestens und ohne
Probleme. Wir sollten dem Antrag der Kommission zustimmen,

es ist höchste Zeit für eine solche Lösung.

Steiner (Utzenstorf). Ich bin nicht dagegen, dass die
kleinen Fraktionen auch zum Zug kommen, ich sagte das
bereits das letzte Mal. Ich sagte damals auch, dass die
SVP mit ihren siebzig Mitgliedern das Recht hätte, alle
drei Jahre an die Reihe zu kommen. Es ist nicht in
Ordnung, wenn die kleinste der grossen Fraktionen, die FDP
mit ihren vierzig Mitgliedern, der SVP eine «kalte
Dusche» vorwirft. Es wäre an ihr, den gleichstarken kleinen
Fraktionen einmal ihren Anspruch abzutreten. So
könnte sie beweisen, dass sie bereit ist, die kleinen auch
zum Zug kommen zu lassen. Und das noch in dieserSes-
sion, da sie jetzt an die Reihe kommt.

Scherrer. Ich schlage nicht die Töne an, welche die
kleineren Parteien hier hören lassen. Es ist falsch, ihre
Sitzzahlen einfach zusammenzuzählen. Wenn man die
Situation genauer analysiert, stellt man fest, dass sich
diese fünf bis sechs Gruppierungen gegenseitig aufheben.

Man sollte den drei grösseren Parteien nach wie vor
das Präsidium überlassen. Ein gemässigter Sozialdemokrat

ist mir recht, (Heiterkeit) auf alle Fälle zehnmal
lieber als der Kandidat, den die Freie Liste am Mittwoch
in einer Woche vorschlagen wird.

Joder, Präsident der Kommission. Bei der Beratung des
Grossratsgesetzes sagten wir, die Frage des Ratspräsidiums

werde man in der Geschäftsordnung regeln. Der
Vorschlag der Kommission ist in diesem Sinne konsequent,

ich wäre froh und dankbar, wenn auch der Rat
sich konsequent entscheiden würde. Warum schlägt die
Kommission diese Variante vor? Es geht nicht darum,
etwas zu ändern, nur damit etwas geändert wird; es geht
auch nicht darum, etwas zu erzwingen. Hinter diesem
Vorschlag steckt mehr.
Es ist heute angezeigt, die Zusammenarbeit unter den
Fraktionen hier im Rat zu verbessern. Wir haben den
gemeinsamen Auftrag, die Probleme dieses Kantons zu
lösen. Wir sollten uns deshalb bemühen, nicht gegeneinander,

sondern miteinander zu arbeiten. Diese Haltung
könnte in einer Grosszügigkeit bezüglich des Ratspräsidiums

zum Ausdruck kommen. Dabei fiele sicher
niemandem ein Stein aus der Krone. Die Zahlenverhältnisse

sind folgende: Die FDP stellt zwanzig Prozent der
Grossräte; zählt man die Sitze der kleinen Fraktionen
zusammen, kommt man auch auf zwanzig Prozent. Der
Anspruch der kleinen Fraktionen ist zahlenmässig begründet,

man kann von diesem Gesichtspunkt aus die kleinen

Fraktionen nicht einfach vom Ratspräsidium aus-
schliessen. Es wurde hier gesagt, man könne ja im Fall
der Fälle miteinander reden. Das macht man aber schon
lange; ich schlage Ihnen deshalb vor, die Diskussionen
abzuschliessen und zu entscheiden.
Ich sah im Staatskalender nach, wann Mitglieder anderer

als der grossen Fraktionen das Ratspräsidium erhielten.

1933/34, 1946/47 und 1955/56 stellten sogenannt
kleine Fraktionen den Ratspräsidenten, 1970/71 war Herr
André Cattin als Vertreter der CVP Ratspräsident. Seither

sind zwanzig Jahre vergangen, und es heisst immer
noch, man wolle dann darüber diskutieren. Wenn es uns
ernst ist, müssen wir uns heute für eine Form entscheiden,

die einen Turnus festlegt. Dieses Ziel will die
Kommission mit der vorgeschlagenen offenen Formulierung
erreichen. Die Wahlfreiheit wird so nicht eingeschränkt.

man muss nicht jemanden wählen, den man nicht
akzeptieren kann.
Der Antrag von Herrn Schwarz (Konolfingen) bringt
nichts. Entweder ist der politische Wille vorhanden, wie
schon oft versichert wurde, oder nicht; diskutiert wurde
schon genügend. Die von der Kommission vorgeschlagene

Fassung stellt einen guten Weg dar, ich bitte Sie,
dem Antrag der Kommission zuzustimmen.

Abstimmung
Für den Antrag Schwarz (Pieterlen) 61 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 96 Stimmen

Präsident. Mit der Annahme des Kommissionsantrages
entfällt der Eventualantrag Schwarz (Konolfingen).

Art. 26-28

Angenommen

Art. 29

Antrag Steiner (Utzenstorf)

Bst. g, h und i aus Art. 32 anfügen
Art. 32: Bst. g, h und i streichen

Steiner (Utzenstorf). Die SVP befürwortet eine saubere
Aufteilung der Aufgaben zwischen der Präsidentenkonferenz

und dem Büro. Mit meinem Antrag möchte ich die
Punkte g, h und i in Artikel 32 streichen und sie dafür bei
Artikel 29 anfügen. Es geht um die Einsetzung und
Grösse der besonderen Kommissionen, um die Zuweisung

der Geschäfte und Berichte des Regierungsrates
an die Kommissionen und um die Einberufung der
paritätischen Kommissionen. Mein Antrag steht auch in
Zusammenhang mit Artikel 44, der die Frage der ständigen
Kommissionen regelt.
Die vorberatende Kommission kürzte die Zahl der
ständigen Kommissionen. Sie beschloss, die Energiekommission

und die Verkehrskommission aufzuheben, weil
man sonst mit gleichem Recht auch eine Kommission
für das Bildungswesen oder eine Kommission für das
Gesundheitswesen einsetzen könnte. Für grosse oder
wichtige Einzelgeschäfte kann man besondere Kommissionen

einsetzen, ich denke dabei an die Vorlagen über
das Frauenspital oder das Grimselprojekt. Unsere Fraktion

befürchtet nun aber, eine «Kommissionitis» könne
ausbrechen, gewisse Leute werden möglichst viele
Kommissionen mit möglichst vielen Mitgliedern verlangen.

Deshalb möchten wir den Entscheid, wann welche
Kommissionen eingesetzt werden sollen, dem Büro
übertragen, denn in der Präsidentenkonferenz können
die kleinen Parteien je nach Präsenz das Übergewicht
haben. Das könnte zu einer Diktatur der Minderheit führen.
Diese Fragen betreffen politische Entscheide, nicht
organisatorische. Ich stelle deshalb den Antrag, die Buchstaben

g, h und i von Artikel 32 in Artikel 29 anzufügen.

Thalmann. Eine saubere Kompetenzausscheidung ist
sicher nötig. Unsere Fraktion ist der Meinung, die
Kommission habe diese Kompetenzaussscheidung richtig
vorgenommen. Die Kommission leistete hier, wie schon
bei der Vorbereitung des Grossratsgesetzes, eine sehr
grosse und gute Arbeit. Es erstaunt mich, dass
ausgerechnet von fraulicher Seite - und dazu von Frau Steiner
- die Schraube angezogen und auf die harte Tour
gemachtwird.
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Die Präsidentenkonferenz soll über die in Artikel 32
aufgeführten Punkte entscheiden können, nicht das Büro.
Frau Steiner nimmt konsequenterweise ihr Anliegen in
den Artikeln 45 und 75 noch einmal auf. Die SVP nimmt
in dieser Frage eine eigenartige Haltung ein. Sie
versucht, vom ursprünglichen Konzept abzuweichen, um
die Macht in ihrer Hand zu behalten. Ich verstehe diese
Haltung nicht, man sollte die Zeichen der Zeit endlich
zur Kenntnis nehmen. Ich bitte Sie deshalb, den
Vorschlag der Kommission anzunehmen, den Antrag von
Frau Steiner aber abzulehnen.

Schaer (Bern). Frau Steiner will mit ihrem Antrag die
wenigen Kompetenzen der Präsidentenkonferenz weiter
schmälern. Das gleiche Ziel verfolgt sie mit den Anträgen

zu den Artikeln 45 und 75. Sollten die Anträge von
Frau Steiner zu diesen drei Artikeln angenommen werden,

so wird unsere Fraktion in einem Rückkommen
beantragen, die Präsidentenkonferenz aufzuheben.

Joder, Präsident der Kommission. Die Kommission
schlägt Ihnen hier die Regelung der bisherigen
Geschäftsordnung vor. Die Kommission hatte nicht den
Eindruck, die bewährte und differenzierte Verteilung der
Aufgabenbereiche zwischen Präsidentenkonferenz und
Büro ändern zu müssen. Die Präsidentenkonferenz ist
vor allem mit der Vorbereitung der Session beauftragt,
während das Büro-sehr allgemein formuliert-eher die
laufenden Geschäfte während der Session behandelt.
Frau Steiner möchte das Gewicht zwischen den beiden
Gremien verschieben. Ihr Vorschlag ist aber nicht konsequent.

Wenn die politischen Entscheide dem Büro
übertragen werden sollen, dann sollte man auch Buchstabe
c von Artikel 32, der die Einberufung zu ausserordentlichen

Sessionen - ein im wesentlichen politischer
Entscheid - regelt, in Artikel 29 anfügen. Die von der
Kommission vorgeschlagene Aufteilung bewährte sich, die
beiden Aufgabenbereiche sind sauber getrennt. Ich bitte
Sie, der Fassung der Kommission zuzustimmen.

Abstimmung
Für den Antrag Steiner (Utzenstorf) 49 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 66 Stimmen

Art. 30 Abs. 1

Angenommen

Art. 30 Abs. 2 (neu)

Antrag Schneider (Hinterkappelen)
Die Präsidentinnen oder Präsidenten können sich an der
Präsidentenkonferenz durch ein Ratsmitglied vertreten
lassen.
Abs. 2 wird zu Abs. 3

Schneider (Hinterkappelen). Angesichts der Funktion
der Präsidentenkonferenz wäre es zweckmässig, wenn
wirklich von jeder Fraktion ein Vertreter dabei sein
könnte. In normalen Kommissionen ist eine Vertretung
möglich, sie sollte auch bei der Präsidentenkonferenz
möglich sein. Terminkollisionen sind immer möglich, in
einem solchen Fall wäre die betroffene Fraktion an der
Sitzung gar nicht vertreten. Mit der Vertretungsmöglichkeit

wäre die Information der Fraktionen besser
sichergestellt. Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.

Joder, Präsident der Kommission. Ich kann mich nicht
im Namen der Kommission zu dieser Frage äussern,
weil wir sie in der Kommission nie besprachen. Persönlich

könnte ich dem Vorschlag von Herrn Schneider
zustimmen. Eine solche Lösung würde den praktischen
Bedürfnissen entsprechen. Übrigens wird dieses Problem
heute schon so gehandhabt, wenn der Fraktionspräsident

verhindert ist, kann er an seiner Stelle den
Vizepräsidenten an die Sitzung schicken. Aus diesen Gründen
könnte man diesen Punkt sicher auch ausdrücklich in der
Geschäftsordnung festhalten.

Abstimmung
Für den Antrag Schneider (Hinterkappelen) Mehrheit

Art. 30 Abs. 2 (neu Abs. 3)

Angenommen

Art. 31-Art. 35 Abs. 1

Angenommen

Art. 35 Abs. 2

Antrag Krummen

nicht länger als acht Jahre

Krummen. In den letzten Jahren wurden viele Dinge
komplizierter, es geht länger, bis man sich in eine
Aufgabe eingearbeitet hat. Wenn wir die Dauer der Mitgliedschaft

in einer Kommission um zwei Jahre verkürzen,
schwächen wir damit das Parlament, wir schwächen die
Kommissionen und auch das einzelne Mitglied dieses
Rates. Je schwächer ein Gemeinderat, je schwächer der
Grosse Rat ist, desto stärker wird die Verwaltung, in
unserem Fall würden wir auch noch den Regierungsrat
stärken. Wir müssen Sorge tragen zu unserer bisherigen
Stellung, wir sollten sie stärken, nicht schwächen. Deshalb

sollten wir in diesem Bereich die bisherige Regelung

nicht ändern. Im Namen der SVP-Fraktion beantrage

ich Ihnen, Absatz 2 in folgender Formulierung
zuzustimmen: «Ein Ratsmitglied gehört einer ständigen
Kommission nicht länger als acht Jahre an.» Ich bitte Sie
um Unterstützung.

Joder, Präsident der Kommission. Ich bitte Sie, den
Antrag von Herrn Krummen abzulehnen.
Wir haben neu eine Geschäftsprüfungs- und eine
Finanzkommission, die Kommission schlägt Ihnen gleichzeitig
vor, die bisherige Verkehrskommission und die
Energiekommission abzuschaffen. Die beiden neuen
Aufsichtskommissionen sollen richtig ausstaffiert werden, damit
die Kontrolle gewährleistet ist, eine Verzettelung soll
vermieden werden. Mit den Bestimmungen in diesem Artikel,

insbesondere mit der Beschränkung der Amtsdauer
auf sechs Jahre, wollen wir gleichzeitig eine angemessene

Rotation der Mitglieder der beiden Kommissionen
erreichen. Wir möchten so verhindern, dass es Grossräte

erster Klasse und Grossräte zweiter Klasse geben
könnte. Als Begleiterscheinung der Beschränkung auf
sechs Jahre werden auch während der Legislatur
Mitglieder aus- und eintreten, diese haben so die Gelegenheit,

sich unter idealen Bedingungen einarbeiten zu können.

Die Führungsfunktion der Aufsichtskommissionen
soll mit dieser Beschränkung breiter im Rat verteilt werden.

Ich bitte Sie, der Fassung der Kommission
zuzustimmen.
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Abstimmung
Für den Antrag Krummen 47 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 55 Stimmen

Art. 35 Abs. 3-Art. 43 Abs. 2

Angenommen

Art. 43 Abs. 3

Antrag Jenni (Bern)

Die übrigen Protokolle können von allen Ratsmitgliedern

eingesehen werden, soweit nicht...

Jenni (Bern). Bei der Beratung des Grossratsgesetzes
sprachen wir ausgiebig und lange über die Problematik
des Amtsgeheimnisses. Wir verankerten im Gesetz
grundsätzlich den sogenannten materiellen Geheimnisbegriff,

im Gegensatz zum formellen Geheimnisbegriff.
Das Grossratsgesetz betrachtet als geheim im Sinne des
Amtsgeheimnisses nicht das, was irgendeine Behörde
als geheim bezeichnet, sondern das, was seiner Natur
nach oder gemäss einer gesetzlichen Bestimmung
geheim ist. Wenn wir hier in Artikel 43 Absatz 3 den Satzteil
«auf Beschluss der Kommissionen oder an deren Stelle
der Ratspräsidentin oder des Ratspräsidenten» nicht
streichen, führt diese Bestimmung zu sehr scharfen
Eingriffen der Kommissionen gegenüber sogenannt
gewöhnlichen Ratsmitgliedern, welche die Protokolle
einsehen möchten, oderzu völlig widersprüchlichen
Ergebnissen. Entweder untersteht ein Protokoll einer
Kommissionssitzung dem Amtsgeheimnis oder nicht. Diese
Frage entscheidet aber nicht der Wille der Kommission,
sondern die Natur der Beratungen oder gesetzliche
Bestimmungen über die behandelte Materie. Untersteht
ein Protokoll nicht dem Amtsgeheimnis, ist nicht
einzusehen, warum ein Beschluss der Kommission nötig sein
soll, damit die andern Ratsmitglieder das Protokoll
einsehen können. Man räumt mit einer solchen Regelung
der Kommission das Recht ein, sogar Protokolle, die
nicht geheim sind, den gewöhnlichen Ratsmitgliedern
vorzuenthalten. Eine derartige Zensur wollen wir aber
sicher nicht, man müsste sie bekämpfen. Im andern Fall,
wenn ein Protokoll dem Amtsgeheimnis untersteht,
kann die Kommission gar nichts beschliessen. Entweder
würde sie gegen das Amtsgeheimnis Verstössen oder
einen völlig überflüssigen Beschluss fassen.
Die vorliegende Bestimmung geht im einen Fall zu weit,
es wird der Schein erweckt, die Kommission dürfe auch
nicht geheime Akten den andern Ratsmitgliedern
vorenthalten, im andern Fall führt sie zu einem
Widerspruch, denn die Kommission wäre gar nicht befugt, die
Protokolle zugänglich zu machen. Seien wir daher
konsequent, bleiben wir beim materiellen Geheimnisbegriff.

Nach diesem wird beurteilt, was geheim ist und was
nicht, eventuell muss dies sogar ein Gericht entscheiden.

Auf alle Fälle kann eine Kommission nicht entscheiden,

was geheim ist und was nicht, wir würden sonst
wieder zum formellen Geheimnisbegriff zurückkehren,
den wir im Grossratsgesetz zu Recht nicht verankerten.
Ich bitte Sie, den entsprechenden Satzteil zu streichen.

Joder, Präsident der Kommission. Ich bitte Sie, den
Antrag von Herrn Jenni abzulehnen, weil in seiner
Argumentation ein Punkt fehlt. Wer soll entscheiden, ob ein
Amtsgeheimnis zu berücksichtigen ist? Wenn jedes
Ratsmitglied Einsicht in die Protokolle der Sitzungen
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über nicht rechtsetzende Erlasse hat, ist diese Frage
offen und unbeantwortet. Diese Lücke schliesst die
Fassung der Kommission. Die Kommission oder, nach Ab-
schluss der Kommissionsarbeiten, der Ratspräsident
soll darüber entscheiden und die politische Verantwortung

übernehmen, ob den andern Ratsmitgliedern
Einsicht zu gewähren ist oder nicht. Die Formulierung von
Herrn Jenni lässt diesen Punkt offen, er verlangt das
Einsichtsrecht für jedes Ratsmitglied. Der Schutz des
Amtsgeheimnisses wäre so aber in der Geschäftsordnung
nicht sichergestellt; Herr Jenni meint, eventuell müsse
sogar ein Gericht darüber entscheiden. Weil mit dem
Antrag von Herrn Jenni diese Frage in der Geschäftsordnung

offen bleibt, bitte ich Sie, der Fassung der Kommission

zuzustimmen.

Abstimmung
Für den Antrag Jenni (Bern) 45 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 61 Stimmen

Art. 43 Abs. 4

Angenommen

Art. 44

Antrag Vollmer

.die Dauer der Legislaturperiode, resp. unter Vorbehalt
von Art. 35 Abs. 2, folgende...

Vollmer. Ich schlage keine materielle Änderung vor,
sondern eine Präzisierung. Mit dem vorliegenden Wortlaut

von Artikel 44 könnte man meinen, der Grosse Rat
wähle nach jeder Gesamterneuerung die Kommissionen

für die Dauer der ganzen Legislaturperiode. Vorhin
haben wir in Artikel 35 aber beschlossen, ein Ratsmitglied

könne nur sechs Jahre in einer Kommission sein.
Folglich kann der Grosse Rat seine Kommissionen nicht
für die Dauer der ganzen Legislatur wählen, denn vorbehalten

bleibt der Ablauf der Amtszeit einzelner
Kommissionsmitglieder. Ich bitte Sie deshalb, der von mir
vorgeschlagenen Präzisierung zuzustimmen.

Joder, Präsident der Kommission. Inhaltlich ändert der
Antrag von Herrn Vollmer nichts, es geht um eine
Präzisierung. Die Fassung der Kommission scheint mir klar
genug zu sein. Wenn der Rat diese Präzisierung
wünscht, kann er sie anbringen, materiell ändert sich
auf jeden Fall nichts.

Abstimmung
Für den Antrag Vollmer 71 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 30 Stimmen

Art. 44 Ziff. 1 und 2

Antrag Meier (Gümligen)
Ziff. 1 Bst. d (neu):
Verkehrskommission 15 Mitglieder

Antrag Sidler
Ziff. 1 Bst. d (neu):
Kantonalbankkommission 5 Mitglieder
Art. 54 Abs. 1 : .werden von der Kantonalbankkommission

vorberaten.
Art. 54 Abs. 2: Die Kantonalbankkommission lässt
sich...

8. Mai 1989
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Antrag Diem

Ziff. 2:
Übrige ständige Kommissionen:
a Verkehrskommission 15 Mitglieder
b Energiekommission 15 Mitglieder
c Paritätische Kommission

für den Berner Jura 16 Mitglieder
d Paritätische Kommission für das Laufental
e Wahlprüfungskommission 9 Mitglieder

Antrag Büschi

Ziff. 3 (neu):
Übrige ständige Kommissionen:
a Verkehrskommission 21 Mitglieder
b Energiekommission 21 Mitglieder

Meier (Gümligen). Die SP-Fraktion beantragt Ihnen, am
Bestehen der Verkehrskommission festzuhalten. Ihre
Mitgliederzahl soll hingegen der Grösse anderer
Kommissionen angepasst und auf fünfzehn beschränkt werden.

Die BUK, die am Anfang der Parlamentsreform stand,
stellte ein Defizit im Bereich der Oberaufsicht des Grossen

Rates fest. Das bei bisher zwei Aufsichtskommissionen.
Das neue Parlamentsgesetz trägt diesem Manko

Rechnung und erhöht die Zahl der Aufsichtskommissionen
von zwei auf drei. Dieser Fortschritt wird aber gleich

wieder rückgängig gemacht, indem der neuen
Geschäftsprüfungskommission eine grössere Anzahl
Geschäfte übertragen werden soll als der bisherigen
Staatswirtschaftskommission. So war die Verbesserung
der Oberaufsicht natürlich nicht gemeint.
Die Entscheidung über die Zahl der ständigen Kommissionen

ist sicher eine Frage des Masses. Unsere Fraktion
diskutierte dieses Problem gründlich und kam zu
Schluss, an der Verkehrskommission festhalten zu wollen.

Wir wollen nicht allzu viele Kommissionen und
schliesslich bei fünfzehn ständigen Kommissionen
landen, für jede Direktion eine. Für einzelne wichtige
Geschäfte oder mehrere wichtige Geschäfte zusammen
sollen vielmehr-darin sind wir mit der Kommission
Parlamentsreform einig - Spezialkommissionen gebildet
werden.
Warum beantragen wir, die Verkehrskommission
beizubehalten? Die Verkehrskommission ist in zweifacher
Hinsicht ausserordentlich wichtig. Zum einen von der Fülle
der Geschäfte her, die sie beraten muss, zum andern
weil sie eine unerlässliche Klammerfunktion erfüllt. Sie
koordiniert den öffentlichen und privaten Verkehr,
zwischen welchen in einzelnen Situationen ein ganz klarer
Interessenkonflikt besteht. Dieser Interessenkonflikt
muss erwogen und ausdiskutiert werden. Je mehr von
dieser Diskussion innerhalb der Verkehrskommission
stattfinden kann, desto mehr ist der Grosse Rat von
zeitraubenden Detaildiskussionen frei. Grossrätinnen und
Grossräte, die ökologisch motiviert sind, sollen wie die
Vertreter des Privatverkehrs ihre Standpunkte möglichst
früh einbringen können. Das ist in einer ständigen
vorberatenden Kommission möglich. Sonst gewinnt der
Grosse Rat weder an Seriosität noch an Effizienz.
Das letzte Wochenende zeigte wieder, wie sehr die politische

Entwicklung in der letzten Zeit in der Schweiz durch
eine zunehmende Polarisierung zwischen grünen
Tendenzen und Tendenzen in Richtung Autopartei
gekennzeichnet ist. Das ist nicht nur ein Randgruppenkonflikt,
sondern ein Konflikt, der in der einen oder andern Form
mitten durch die grossen Parteien geht. Dieser Konflikt

und die schliesslich nötige Kompromisssuche zwischen
den ökologischen Erfordernissen und gewissen Anliegen

des Privatverkehrs sind die grosse politische
Herausforderung der nahen Zukunft. Es würde in der
Öffentlichkeit schlecht verstanden, wenn ausgerechnet die
Kommission, welche diese Diskussion vorberatend für
den Rat führen müsste, aus einer falsch verstandenen
Effizienz-um nicht zu sagen aus einer Scheineffizienz-
heraus, abgeschafft würde. Ich bitte sie deshalb, der
Beibehaltung derVerkehrskommission zuzustimmen.

Diem. Wie auch die Justizkommission haben sich die
Verkehrs- und die Energiekommission immer mit ähnlichen

Vorlagen zu befassen. Die Mitglieder können also
mit der Zeit kleine Spezialisten in Verkehrs- und Energiefragen

werden. Da sowohl Verkehrs- wie Energiefragen
in Zukunft eine grosse Rolle spielen werden, erachten
wir es als einen nicht unbedeutenden Vorteil, wenn sich
zwei ständige Kommissionen mit diesen beiden Fragen
befassen. Das schliesst eine Überprüfung der Geschäfte
durch die Geschäftsprüfungskommission nicht aus. Die
Geschäftsprüfungskommission dürfte jedoch kaum
über die notwendige Zeit verfügen, die Geschäfte so
intensiv zu beraten, wie das heute in diesen beiden
Kommissionen möglich ist. Gerade Verkehrs-und Energiefragen

müssen in Zukunft intensiv beraten werden,
deshalb bitten wir Sie, an diesen beiden ständigen Kommissionen

festzuhalten. Ob die Kommissionen 15 oder 21

Mitglieder aufweisen, ist weniger bedeutend. Man sollte
ihre Mitgliederzahlen aber den übrigen Kommissionen
anpassen und sich für 15 Mitglieder entscheiden.

Büschi. Ich kann den Argumenten meiner Vorrednerin
und meines Vorredners nicht viel beifügen. Ich möchte
noch daraufhinweisen, unter welchen Bedingungen der
Beschluss der vorberatenden Kommission zustandekam.

Es war am Schluss einer Nachmittagssitzung,
gegen Ende der Beratung, bei sehr schlechter Präsenz. Das
Mehr für diese von der Kommission vorgeschlagene
Radikallösung war eher ein Zufallsmehr.
Ich schliesse mich den Argumenten von Frau Meier an.
Seinerzeit wollte man die parlamentarische Oberaufsicht

aufwerten und die Kontrollmöglichkeiten des Grossen

Rates verbessern. Wenn man der Kommission folgt,
dann macht man die zusätzlichen Möglichkeiten, die
man sich zu Recht geschaffen hat, mit dieser Entscheidung

wieder zunichte. Für mich wäre das nicht nachvollziehbar.

Die Mitgliederzahl, 21 oder 15 Mitglieder, stellt für mich
kein grundsätzliches Problem dar. Deshalb ziehe ich meinen

Antrag zugunsten des Antrages von Herrn Diem
zurück, die Mitgliederzahl von 15 ist für mich annehmbar.
Sollte der Antrag von Herrn Diem abgelehnt werden,
wäre ich dankbar, wenn man wenigstens dem Antrag
von Frau Meier zustimmen könnte.

Hier werden die Beratungen dieses Geschäftes
unterbrochen.

Schluss der Sitzung um 16.30 Uhr

Die Redaktorin/
Der Redaktor:

Ciaire Widmer (f)
Michel Broccard (d)
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Zweite Sitzung

Dienstag, 9. Mai 1989, 9.00 Uhr

Präsident: Rudolf Schmidlin, Laufen

Präsenz: Anwesend sind 181 Mitglieder. Entschuldigtab-
wesend sind: Blatter (Bern), Hurni, Kellerhals, Klopfstein,

Kohler, Kuffer, Lüthi, Notter, Fischer-Homberger,
Flück (Brienz), Guggisberg, Schori, Schürch, Sinzig, Steiner

(Steffisburg), Teuscher, Winistoerfer, Wülser, Zulauf.

Geschäftsordnung für den Grossen Rat des
Kantons Bern (GO)

Fortsetzung

Art. 44 Ziff. 1 Bst. d (neu) (Fortsetzung)

Präsident. Frau Meier, Herr Diem und Herr Büschi
haben ihre Anträge bereits begründet. Das Wort hat Herr
Sidler zur Begründung seines Antrages.

Sidler. Mit der Parlamentsreform und der vorgesehenen
Revision der Geschäftsordnung wollen wir vor

allem den Parlamentsbetrieb straffen und wirkungsvoller
gestalten - ob dies gelingt, wird erst die Zukunft zeigen.
Ausserdem möchten wir die Kontrolle verstärken und
die Einflussnahme des Parlaments vergrössern; das
wenigstens ist der Wunsch vieler der hier Anwesenden.
Nun will man aber ausgerechnet auf eine Kommission
verzichten, die besondere Kontrollaufgaben zu erfüllen
hat, auf die Kantonalbankkommission nämlich. Die
Frage ist, ob dies logisch sei. Man glaubt, mit einer auf
30 Mitglieder aufgestockten Geschäftsprüfungskommission,

unterteilt in eine Finanzkommission, diese
Aufgabe ebenfalls erfüllen zu können. Sicher könnte man
das, die Frage ist wie. In Tat und Wahrheit wird die neue
Finanzkommission mit den laufenden Geschäften wie
Überprüfung der finanziellen Auswirkungen gewisser
Beschlüsse, strengerer Prüfung des Budgets, der
Nachkredite und der Staatsrechnung bald voll ausgelastet
sein, da ja auch noch die Geschäfte der Kantonalbank
und der Hypothekarkasse dazukommen werden. Somit
wird die Finanzkommission ihre effektive Kontrolltätigkeit

wegen Zeitmangel und Überbelastung nur
oberflächlich oder mangelhaft ausüben können. Jedenfalls
wird das Ziel mit dieser neuen Kommission nicht
erreicht.

Durch den Zusammensçhluss der beiden Staatsbanken
wird die Einsetzung einer eigentlichen Kontrollkommission

bestimmt noch notwendiger, wird doch der Arbeits-
umfang bei einer Bilanzsumme von - nach der
Zusammenlegung - ungefähr 30 Mrd. Franken nicht kleiner
werden. Zudem müssen wir berücksichtigen, dass der
Verwaltungsrat der Hypothekarkasse wegfallen wird.
Eine kleine, fünf Mitglieder umfassende KB-Kommis-
sion ist zu einer gründlichen Kontrolltätigkeit ganz
bestimmt besser in der Lage und Parlament und Regierung
sicher dienlicher als eine Finanzkommission, die mit
anderen Aufgaben voll ausgelastet ist. Zudem ist ein direkter

Kontakt des Parlaments zur Geschäftsleitung der
Kantonalbank wünschenswert und wichtig, das wird
von der Geschäftsleitung der Kantonalbank schon jetzt
unterstrichen. Im neuen Kantonalbankgesetz, das sich

in der Vernehm lassung befindet, ist die Tätigkeit der
Kantonalbankkommission zudem klar umschrieben.
Die Vorteile für die Beibehaltung der bisherigen Regelung

überwiegen also eindeutig. Aus diesen Gründen
beantrage ich Ihnen die Beibehaltung der Kantonalbankkommission

mit fünf Mitgliedern. Ich ersuche Sie, meinem

Antrag zuzustimmen.

Präsident. Damit sind nun alle Anträge zu Artikel 44
begründet. Wir diskutieren über alle Anträge gemeinsam.

Thalmann. Ich möchte vorweg feststellen, dass die
Kommission auch in dieser Frage ausgezeichnete Arbeit
geleistet hat und eigentlich zu einem auch für mich
persönlich recht überraschenden Schluss gekommen ist,
der für ein Parlament eher Seltenheitswert hat: es sollen
Kommissionen abgeschafft werden. Normalerweise
werden eher zusätzliche, neue Kommissionen geschaffen,

und wenn sich etwas als überholt erweist, spricht
man eigentlich nicht davon, etwas abzubauen. Ähnlich
geht es auch in den Verwaltungen, auch hier wird ausgebaut,

wenn neue Aufgaben entstehen; aber wenn sich
gewisse Aufgaben im Laufe der Zeit vermindern oder
abgebaut werden könnten, so redet kein Mensch, jedenfalls

nicht von sich aus, davon, man könnte abbauen.
Hier stehen nun drei Kommissionen zur Diskussion. An
sich ist das Ergebnis in der Geschäftsordnungskommission

mit 10 zu 3 Stimmen sehr eindeutig ausgefallen. Ich
nehme es vorweg: Unsere Fraktion stimmt einstimmig
dem Vorschlag der Kommission zu, die Energie-, die
Verkehrs- und die Kantonalbankkommission aufzuheben.
Zur Kantonalbankkommission: Die Zusammenlegung
der Hypothekarkasse mit der Kantonalbank ist beschlossene

Sache. Auch die Hypothekarkasse als Staatsbank
hat heute keine eigene Kommission, und es ist nicht
einzusehen, inwiefern die Aufsichtspflicht des Grossen Rates

Schaden nehmen könnte, wenn die neue Finanzkommission

auch die Kontrollaufgaben der vereinigten
Hypothekar- und Kantonalbank übernimmt. Ich kann der
Argumentation von Herrn Sidlernichtfolgen, mitderZu-
sammenlegung werde auch die Arbeitsbelastung, die
Aufsichtspflicht usw. umfangreicher. Ich glaube nicht,
dass ein direkter Zusammenhang zwischen der
Bilanzsumme einer Bank und dem Kontrollaufwand der
entsprechenden Verwaltung besteht. Mit der Zweiteilung
der Staatswirtschaftskommission in eine Geschäftsprü-
fungs- und in eine Finanzkommission sollte letztere die
Aufsichtspflicht in diesem Fall durchaus wahrnehmen
können. Deshalb sind wir für die Aufhebung der Kanto-
nalbankkommission.
Zur Verkehrs- und zur Energiekommission: In der
Geschäftsordnungskommission wurde mit Recht festgestellt,

dass man ebenso gut eine ständige Bildungs-, Ge-
sundheits- und Umweltkommission einführen könnte.
Es ist wohl unbestritten, dass diese drei Bereiche heute
einen besonders grossen Stellenwert in unserer Gesellschaft

haben, und Verkehr und Energie, die, wohlverstanden,

tragende Pfeiler unserer Wirtschaft, unseres
Lebens sind, ebenso ihre Berechtigung haben. Aber
Verkehr und Energie sind Bereiche, die ebenso gut in der
neuen Geschäftsprüfungskommission behandelt werden

können. Da die heutige Staatswirtschaftskommission
aufgeteilt wird, werden in der Geschäftsprüfungskommission

Kapazitäten frei, so dass die Probleme des
Verkehrs und der Energie durchaus von ihr behandelt
werden können. Aus eigener Anschauung - ich bin seit
Jahren Mitglied der Verkehrskommission - muss ich
feststellen, dass 90, wenn nicht gar 95 Prozent der Arbeit
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dieser Kommission sich in endlosen Diskussionen über
Bagatellangelegenheiten - Fusswege, Radwege usw. -
erschöpft. Es wird auch weiterhin nötig sein, zentrale
Verkehrsfragen, sei es im Zusammenhang mit dem
Verkehrsgesetz oder mit grossen verkehrspolitischen Anliegen,

in einer Spezialkommission zu behandeln und für
diese Fälle auch die entsprechenden Leute aus den
Fraktionen, die die Voraussetzungen und das Interesse
mitbringen, zu delegieren. Das gleiche Problem stellt sich
auch in der Energiekommission, die eigentlich seit Jahr
und Tag um die Zuteilung von Aufgaben ringt, damit sie
ihre Berechtigung nachweisen kann.
Aus diesen Gründen meinen wir, man könne ohne Schaden

auf diese Kommissionen verzichten und stattdessen

diesbezügliche Geschäfte der neuen
Geschäftsprüfungskommission übergeben.
Es liegt ein Antrag Büschi vor, die Verkehrs- und die
Energiekommission mit 21 Mitgliedern beizubehalten. Wenn
ich mich nichttäusche, hat Herr Büschi diesen Antrag
zurückgezogen zugunsten des Antrages Meier (15 Mitglieder).

Unsere Fraktion hat nie um Kommissionssitze
gerangelt, wir haben immer Mühe, überhaupt Leute zu
finden, die Zeit haben, in diesen Kommissionen mitzuarbeiten.

Wenn man bereits durch ständige Kommissionen
zuviel absorbiert ist, bleibt an und fürsich, gerade in

den kleinen Fraktionen, nicht mehr die nötige Kapazität,
um wichtige Spezialkommissionen zu besetzen. Auch
aus diesem Grund scheint es uns vernünftig zu sein, auf
Kommissionen, denen heute einfach nicht mehr die gleiche

Bedeutung zukommt, zu verzichten.
Wir hätten es gerne gesehen, wenn diese Fragen bereits
im Grossratsgesetz à fond diskutiert und geregelt worden

wären, denn man hätte sich wirklich fragen können,
ob die Geschäftsprüfungs- und die Finanzkommission
nicht personell aufgestockt werden sollten, damit auch
die kleineren Fraktionen besser darin vertreten wären.
Wir können allerdings jetzt nicht ein Gesetz revidieren,
kaum dass wir es verabschiedet haben; die Chance ist
verpasst, aber man kann ein Gesetz jederzeit revidieren,
wenn sich das als notwendig erweisen sollte.
Abschliessend noch einmal der Standpunkt unserer
Fraktion: Stimmen Sie dem Antrag der
Geschäftsordnungskommission zu, lösen Sie die Verkehrs-, die Energie-

und die Kantonalbankkommission auf und übertragen

Sie deren Aufgaben der neuen Geschäftsprüfungsund
Finanzkommission.

Hess (Thun). Als Einzelredner möchte ich der Beibehaltung

der Kantonalbankkommission das Wort reden.
Herr Sidler hat die Gründe sehr gut dargelegt. Es geht
vor allem um die Kontrolltätigkeit. Die fünf Mitglieder
umfassende Kantonalbankkommission ist eine der
kleinsten Kommissionen, und mich freut ganz besonders,

dass sie zu 40 Prozent aus Frauen besteht: Frau
Annemarie Knuchel (Präsidentin), Frau Flück, Herr Sidler,
Herr Wenger und Herr Tschirren bilden die Mitglieder
dieser Kommission. Ihnen kommt gerade durch die
Zusammenlegung der Hypothekarkasse und der Kantonalbank

besondere Bedeutung zu: Sie repräsentieren die
Staatsvertreter; sie sind weder von der Kantonalbank
noch von der Hypothekarkasse bezahlt, sondern sie
kontrollieren diese Institution von Staates wegen. Die
Finanzkontrolle hat in der Kantonalbank nichts zu suchen.
Deshalb ist es wichtig, dass die Kantonalbankkommission

bestehen bleibt. Ich bitte Sie, dem zuzustimmen.

Steiner (Utzenstorf). Die SVP-Fraktion hat das Problem
der ständigen Kommissionen eingehend diskutiert, und

zwar schon, als es um die Frage der Aufteilung der
Staatswirtschaftskommission ging. Es haben sicher
beide Systeme ihre Vor- und Nachteile. Aber nachdem
man nun die Staatswirtschaftskommission in eine
Geschäftsprüfungs- und in eine Finanzkommission aufgeteilt

hat, meinen wir, man sollte jetzt einmal den Mut für
ein neues System haben. Es ist interessant, dass sich
hier vor allem jene Leute wehren, die in einer der
Kommissionen sitzen, die aufgehoben werden sollen. Es
wird unendliche Diskussionen um die Frage geben, für
welche Direktion eine ständige Kommission nötig sei.
Wir finden, das Zürcher System, wonach für ganz wichtige

Geschäfte eine besondere Kommission eingesetzt
wird, könnte sich auch für uns bewähren. Allerdings
möchte ich davor warnen zu meinen, man müsse dann
für jedes kleinste Geschäft eine solche Kommission
einsetzen; das könnte zu einer richtigen Kommissionitis
führen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade Leute, die
nicht Zeit haben, in einer ständigen Kommission
mitzuarbeiten, sehr wohl bereit wären, dies in einer besonderen

Kommission zu tun - ich denke an das, was Herr
Thalmann eben gesagt hat. Herr Thalmann hat sich im
übrigen bereits ausführlich über die Vor- und Nachteile
geäussert, und ich möchte das nicht alles wiederholen.
Die SVP ist mehrheitlich der Meinung, man solle es
zunächst einmal mit dem neuen System versuchen. Deshalb

bitte ich Sie, dem Antrag der Kommission zuzustimmen.

Beerli. Ich kann mich vollumfänglich den Äusserungen
von Frau Steiner anschliessen. Wir haben im Grossratsgesetz

den Grundsatz verankert, und Artikel 44 GO
gemäss Vorschlag der Kommission ist die logische Folge
davon. Ich bitte Sie, dem zuzustimmen und die Anträge,
die die Wiedereinführung der zur Diskussion stehenden
Kommissionen fordern, abzulehnen.

Gallati. Eine Bemerkung aus organisatorischer Sicht.
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um die ständig

anfallenden Aufgaben vorzubereiten: entweder
durch eine relativ kleine Staatswirtschaftskommission,
wie ich es ursprünglich am liebsten gesehen hätte, flankiert

durch entsprechende Spezialkommissionen, oder
aber wir folgen dem Weg, den wir jetzt im Grossratsgesetz

eingeschlagen haben: Finanz- und
Geschäftsprüfungskommission, wobei entsprechend mehr Sachverstand

in letztere gelegt wird. Wenn man nun schon diesen

Weg eingeschlagen hat, sollte man jetzt nicht zusätzlich

eine ganze Reihe von Spezialkommissionen schaffen,

die Abgrenzungsprobleme bieten, auf die ich nicht
mehr näher eingehen will.
Ich bitte Sie, dem Vorschlag der GO-Kommission zu
folgen. Alles andere wird uferlos und mit der Zeit wesentlich

ineffizienter, als es das alte System war.

Joder, Präsident der Kommission. Ich bitte Sie, alle
Anträge abzulehnen und der Fassung der Kommission
zuzustimmen.
Zunächst ein paar Bemerkungen zum Antrag Sidler, der
für die Beibehaltung der Kantonalbankkommission ist.
Wir haben neu eine Finanzkommission, die als
Aufsichtskommission mit wesentlichen Kompetenzen
ausstaffiert ist; sie soll das neue Spezialgremium für Finanzfragen

werden, das aufgrund der Bestimmungen im
Grossratsgesetz auch Einblick in alle finanzpolitisch
relevante Geschäfte nehmen soll. Nun hat es wirklich keinen
grossen Sinn, zwei Gremien für den finanzpolitischen
Bereich zu schaffen. Die Idee, die Aufsicht mit der Auftei-
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lung der Staatswirtschaftskommission zu verstärken, ist
in genügendem Mass verwirklicht. Zudem könnte es zu
Koordinations- und Organisationsproblemen zwischen
der Finanz- und der Kantonalbankkommission kommen,
die wir schwerlich lösen könnten bzw. neue Probleme
schaffen würde. Im Antrag Sidler besteht im übrigen
auch noch ein formelles Problem: Im Grossratsgesetz
haben wir in Ziffer 2.3 die Aufsichtskommissionen
abschliessend aufgezählt, nämlich: Geschäftsprüfungskommission,

Finanzkommission und Justizkommission.
Der Antrag Sidler will nun in der GO eine weitere

Aufsichtskommission einführen, und das geht rein
formell nicht. Ich bitte Sie, den Antrag Sidler abzulehnen.
Das gleiche formell-juristische Problem stellt sich auch
beim Antrag Meier. Frau Meier will die Verkehrskommission

beibehalten, bringt dieses Anliegen jedoch im
falschen Artikel ein, ist doch die Aufzählung der
Aufsichtskommissionen im Grossratsgesetz abschliessend, so
dass nicht Ziffer 1, sondern allenfalls Ziffer 2 von Artikel
44 erweitert werden müsste. Ich bitte Sie, auch diesen
Antrag abzulehnen.
In bezug auf den Antrag Diem muss auch ich, wie bereits
Herr Thalmann, an das grundsätzliche Konzept
erinnern: Wir haben jetzt zwei neue Aufsichtskommissionen
geschaffen in der Meinung, diese hätten die Kontrolle
zuhanden des Parlaments vorzunehmen. Es wäre nun
falsch, die Verkehrs- und die Energiekommission
beizubehalten, denn konsequenterweise müsste man dann
sogar noch weitere Kommissionen schaffen. Wir haben
diese Frage in unserer Kommission diskutiert. Es wurde
gesagt, im Bereich der Erziehung, der Gesundheit gebe
es ebenfalls sehr wichtige Geschäfte, so dass man
eigentlich auch eine Bildungs- und eine Gesundheitskommission

und konsequenterweise für jede Direktion eine
neue Kommission schaffen müsste. Damit aber würden
wir uns in unserer Aufsichtsfunktion selber beschneiden,

denn je mehr Kommissionen, desto schwächer die
Kontrolle durch das Parlament im Rahmen der Vorprüfung.

Selbstverständlich kann die Präsidentenkonferenz
beschliessen, ein besonders wichtiges Geschäft sei
nicht durch eine Aufsichtskommission, sondern durch
eine besondere Kommission vorzuprüfen. Ich traue der
Präsidentenkonferenz das nötige politische «Gspüri» zu,
um entscheiden zu können, in welchen Fällen besondere
Kommissionen angezeigt sind.
Ich bitte Sie, dem Konzept der vorberatenden GO-Kom-
mission zu folgen und ausser den in Artikel 44 aufgeführten

keine weiteren ständigen Kommissionen zu
beschliessen, also die Kantonalbank-, die Verkehrs- und die
Energiekommission abzuschaffen.

Präsident. Wir bereinigen. Herr Büschi hat seinen
Antrag zugunsten des Antrages Diem zurückgezogen. Es

liegen vor: der Antrag Meier/Diem (Verkehrskommission
mit 15 Mitgliedern), der Antrag Diem (Energiekommission

mit 15 Mitgliedern) und der Antrag Sidler
(Kantonalbankkommission mit 5 Mitgliedern). Wir stimmen
einzeln über diese Anträge ab.

Abstimmung
Für den Antrag Meier/Diem
(Verkehrskommission) 72 Stimmen
Dagegen 75 Stimmen
Für den Antrag Diem (Energiekommission) Minderheit
Dagegen Mehrheit
Für den Antrag Sidler
(Kantonalbankkommission) Minderheit
Dagegen Mehrheit

Präsident. Artikel 44 ist somit in der Fassung der
Kommission, ergänzt durch den Antrag Vollmer, angenommen.

Art. 45

Antrag Steiner (Utzenstorf)
Das Büro kann zur Beratung von Erlassvorlagen, von
einzelnen Geschäften mit besonderer Tragweite oder von
Berichten...

Präsident. Frau Steiner hat ihren Antrag zurückgezogen.

Artikel 45 ist somit angenommen.

Art. 46,47, 48 Abs. 1

Angenommen

Art. 48 Abs. 2

Antrag Jenni (Bern)

...wird dies bei der Zuteilung der Kommissionssitze
berücksichtigt.

Antrag Zürcher

wird dies bei der Zuteilung der Sitze neuer besonderer
Kommissionen oder bei Nachwahlen in ständige

Kommissionen berücksichtigt.

Präsident. Herr Jenni hat seinen Antrag zugunsten des
Antrages Zürcher zurückgezogen.

Zürcher. Veränderungen der Fraktionsstärken müssen
nicht nur bei der Bestellung neuer besonderer Kommissionen,

sondern auch bei Nachwahlen in ständige
Kommissionen berücksichtigt werden. Das ist der Sinn meines

Antrages. Ich bitte Sie, dieser Präzisierung zuzustimmen.

Joder, Präsident der Kommission. Über dieses Problem
ist in der Kommission nicht diskutiert worden. Ich meine
aber, der Vorschlag von Herrn Zürcher, Veränderungen
in den Fraktionen auch bei Nachwahlen in ständige
Kommissionen zu berücksichtigen, sei gut. Denn es gibt
tatsächlich keine plausible Erklärung, weshalb der neue
Verteilschlüssel nur bei der Besetzung neuer besonderer
Kommissionen angewandt werden soll. Insofern
beinhaltet der Antrag Zürcher eine Präzisierung auch im
Sinne der Gleichbehandlung ständiger Kommissionen.
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen.

Abstimmung
Für den Antrag Zürcher Mehrheit

Art. 49-53

Angenommen

Art. 54

Antrag Sidler
Abs. 1: ...werden von der Kantonalbankkommission
vorberaten.
Abs. 2: Die Kantonalbankkommission lässt sich...

Präsident. Der Antrag Sidler erübrigt sich nach der
Annahme von Artikel 44 in der Fassung der Kommission.
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Art. 55, 56 Abs. 1—3

Angenommen

Art. 56 Abs. 4

Antrag Ruf
2. Satz (neu): Den Ratsmitgliedern wird auf Wunsch die
Bernische Systematische Gesetzessammlung gegen
ein bescheidenes Entgelt abgegeben.

Ruf. In Artikel 56 geht es um das Ratssekretariat und in
Absatz 4 insbesondere um die Information der Ratsmitglieder.

Hier schlage ich Ihnen eine Ergänzung vor.
Grossräte sollen die Bernische Systematische
Gesetzessammlung (BSG) - wer sie noch nie gesehen hat, kann
sie im Schreibzimmer anschauen gehen; es sind
rotschwarze Plastikordner - nicht zum relativ hohen Preis
von rund 600 Franken, aber auch nicht gratis beziehen -
damit kein Missbrauch getrieben wird -, sondern zu
einem Ansatz in der Grössenordnung von vielleicht 100
Franken (dieser Ansatz wäre durch die Staatskanzlei
oder durch das Büro festzulegen).
Warum dieser Antrag? Es ist jetzt immer wieder betont
worden, eines der Ziele des Grossratsgesetzes und auch
der Geschäftsordnung sei, die Stellung des Parlaments
zu stärken. Dazu gehört Unbestrittenermassen auch eine
Verbesserung der Hilfsmittel. Der Grosse Rat ist die
gesetzgebende Behörde auf kantonaler Ebene; die legislative

Tätigkeit ist eine seiner Hauptaufgaben. Die meisten
persönlichen Vorstösse betreffen denn auch irgendeinen

Bereich der Gesetzgebung, oft verlangen sie sogar
eine Revision von Gesetzesnormen. Für den interessierten

Parlamentarier ist es deshalb, gemäss meiner
persönlichen Erfahrung auch auf Bundesebene, von grosser

Bedeutung, jederzeit und ohne grosse Umstände
Zugang zu den Gesetzeserlassen zu haben und sich den
nötigen Informationsstand über das betreffende Sachgebiet

schaffen zu können. Dadurch kann das Ratsmitglied
selber schneller arbeiten, es muss nicht immer via
Drucksachenzentrale die erforderlichen einzelnen
Gesetze anfordern; andererseits kann auch die Verwaltung
entlastet werden, indem die Drucksachenzentrale weniger

Arbeit hat und die Parlamentarier weniger unnötige
Fragen stellen, weil sie selber nachschlagen können,
was sie interessiert.
Die Gesetzessammlung sollte nun wirklich jenen
Mitgliedern der bernischen Behörden als selbstverständliches

Arbeitsinstrument zur Verfügung stehen, die deren
Inhalt beschliesst, und zwar ohne dafür den Preis von
rund 600 Franken bezahlen zu müssen.
Man beklagt sich hier immer wieder über den
Wissensvorsprung, ja die Allmacht der Verwaltung. Die Verbesserung

der Hilfsmittel, wie ich sie vorschlage, wird nun
aber mit einer in keiner Art und Weise stichhaltigen
Begründung durch die vorberatende Kommission abgelehnt.

Der Rat hat bereits vor zwei Jahren ein Postulat
überwiesen, das die Prüfung einer verbilligten Abgabe
der Bernischen Gesetzessammlung an die Ratsmitglieder

anregte. Im Vortrag zur Geschäftsordnung steht:
«Aus praktischen Gründen (Nachführen der BSG usw.)
wird darauf verzichtet.» Wie gesagt, diese Aussage ist in
keiner Art und Weise stichhaltig, wenn man weiss, wie
die BSG gehandhabt wird. Nach meinem Antrag soll die
BSG nur auf Wunsch abgegeben werden, also nur
Ratsmitgliedern, die sie wirklich brauchen können; wer sie
nicht will, soll sie nicht beziehen müssen. Demjenigen
aber, der sie bezieht, und damit komme ich zu den prakti¬

schen Gründen, nützt sie nur, wenn er die Nachträge
regelmässig nachführt; ein Werk, das nicht auf dem neusten

Stand ist, dient ihm nicht sehr viel. Damit kein
Missbrauch betrieben wird-ich betone es noch einmal-soll
die Gesetzessammlung nicht einfach gratis abgegeben
werden, sondern zu einem bescheidenen Entgelt von
vielleicht 100 Franken. Ich kann mir nämlich nicht
vorstellen, dass jemand die Gesetzessammlung für 100
Franken bestellt, wenn er zum vornherein weiss, dass er
sie nicht brauchen kann oder keine Zeit haben wird, die
Nachträge nachzuführen. Das hiesse ja, 100 Franken
einfach in den Wind zu werfen, und das ist immerhin ein
Betrag, der nicht so leicht ausgegeben wird wie 2 Franken
für eine Tasse Kaffee.
Auf Bundesebene, im eidgenössischen Parlament, ist
die Abgabe der Systematischen Sammlung des Bundesrechts

(SSR) seit Jahrzehnten bewährte Praxis. Auch
dort bezieht sie lange nicht jeder Parlamentarier,
sondern es bezieht sie nur, wer sie wirklich brauchen kann.
Auch auf Bundesebene gibt es daneben ein praktisches
Handbuch für Parlamentarier, wie es jetzt auch auf kantonaler

Ebene geschaffen werden soll. Diese Sammlung
der wichtigsten Erlasse finde ich eine sehr gute Idee,
aber sie kann kein Ersatz sein für die Abgabe des gesamten

Gesetzeswerks an diejenigen, die es brauchen.
Ich habe den Eindruck, man habe fast ein wenig Angst,
vor allem Parlamentarier aus den kleinen Fraktionen
könnten von diesem Gesetzeswerk Gebrauch machen,
weil diese ja proportional mehr Vorstösse einreichen als
Parlamentarier aus den grossen Fraktionen. Hat man ein
Interesse daran, so muss man sich fragen, dass die
Hilfsmittel gerade kritischen Parlamentsmitgliedern nicht zur
Verfügung stehen und deshalb einen zusätzlichen,
unnötigen Aufwand in Kauf nehmen müssen?
Zum Schluss eine Frage, die Sie sich vielleicht auch
gestellt haben. In jedem Kalenderjahr erhält jedes Ratsmitglied

ein schwarzes Buch mit allen Gesetzeserlassen
inklusive Änderungen aus dem Vorjahr. Dieses schwarze
Buch ist Ihnen vielleicht deshalb aufgefallen, weil Sie
jeweils oben die Seiten aufschneiden müssen, bevor Sie
mit dem Lesen beginnen können. Haben Sie dieses
schwarze Buch schon je einmal benützt? Wofür wird es
abgegeben? Was nützen Ihnen einzelne Änderungen
von Gesetzen, völlig aus dem Zusammenhang gerissen,
wenn Sie den vollständigen Gesetzestext nicht auch
haben? Die Abgabe des schwarzen Buches mit den
Nachträgen würde wegfallen, wenn die Parlamentarier die
BSG mit den nötigen Nachträgen erhielten. Der Versand
der schwarzen Bücher ist meines Erachtens, und ich bin
nicht der einzige, der das so sieht, nichts anderes als
Geld- und Papierverschwendung, denn dieses Buch
wird praktisch von niemandem gebraucht. Wenn man
schon sparen will, könnte man hier einiges an Mitteln
einsparen und dafür die BSG an die interessierten
Parlamentarier zu einem günstigen Preis abgeben.
Ich habe nun etwas lange gesprochen, aber es ist mir,
aus grundsätzlichen Überlegungen, ein wichtiges Anliegen,

dass das Parlament als gesetzgebende Behörde
direkten Zugriff hat auf die eigene Arbeit, auf die von ihr
geschaffenen Gesetze, und dies ohne unnötige Kosten
und Zeitaufwand. Ich hoffe, Sie bringen diesem Antrag
Verständnis entgegen.

Joder, Präsident der Kommission. Zuhanden des Protokolls

möchte ich noch auf Artikel 51 zurückkommen. In
Absatz 1, vierte Zeile, sollte es «Fraktionen», also Mehrzahl,

heissen. Das ist ein Druckfehler; ich bitte um
Kenntnisnahme.
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Zum Antrag Ruf zu Artikel 56 Absatz 4. Es stimmt, ein
entsprechendes Postulat ist zur Prüfung zuhanden der
Kommission Parlamentsreform überwiesen worden.
Wir haben das Begehren geprüft und kamen zum
Schluss, es sei abzulehnen, dies aus den folgenden
Gründen: Bereits heute kann jeder Grossrat an der
Postgasse 68 jedes Gesetz und jedes Dekret des Kantons
Bern unentgeltlich beziehen. Die Systematische
Gesetzessammlung liegt zudem in der Wandelhalle zur
Einsichtnahme auf. Wer während der Session etwas abklären

oder nachschlagen will, hat somit die gesetzlichen
Grundlagen zur Hand. Ferner gibt es im Parlamentsdienst

juristisch geschultes Personal; ein Grossrat kann
dort Abklärungen rechtlicher Natur in Auftrag geben.
Aus diesen Gründen fand die Kommission, das Begehren

von Herrn Ruf sei etwas unverhältnismässig. Dazu
kommen die Kosten: die bereinigte Gesetzessammlung
kostet zwischen 500 und 600 Franken. Geht man davon
aus, dass jeder Grossrat sie erhält, würde das Kosten
von 100000 Franken ergeben. Herr Ruf sagte zudem selber,

die BSG stehe und falle mit der Nachführung; sie
nützt nichts, wenn sie nicht auf dem neusten Stand ist.
Wer aber führt die BSG stets nach? Nach meinen
Erfahrungen haben wir Parlamentarier genug zu tun mit dem
Einordnen der Sessionsunterlagen; das Nachführen der
Gesetzessammlung scheint mir deshalb ein wenig
problematisch. Wer weiss, ob dann nicht plötzlich verlangt
wird, es müsse jemand dafür angestellt werden!
Ich bitte Sie aus diesen Gründen, den Antrag Ruf
abzulehnen.

Ruf. Ich könnte den Argumenten des Kommissionspräsidenten

sofort zustimmen, wenn es um eine zwingende
Abgabe der BSG an jedermann ginge, also auch an
Ratsmitglieder, die sie nicht brauchen. Der Kommissionspräsident

hat aber nicht erklären können, was dagegen
spricht, sie zu einem bescheidenen Entgelt, das
Missbräuche verhindert, an all jene abzugeben, die sie
wünschen und im eigenen Interesse dafür sorgen werden,
die Gesetzessammlung dann auch mit den Nachträgen
nachzuführen. Ich schätze, dass vielleicht nur ein Zehntel

aller Ratsmitglieder die BSG wirklich wünschen. Was
gegen die freiwillige Abgabe spricht, hat der
Kommissionspräsident jedenfalls nicht erklären können. Dagegen

spricht nämlich wirklich nichts. Zwingen soll man
niemanden, aber man soll auch nicht diejenigen, die es
wünschen, von diesem bewährten, nützlichen Hilfsmittel

ausschliessen.

Abstimmung
Für den Antrag Ruf 51 Stimmen
Dagegen 31 Stimmen

(zahlreiche Enthaltungen)

Art. 57-63 Abs. 1, 2

Angenommen

Art. 63 Abs. 3

Antrag Schärer

...der parlamentarische Vorstoss in derselben oder
spätestens in der folgenden Session behandelt.

Schärer. Es geht darum festzulegen, dass ein als dringlich

anerkannter Vorstoss auch in der gleichen Session
behandelt werden kann. Wenn der Grosse Rat schon
Gelegenheit hat, entgegen seinem Ruf auch einmal rasch
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und aktuell auf eine Situation zu reagieren, sollte er dies
tun und diese Möglichkeit auch festschreiben. Es ist
möglich, und das wird in der jetzigen Formulierung
nicht ganz ausgeschlossen, einen dringlichen Vorstoss
selbst nach neuem Sessionsrhythmus in der gleichen
Session zu behandeln. Mit der Ergänzung «in derselben»

Session wird diese Möglichkeit deutlicher. Wird ein
dringlicher Vorstoss nicht erst am Montag der ersten
Sessionswoche, sondern bereits in der Vorwoche eingereicht,

so ist es sowohl dem Ratsbüro wie auch dem
Regierungsrat möglich, dazu Stellung zu nehmen. Ich bitte
Sie, meiner Formulierung zuzustimmen.

Joder, Präsident der Kommission. Materiell besteht
zwischen der Formulierung der Kommission und dem
Antrag Schärer keine grosse Differenz. Die Fassung der
Kommission dürfte aber eher der Wirklichkeit entsprechen.

Deshalb bitte ich Sie, ihr zuzustimmen. Wir haben
ein neues Sessionssystem mit einwöchigen Sessionen
beschlossen. Ein dringlich eingereichter Vorstoss geht
zuerst an die Direktion, dann an den Regierungsrat, darauf

muss das Büro über die Dringlichkeit beschliessen,
und damit ist die Session schon fast vorbei, bevor der
Vorstoss in den Rat kommt. Es dürfte, mit anderen Worten,

ziemlich schwierig sein, einen dringlichen Vorstoss
noch in der gleichen Session zu beraten. Deshalb
scheint mir die Fassung der Kommission, wonach der
Vorstoss spätestens in der folgenden Session zu behandeln

ist, besser, weil realistischer. Herr Schärer will
etwas mehr Druck aufsetzen, indem er die Behandlung in
derselben Session möglich machen möchte. Ich bitte
Sie, den Antrag Schärer abzulehnen.

Abstimmung
Für den Antrag Schärer 53 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 49 Stimmen

Art. 64 Abs. 1,2

Angenommen

Art. 64 Abs. 3 (neu)

Antrag Siegenthaler (Trub)

Vorstösse werden am Schluss der Session behandelt.

Siegenthaler (Trub). Die Zunahme der Vorstösse in den
letzten Jahren macht mir je länger je mehr Angst. Durch
diese Vorstösse werden die Ratsverhandlungen in die
Länge gezogen. So schlimm wie bei uns ist es sonst in
keinem Kanton. So werden im Kanton Solothurn nicht
einmal pro Jahr soviele Vorstösse eingereicht wie bei
uns in einer Session. Das gibt mir zu denken. Im Kanton
Zürich werden die Vorstösse immer zuletzt behandelt,
das heisst dann, wenn die Zeit dafür reicht. Ich beantrage

nun, die Vorstösse am Schluss der Session zu
behandeln. Auf Bundesebene wird es im Nationalrat
ebenso gehandhabt, wobei Vorstösse, die innerhalb von
zwei Jahren nicht behandelt sind, einfach abgeschrieben

werden. Ich beantrage demgegenüber eine etwas
mildere Form.
Es kann ja eigentlich nicht unser Ziel sein, dass unser
Kanton durch Vorstösse regiert wird. Heute ist es ja so,
dass Regierungsräte den Grossräten sogar empfehlen,
einen Vorstoss einzureichen, wenn sie eine Gesetzesänderung

oder dergleichen möchten. Damit wir nicht ständig

in Zeitnot geraten und die Geschäfte anständig
behandeln können, beantrage ich, die Vorstösse erst am
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Schluss der Session zu behandeln. Ich bitte Sie, dem
zuzustimmen.

Jenni (Bern). Wir haben in der Präsidentenkonferenz
über dieses Problem gesprochen. Eine konsultative
Abstimmung ergab dann eine klare Mehrheit für das bisherige

Verfahren, das heisst dafür, die Vorstösse wie bisher
im Anschluss an die jeweiligen Direktionsgeschäfte zu
behandeln. Mit diesem Beschluss wollte man der Tendenz
entgegensteuern, die Vorstösse als quantité négligeable,
also als im Prinzip störend statt als das zu betrachten,
was sie sind: ein wichtiges Gestaltungsmittel des
Parlaments. Es ist nicht gut, wenn die Vorlagen, die von der
Regierung unterbreitet werden - Gesetzes- und
Dekretsvorlagen, Direktionsgeschäfte -, allzu stark privilegiert
und die Vorstösse erst am Schluss behandelt werden
mit der voraussehbaren Folge, dass ein grosser Teil dieser

Vorstösse aus zeitlichen Gründen nicht mehr behandelt

werden kann. So könnte es passieren, dass dieselben

Vorstösse immer wieder verschoben werden,
immer mehr an Aktualität verlieren und man schliesslich
einen ganzen Schwanz unerledigter Vorstösse von einer
Session zur anderen schleppt. Das bisherige System ist
besser und trägt der Wichtigkeit der Vorstösse besser
Rechnung.
Es gibt aber auch einen praktischen Grund, den Antrag
Siegenthaler abzulehnen. Werden die Vorstösse am
Schluss der Session behandelt, so müssen die
Regierungsräte noch einmal antreten, wenn ein Vorstoss ihre
Direktion betrifft. Da man nicht davon ausgehen kann,
dass mit dem neuen Sessionssystem immer alle
Direktionen in einer Session an die Reihe kommen werden,
wird der jeweils anwesende Regierungsrat im
Anschluss an die Geschäfte aus seiner Direktion auch noch
die Vorstösse, die seine Direktion betreffen, beantworten.

Deshalb ist es wahrscheinlich auch in bezug auf die
Effizienz der Regierungsratsarbeit besser, wenn die
Vorstösse nicht am Schluss der Session behandelt werden.
Ich bitte Sie sehr, die Vorstösse nicht als quantité négligeable

zu betrachten und im Interesse auch einer effizienten

Regierungsratsarbeit den Antrag Siegenthaler
abzulehnen.

Joder, Präsident der Kommission. Zum Antrag Siegenthaler

ist ergänzend festzuhalten, dass Artikel 66 Absatz
2 die Möglichkeit gibt, einen Vorstoss zusammen mit
einem Geschäft zu behandeln, wenn ein sachlicher
Zusammenhang besteht. Im Antrag Siegenthaler müsste
demnach «unter Vorbehalt von Artikel 66 Absatz 2»
eingefügt werden.
In der Kommission habe ich die Meinung vertreten, das
neue Sessionssystem sollte eigentlich auch zu einer
neuen Form der Traktandierung von grossrätlichen
Geschäften, zu einer Prioritätensetzung führen. Erste Priorität

hätten demnach Gesetze und Dekrete, also rechtsetzende

Erlasse, in zweiter Priorität würden dann
parlamentarische Vorstösse kommen. Die Kommission vertrat

die Auffassung, die Traktandierung gehöre in den
Zuständigkeitsbereich der Präsidentenkonferenz und
sei in der Geschäftsordnung nicht ausdrücklich
festzuhalten. Mir persönlich ist der Antrag Siegenthaler nicht
ganz unsympathisch.

Abstimmung
Für den Antrag Siegenthaler (Trub) 44 Stimmen
Dagegen 81 Stimmen

Art. 65 Abs. 1

Antrag Ruf

Abs. 1: 2. Satz streichen
Abs. 2: Auf Antrag eines Ratsmitgliedes oder des
Regierungsrates kann der Grosse Rat einen Motionsvorschlag
als Postulat oder einen Postulatsvorschlag als Motion
überweisen.

Ruf. Die beiden Anträge bilden eine Einheit. Auch hier
habe ich die Regelung auf Bundesebene zum Vorbild
genommen, nämlich das Geschäftsreglement des
Nationalrates. Dieses enthält eine Bestimmung betreffend die
Behandlung von Motionen und Postulaten, die sich sehr
bewährt hat und meiner Meinung nach im Interesse des
Parlaments liegt. Mit meinem Antrag, der wörtlich mit
jener Bestimmung übereinstimmt, soll erreicht werden,
dass bei einem Vorstoss eine Variantenabstimmung
über die Form der Überweisung durchgeführt werden
kann, sofern man sich über die Form nicht einig ist. Wir
kennen das Szenario hier im Parlament zur Genüge: Es

wird eine Motion eingereicht, die von der Regierung nur
als Postulat angenommen wird. Der Motionär möchte
an der verpflichtenden Form festhalten und wandelt
nicht um. Bei der Abstimmung wird die Motion,
vielleicht nur ganz knapp, abgelehnt, der Vorstoss hat keine
Wirkung, der Motionär hat in dem Fall sein Vabanque-
spiel - Umwandlung ja oder nein - verloren. Dabei war
der Vorstoss im Rat vielleicht gar nicht grundsätzlich
bestritten, ein Postulat wäre möglicherweise problemlos
überwiesen worden.
Diese Regelung ist unbefriedigend. Mit meinem Antrag
kann bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Urhe-
berund Regierung, aberauch innerhalb des Parlaments,
aufgrund einer Variantenabstimmung ermittelt werden,
ob der Vorstoss als Postulat oder als Motion überwiesen
werden soll. Je nach Ergebnis wird dann noch
grundsätzlich über die Überweisung abgestimmt. Meine
Formulierung scheint vielleicht auf den ersten Blick etwas
kompliziert zu sein; meine Abklärungen mit Herrn
Miesch, dem juristischen Adjunkten der Staatskanzlei,
haben jedoch ergeben, dass es wahrscheinlich keine
andere Möglichkeit gibt, um dieses Abstimmungsverfahren

in der Geschäftsordnung zu verankern. Vorbild war,
wie gesagt, das Geschäftsreglement des Nationalrates.
Jeder von Ihnen kann in die Lage kommen, dass, wenn
eine Motion abgelehnt wird, einfach nichts geschieht,
während ein Postulat problemlos angenommen worden
wäre. Diese unbefriedigende Situation kann man durch
die Annahme meines Antrages bereinigen. Eines der
wichtigsten Instrumente des Parlaments zur Einfluss-
nahme auf Verwaltung und Regierung ist der parlamentarische

Vorstoss. Wenn man also durch das neue
Abstimmungsverfahren am Schluss wenigstens den Spatz
in der Hand hat-ein Postulat-, und damit einen Anstoss
geben kann, so wird dieses wichtige parlamentarische
Instrument sicher besser genutzt. Die bisherige Regelung

beinhaltet eine unnötige Selbstbeschneidung, es
ist ja wirklich nicht plausibel, weshalb ein Vorstoss, der
in der unverpflichtenden Postulatsform problemlos
überwiesen würde, bachab geschickt werden muss, nur
weil der Urheber mit sicher guten Gründen die verpflichtende

Form vorzog und über die Motion abstimmen
liess. Das ganze ist etwas kompliziert, in der Praxis aber
sehr wohl anwendbar und für den Betroffenen sehr
willkommen. Ich bitte um wohlwollende Prüfung meines
Antrages.
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Joder, Präsident der Kommission. Diese Frage ist in der
Kommission nicht diskutiert worden, so dass ich hier
nur persönlich Stellung nehmen kann. Ich meine, der
Antrag Ruf sollte abgelehnt werden, weil er einen
Systemwandel bringt. Es ist falsch, dem Urheber das Recht
wegzunehmen, selber zu entscheiden, ob er seine
Motion in ein Postulat umwandeln will oder nicht. Der
Antrag Ruf beinhaltet, einen Vorstoss allenfalls auch gegen
den Willen eines Urhebers zu wandeln; das finde ich
grundsätzlich falsch. Die bisherige Regelung, die dem
Parlamentarier das Verfügungsrecht über seinen
Vorstoss gibt, hat sich bewährt. Ich bitte Sie, den Antrag Ruf
abzulehnen.

Abstimmung
Für den Antrag Ruf (Abs. 1 und 2) Minderheit
Für den Antrag der Kommission Mehrheit

Art. 66 Abs. 1

Antrag Salvisberg
mindestens 50 Ratsmitgliedern...

Salvisberg. Eine der Zielsetzung der Parlamentsreform
ist die Straffung der Parlamentsarbeit, und ich meine,
man sollte da auch eine gewisse Vereinheitlichung
anstreben. Bei Motionen und Postulaten - das war schon
nach alter Fassung so -, die unbestritten sind, können
mindestens 30 Ratsmitglieder Diskussion verlangen. Im
Gegensatz dazu liegt das Quorum bei den Interpellationen

bei 50 Stimmen. Das sollte man vereinheitlichen in
dem Sinne, dass sowohl für Motionen und Postulate wie
für Interpellationen 50 Stimmen nötig sind, um Diskussion

zu gewähren. Über Motionen oder Postulate, die
bestritten werden, kann man ja ohnehin diskutieren. Ich
bitte Sie, der Vereinheitlichung zuzustimmen.

Thalmann. Die einstimmige CVP-Fraktion unterstützt
den Antrag Salvisberg. Wir sind uns voll bewusst, dass
es nicht unbedingt im ureigenen Interesse der kleinen
Fraktionen ist, aber wir waren immer der Meinung, man
solle den Ratsbetrieb so weit als möglich straffen. Wenn
es um zentrale Anliegen geht, wird man auch 50 Stimmen

zusammenbringen. Es ist vielleicht einer der gröss-
ten Nachteile unseres Grossratsgesetzes und jetzt auch
der Geschäftsordnung - wir bedauern das zutiefst und
haben uns auch dagegen gewehrt-, dass unser Parlament

einer der ausgiebigsten und grössten Debattierklubs

ist und bleiben wird. Unsere Sessionen sind
eindeutig zu lang, man könnte wesentlich Zeit einsparen,
und, ich sage das auch aus eigener Erfahrung: für Leute,
die beruflich engagiert sind, ist es fast nicht mehr möglich,

diesem Ratsbetrieb zu folgen. Der Antrag Salvisberg

ist zumindest ein kleines Zeichen dafür, dass man
gewillt ist, unnötige Diskussionen zu vermeiden. Ich
betone noch einmal: Bei wichtigen und zentralen Anliegen
sind die 50 Stimmen absolut angemessen. Wir
unterstützen den Antrag Salvisberg.

Schneider (Langnau). In einem Punkt geben wir Herrn
Salvisberg recht: Das unterschiedliche Quorum für
Motionen und Postulate beziehungsweise Interpellationen
ist sicher nicht logisch, umso weniger, als von Artikel 66
Absatz 1 selten Gebrauch gemacht wird: Über Motionen
oder Postulate, die unbestritten sind, wird selten diskutiert.

Also ist es unlogisch, dafür die kleinere Schwelle
einzubauen als bei Interpellationen.

Wir haben allerdings eine andere Beobachtung
gemacht, und die können Sie sicher bestätigen: Sobald
Motionen und Postulate behandelt sind, gibt es hier im
Rat recht oft einen grossen Auszug Richtung Kaffeestuben;

das ist auch meist der Moment, da Kollege Schmid-
lin seine Häscher ausschicken muss, damit der Rat noch
beschlussfähig ist, wenn die Interpellationen zur Sprache

kommen. Angesichts dieser Tatsache finden wir, es
sei doch eine recht hohe Schwelle, wenn von den
vielleicht noch 100 Anwesenden ein Quorum von 50 Stimmen

verlangt wird, zumal eine Interpellation unter
Umständen brisanter sein kann als ein Postulat, das dann
einfach in einer Schublade verschwindet.
Sie haben vielleicht auch bemerkt, dass bei den
entsprechenden Beschlüssen der letzten Zeit es oft recht willkürliche

Entscheide gab. Verschiedentlich ist der Antrag auf
Diskussion über eine Interpellation ganz knapp gescheitert,

während bei ein bisschen besserer Präsenz Diskussion

dann wieder beschlossen worden ist. Jedenfalls lag
es nicht immer in der Sache begründet, sondern im
Zufall, ob eine Diskussion zustande kam oder nicht. Diese
Willkür liesse sich ausschalten, wenn das Quorum
sowohl für Motionen und Postulate wie für Interpellationen

bei 30 Stimmen festgelegt würde. 30 Stimmen sind
immer noch eine genügend hohe Schwelle, damit ein
Splittergrüppchen nicht Filibusterei betreiben und eine
Diskussion vom Zaune reissen kann. 30 Stimmen
andererseits bringt man noch zusammen, wenn man findet,
die Sache sei einer Diskussion wert. Mit 50 Stimmen
haben es die beiden grössten Fraktionen - SVP und SP -
eher in der Hand zu sagen, da wird diskutiert oder nicht
diskutiert, während Angehörige kleinerer Fraktionen bei
den «Grossen» fragen müssen, ob man diskutieren dürfe
oder nicht. Das stört mich ein bisschen, und deshalb bin
ich in beiden Fällen für ein Quorum von 30 Stimmen.

Joder, Präsident der Kommission. Die Kommission sah
keine Veranlassung, die bisherigen Quoren zu ändern,
und zwar deshalb nicht, weil sie der Meinung war, mit
der Änderung dieser Quoren könne man keinen grossen
Beitrag in bezug auf die Effizienz des Rates leisten, da
das Quorum bei Motionen und Postulaten ohnehin nur
dann eine Rolle spielt, wenn die betreffenden Vorstösse
nicht bestritten sind. Ein Ratsmitglied kann natürlich
jederzeit erklären, es bestreite den Vorstoss, und dann findet

zwingend eine Diskussion statt. Insofern sind die
Zahlen nicht von so grosser Bedeutung. Wir in der
Kommission fanden die Zahl 30 an sich richtig, weil das
entscheidende Kriterium darin besteht, ob ein Vorstoss
bestritten wird oder nicht. Ich beantrage, bei 30 Stimmen
zu bleiben und damit dem Antrag der Kommission
zuzustimmen.

Abstimmung
Für den Antrag Salvisberg 64 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 60 Stimmen

Art. 67-69 Abs. 1

Angenommen

Art. 69 Abs. 2

Gleichlautende Anträge Brodmann/Jenni (Bern)/Schnei-
der (Langnau)

mindestens 30 Ratsmitglieder...

Brodmann. Nachdem nun bei Artikel 66 das Quorum
auf 50 Stimmen erhöht worden ist, sehe ich für den vor-
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liegenden Antrag etwas schwarz, ich hoffe aber doch auf
Ihr Verständnis. Mich dünkt das Quorum von 30 Stimmen

bei Interpellationen durchaus angemessen. Denn
man muss auch bei Interpellationen unangenehmeThe-
men zur Diskussion bringen können, statt sie einfach
abzuwürgen, weil es einzelnen Ratsmitgliedern nicht
passt, sonst hat die Diskussion im Rat bald keinen Wert
mehr, öderes kann dazu führen, dass statt einer Interpellation

ein Postulat oder sogar eine Motion eingereicht
wird, was vielleicht an sich unnötig wäre. In den letzten
Sessionen, und das war auch immer eine Sache der
Präsenz, sind Diskussionen mit 45, manchmal mit 49 Stimmen

abgewürgt worden. In Artikel 66 ist das Quorum auf
50 Stimmen erhöht worden. Ich hoffe, Sie werden sich
darauf besinnen und bei Artikel 69 bei 30 Stimmen
bleiben. Ich appelliere auch an Ihr Demokratieverständnis
und bitte Sie, den vorliegenden Anträgen zuzustimmen.

Präsident. Die Herren Jenni (Bern) und Schneider
(Langnau) verzichten auf das Wort.

Joder, Präsident der Kommission. Nachdem man das
Quorum bei Motionen und Postulaten jetzt auf 50 Stimmen

erhöht hat, um hie und da etwas Zeit zu gewinnen,
wäre es nicht verständlich, wenn man nun bei den
Interpellationen das Quorum auf 30 Stimmen senken würde.
Denn Diskussionen bei Motionen und Postulaten
machen doch eher noch Sinn, weil schlussendlich verbindliche

Entscheide getroffen werden müssen, was bei
Interpellationen nicht der Fall ist. Ich bitte Sie, konsequenterweise

auch hier auf 50 Stimmen zu gehen und die
Anträge abzulehnen.

Abstimmung
Für die Anträge Brodmann/Jenni (Bern)/
Schneider (Langnau) 57 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 63 Stimmen

Art. 70 Abs. 1-3

Angenommen

Art. 70 Abs. 4

Antrag Jenni (Bern)

Streichen: Eine Diskussion findet nicht statt.

Jenni (Bern). Die Fragestunde wird zu einem öden
Ritual, wenn anschliessend keine Diskussion stattfinden
kann. Man muss sich das vorstellen. Die Fragen werden
schriftlich ausgeteilt, nicht mündlich vorgetragen. Nur
die Regierung kann sich äussern; sie kann antworten,
was sie will. Es kann noch eine Zusatzfrage gestellt und
diese allenfalls kurz beantwortet werden, und damit
Schluss. Die Fragestunde ist ja eingebaut worden, um
aktuelle Angelegenheiten besprechen zu können,
Angelegenheiten, für die man nicht eine Session zum voraus
einen Vorstoss einreichen muss, damit sie zur Sprache
kommen. Wenn sich nun aber die Aktualität in einem
Ping-Pong-Spiel erschöpft, ohne dass sich jemand aus
dem Rat äussern kann, wird die Fragestunde zu einem
Ritual, und der Sinn dieses neuen Instruments bleibt
unerfüllt. Indem der Passus «Eine Diskussion findet nicht
statt» gestrichen wird, schafft man zumindest eine
Möglichkeit, bei aktuellen Angelegenheiten allenfalls eine
Diskussion stattfinden zu lassen. Ich bitte Sie, meinem
Streichungsantrag zuzustimmen.
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Joder, Präsident der Kommission. Ich bitte Sie, den
Antrag Jenni abzulehnen. Es kann nicht die Idee der
Fragestunde sein, lange Diskussionen zu führen, genau
darum geht es eben gerade nicht. Die Fragestunde soll
vielmehr ermöglichen, eine aktuelle Frage in einer einfachen,

raschen und unkomplizierten Art und Weise in
diesem Rat zu behandeln. Die Fragestunde hat auch den
Sinn und Zweck, dass weniger parlamentarische Vor-
stösse eingereicht werden müssen. Wesentlich ist also
die einfache Form ohne Diskussion. Der Urheber der
Frage kann, und das ist in der GO ausdrücklich verankert,
allenfalls eine Zusatzfrage stellen; dann aber ist Schluss
der Auseinandersetzung. Ich bitte Sie noch einmal, den
Antrag Jenni, der an der eigentlichen Zielsetzung der
Fragestunde vorbeigeht, abzulehnen.

Abstimmung
Für den Antrag Jenni (Bern) Minderheit
Für den Antrag der Kommission Mehrheit

Art. 71

Angenommen

Art. 72 Abs. 1

Antrag Schneider (Hinterkappelen)
Die zur Vorberatung der Initiative eingesetzte Kommission

kann den Entwurf...

Schneider (Hinterkappelen). Ich stellte den Antrag
deshalb, weil mir schien, es sei nicht klar, von welcher
Kommission die Rede sei, wenn man nur gerade die
Geschäftsordnung und nicht auch das Grossratsgesetz vor
sich liegen hat. Der Zusatz «Die zur Vorberatung der
Initiative eingesetzte Kommission kann...» trägt somit zur
Verdeutlichung bei. Ich bitte Sie um Zustimmung.

Joder, Präsident der Kommission. Wenn man die
Geschäftsordnung rechtssystematisch liest, ist es eigentlich

klar, welche Kommission gemeint ist, denn Artikel
72 steht unter dem Titel «Parlamentarische Initiativen».
Ich verschliesse mich aber der Präzisierung von Herrn
Schneider nicht. Sein Vorschlag sollte aber seinerseits
präzisiert werden, nämlich mit «Die zur Vorberatung der
parlamentarischen Initiative eingesetzte Kommission

...» Wenn schon, dann mit dem Zusatz «parlamentarische

Initiative».

Abstimmung
Für den modifizierten Antrag
Schneider (Hinterkappelen) Mehrheit

Art. 73, 74

Angenommen

Art. 75

Antrag Steiner (Utzenstorf)

Das Büro entscheidet,...

Präsident. Der Antrag Steiner (Utzenstorf) ist zurückgezogen,

Artikel 75 somit genehmigt.

Art. 76,77,78 Abs. 1

Angenommen

9. Mai 1989
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Art. 78 Abs. 2

Antrag Kohler

Letzter Satz neu: Anschliessende Wortmeldungen sind
nur mit Zustimmung des Grossen Rates zulässig.

Antrag Blatter (Bolligen)

Anschliessende Wortmeldungen sind zulässig, sofern
nach gewalteter Diskussion neue Gesichtspunkte auftreten.

Präsident. Der Antrag Kohler wird von Frau Beerli
begründet.

Beerli. Ich bitte Sie im Namen der Mehrheit der FDP-

Fraktion, dem Antrag Kohler zuzustimmen. Wir meinen
absolut nicht, man dürfe aus Autoritätsgläubigkeit nach
dem Votum eines Regierungsrates nicht mehr das Wort
ergreifen. Andererseits sollte man auch nichtTür und Tor
öffnen für einen ewigen Umgang in der Diskussion:
nach dem Regierungsrat ein Grossratsmitglied, dann
wieder Regierungsrat usw., womit wir nie an ein Ende
kämen. Der Antrag Kohler ist ein guter Beitrag zur
Rationalisierung des Ratsbetriebes, zumal er gleichzeitig die
Möglichkeit offen lässt, auf ein Votum des Regierungsrates

Antwort zu geben; es wird am Rat sein zu entscheiden,

ob eine Entgegnung gerechtfertigt sei oder nicht.
Ich bitte Sie, den Antrag Kohler gutzuheissen.

Blatter (Bolligen). Ich hege offenbar die gleichen
Befürchtungen wie Kollege Kohler, weshalb ich ebenfalls
einen Zusatz beantrage. Wir finden es an sich sehrwich-
tig, dass auch nach den Voten des Kommissionspräsidenten

und des Regierungsrates Wortmeldungen statthaft

sind. Wir fragten uns jedoch in unserer Fraktion, ob
dadurch nicht im Sinne eines perpetuum mobile noch
einmal eine Debatte ins Rollen kommen könnte, in der
die vorher geäusserten Argumente neu aufgewärmt
würden. Fraglich ist allerdings auch, ob der Grosse Rat
je nach seinen Sympathien oder Antipathien gegenüber
demjenigen, der sich zum Wort meldet, entscheiden
soll, ob eine solche Wortmeldung unabhängig vom
Inhalt erlaubt sein soll. Der Antrag Kohler, scheint uns, ist
nicht eine Lösung, die einen materiell wichtigen
Einwand, sollte dieser gar noch von einem Minderheitsvertreter

angemeldet worden sein, zu äussern erlaubt. Uns
scheint es sinnvoller, grundsätzlich jede Wortmeldung
zu ermöglichen, die, nach den abschliessenden Worten
des Kommissionspräsidenten und des Regierungsrates,

offene Fragen und neue Aspekte enthält. Mit dieser
Voraussetzung wäre auch eine sterile Neuauflage
bereits diskutierter Fragen ausgeschlossen. Ich bitte Sie
aus diesen Gründen, unserem Zusatz zuzustimmen.

Jenni (Bern). Die Regelung in der Vorlage enthält die
bereits heute geltende; es ist schon jetzt zulässig, nach
dem Regierungsvertreter das Wort zu ergreifen. Das
wird gelegentlich auch getan, aber eigentlich sehr
selten. An Missbräuche könnte ich mich jedenfalls nicht
erinnern, auch nicht an ein perpetuum mobile, wie es ja
aufgrund der geltenden Regelung bereits möglich
gewesen wäre.
Der Antrag Kohler hat natürlich sehr gefährliche Folgen.
Wenn es der Zustimmung des Grossen Rates bedarf, um
nach dem Regierungsrat sprechen zu können, so ist klar,
was herauskommen wird: die Voten von Vertretern grösserer

Fraktionen werden sicher a priori als wesentlich

betrachtet, so dass den Betreffenden die Zustimmung
erteilt wird. Aber kleinere Fraktionen haben manchmal
das Bedürfnis, etwas richtigzustellen, das ihnen von
Regierungsseite entgegengehalten worden ist; ihren
Vertretern wird der Grosse Rat die Zustimmung meistens
nicht erteilen. Seltsam ist auch zu sagen, wenn es sich
um wichtige, wesentliche Voten handle, müsse der
Grosse Rat zustimmen. Aber der Grosse Rat weiss ja im
Moment, da er beschliessen soll, nicht, was der Betreffende

sagen will, also kann er nicht gewichten. Er kann
lediglich, je nach parteipolitischer Couleur, Mehrheit/
Minderheit, entweder das Wort erteilen oder nicht. Insofern

ist das ein Instrument, das sich ganz klar gegen die
kleinen Fraktionen richtet und ihnen die Möglichkeit
nimmt, sich zu äussern.
Aber auch der Antrag Blatter (Bolligen) ist nicht sehr
tauglich: Wer bestimmt, ob neue Gesichtspunkte in der
Antwort des Regierungsvertreters aufgetaucht sind?
Entweder kann man das immer sagen - der Regierungsvertreter

hat so geantwortet, dass etwas dabei
herausschaute -, oder man kann behaupten, er habe keine
neuen Gesichtspunkte vorgebracht. Die Entscheidungsmöglichkeit

ist also auch hier nicht gegeben.
Ich bitte Sie deshalb, es beim bisherigen System zu
belassen, das bekanntlich nicht zu Problemen führte, statt
quasi eine Autoritätsklausel einzubauen, die dem
Regierungsrat in den meisten Fällen die Möglichkeit geben
wird, als letzter zu reden, und die zudem gegenüber kleinen

Fraktionen diskriminierend wirken kann. Lehnen Sie
bitte beide Anträge ab!

Baumberger. Im Namen der SP-Fraktion bitte ich Sie,
die beiden Anträge abzulehnen. Warum? Wenn der Rat
wirklich sachlich will entscheiden können, ob eine Zu-
satzäusserung gerechtfertigt sei oder nicht, muss er den
Inhalt dieser Zusatzäusserung kennen. Das heisst, die
Inhalte müssten zum voraus bekanntgegeben werden,
und dann müsste der Rat über Ja oder Nein zur Wortmeldung

(Antrag Kohler) oder darüber entscheiden, ob die
Wortmeldung wesentliche neue Gesichtspunkte bringe
(Antrag Blatter), wobei letztere je nach Standpunkt
wahrscheinlich sehr unterschiedlich gewertet würden.
Eigentlich hat der Rat in diesem Punkt bisher keinen
Missbrauch getrieben. Hingegen habe ich es schon
mehrmals erlebt, dass von der Regierungsbank her
Sachverhalte dargestellt wurden, die mit den effektiven
und belegbaren Tatsachen nicht übereinstimmten. In
solchen Fällen muss es einfach möglich sein, dass ein
Mitglied des Rates diese Tatsachen, die zur Beurteilung
eines Sachverhaltes beitragen, richtigstellt. Das aber
sollte ohne komplizierte Verfahrensdebatten möglich
sein.
Der Antrag Kohler ist an sich besser als der Antrag Blatter,

aber auch er führt zu einer Verfahrensdebatte, zu
einer zusätzlichen Diskussionsrunde, die nichts bringt.
Mich dünkt besser, dass, wer das Gefühl hat, es müsse
etwas richtiggestellt sein, dies tut, und der Rat nachher
in Kenntnis der Sachverhalte entscheidet.
Ich bitte, beide Anträge abzulehnen.

Blatter (Bolligen). Unter «neue Gesichtspunkte» habe
ich natürlich genau das verstanden, was Herr Baumberger

gemeint hat, also Richtigstellungen für den Fall,
dass Behauptungen und Feststellungen des
Kommissionspräsidenten bzw. des Regierungsrates der Korrektur

bedürfen. Ich meinte also nicht irgendwelche
Zusätze oder Rückkommen oder Einfälle des Augenblicks.
«Neue Gesichtspunkte» heisst für mich Dinge, die der
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Regierungsrat angesprochen hat und die korrekturbedürftig

sind.

Joder, Präsident der Kommission. Die Kommission
wollte mit ihrem Vorschlag ganz einfach die Möglichkeit
schaffen, bei offensichtlichen Irrtümern seitens des
Regierungsrates korrigierend einzugreifen. Das genaue
Verfahren für allfällige weitere Wortmeldungen wollte
die Kommission hingegen nicht festlegen. - Wenn ich
die Anträge miteinander vergleiche, so komme ich zu
folgendem Ergebnis: Der Vorschlag von Herrn Blatter
dünkt mich etwas unbestimmt. Was sind neue Gesichtspunkte?

Bei dieser Version besteht die Gefahr, dass
zuerst über die neuen Gesichtspunkte und erst nachher
über die Frage diskutiert wird, ob man die Wortmeldung
zulassen wolle oder nicht. Die Formulierung von Herrn
Kohler ist etwas präziser; sie verlangt einfach eine
Abstimmung im Rat.

Eventualabstimmung
Für den Antrag Blatter (Bolligen) 47 Stimmen
Für den Antrag Kohler 67 Stimmen

Definitive Abstimmung
Für den Antrag Kohler 56 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 63 Stimmen

Art. 78 Abs. 3,4, Art. 79-80

Angenommen

Art. 81

Antrag Jenni (Bern)

(Wortlaut Vorentwurf wieder einfügen :

Die Fraktionen können unter den gleichen Voraussetzungen

eine Erklärung abgeben.

Jenni (Bern). Was ich hier vorschlage, war im Vorentwurf

enthalten, die Kommission hat es jedoch gestrichen.

Es geht um die persönliche Erklärung. In der
Kommission wurde gesagt, eine persönliche Erklärung
könne, gemäss ihrem Namen, nur von einer natürlichen
Person, von einem einzelnen Ratsmitglied abgegeben
werden, es sei nicht denkbar, dass eine Fraktion als solche

im Rat beleidigt oder schwer angegriffen werden
könne, das treffe höchstens auf ein Fraktionsmitglied zu.
Ich meine aber, und das sieht man auch in anderen
Rechtsgebieten, dass auch eine Gruppierung angegriffen

werden kann, etwa, wenn einer Fraktion schwerste
Missbräuche unterstellt werden. In solchen Fällen sollte
ein Fraktionsvertreter im Namen der Fraktion die Fraktion

als solche verteidigen, eine persönliche Erklärung
im Namen der Fraktion abgeben können.
Mein Antrag war, wie gesagt, im Vorentwurf enthalten
und nimmt die bisherige Möglichkeit wieder auf. Lehnen

Sie ihn ab, so wird man zuerst rechten müssen, ob
das Ratsmitglied, das eine Erklärung abgeben will,
persönlich beleidigt sei oderobdie Fraktion beleidigt sei, in
welcher Eigenschaft das Ratsmitglied spreche und wer
genau betroffen sei. Das gäbe eine grosse Konfusion,
und schlussendlich wäre das Ergebnis vielleicht
dasselbe, es wäre einfach nur länger gegangen. - Ich bitte
Sie, meinem Antrag zuzustimmen. Wir haben mit dieser
Regelung bisher keine Schwierigkeiten gehabt.

Joder, Präsident der Kommission. Die Kommission ist
klar der Auffassung, das Institut der persönlichen Erklä¬

rung sei auf die Person zu begrenzen und nicht auf die
Fraktionen auszuweiten. Wenn sich ein Fraktionsmitglied

persönlich angegriffen fühlt, so kann es eine
persönliche Erklärung abgeben. Es geht hier auch darum,
einen Beitrag an die Versachlichung der Ratsdebatten zu
leisten; die persönliche Erklärung soll die Ausnahme
sein. Ich bitte Sie, den Antrag Jenni abzulehnen.

46 Stimmen
52 Stimmen

(Einige Enthaltungen)

Abstimmung
Für den Antrag Jenni (Bern)
Für den Antrag der Kommission

Art. 82-94 Abs. 2 Bst. a

Angenommen

Art. 94 Abs. 2 Bst. b

Antrag Büschi

Abstimmungen, die zur Wahrung wichtiger staatlicher
Interessen oder aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes

auf Beschluss des Rates nicht offen erfolgen. (Rest
streichen)

Büschi. Mit meinem Antrag möchte ich Ihnen beliebt
machen, in Buchstabe b den zweiten Satz zu streichen.
Worum geht es? Es geht mir darum zu verhindern, was
die Kommission knapp, mit 5 zu 4 Stimmen, angenommen

hat, nämlich für geheime Abstimmungen das absolute

Mehr einzuführen. Meines Erachtens genügt das
einfache Mehr vollkommen.
Geheime Abstimmungen, das wissen Sie alle, kommen
äusserst selten vor. Seit ich im Rat bin, hat es nie eine
gegeben, und ich weiss von älteren Amtskollegen, die 16

Grossratsjahre auf dem Rücken haben, dass es in den
letzten 16 Jahren nie eine gegeben hat. Es kann aber
sein, dass aus bestimmten Gründen - Persönlichkeitsschutz,

höhere Interessen des Staates (was immer dies
heisst) - eine geheime Abstimmung nötig wird. Dafür
aber sollte man die Hürde nicht allzu hoch ansetzen. Mit
dem Erfordernis des absoluten Mehrs wird diese Hürde zu
hoch angesetzt. Ich bitte Sie, darauf zu verzichten, indem
Sie den knappen Kommissionsentscheid korrigieren.

Jenni (Bern). Ich bitte Sie, der Fassung der Kommission
zuzustimmen. Es ist ein wichtiger Anspruch der
Öffentlichkeit, wenigstens überschlagsmässig zu wissen - es
geht ja nicht um namentliche Abstimmungen-, wer wie
stimmt, dies vor allem bei wichtigen Angelegenheiten.
Es müsste ein sonderbares Staatsinteresse sein, das
einen nötigt, nicht zu seiner eigenen Meinung stehen zu
dürfen bzw. sich nur insgeheim zu äussern, so dass die
Öffentlichkeit nicht weiss, wer wie Stellung genommen
hat. Das müsste ein Staatsinteresse von der Art sein, wie
es noch vor den Zeiten von Herrn Hafner etwa angerufen
worden ist, um Dinge zu machen, die nicht zum Wohle
des Kantons waren. Damit eine geheime Abstimmung
möglichst selten bleibt, ist es richtig, die Zweidrittelsmehrheit

vorzuschreiben. Damit kann es nicht einfach
im Belieben einer einfachen Mehrheit liegen, zu bestimmen,

es handle sich um ein Staatsinteresse, deshalb
müsse geheim abgestimmt werden. Ich bitte Sie, die
Sicherung einzubauen; es ist eine Sicherung gegen
Geheimpolitik, gegen eine Kabinettspolitik und ein Garant
dafür, dass die geheime Abstimmung wirklich nur in den
allerseltensten Fällen - und am besten überhaupt nicht
-zur Anwendung kommt.
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Vollmer. Der Antrag Büschi dünktuns eine sehr delikate
Angelegenheit. Wir haben in der Kommission mehrmals

über die Frage diskutiert, wieweit der Rat
überhaupt die Möglichkeit haben soll, eine geheime Abstimmung

zu beschliessen. Denn geheime Abstimmungen
widersprechen an sich unserem Prinzip der Öffentlichkeit

und der öffentlichen Kontrolle. Das Ratsreglement
gibt uns denn auch die Möglichkeit, in bestimmten
Fragen eine namentliche Abstimmung zu verlangen und
den Rat zu zwingen, Farbe zu bekennen, und diese
Möglichkeit hat sogar eine Minderheit. Deshalb scheint es
uns äusserst heikel zu sein, das Instrument der geheimen

Abstimmung einzuführen.
Wir bestreiten dieses Instrument im Prinzip nicht. Herr
Büschi und auch die Kommission gehen davon aus,
dass es tatsächlich Fälle geben kann - wie immer man
sie umschreiben will; man hat ja keine richtigen
Beispiele beibringen können -, bei denen derart wichtige
staatliche Interessen oder der Persönlichkeitsschutz
eine geheime Abstimmung erforderlich machen. Dieses
Instrument soll aber, und das hat Herr Büschi in seiner
Begründung ebenfalls gesagt, ein absoluter Ausnahmefall

sein. Es müsste ein breiterer Konsens in diesem Rat
darüber bestehen, es anzuwenden, als eine einfache
Mehrheit. Erinnern Sie sich an die Debatte um die BUK,
als es um die Einleitung von Verfahren gegen den
Regierungsrat ging! Damals beantragte ein Ratsmitglied
geheime Abstimmung mit dem Argument, es gehe um den
Persönlichkeitsschutz. Der Rat lehnte diesen Antrag
damals ganz knapp ab. Das zeigt, dass das Instrument der
geheimen Abstimmung unter Umständen politisch
eingesetzt werden könnte: Will man nicht zeigen, wie man
sich verhält, wird unter Berufung auf den Persönlichkeitsschutz

geheime Abstimmung verlangt. Es gibt
keine Kontrolle darüber, den Beschluss kann man nachher

nicht kassieren, weil wir als Rat darüber befinden, ob
die Voraussetzungen erfüllt seien oder nicht. Es könnte
sogar sein, dass jemand geheime Abstimmung
verlangt, wenn eine Abstimmung unter Namensaufruf in
der Luft liegt, womit das verbriefte Minderheitsrecht des
Namensaufrufs durch Mehrheitsbeschluss quasi umge-
stossen würde.
In Würdigung der Notwendigkeit, in Spezialfällen eine
geheime Abstimmung durchzuführen, müsste deshalb
die Bremse der Zweidrittelsmehrheit eingebaut sein.
Wenn zwei Drittel der Ratsmitglieder nicht der Auffassung

sind, es handle sich um eine gewichtige Angelegenheit

staatlichen Interessens, so ist die geheime
Abstimmung wahrscheinlich tatsächlich nicht sachlich-inhaltlich

begründet.
Wir bitten Sie aus diesen Gründen, den Antrag Büschi
abzulehnen.

Krebs. In dieser Frage haben wir, Peter Vollmer und ich,
uns in der Kommission mehrmals duelliert, ohne zur
gleichen Meinung zu kommen. Ich bitte Sie, den Antrag
Büschi zu unterstützen. Es sind ja ganz seltene Fälle-ich
habe es in den letzten 15 Jahren nur einmal erlebt, dass
in einer Sachfrage eine geheime Abstimmung durchgeführt

wurde -, und diese Fälle sind jetzt umschrieben. Es

geht darum, dass man nachher nicht jemandem vorhalten

kann, so und so gestimmt zu haben, und dass man
nach seinem eigenen Gewissen stimmen kann. Denn es
gibt Fälle, da man es vorzieht, die eigene Stellungnahme
nicht publik werden zu lassen. Es ist meines Erachtens
unverhältnismässig, für die geheime Abstimmung eine
Zweidrittelsmehrheit zu fordern. Bereits heute kann eine
geheime Abstimmung mit einfacher Mehrheit verlangt

Präsidial

werden. Der Antrag auf Zweidrittelsmehrheit ist in der
Kommission ganz knapp, kurz vorTorschluss, angenommen

worden, und ich meine, es sei ein Zufallstreffer
gewesen.

Joder, Präsident der Kommission. Die beiden Meinungen

sind von den Herren Krebs und Vollmer bereits sehr
ausgiebig dargelegt worden. Deshalb nur noch ganz
kurz zu den Überlegung in der Kommission, die schliesslich

für die Zweidrittelsmehrheit den Ausschlag gaben:
Grundsätzlich gilt die offene Stimmabgabe. Wenn man
nun aber, was ganz sicher sehr selten der Fall sein wird,
Fragen diskutiert, bei denen der Aspekt des
Persönlichkeitsschutzes oder staatlicher Interessen klar im Vordergrund

steht, so ist das eine Ausnahmesituation, und
diese Ausnahmesituation muss auch im Quorum zum
Ausdruck kommen. Das gab eigentlich den Ausschlag
für die Zweidrittelsmehrheit. In diesem Sinn ist der
Fassung der Kommission gegenüber dem Antrag Büschi
der Vorzug zu geben.

Abstimmung
Für den Antrag Büschi 74 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 50 Stimmen

Art. 94 Abs. 3,4

Angenommen

Art. 95-105

Angenommen

Art. 106

Joder, Präsident der Kommission. Ich muss Sie bei
diesem Artikel auf eine kleine redaktionelle Änderung
hinweisen. In Absatz 1 steht: «Berichtigungsanträge können

nach Erscheinen des Tagblattes von Rednerinnen
oder Rednern bis zum Ende der übernächsten Session
eingereicht werden.» Richtig sollte es heissen: «bis zum
Ende der nächsten Session». Ich bitte Sie um Kenntnisnahme

dieser Korrektur.

Angenommen

Art. 107,108

Angenommen

Titel und Ingress

Angenommen

Kein Rückkommen

Schlussabstimmung
Für Annahme des Geschäftsordnungsentwurfs
in erster Lesung 119 Stimmen
Dagegen 6 Stimmen

Präsident. Wir sind damit am Schluss der
Parlamentsreform-Debatte angelangt. Die Parlamentsreform, die
wir jetzt beraten haben, hat Reflexwirkungen auch auf
andere Kantone. So sind beispielsweise im Kanton
Zürich die Regelungen bezüglich Auskunfts- und Einsichtsrechte

der Parlamentarier übernommen worden, und
auch im Kanton Solothurn fanden die Beschlüsse unseres

Rates Beachtung. Die Kommission hat in 17 ganztägigen

Sitzungen die Parlamentsreform beraten, und ich
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glaube, es sei am Platz, dieser Kommission und
insbesondere dem Präsidenten und dem Sekretär den
herzlichsten Dank auszusprechen.

Staatsverfassung des Kantons Bern; Änderung
der Artikel 3 und 4
Gesetz über die politischen Rechte (GPR) (Änderung)

Gemeindegesetz (Änderung)

Beilage Nr. 24

Erste Lesung

Eintretensfrage

Präsident. Wir führen die Eintretensdebatte über die
drei Geschäfte gemeinsam, da ein innerer Zusammenhang

besteht.

Vollmer, Präsident der Kommission. Was ursprünglich
als unkomplizierter Vollzug eines Auftrages des Grossen
Rates ausgesehen hat, nämlich die Einführung des
Stimmrechtsalters 18 im Kanton Bern, entpuppte sich in
der Kommission als politischer Zankapfel, verbunden
mit ein paar juristischen Fallstricken. Bereits die
Regierungsvorlage zeigt, dass für die Verwirklichung des
Anliegens Stimmrechtsalter 18 im Kanton Bern einerseits
die Staatsverfassung, andererseits aber auch zwei
Gesetze angepasst werden müssen. Es stellte sich nämlich
vor und dann auch in den Kommissionsberatungen
heraus, dass die ursprüngliche grüne Vorlage unvollständig
war, da sie das Gemeindegesetz ausser acht liess. In
diesem Gemeindegesetz wurde den Gemeinden vor einigen

Jahren bekanntlich die Möglichkeit geöffnet, das
Stimmrechtsalter 18 in Gemeindeangelegenheiten
fakultativ einzuführen.
Politisch ist die Ausgangslage hier im Grossen Rat trotzdem

klar, auch wenn ich als Kommissionspräsident
nicht einen einstimmigen Kommissionsantrag vertreten
kann und es in der Kommission in einem wichtigen
Punkt nur einen relativ knappen Mehrheitsentscheid
gab.
Das Erfreuliche und Grundsätzliche voraus: Die Einführung

des Stimmrechtsalters 18 war an sich in der
Kommission völlig unbestritten. Der Grosse Rat hatte sich
seinerzeit bereits positiv dazu geäussert, und bei der
Überweisung meiner Motion, die die Angelegenheit
dann auslöste, hatte er sich ebenfalls mit grossem Mehr
grundsätzlich für die Erteilung des Stimmrechts an die
18jährigen ausgesprochen. Das Stimmrechtsalter 18 ist
in einer Mehrheit der Kantone bereits Wirklichkeit, und
auch ein grosser Teil der bernischen Gemeinden kennt
es heute für Gemeindeangelegenheiten. Es liegen
zudem keinerlei negative Erfahrungen aus jenen Gemeinden

und Kantonen vor, die das Stimmrechtsalter 18
bereits eingeführt haben. Die Einführung des
Stimmrechtsalters 18, das darf man heute sicher sagen, nachdem

man nicht mehr über den Grundsatz diskutieren
muss, ist eigentlich nichts anderes mehr als der
Nachvollzug einer längst veränderten gesellschaftlichen
Wirklichkeit, in der die Jungen viel früher eine
eigenständige soziale, kulturelle und auch politische Rolle
spielen können, in der sie bereits in vielen Bereichen
Verantwortung tragen. Deshalb sollten sie auch dort mitwirken

können, wo es um ihre eigenen Angelegenheiten

geht. Das alles ist heute über alle Parteigrenzen hinweg
praktisch unbestritten. Die Tatsache, dass man heute in
allen politischen Lagern zur Einführung des
Stimmrechtsalters 18 steht, zeigt auch den Wandel in der
Gesellschaft, aus dem die Jungen ihr Anrecht ableiten.
Vielleicht kann man zwar heute auch nurdeshalb überall zur
Einführung des Stimmrechtsalters 18 stehen, weil man
weiss und es Erfahrungen und Untersuchungen zeigten,
dass sich keine politische Kraft mit der Einführung des
Stimmrechtsalters 18 einen grossen Vorteil erhoffen
und meinen kann, es komme zu wesentlichen
Gewichtsverschiebungen. Die «Neutralität» der Einführung des
Stimmrechtsalters 18 hat insofern die politische Situation

entkrampft.
Soviel zum Grundsätzlichen der Einführung des
Stimmrechtsalters 18. Die Uneinigkeit in der Kommission liegt
anderswo. Die erste und wichtigste Änderung, die wir
hier beschliessen müssen, ist die Bestimmung in der
Staatsverfassung, welche das kantonale Stimmrecht
regelt. Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, der
Änderung der Staatsverfassung zuzustimmen und das
Stimmrecht in kantonalen Angelegenheiten auf 18
Jahre zu senken. Für diese Änderung braucht es im Rat
eine Zweidrittelsmehrheit.
Als zweites beantragen wir Ihnen, gemäss Regierungsvorlage,

die entsprechende Anpassung des Gesetzes
über die politischen Rechte. Das war in der Kommission
ebenfalls unbestritten und wurde einstimmig beschlossen.

Nun zur eigentlichen Differenz: Es hat sich gezeigt, dass
die unmittelbare Anwendung des kantonalen
Stimmrechtsalters 18 auf die Gemeinden umstritten ist. Es soll
hier jetzt nicht darum gehen, die juristischen Klippen,
die wir dabei entdeckten, auszudiskutieren und darzulegen.

Der Grosse Rat soll hier einen ganz klaren,
politischen Willen zum Ausdruck bringen. Die Kommission ist
mit 10 zu 7 Stimmen der Auffassung, das Stimmrechtsalter

18 solle nicht unmittelbar auch in den Gemeinden zur
Anwendung kommen. Das heisst, jede Gemeinde soll,
wie es bisher der Fall war, selbständig entscheiden, ob
sie ihren achtzehnjährigen Gemeindebürgern das
Stimmrecht einräumen will oder nicht. Die
Kommissionsmehrheit macht vor allem Gründe der Gemeindeautonomie

geltend: Es wäre stossend, so wurde gesagt,
wenn Gemeinden, die das Stimmrechtsalter 18 bis jetzt
abgelehnt haben, jetzt durch einen generellen Erlass
des Kantons zu dessen Einführung gezwungen würden;
das würde die Gemeindeautonomie tangieren. Es solle
deshalb weiterhin das Prinzip «von unten nach oben»
gelten, das heisst, die Gemeinden müssten auch in
Zukunft frei entscheiden können, ob sie das Stimmrechtsalter

18 einführen wollten oder nicht. Die Kommissionsmehrheit

nimmt mit dieser Argumentation bewusst in
Kauf, dass es Nachzügler geben wird, vielleicht noch auf
längere Zeit hinaus, und dass sich die Stimmrechtsvor-
aussetzungen für Bürger in kantonalen und kommunalen

Angelegenheiten allenfalls unterscheiden. Man
möchte es also den Gemeinden überlassen, die kommunalen

an die kantonalen Stimmrechtsvoraussetzungen
anzupassen.
Die Kommissionsminderheit befürwortet demgegenüber,

zusammen mit der Regierung, eine einheitliche
Regelung in Kanton und Gemeinden; sie folgt damit dem
seinerzeitigen Auftrag des Grossen Rates an den
Regierungsrat. Die Kommissionsminderheit argumentierte
vor allem damit, dass sich in den über fünf Jahren seit
der fakultativen Einführung des Stimmrechtsalters 18

auf Gemeindeebene im Kanton Bern eine ganz eindeu-
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tige Entwicklung abgezeichnet habe: Gemeinden, in
denen das Stimmrechtsalter 18 in der ersten Phase noch
umstritten war und es zum Teil negative Entscheide gab,
haben sich zum Teil schon in einer zweiten Runde positiv
zur Einführung des Stimmrechtsalters 18 geäussert; in
der letzten Zeit gab es denn auch praktisch keine negativen

Entscheide in den Gemeinden mehr, was darauf
hinweist, dass sich die Stimmung in der Bevölkerung dieser
Frage gegenüber wesentlich geändert hat.
Man darf auch festhalten, dass es vor allem
Landgemeinden sind, die mit diesem Schritt vorausgingen, sich
also für einmal fortschrittlicher als die Städte zeigten,
die mit der Einführung des Stimmrechtsalters 18 offenbar

mehr Mühe bekunden. Nach Ansicht der
Kommissionsminderheit gibt die Vorlage die Möglichkeit, die
Situation allgemein zu bereinigen und es nicht zu der fast
grotesken Situation kommen zu lassen, dass achtzehnjährige

Gemeindebürger zwar auf kantonaler, nicht aber
auf Gemeinde- und Bundesebene stimmen können. Der
Kanton Bern würde damit zu einem neuen Sonderfall in
dem Sinn, dass das Stimmrechtsalter auf Kantonsebene
tiefer angesetzt wäre als auf Gemeindeebene.
Die Mehrheit der Kommission empfiehlt Ihnen jedoch,
wie bereits gesagt, den obligatorischen Schritt in den
Gemeinden nicht zu tun, in der Hoffnung, die Gemeinden

würden von sich aus nachziehen. Es ist kein
Geheimnis, dass ich als Kommissionspräsident zur Minderheit

in der Kommission gehörte, die der Auffassung war,
es sei jetzt an der Zeit, den Schritt sowohl auf Kantons-
wie auch auf Gemeindeebene zu vollziehen.
Für unsere Abstimmung bedeutet diese Differenz,
entweder Absatz 1 oder Absatz 2 von Artikel 74 Gemeindegesetz

zu streichen. Die Kommission liess im Hinblick
auf die zweite Lesung abklären, wieweit bei einer
Streichung von Absatz 1 die formalen Voraussetzungen für
die Stimmrechtsberechtigung in den Gemeinden erfüllt
bzw. genügend umschrieben wären. Das Ergebnis dieser

Abklärung werden wir Ihnen auf die zweite Lesung
hin vorlegen können.
In bezug auf den Vortrag des Regierungsrates, über den
wir hier ja nicht beraten und beschliessen müssen,
wurde in der Kommission mehrheitlich der Wunsch
angebracht, bei der Ausarbeitung der Abstimmungsbotschaft

sei Punkt 4.1.3 - die Begründung zur Einführung
des Stirn m rechtsa Iters 18 - nicht zu berücksichtigen.
Abschliessend danke ich allen Beteiligten in der Regierung,

in der Verwaltung und in der Kommission für alle
Vor- und Mitarbeiten bestens. Ich empfehle Ihnen im
Sinn der Kommissionsmehrheit, das Stimmrechtsalter
18 zumindest auf kantonaler Ebene einzuführen. Als
Vertreter der Kommissionsminderheit empfehle ich Ihnen,
den Schritt auch auf Gemeindeebene zu wagen.

Vizepräsident Krebs übernimmt den Vorsitz

Stalder. Für die NA-Fraktion kann ich folgende Erklärung

abgeben. Seit der Überweisung der Motion Vollmer

hat sich in bezug auf die Rechtslage nichts geändert.

Wir sind nach wie vor der Meinung, dass das
Stimmrechts- und das Erwachsenenalter eine Einheit
bilden sollten. Artikel 4 Staatsverfassung sagt dies ganz
deutlich: «Nicht stimmberechtigt sind Personen, die
wegen Geisteskrankheiten oder Geistesschwäche entmündigt

sind.» Dieser Artikel stipuliert also einwandfrei,
dass zur Ausübung des Stimm- und Wahl rechts die
Mündigkeit eine unabdingbare Voraussetzung darstellt. Das
ist keine Frage der Auslegung, das wird zur Frage, ob wir
bereit sind, Gesetzesbestimmungen zu respektieren

oder nicht. Gerade durch solche Beispiele werden noch
und noch gesetzliche Freiräume, das heisst, gesetzesfreie

Räume geschaffen, die in unserer Gesellschaft zu
Situationen führen, welche die Funktion von Recht und
Ordnung in Frage stellen. Nicht fehlende
Gesetzesbestimmungen sind schuld an dieser Entwicklung unserer
Gesellschaftsordnung, nicht deshalb kommt die
Gesellschaftsordnung ins Wanken, vielmehr ist es der
fehlende Wille, bestehende Gesetze dem Sinn und Geist
entsprechend auszulegen und anzuwenden. Gesetzlose
Freiräume für die Drogenszene usw. sind nur
vordergründig sichtbare Beispiele, die uns noch und noch in
arge Bedrängung bringen.
Artikel 4 Absatz 1 legt fest, dass Stimmrecht und
Mündigkeit eine Einheit darstellen. Darum sind wir der festen
Überzeugung, dass diese beiden Begriffe nicht ohne Not
getrennt werden sollten. Wir attestieren den achtzehn-
und neunzehnjährigen Jugendlichen, dass sie in grosser
Mehrzahl befähigt sind, Verantwortung gegenüber unserem

Staatswesen zu übernehmen. Dazu gehört aber auch
volle Eigenverantwortung, also die volle Mündigkeit.
Beim Festsetzen jeder Altersgrenze bleibt eine gewisse
Willkür; eine solche Grenze kann niemals allen individuellen

Verhältnissen gerecht werden. Das entbindet uns aber
nicht von der Aufgabe, wenn es die Situation und die Zeit
erfordern, die nötigen Entscheide zu treffen.
Die Regierungsparteien sind sich offenbar einig, dass
den Jugendlichen von 18 und 19 Jahren das Stimm- und
Wahlrecht erteilt werden soll. Warum in aller Welt sorgen

diese Parteien nicht endlich dafür, dass auf
eidgenössischer Ebene das Erwachsenenalter, das heisst das
Mündigkeitsalter, auf 18 Jahre herabgesetzt wird? Das
ist eine unverständliche Unterlassung, eine längst
fällige Korrektur. Wäre sie erfolgt, würden nicht solche
fragwürdigen Gesetzesänderungen auf dem Tisch liegen.
Was Artikel 4 Absatz 2 eigentlich soll und wie er in die
Praxis umgesetzt werden soll, ist uns ein Rätsel. Artikel
4 Absatz 2 lautet: «Nicht stimmberechtigt sind die
achtzehn- bis zwanzigjährigen Personen, die urteilsunfähig
sind.» Was in aller Welt soll das bedeuten? Wie gedenkt
der Regierungsrat die Entscheidungen zu treffen? Will
man sämtliche Jugendliche zur Begutachtung darüber,
ob sie das Stimmrecht ausüben können oder nicht,
entweder nach Münsingen oder in die Waldau schicken,
oder wie gedenkt man da vorzugehen? Gerade dieser
Artikel beweist einmal mehr den direkten Zusammenhang

von Stimmrecht und Mündigkeit. Ich verweise
auch auf die Feststellung des Staatsschreibers anlässlich

der Behandlung der Motion Vollmer, wonach das
Fehlen einer rechtsgültigen Unterschrift zu Schwierigkeiten

führen könne.
Ich fasse zusammen: Wir von der NA sind sofort bereit,
der Herabsetzung des Stimm- und Wahlrechtsalters
zuzustimmen, wenn die 18- und 19-jährigen Jugendlichen
erwachsen und mündig sind. Wir bieten nicht Hand zu
gesetzlich nicht einwandfrei abgestützten Lösungen.
Genau wie im Kanton Bern für die Ausübung des
Stimm- und Wahlrechts das Schweizer Bürgerrecht
Voraussetzung ist, ist für uns die Mündigkeit der
Stimmberechtigten eine unabdingbare Voraussetzung. Weil diese
Voraussetzung nicht erfüllt ist, müssen wir beim Nein zu
diesem Begehren bleiben, auch wenn es uns an sich als
berechtigt erscheint.

Thalmann. Ich will Ihnen keine staatspolitische Vorlesung

über dieses Problem halten; es ist bereits des
langen und breiten diskutiert worden, deshalb kann ich
mich kurz fassen.
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Unsere Fraktion ist einstimmig der Meinung, die
Staatsverfassung wie das Gesetz über die politischen Rechte
seien in dem Sinn zu ändern, dass das Stimmrecht für
die Achtzehnjährigen eingeführt wird. Weitere Erklärungen

dazu sind unnötig, zumal es auch im Vortrag ausgeführt

wird.
Der einzige Streitpunkt ist die Änderung des Gemeindegesetzes,

die obligatorische Herabsetzung des
Stimmrechtsalters auf 18 Jahre auf Gemeindeebene. Wir meinen,

Zwang sollte nur dort angewandt werden, wo es
wirklich absolut notwendig ist. Das ist es in diesem Fall
nicht. Uns scheint, auch in dieser Frage sollte die
Gemeindeautonomie gewahrt werden; jede Gemeinde soll
selber bestimmen können, wann sie das Stimmrechtsalter

18 einführen will. Heute hat knapp die Hälfte aller
Gemeinden das Stimmrechtsalter 18 eingeführt. In absehbarer

Zeit werden die übrigen Gemeinden nachziehen.
Das ist ein Prozess, der in einer Demokratie etwas
Geduld braucht. Auch auf Bundesebene wird es sich letztlich

auszahlen, nicht Zwang auszuüben, sondern
abzuwarten, bis das Frauenstimmrecht auch im letzten Kanton

- «letzte» ist nicht ein Wertmassstab - eingeführt
sein wird.
Unsere Fraktion ist in bezug auf die Änderung des
Gemeindegesetzes der Meinung, man solle dem Antrag
der Kommissionsmehrheit folgen, nach welchem es den
Gemeinden vorbehalten bleibt, ob und wann sie das
Stimmrechtsalter 18 einführen wollen. Wir beantragen
Ihnen, dem Kommissionantrag zuzustimmen.

Zwahlen. C'est un oui enthousiaste au droit de vote à 18

ans que le Groupe libre vous recommande en guise
d'entrée en matière.
C'est un fait admis aujourd'hui qu'à 18 ans, on est considéré

comme adulte, que ce soit pour le choix d'une
profession, d'un ou d'une partenaire pour la vie, d'une
forme d'indépendance personnelle. C'est à cet âge-là
qu'on se met en ménage, qu'on fonde un foyer. En quelque

sorte, c'est l'heure des choix et des décisions
souvent importantes qui engagent pour le reste de l'existence.

Alors ne serait-il pas logique, je vous le demande,
d'accorder aux jeunes de 18 ans le droit de participer aux
décisions et aux solutions des problèmes d'intérêt
public puisqu'ils en seront, il faut s'en souvenir, soit les
premiers bénéficiaires, soit les premières victimes. Bref, à

18 ans, si on est mûr pour le choix de sa vie amoureuse,
on est également mûr pour participer à la vie publique et
pour prendre des responsabilités.
Il s'agit en fait, à notre avis, de rattraper un retard dans la
mise à jour de nos lois par rapport à une situation défait.
Souvenez-vous qu'en 1979 déjà, le peuple suisse a été
très partagé à ce sujet et que ce n'est que dans la proportion

de 51 pour cent environ qu'il avait refusé d'introduire,
hélas, le droit de vote à 18 ans. On avait à l'époque manqué

une chance de s'harmoniser sur de nombreux Etats
européens et nous pouvons imaginer que si le peuple
avait voté oui à cette époque-là déjà, ce droit serait
maintenant acquis à tous les niveaux de la vie politique,
communal, cantonal et fédéral.
Vous constatez aussi que depuis que le canton du Jura a

introduit le droit de vote à 18 ans dans sa nouvelle constitution

en 1978,13 autres cantons ont suivi son exemple,
dont le canton de Berne au niveau communal. Mais pour
la petite histoire, je relève avec amusement que c'est le
canton de Schwyz, l'un des fondateurs de la Confédération,

qui a le premier accordé ce droit à ses jeunes
citoyens en 1833. J'aimerais beaucoup connaître les
raisons de cette décision prise par un canton prétendu pri¬

mitif et cela il y a 155 ans. A ma connaissance, jamais la
vie politique schwyzoise n'a été troublée par ce corps
électoral rajeuni depuis un siècle et demi.
Dernière remarque. Dans le rapport de la section
présidentielle, on lit ceci: «L'augmentation du nombre des
plus de 70 ans est nettement supérieure à l'effectif des
18 à 20 ans.» C'est à notre avis une raison de plus pour
approuver la modification qui nous est soumise
aujourd'hui afin d'équilibrer le droit de vote vers la
jeunesse car il est vrai aussi que, souvent, la génération des
aînés prend des décisions qui ne la concernent plus ou
qu'en tous les cas, elle ne subira plus à l'avenir.
En résumé, le Groupe libre est favorable non seulement
à l'introduction du droit de vote à 18 ans mais aussi à la

proposition du Gouvernement d'accorder également ce
droit au plan communal. Il est à notre avis inutile de laisser

traîner ce problème pendant une nouvelle décennie
en laissant cette prétendue compétence aux communes.

Il y aurait autant d'initiatives et de débats au niveau
communal sur ce sujet en fait dépassé. Nous en avons
fait l'expérience dans le Jura-Sud ces dernières années.
Les autonomistes et d'autres groupements de jeunes
ont à plusieurs reprises déjà lancé des initiatives et
demandé cette modification au plan communal, mais elle
a été hélas refusée par des réactionnaires attardés ou
par des gens qui ne voulaient pas donner l'impression
de suivre nos mots d'ordre.
Il faut donc à notre avis éviter le gaspillage d'autant
d'énergie et de votes inutiles au niveau communal.
Nous souhaitons donc que le droit de vote à 18 ans soit
accordé au plan cantonal aussi bien qu'au plan communal.

Le Goupe libre souhaite en conclusion que bientôt,
la Confédération suivra et qu'elle abaissera dans le
même temps l'âge de la majorité civile, décision qui ne
devrait pas trop tarder.

Zbinden (Ostermundigen). Die EVP/LdU-Fraktion empfiehlt

Ihnen, das Stimmrechtsalter 18 auf allen Ebenen,
also Staatsverfassung, Gesetz über die politischen
Rechte und Gemeindegesetz, einzuführen. Die Begründung

ist einfach: Es geht hier um ein Prinzip. Wir wollen
im Kanton nicht zwei Kategorien politischen Rechts, und
wir wollen im Kanton nicht zwei Kategorien von Jugendlichen,

nämlich solchen, die in kommunalen Angelegenheiten

stimmen können, und solchen, die dies nicht tun
können - also mündige und unmündige Jugendliche.
Wir halten die Jugendlichen für mündig, am politischen
Leben teilzunehmen, genau so, wie wir auch greise
Personen für mündig halten, am politischen Leben
teilzunehmen, selbst wenn sie sich manchmal mit dem
Tempo, in dem sich die heutigen Probleme stellen,
etwas schwer tun. Wir meinen auch nicht, wie Herr Stalder,
man müsse die Jugendlichen ausgrenzen, um Recht
und Ordnung wahren zu können. Eine optimale Integration

der Jungen ist sicher ein besseres Mittel, um mit
ihnen im Gespräch zu sein und das, was Herr Stalder
Recht und Ordnung nannte, allenfalls aufrechtzuerhalten.

Wir alle trauen heute den Jugendlichen sehr viel zu.
Wir verlangen und erwarten von ihnen sehr viel. Wir
erwarten zum Beispiel, dass sie mit der Fülle von Informationen,

die auf jedes Individuum in dieser
Kommunikationsgesellschaft einprasseln, fertig werden, dass sie sie
sichten, sich eine Meinung bilden, Stellung beziehen
und werten können. Wir erwarten von unseren Jugendlichen,

dass sie sich in einer Welt der vorwiegend
materiellen Werte zurechtfinden und schon jetzt die Sinnfrage

gültig beantworten, auch wenn wir ihnen dazu
nicht sehr Hand geboten haben. Wir verlangen, dass die
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Jugendlichen möglichst schnell Selbstverantwortung
übernehmen, in Beruf und Gesellschaft eine optimale
Leistung erbringen und möglichst früh beziehungsfähig
werden, um keine Probleme in dieser Gesellschaft zu
haben. Die Liste unserer Erwartungen an die Jungen ist
lang, man könnte noch darüber reden. Wir fordern und
erwarten und müssen uns jetzt entscheiden, ob wir auch
etwas dafür geben wollen. Die Einführung des
Stimmrechtsalters 18 auf allen, auch auf Gemeindeebene,
wäre etwas von dem, was wir ihnen geben könnten. Wie
keine Generation vor uns müssen die Jugendlichen
heute lernen, kommunal, kantonal, national, europäisch
und international zu denken. Ihre Zukunft hängt weit
mehr als die unsere von den internationalen Verflechtungen

der Schweiz ab, und sie werden eines Tages
Entscheide treffen müssen, Entscheide auch für uns, wenn
wir alt sind, die das Schicksal Europas und der Welt
betreffen.

Es dünkt uns deshalb zwingend, den Jugendlichen
heute möglichst früh Gelegenheit zu geben, an den
politischen Entscheidungen teilzunehmen. Es ist auch ein
Lernprozess, den man durchlaufen muss, wie man sich in
der Politik zurechtfindet, wie man dort etwas einbringen
kann, wie man sich exponieren und entsprechend
Selbstvertrauen aufbauen muss. Auf kommunaler Ebene, wo die
politischen Probleme überschaubar sind, kann man so
etwas am besten lernen, weil es dort auch noch am meisten
Möglichkeiten zu direkten Gesprächen gibt. Die Jungen
sollen Freude haben am Mitgestalten dieser Gesellschaft.
Diese Möglichkeit dürfen wir ihnen nicht aus kleinkariertem

Autonomiedenken der Gemeinden nehmen.
Unsere Jugendlichen werden in Zukunft politisch sehr viel
mehr gefordert sein, als wir das je waren. Das müssen
wir bereits heute in Rechnung stellen. Deshalb sind wir
für die Einführung des Stimmrechtsalters 18 auf allen
Ebenen, gemäss Vorschlag des Regierungsrates.

Schläppi-Brawand. Ich habe nicht im Sinn, noch einmal

eine lange Debatte auszulösen und alle unsere
Gründe darzulegen, weshalb wir für die Einführung des
Stimmrechtsalters 18 sind; wir haben dies bereits
anlässlich der Diskussion um die Motion Vollmer getan. Ich
bin froh, dass wir heute soweit sind, von langen Begründungen

abzusehen, dies umso mehr, als wir in der
Kommission bezüglich Verfassung und Gesetz über die
politischen Rechte einstimmig der Meinung waren, die
Einführung des Stimmrechtsalters 18 sei nun fällig.
Zur Differenz zwischen Kommission und Regierungsrat
bezüglich Änderung des Gemeindegesetzes. Nachdem
soviele Gemeinden das Stimmrechtsalter 18 bereits
eingeführt haben, landauf, landab ständig neue Gemeinden

dazukommen und die Opposition verstummt, weil
man sieht, dass Kanton und Gemeinden nicht untergehen,

wenn man den Achtzehnjährigen das Stimmrecht
gibt, meinen wir, man sollte es wagen, das Stimmrechtsalter

18 auf Gemeinde- und Kantonsebene gleichzusetzen,
ohne von einer wesentlichen Einschränkung der

Gemeindeautonomie sprechen zu müssen. Mit dem
Frauenstimmrecht wurde es anno dazumal gleich
gehandhabt; damals hatte auch niemand das Gefühl, man
vergewaltige die Gemeinden.
Ich bitte Sie, auf die Vorlagen einzutreten. Für das
Gemeindegesetz werde ich nicht noch einmal nach vorne
kommen; ich habe hiermit unsere Haltung dazu bereits
begründet.

Binz. Die freisinnige Fraktion ist für Eintreten auf die
Vorlage. Mindestens 15 Kantone haben das Stimm- und

Wahlrecht für die Achtzehnjährigen bereits eingeführt,
desgleichen viele bernische Gemeinden auf kommunaler

Ebene. Die Zeit scheint uns reif, den Schritt nun auch
auf kantonaler Ebene zu tun. Dies übrigens nicht in der
Absicht, die Stimm- und Wahlbeteiligung damit zu erhöhen,

sondern im Vertrauen auf die politische Reife unserer

jungen Leute. Diejenigen, beziehungsweise die wenigen,

die sich für Politik interessieren, sollten motiviert
und nicht vom Gang an die Urne abgehalten werden. Ob
man allerdings das Recht gleichzeitig auch auf kommunaler

Ebene einführen, von oben her dekretieren soll,
über diese Frage gehen die Ansichten in unserer Fraktion

auseinander. Ich gestatte mir hier nur noch die
Bemerkung, dass meines Erachtens diejenigen, die in
öffentlichen Belangen mitreden können, auch im privaten
Bereich für voll genommen werden sollten. Ich hoffe
und erwarte, dass auf Bundesebene die zivilrechtliche
Handlungsfähigkeit gelegentlich auf 18 Jahre herabgesetzt

wird, verbunden mit allen Rechten und Pflichten
und der vollen Verantwortung, die das mit sich bringt.

Grossnikiaus. Im Namen der Mehrheit der SVP-Frak-
tion empfehle ich Ihnen Eintreten auf alle drei Vorlagen.
Wir unterstützen die Abänderung der Artikel 3 und 4
Staatsverfassung. Den Achtzehnjährigen gehört das
Stimm- und Wahlrecht; sie sind zu einer eigenen
Meinungsbildung fähig. Wir sind uns aber voll bewusst,
dass die Herabsetzung des Stimm- und Wahlrechtsalters

die prozentuale Stimmbeteiligung auf allen Stufen
senken wird. Wir müssen uns da nichts vormachen; wir
wissen, dass nur ein verschwindend kleiner Anteil der
jungen Bevölkerung ein Interesse an der Politik hat,
denn ihre Interessen liegen in diesem Lebensabschnitt
sicher oft noch andernorts. In diesem Sinn unterstützen
wir auch die Änderung des Gesetzes über die
politischen Rechte.
Beim Gemeindegesetz hingegen können wir der Änderung

nicht zustimmen. Ich mag das Lied von der
Gemeindeautonomie nicht erneut anstimmen. Es gibt aber
doch Gründe, die hochzuhalten sind. Es gibt Gemeinden,

die das Stimmrechtsalter 18 vielleicht vor noch
nicht allzu langer Zeit abgelehnt haben. Wenn wir dessen

Einführung nun vom Kanton aus diktieren, müssen
wir uns ein weiteres Mal den Vorwurf gefallen lassen:
Die in Bern machen ja sowieso, was sie wollen. Wir können

von der Sommerzeit reden, wann wir wollen, diesen
Satz hören wir immer wieder. Unser Volk sagte damals
nein, trotzdem wurde sie eingeführt. Das Bernervolk
wollte den Frühlingsschulbeginn beibehalten; wir müssen

trotzdem den Herbstschulbeginn machen. Der
Vorwurf trifft: Die in Bern machen ja sowieso, was sie wollen.

Deshalb meine ich, im vorliegenden Fall sei den
Gemeinden die Autonomie zu belassen. Wenn das letzte
halbe Dutzend das Stimmrechtsalter 18 in ein paar Jahren

noch immer nicht eingeführt hat, sind wir bereit, darauf

zurückzukommen.
Frau Zbinden, das hat, dieser Einsicht dürfen Sie sich
nicht verschliessen, nichts mit kleinkariertem
Autonomiedenken zu tun. Ich bitte Sie, die drei Vorlagen im
Sinne der Kommission zu unterstützen.

Baumann Ruedi. Ich kann es kurz machen. Unsere Fraktion

ist einstimmig für Eintreten und für Unterstützung
des Antrages des Regierungsrates. Die Gemeindeautonomie

wird meines Erachtens etwas strapaziert, wenn
man, gemäss der knappen Kommissionsmehrheit, es
den einzelnen Gemeinden überlassen wollte, ob sie das
Stimmrechtsalter 18 einführen wollen oder nicht. Sie
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haben im Vortrag die Liste der Kantone gesehen, die das
Stimmrechtsalter 18 auf Gemeinde- und Kantonsebene
eingeführt haben. Wollten wir beschliessen, wie es die
Kommissionsmehrheit beantragt, hätten wir eine
Sonderlösung, die ganz sicher nirgendwo verstanden
würde. Wir bitten Sie, den Antrag des Regierungsrates
auch beim Gemeindegesetz zu unterstützen.

Wenger (Langnau). Ich spreche für die SVP-Minderheit
und damit für den Antrag der Regierung. Ich verzichte
darauf, auf die Fragen des Vorgehens, des Zeitpunkts
der politischen Reife und der Einführung des
Stimmrechtsalters 18 im Kanton einzugehen. Darüber ist alles
Nötige geschrieben und gesagt worden, und wir sind
uns ja eigentlich einig. Die Differenz besteht auch in der
SVP-Fraktion nur bezüglich der Frage der obligatorischen

Einführung des Stimmrechtsalters 18 in den
Gemeinden. Es wird mit der Unterhöhlung der
Gemeindeautonomie argumentiert. Ich habe Verständnis für diese
Flaltung, und ich bin froh, dass man diesen Aspekt
immer wieder zur Diskussion bringt. Ich musste mir aber
von verschiedener Seite sagen lassen, man verstehe
nicht, weshalb ich eine andere Meinung habe. Ich werte
diese Frage ganz einfach anders, und ich sähe es lieber,
die Gemeindeautonomie würde in anderen Bereichen,
zum Beispiel in Finanzfragen, vermehrt berücksichtigt.
Ich sehe in der Frage, ob das Stimmrechtsalter 18 nur für
Kantonsangelegenheiten oder auch auf Gemeindeebene

eingeführt werden soll, eine praktische und eine
sinnvolle Erwägung. In einer Gemeinde beispielsweise
mit Urnenabstimmung geht ein Achtzehnjähriger an die
Urne, er kann mitbestimmen, ob in einer ganz anderen
Region des Kantons ein Spital für 30 Mio. Franken oder
eine Strasse für 15 Mio. Franken gebaut werden soll. In
der eigenen Gemeinde gibt es eine Abstimmung über
den Kauf einer Liegenschaft in der Flöhe von einer Million

Franken. Weil die Gemeinde das Stimmrechtsalter
18 nicht kennt, kann der/die Achtzehnjährige sich dazu
nicht äussern. Das finde ich bemühend. Ich höre das
Argument, die Gemeinden könnten es ja einführen. Dazu
muss ich sagen: Es gibt auch Gemeindevertreter, die
froh wären, wenn wir heute dem Antrag der Regierung
zustimmen würden. Damit wären alle Diskussionen und
administrativen Arbeiten erledigt. Zudem muss es ja
überall kommen, das ist eine Frage der Zeit. Ich sage es
noch einmal : Ich achte Leute, die die Sache der
Gemeindeautonomie vertreten. Im vorliegenden Fall dünkt es
mich jedoch, sie werde etwas überbewertet.
Ich bin im übrigen auch der Frage nachgegangen, wie
man im Kanton Bern bei der Einführung des
Frauenstimmrechts vorgegangen ist. Im Grunde wurde das
gleiche Vorgehen gewählt: 1968 Einführung des
fakultativen Frauenstimmrechts in den Gemeinden; die
Gemeinden konnten also damals sagen, ob die Frauen
stimmen dürfen oder nicht. 1971 wurde die Staatsverfassung

für die Einführung des Frauenstimm- und -Wahlrechts

geändert. In diesem Moment wird mir die Änderung

des Gemeindegesetzes in die Hand gedrückt, die
zum gleichen Zeitpunkt erfolgte und die Einführung des
Frauenstimm- und -Wahlrechts für die Gemeinden
obligatorisch erklärte. Ein Befürworter des Kommissionsantrages

sagte mir gestern, ich könne das nicht vergleichen.

Nun denn, so vergleiche ich es nicht, aber es hat
bestimmt auch Gemeinden gegeben, die das
Frauenstimmrecht zunächst einmal ablehnten und es dann später

auf dem Weg über das Obligatorium erhielten.
In diesem Sinn empfehle ich Ihnen, dem Antrag des
Regierungsrates zu folgen und die Einführung des Stimm¬

rechtsalters 18 auch auf Gemeindeebene obligatorisch
zu erklären. Machen wir es doch nicht zu kompliziert,
bekennen wir uns zu diesem Stimmrechtsalter 18 und hüten

wir uns bei anderen Gelegenheiten, den Gemeinden
etwas aufzuzwingen!

Präsident. Die Einzelredner haben das Wort.

Gfeller. Es mag sein, dass in den Augen Vieler die An-
gleichung des Stimmrechtsalters keine gewichtige
Angelegenheit ist. Aber mir scheint ein Aspekt wichtig zu
sein: Ich bin entschieden dagegen, etwas von oben zu
bestimmen, das ebenso gut den Gemeinden überlassen
werden kann. Wenn das Interesse an der Politik im Volk
lebendig bleiben soll, darf man dem Stimmbürger die
Auseinandersetzung mit der Sache und die Entscheide
nicht je länger desto mehr wegnehmen. Sie müssen doch
selber sagen, dass wir nichts riskieren, wenn wir dieses
Geschäft weiterhin den Gemeinden überlassen. Im besten
Fall könnten wir damit bewirken, dass unsere Jungen
mithelfen, sich für ein Recht zu wehren, das andere bereits
haben. Was vielleicht da und dort in den Gemeinden langsam

wächst und reift, ist im Endeffekt bei weitem
wertvoller, als wenn es von oben diktiert wird. Ich meine,
man dürfe die Gemeinden so wenig wie möglich
entmündigen; überlassen wirihnen alsodiesen Entscheid!

Bähler. Wie Sie schon von Frau Binz gehört haben,
befürwortet die freisinnige Fraktion einstimmig die
Herabsetzung des Stimmrechtsalters auf kantonaler Ebene.
Eine gleichzeitige obligatorische Einführung des
Stimmrechtsalters 18 auf Gemeindeebene hingegen lehnt
unsere Fraktion mit grossem Mehr ab. Wir stehen für die
Gemeindeautonomie ein. Wir möchten sie nicht unnötig
einengen. Wir wollen den einzelnen Gemeinden die
Möglichkeit offen behalten, das Stimmrechtsalter 18 auf
eigenen Wunsch einzuführen. Wir denken da besonders
auch an jene Gemeinden, die in einer Abstimmung die
Herabsetzung des Stimmrechtsalters abgelehnt haben.
Diese Gemeinden dürfen wir nicht mit einem Diktat von
oben vor den Kopf stossen. Aus diesem Grund
unterstützen wir den Antrag der Kommission und lehnen den
Antrag der Regierung ab.

Scherrer. Als EDU-Vertreter votiere ich gegen die
Einführung des Stimmrechtsalters 18, wir möchten bei 20
Jahren bleiben. Wir finden, es liege gar nicht unbedingt
im Interesse der Jugendlichen - es wurden diesbezüglich

Umfragen an Gewerbeschulen gemacht, die zeigten,

dass die meisten Jugendlichen nicht an Politik
interessiert sind; in diesem Alter haben sie andere Prioritäten.

Es war von den Massenmedien die Rede und davon,
dank der Massenkommunikation steige das Interesse.
Aber das stimmt eben nicht. Die Massenmedien bringen
den Jugendlichen anderes: Sport, Vergnügen. Das ist
Trumpf, die Politik ist an einem kleinen Ort. Es gäbe auch
einen grossen administrativen Leerlauf, den wir
wiederum bezahlen müssten und der unseres Erachtens
nicht nötig ist. Die Verbindung zum Mündigkeitsalterist
nun einmal ein wichtiger Punkt. Stimmen und Mündigkeit

gehören zusammen. Man müsste sich vermehrt
anstrengen, dass die Zwanzigjährigen mehr an die Urne
gehen. Herr Vollmer stellte hier einige Behauptungen
auf, die nicht ganz stimmen und die richtiggestellt werden

müssen. Dass keine politische Kraft von der
Herabsetzung des Stimmrechtsalters profitiere, glaube ich
nicht. Wir müssen natürlich erkennen, dass diese Frage
im Trend der Zeit liegt. Aber genau die Macher, die heute
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am Werk sind, produzieren ja nicht eine Demokratie,
sondern eher eine Protestdemokratie. Es kommt nicht
von ungefähr, dass gerade jene Kreise, die hier treibend
am Werk sind, ein Interesse an der Herabsetzung des
Stimmrechtsalters haben. Wir sind also dagegen und
werden höchstens den Kommissionsantrag unterstützen.

Im Abstimmungskampf werden wir uns jedoch
gegen die Herabsetzung aussprechen.

Krebs, Vizepräsident. Der Kommissionspräsident
verzichtet auf das Wort. Das Wort hat der Regierungspräsident.

Im übrigen möchte ich die Abstimmung über diese
Geschäfte noch vor der Mittagspause durchziehen.

Siegenthaler, Regierungspräsident. Daran werde ich
Sie nicht hindern.
Ich kann mich im Namen der Regierung weitgehend
dem anschliessen, was der Sprecher der SVP-Minder-
heit sagte. Der Regierungsrat schreibt die Gemeindeautonomie

nach wie vor gross; an dem gibt es nichts zu
rütteln. Die Frage ist einzig, ob das jetzt das richtige Beispiel
sei, um das Hochhalten der Gemeindeautonomie zu
demonstrieren. Der Regierungsrat liess sich für seinen
Entscheid von vier grundsätzlichen Überlegungen leiten.
Erstens hat sich gezeigt-auch wenn man das angeblich
nicht vergleichen könne -, dass sich die Art der Einführung

des Frauenstimm- und -Wahlrechts bewährt hat.
Zweitens erachtet er die Zeit als reif, um den Achtzehnjährigen

das Stimm- und Wahlrecht auch in
Gemeindeangelegenheiten zu geben. Ich verweise auf das Beispiel
Münsingen, meine Wohngemeinde: 1983 hat die
Gemeinde Münsingen das Stimmrechtsalter 18 in
Gemeindeangelegenheiten ganz knapp abgelehnt; im März
1989 hat sie es im Verhältnis 3 zu 1 angenommen. Der
dritte Punkt, die Praktikabilität. Auch das ist da und dort
erwähnt worden. Können Sie sich vorstellen, dass ein
junger Bürger oder eine junge Bürgerin in einer
Gemeinde den Gemeinderat oder ein Kommissionsmitglied,

das vielleicht sein Nachbar ist, nicht wählen helfen
darf, im Gegensatz zum Regierungsrat oder zu Grossräten,

zu denen er oder sie einen viel geringeren Bezug
hat? Der letzte und vierte ist ein persönlicher Punkt: Herr
Grossrat Gfeller, auch ich vertrete ganz stark die
Meinung, etwas müsse langsam, organisch, schrittweise
wachsen. Aber dazu muss ich Ihnen folgendes sagen:
Die Regierung hatte letzten Sonntag Gelegenheit, die
Glarner Landsgemeinde zu besuchen. Ein eindrückliches

Erlebnis! Ich möchte dem ganzen Grossen Rat
wünschen, an einer solchen Landsgemeinde einmal
teilzunehmen. Glarus führte 1980 das Stimmrechtsalter 18
ein. Am letzten Sonntag nun hatten sich um den Ring
herum die Kinder jener Eltern versammelt, die ihre
demokratischen Rechte wahrnahmen, es waren Sechstund

Siebentklässler und noch jüngere. Weshalb betone
ich das? Im Vorfeld dieses Besuches habe ich mich mit
der Landsgemeinde generell etwas auseinandergesetzt
und dabei festgestellt, dass im 17. Jahrhundert auch im
Alten Bern Landsgemeinden dezentralisiert stattgefunden

haben - in der Kirche Erlenbach zum Beispiel wurde
jährlich im Oktober eine Landsgemeinde durchgeführt;
anwesend waren alle männlichen Geschlechtes (natürlich,

damals noch!) über 14 Jahre mit Stimm- und Wahlrecht!

Also nichts Neues unter der Sonne. Es geht somit
heute gar nicht darum, etwas organisch wachsen zu
lassen: Es bestand bereits einmal.
Der Regierungsrat beantragt Ihnen, dass Stimm- und
Wahlrecht für Achtzehnjährige auch in Gemeindeangelegenheiten

für obligatorisch zu erklären.

Präsidial

Krebs, Vizepräsident. Sie haben stillschweigend Eintreten

auf alle drei Vorlagen beschlossen. Wir stimmen
separat über die drei Vorlagen ab.

Staatsverfassung des Kantons Bern; Änderung der Artikel

3 und 4

Detailberatung

Art. 3 und 4, II.

Angenommen

Titel und Ingress

Angenommen

Kein Rückkommen

Präsident. Ich bitte zu beachten, dass für die
Schlussabstimmung über die Änderung der Staatsverfassung
gemäss Artikel 102 Absatz 1 Staatsverfassung und Artikel

79 Absatz 1 der geltenden Geschäftsordnung zwei
Drittel der Stimmenden notwendig sind. Ich bitte, dieTü-
ren zu schliessen und die Präsenz des Rates festzustellen.

Schlussabstimmung
Für Annahme der Staatsverfassungsänderung
in erster Lesung 140 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

Krebs, Vizepräsident. Die Zweidrittelsmehrheit ist
erreicht. Die Vorlage geht zur Abstimmung an das Volk.

Gesetz über die politischen Rechte (Änderung) (GPR)

Detailberatung

Art. 4, II.

Angenommen

Titel und Ingress

Angenommen

Kein Rückkommen

Schlussabstimmung
Für Annahme der Gesetzesänderung
in erster Lesung 137 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

Gemeindegesetz (Änderung)

Detailberatung

Art. 74 Abs. 1 und 2

Krebs, Vizepräsident. Wir stellen den Antrag der
Kommission demjenigen des Regierungsrates gegenüber.

Abstimmung
Für den Antrag der Kommission 70 Stimmen
Für den Antrag des Regierungsrates 78 Stimmen

IL,Titel und Ingress

Angenommen

Kein Rückkommen
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Schlussabstimmung
Für Annahme der Gesetzesänderung
in erster Lesung 98 Stimmen
Dagegen 16 Stimmen

Schluss der Sitzung um 12.05 Uhr

Die Redaktorinnen:

Gertrud Lutz-Munter (d)
Ciaire Widmer (f)

Dritte Sitzung

Mittwoch, 10. Mai 1989, 9.00 Uhr
Präsident: Rudolf Schmidlin, Laufen

Präsenz: Anwesend sind 175 Mitglieder. Entschuldigt
abwesend sind: Bay, Biffiger, Blaser (Uettligen), Blatter
(Bern), Bürki, Fischer-Homberger, Flück (Brienz), Fuchs,
Jermann, Joder, Klopfstein, Marthaler (Biel), Notter,
Schürch, Schwarz (Hünigen), Sinzig, Stämpfli-Racine,
Suter, Tschirren, Waber, Wahli, Winistoerfer, Wülser,
Wyss, Zulauf.

Nachkredite für das Jahr 1988,4. Serie
Präsidialabteilung

Beilage Nr. 35, Seite 2

Diese Nachkredite werden stillschweigend genehmigt.

303/88

Motion Stirnemann — Lockerung von Artikel 20
der Staatsverfassung

Wortlaut der Motion vom 7. November 1988

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat
eine Vorlage zur Lockerung von Artikel 20 der Staatsverfassung

zu unterbreiten. Personen, welche vom Staat
besoldet sind oder in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis zum Kanton stehen, sollen in den Grossen

Rat wählbar sein, wenn sie keine Leitungsfunktionen
in der Verwaltung wahrnehmen und allfällige weitere

einschränkende Voraussetzungen erfüllen, welche
durch das Gesetz zu bestimmen sind.
Begründung: Der Kanton Bern hat im interkantonalen
Vergleich eine sehr strenge Regelung betreffend die
Unvereinbarkeit von Beamtenstellung und Mitgliedschaft
im Grossen Rat. Der tiefere Sinn der Unvereinbarkeit
liegt im Grundsatz der Gewaltenteilung und ist
unbestritten. Das Argument der Gewaltenteilung ist jedoch
kaum stichhaltig bei Personen, die in untergeordneten
Funktionen tätig sind, oder die an der Peripherie des
staatlichen Apparates eingesetzt werden. Hingegen werden

grosse Teile der Bevölkerung ohne zwingenden
Grund vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen.
Anlässlich der anstehenden Totalrevision der Staatsverfassung

scheint der Zeitpunkt gegeben, flexiblere Regelungen,

wie sie einige Kantone praktizieren, auch bei uns
vorzusehen.

(35 Mitunterzeichner/innen)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
3. April 1989

1. Die geltende Unvereinbarkeitsbestimmung in Artikel
20 Absatz 1 der Staatsverfassung hat den folgenden
Wortlaut:
«Unvereinbar mit der Stelle eines Mitgliedes des Grossen

Rates sind alle geistlichen und weltlichen Stellen,
welche vom Staate besoldet sind oder von einer
Staatsbehörde besetzt werden, und alle Dienstverhältnisse in
einem fremden Staate. Für Lehrer gilt die Unvereinbar-
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keit nur, soweit ihre Stellen von einer Staatsbehörde
besetzt werden.»
Mit der Unvereinbarkeitsbestimmung soll unter den drei
klassischen Staatsorganen (Parlament, Verwaltung und
Justiz) die personelle Gewaltentrennung verwirklicht
werden. Die Unvereinbarkeitsregelung des Kantons
Bern wird als sogenannte generelle Unvereinbarkeit
zwischen dem Grossem Rat und derVerwaltung bezeichnet.
2. In den moderneren Kantonsverfassungen wird die
Unvereinbarkeit zwischen einem Grossratsmandat und
der Zugehörigkeit zur Staatsverwaltung differenziert
gelöst. Als Beispiel sei auf Paragraph 69 Absatz 3 und 4 der
aargauischen Kantonsverfassung von 1982 verwiesen,
der folgenden Wortlaut hat:
«Abs. 3 Niemand kann gleichzeitig Mitglied des Grossen

Rates und des Regierungsrates oder Mitglied einer
dieser Behörden und des Obergerichtes sein. Weitere
Unvereinbarkeiten werden durch Gesetz festgelegt.
Abs. 4 Wer in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis

des kantonalen Rechtes steht, kann dem Grossen
Rat nicht angehören. Ausnahmen, die mit dem Grundsatz

der Gewaltenteilung vereinbar sind, bestimmt das
Gesetz.»
Diese Regelung geht davon aus, dass die Nähe zu den
politischen Entscheidungsträgern bei der Beurteilung
der Unvereinbarkeit massgebend ist. Wer in der Nähe
des Regierungsrates, des Obergerichtes, der
Parlamentsverwaltung oder anderer Organe, die
staatsgestaltende Entscheide treffen, seines Amtes waltet und
auf derartige Akte unmittelbaren oder mittelbaren Ein-
fluss haben kann, darf aus der Unvereinbarkeit nicht
entlassen werden. Ausnahmen vom Grundsatz sind somit
dann zulässig, wenn eine betroffene Person eine erhebliche

Distanz zu den Entscheidungsträgern aufweist.
3. Flexible Regelungen kennen auch andere Kantone. In
den Kantonen St.Gallen und Zürich sind nur Beamte
und Angestellte, welche der unmittelbaren Aufsicht der
Direktionsvorsteher unterstehen, insbesondere
Direktionssekretäre, Abteilungs- und Anstaltsleiter, die
zuhanden des Direktionsvorstehers Beschlüsse des
Regierungsrates vorbereiten, nicht in das Parlament wählbar.
Der Kanton Jura erklärt auf Verfassungsebene nur das
Amt des Staatsanwaltes als unvereinbar mit einem
Parlamentsmandat; die Regelung der Unvereinbarkeit
betreffend die übrigen Beamten wird der einfachen
Gesetzgebung überlassen. Gestützt darauf bestimmt das
Gesetz über die politischen Rechte, dass die höheren
Beamten nicht Mitglieder des Parlamentes sein können.
Der Kanton Basel-Stadt schliesst neben den Staatsanwälten

und den der Staatsanwaltschaft zugeteilten
Kriminalkommissären auch noch die wichtigsten andern
Funktionen, nämlich den Staatsschreiber, die
Departementssekretäre und deren Substitute vom Grossen Rat
aus. In diesem Kanton verlangte eine Volksinitiative aus
dem Jahre 1977 die Ausdehnung der Unvereinbarkeit
auf sämtliche kantonalen Beamten und Angestellten.
Dem Antrag von Regierung und Grossem Rat folgend
verwarfen die Stimmbürger des Kantons Basel-Stadt
diese Initiative am 6. Juni 1982.
4. Der Regierungsrat ist bereit, eine Lockerung von Artikel

20 der Staatsverfassung im Rahmen der Totalrevision

der Staatsverfassung zu prüfen. Dabei ist allerdings
auch den Gegenargumenten Rechnung zu tragen.
Staatsbeamte in einem Parlament hätten, selbst wenn
sie nicht auf oberster Kaderebene tätig sind, einen
Vorsprung an Fachwissen und an Information aus
derVerwaltung. Sie hätten teilweise auch über Angelegenheiten

in eigener Sache zu befinden. Dies ist unter dem

Aspekt der Oberaufsicht des Parlaments über Regierung
und Verwaltung nicht unproblematisch.
Antrag: Annahme der Motion als Postulat.

Stirnemann. Früh am Morgen und vor einem kleinen,
aber erlesenen Publikum habe ich die Ehre, eine Motion
zu vertreten, die eigentlich nichts Weltbewegendes
bewirken will. Artikel 20 der Staatsverfassung bezweckt die
Verwirklichung der personellen Gewaltentrennung unter

den drei klassischen Staatsorganen Parlament,
Verwaltung und Justiz. Dieser Grundsatz wird von niemandem

bestritten und selbstverständlich auch von dieser
Motion nicht berührt oder in Frage gestellt. Mit der
Problematik dieses Artikels wurde ich erst als Mitglied und
Präsident der Wahlprüfungskommission konfrontiert,
als ich Ihnen seinerzeit aufgrund der bestehenden
Rechtslage die Abweisung der Beschwerde Regula
Fischer beantragen musste. Die Wahlprüfungskommission

stellte damals fest, dass der Kanton Bern diese
Frage weitaus restriktiver als andere Kantone regelt.
Konflikte mit dem Grundsatz der Gewaltentrennung
sollten sich nur für Personen in der Nähe politischer
Entscheidungsträger ergeben. Mit der heutigen Regelung
bleiben aber weite Kreise von politisch interessierten
Bürgern ohne zwingenden Grund von der Ausübung
des aktiven Wahlrechtes ausgeschlossen.
Wir stehen vor der Revision der Staatsverfassung. Man
kann es deshalb nicht ablehnen, über die Lockerung dieses

Artikels analog zur Regelung anderer Kantone
wenigstens ernsthaft zu diskutieren. Meine Motion
verlangt nichts anderes. Letztlich geht es um die Ausweitung

der Volksrechte. In einem Zeitalter, in dem sich
immer weniger Menschen überhaupt noch für das politische

Geschehen interessieren, darf man doch nicht
ohne zwingende Gründe motivierte Menschen in ihren
politischen Rechten einschränken. Auf Bundesebene
stellt diese Frage kein Problem dar, sogar der Direktor
eines Bundesamtes oder ein ETH-Professor kann in den
Ständerat gewählt werden. So etwas verlangt meine
Motion nicht. Vielleicht bin ich als Lehrer besonders
legitimiert, dieses Problem aufzuwerfen. Ich sehe nicht ein,
warum mir und meinen Kollegen ein Ausnahmestatus
in diesem Rat zuerkannt wurde, eine Regula Fischer
oder ein Kollege Breitschmid hingegen keinen Anspruch
darauf hat, ganz zu schweigen von der berühmten Putzfrau

an der Reiterstrasse. Weder die Putzfrau noch wir
haben je die Gelegenheit, den Grundsatz der Gewaltentrennung

ernsthaft zu gefährden.
Die Antwort des Regierungsrates enthält eigentlich alle
Argumente für die Annahme der Motion. Die Motion
verlangt ausdrücklich die Feststellung von einschränkenden

Voraussetzungen durch das Gesetz, es sollen also
nicht Tür und Tor geöffnet und die Gewaltentrennung
abgeschafft werden. Der Regierungsrat will aber trotz völlig

positiver Behandlung meines Anliegens nur ein
Postulätchen auf dem Tisch haben. Das lässt sich nur
durch eine allgemeine «Motionophobie» des
Regierungsrates erklären; ein Teil der Regierung ist allergisch
auf Motionen und bekommt einen grünen Ausschlag,
wenn so ein verpflichtender Vorstoss aufs Pult flattert,
ganz gleich, was darin steht. Welche höhere Einsicht die
Mehrheit der SVP dazu führt, sogar ein Postulat abzulehnen,

ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich nehme aber
an, ich werde heute noch Nachhilfeunterricht erhalten.
Es wird interessant sein zu erfahren, welches Interesse
man daran haben kann, mit formaler Rigorosität die
Bevölkerung zu hindern, Menschen in das Parlament zu
wählen, die sie für geeignet hält. Ich bin für eine Aufklä-
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rung sehr dankbar. Ich bitte Sie aber trotzdem, meinem
Vorstoss zuzustimmen. Im Interesse der Sache bin ich
bereit, ihn in ein Postulat umzuwandeln.

Benoit. Le parti et le groupe UDC combattent cette motion

également sous forme de postulat.
Vous n'êtes pas le premier. Monsieur Stirnemann, ni
certainement le dernier, à présenter une telle motion. Toutes

les interventions précédentes allant dans ce sens ont
été refusées, mais il est peut-être de bonne guerre de
revenir à la charge.
L'article 20 de la constitution règle clairement la question

en fixant les conditions que doit remplir un citoyen
pour pouvoir siéger au Grand Conseil. Notre groupe
estime qu'il n'est pas nécessaire de revoir aujourd'hui ces
dispositions. Si nous voulons éviter qu'un employé
devienne à la fois juge et partie, nous devons refuser cette
motion, même sous forme de postulat. Du reste, vous
aurez pu le constater, le Gouvernement souligne à juste
titre au point 4 de sa réponse combien il est difficile de
déterminer les fonctions subalternes entrant en ligne de
compte. Si nous voulons que des artisans, des entrepreneurs,

des industriels, des agriculteurs ou autres
indépendants puissent encore à l'avenir siéger dans cet
hémicycle, notre parlement, et je crois que c'est le voeu de
chacun, doit rester un parlement de milice et déjà pour
cette raison, nous devons refuser ce postulat.
Permettez-moi à ce sujet une parenthèse. Les nouvelles
réformes parlementaires, lois et règlements que nous
venons d'adopter entraîneront, à n'en pas douter, un
surcroît de travail pour notre Grand Conseil. Actuellement
déjà, celui-ci traite en une session autant d'interventions
parlementaires que le Grand Conseil du canton de So-
leure en une année et il ne faut pas s'attendre à l'avenir à

une réduction du nombre de ces interventions. De
surcroit, si l'on ouvre plus grand la porte d'entrée du Grand
Conseil aux employés et fonctionnaires civils et
ecclésiastiques de l'Etat, on s'achemine vers la conception
d'un Etat dans l'Etat, ou plutôt d'un parlement dans notre

parlement, qui sera muselé et dirigé par des
professionnels. D'ici à créer un parlement de professionnels et
de politicards de la fonction publique, il n'y a qu'un pas
qu'un député nous demandera peut-être de franchir en
déposant une nouvelle motion.
Pour toutes ces raisons et à une forte majorité, le groupe
UDC vous recommande de rejeter cette motion aussi
bien en tant que telle que sous forme de postulat.

Albisetti. Die FDP-Fraktion diskutierte intensiv über
diesen Vorstoss. Als Motion hätte sie ihn nicht unterstützen

können, dem Postulat hingegen wird grossmehrheitlich

zugestimmt. Eine ganze Reihe von Kantonen
kennt eine lockere Regelung, es traten dort keine
Katastrophen ein. In der Stadt Bern haben wir eine sehr
weitgehende Lösung - der Kanton muss nicht so weit
gehen -, auch bei uns trat keine Katastrophe ein. Eine Lok-
kerung dieses Artikels entspricht einer liberalen
Haltung, man kann dem Postulat durchaus zustimmen.

Wehrlin. Auch die Freie Liste unterstützt den Vorstoss
von Herrn Stirnemann, umso mehr als er in Postulatsform

vorliegt, die Auffassung über die Motion wäre in
der Fraktion geteilt gewesen. Im Rahmen der Totalrevision

der Verfassung strebt die FL/JB-Fraktion das gleiche
Ziel wie dieser Vorstoss an; wir möchten die Unvereinbarkeit

auf die Chefbeamten und -beamtinnen beschränken.
Der Begriff des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses

geht heute sehr weit, zahlreiche Funktionen sind mit

ihm verbunden. Es geht sicher zu weit, jemandem, nur
weil er Beamter ist oder vom Kanton bezahlt wird, zu
verunmöglichen, in Behörden Einsitz zu nehmen. Aus diesen

Gründen unterstützen wir den Vorstoss.

Breitschmid. Ich will mich kurz äussern, weil ich von
Artikel 20 der Verfassung betroffen bin. Es ist schön, wieder

einmal gleicher Meinung wie Herr Albisetti zu sein;
es ist ein gutes Erlebnis für mich zu sehen, dass man
miteinander sprechen kann. Offensichtlich kann aber die
Wissenschaft hier nicht mit der Politik sprechen, ihre
Vertreter und Vertreterinnen werden ausgesperrt. Als
Hauptargument wird immer wieder aufgeführt, eine
saubere Trennung sei nötig. Die aus der französischen
Revolution hervorgegangene Gewaltentrennung hat
ihren Sinn, sie hat aber auch ihre Grenzen. Eine saubere
Trennung ist gar nicht möglich. Angestellte der Universität

können sich schon heute politisch betätigen, zum
Beispiel im Nationalrat oder auf Gemeindeebene, auf
Kantonsebene hingegen nicht. In ihren Gemeinde- oder
Bundesmandaten haben sie aber sicher auch Einfluss
auf den Kanton, vielleicht sogar grösseren Einfluss, als
sie hier in diesem Saal hätten.
Wir leiden heute unter Verbindungslosigkeit, wissen
aber genau, dass wir unsere Probleme nur mit
Verbindungen lösen können. An der Universität hat jeder sein
Gärtlein und leistet eine Arbeit, die von der Politik vielfach

schubladisiert wird. Herr Wittmann, Professor für
Ökonomie, erzählte vorgestern hier davon. Er sagte, die
Wissenschaft leiste ihre Arbeit und liefere sie ab. Wenn
diese dann auf die politische Ebene gelange, könne die
Wissenschaft nichts mehr dazu sagen. So kommen wir
heute aber nicht mehr weiter. Wir müssen vermehrt
miteinander sprechen und Informationen austauschen. Die
Gewaltentrennung wäre auch bei einer Lockerung des
Artikels noch gewährleistet. Mit diesem persönlichen
Votum möchte ich Ihnen empfehlen, das Postulat
anzunehmen.

Nuspliger, Staatsschreiber. Der Regierungsrat beantragt

Ihnen, den Vorstoss von Herrn Grossrat Stirnemann

in Form eines Postulates zu überweisen.
Hauptsächlich aus folgendem Grund: Wir befassen uns
momentan mit der Totalrevision der Staatsverfassung. Wir
kommen nicht darum herum, auch das vorliegende
Problem in diesem Zusammenhang zu prüfen. Es wäre
nicht richtig, wenn der Grosse Rat im Vorfeld der Revision

der Kommission, die eingesetzt wurde, um alle
diese Fragen zu bearbeiten, verbieten würde, die Frage
der Unvereinbarkeit zwischen Grossratsmandat und
Beamtenstatus zu prüfen. Herr Grossrat Albisetti verwies
richtigerweise auf die Beispiele der andern Kantone. In
verschiedenen Kantonen trat eine gewisse Lockerung
ein, nirgends kam es-wie Herr Albisetti sagte-zu einer
Katastrophe. Ich kann ein neustes Beispiel anfügen:
Gestern erzählte Herr Regierungspräsident Siegenthaler
im Zusammenhang mit dem Stimmrechtsalter 18 von
der Landsgemeinde des Kantons Glarus vom 7. Mai
1989. Diese Landsgemeinde hiess ebenfalls eine Lockerung

der Unvereinbarkeit gut, dieser Lockerung erwuchs
keine Opposition. Auch im Kanton Bern sollten wir diese
Frage im Rahmen der Totalrevision der Verfassung
wenigstens prüfen.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates 73 Stimmen
Dagegen 48 Stimmen
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Nachkredite für das Jahr 1988,4. Serie
Landwirtschaftsdirektion

Beilage Nr. 35, Seiten 28-31

Diese Nachkredite werden stillschweigend genehmigt.

Ballmoos, Iffwil, Scheunen und Zuzwil: Gesamt
melioration; Zusatzkredit

Beilage Nr. 18, Geschäft 0189

Zbinden, Sprecher der Staatswirtschaftskommission.
Es geht um einen Zusatzkredit, respektive um eine
Erweiterung des Grundsatzbeschlusses. Die Gesamtmelioration

umfasst einen Perimeter von 830 Hektaren. Mit
dem Grossratsbeschluss vom 6. Mai 1980 wurden 10,4
Mio. Franken genehmigt. Infolge von Teuerung und
Mehrkosten reicht dieser Kredit nicht für die Fertigstellung

der Arbeiten aus. An der Güterzusammenlegung
sind 192 Eigentümer beteiligt, davon 72
Landwirtschaftsbetriebe. 671 alte Kulturlandparzellen wurden zu
258 neuen zusammengelegt. Um das erschlossene
Land bewirtschaften zu können, müssen neue Wege
erstellt werden. 56 Kilometer sind geplant, 40 wurden bis
Ende 1988 erstellt, 17 sollen noch gebaut werden. Es
werden auch Bachkorrektionen und Drainagen
vorgenommen. Noch zu bauen sind Detaildrainagen auf 196
Hektaren. Verschiedene Faktoren führten zu einer enormen

Kostenüberschreitung: Teuerung, Perimeterrekonstruktionen,

Umstellung auf Drainagen mit Kiesfilter.
Bisher wurde in neun Etappen eine Bausumme von 9,3
Mio. Franken subventioniert. Die Mehrkosten betragen
4,4 Mio. Franken, der Staatsbeitrag 1,54 Mio. Franken.
Die Staatswirtschaftskommission beantragt Ihnen, dem
Geschäft zuzustimmen.

Genehmigt

Diesse, Lamboing, Nods und Orvin: Genehmigung
des Wasserversorgungsprojektes Métairie de
Prêles—Mont Sujet; Grundsatzbeschluss

Beilage Nr. 18, Geschäft 0998

Zbinden, Sprecher der Staatswirtschaftskommission.
Für die elf Berg höfe müssen 12,5 Kilometer Trinkwasserleitung

erstellt werden, damit die Höfe nicht mehr auf
Zisternen angewiesen sind. Das Wasser aus Zisternen ist
nicht immer so gut. Das Versorgungsgebiet umfasst 591
Hektaren Weidland mit 745 Grossvieheinheiten während

der Sömmerungszeit. Die Kosten betragen 2 Mio.
Franken, als Staatsbeitrag sollen 39 Prozent, das heisst
780000 Franken, bewilligt werden. Die
Staatswirtschaftskommission beantragt Zustimmung.

Genehmigt

Brienzwiler: Ausbau der Wasserversorgung und
Wasserkraftnutzung; Genehmigung des Bauprojektes;

Verpflichtungskredit

Beilage Nr. 18, Geschäft 0999

Zbinden, Sprecher der Staatswirtschaftskommission.
Die Wasserversorgung der Gemeinde Brienzwiler wurde

1904 angelegt, nach 80 Jahren ist sie sicher
erneuerungsbedürftig. Dank der grossen Ergiebigkeit der
Quelle mit 750 Litern pro Minute kann das Wasser gleichzeitig

zur Stromproduktion genutzt werden. Die
Gemeinde kann so 45 Prozent der benötigten Energie
selbst produzieren. Die Gesamtkosten betragen 3,09
Mio. Franken. Der Kanton beteiligt sich nur an der Sanierung

der Wasserversorgung, die beitragsberechtigten
Kosten betragen 1,56 Mio. Franken, wovon als
Bodenverbesserungskredit 234000 und als Wasserwirtschaftskredit

390000 Franken übernommen werden sollen. Die
Staatswirtschaftskommission beantragt, dem Gesamtkredit

von 624000 Franken zuzustimmen.

Genehmigt

Boltigen: Bodenverbesserung; Genehmigung des
generellen Projektes «Korrektion und Ausbau des
Wegnetzes Garstatt-Ried—Ruere»; Grundsatzbeschluss

Beilage Nr. 18, Geschäft 1000

Zbinden, Sprecher der Staatswirtschaftskommission.
Die Weggenossenschaft Garstatt-Ried-Ruere wurde
schon 1923 gegründet und erstellte seither verschiedene

Weganlagen. Diese Weganlagen sollen nun
saniert, entwässert und verbreitert und das Wegnetz
gleichzeitig ausgebaut werden. 3,3 Kilometer Weg sollen

saniert, 6,4 Kilometer neu gebaut werden. Die
Kosten für die Wegsanierungen betragen 650000 Franken,
für die Wegneubaukosten 1,99 Mio. Franken. Der
Staatsbeitrag an die Sanierungkosten beträgt 182000 Franken,
an das Wegprojekt 687000 Franken. Die
Staatswirtschaftskommission beantragt Ihnen, dem Gesamtbeitrag

von 869000 Franken zuzustimmen.

Genehmigt

Lauterbrunnen und Wilderswil: Bau der neuen
Isenfluhstrasse Sandweidli bis Isenfluh als Folge
der Unwetterschäden 1987; Verpflichtungskredit

Beilage Nr. 18, Geschäft 1112

Antrag Jenni (Bern)

Ablehnung
Eventualantrag: Unterstellung unter das fakultative
Referendum

Antrag Bieri (Belp)

Rückweisung mit der Auflage, den alten Kirchweg im
untersten Teil der Terrasse von Isenfluh zu untertunneln
(gemäss Vorschlag IVS)

Zbinden, Sprecher der Staatswirtschaftskommission.
Die 1959 bis 1963 erstellte Strasse wurde durch die
Unwetter von Juni und Juli 1987 teilweise zerstört und
rutschte ab. Die Medien berichteten damals darüber. Für
weitere Details verweise ich auf den ausführlichen Vortrag

des Regierungsrates. Die Kosten betragen 9,5 Mio.
Franken. Weil es sich um ein Unwetterschadenprojekt
handelt, übernimmt der Bund 75 Prozent der Kosten,
das heisst 7,1 Mio. Franken. Weil die Strasse seinerzeit
mit Meliorationskrediten erstellt wurde und im oberen
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Gebiet Wald- und Weidegebiete erschlossen werden,
beteiligt sich das Meliorationsamt an den Baukosten. Der
Kantonsbeitrag beträgt 1,9 Mio. Franken, was 20 Prozent
der Kosten entspricht. Mit seinem hohen Beitrag zeigt
der Bund, dass er der Raumplanungsgesetzgebung
Nachachtung verschaffen und die Besiedlung der
Berggebiete fördern will. Ich bitte Sie, den Ablehnungs- und
den Rückweisungsantrag abzulehnen. Die
Staatswirtschaftskommission beantragt Zustimmung zum
Geschäft.

Jenni (Bern). Ich beantrage Ihnen zuerst, das Geschäft
abzulehnen. Die Existenz einer Strasse in diesem Gebiet
ist kein Grund, eine neue Strasse fürfast 10 Mio. Franken
zu bauen. Die alte Strasse konnte sich nicht halten; in
dieser Hanglage wären andere, umweltfreundlichere
und autofreie Lösungen durchaus vertretbar, ja sogar
angezeigt. Die jetzt dort installierte provisorische
Seilbahn kann nicht auf Dauer bleiben, ihre Kapazität ist zu
gering. Man gab sich aber keine Mühe, anstelle der
Strassenerschliessung eine Lösung mit einer Seilbahn
zu prüfen. Auf einem Blatt wurden am Anschlagbrett in
der Wandelhalle im letzten Moment einige Argumente
vorgebracht, die gegen eine Seilbahnlösung sprechen
sollen.
Sehen wir uns diese Argumente genauer an. Eine
Seilbahn habe hohe Amortisations- und Unterhaltskosten.
Das mag sein. Muss eine Strasse aber nicht auch
unterhalten werden? Sicher, auch dort fallen Unterhaltskosten

an. Eine Seilbahn brauche Betriebspersonal. Auch
für den Unterhalt der Strasse braucht es Personal, die
Strassenmeister müssen eingesetzt werden. Eine
Seilbahn könne nicht frei benützt werden, die Strasse wohl.
Ich mache Sie auf Beispiele aufmerksam im Val Calanca:
Die Situation von Braggio und Landarenca mit ihren
Zufahrtsseilbahnen ist mit derjenigen von Isenfluh durchaus

vergleichbar, dort können die Seilbahnen Tag und
Nacht benützt werden. Es geht ohne Personal, man kann
einfach einsteigen, auf den Knopfdrücken und die Bahn
fährt los. Eine solche Lösung wäre auch in Isenfluh
technisch möglich. Die Holztransporte könnten problematisch

werden, wird argumentiert. Es ist aber
unverhältnismässig, allein wegen der Holztransporte für 9,5 Mio.
Franken eine Strasse zu bauen und dort allgemeinen
Verkehr zuzulassen. Die Gittermasten stellten einen schweren

Eingriff in die Landschaft dar, das spräche gegen
eine Seilbahn. In dieser Gegend ist man aber, wenn es
darum geht, Skilifte zu bauen, nicht so empfindlich in be-

zug auf das Landschaftsbild. Abgesehen davon bewirkt
auch die Strasse-wesentliche Teilstücke verlaufen nicht
im Tunnel - schwerste Eingriffe. Das Unterhaltsmaterial
sei teuer. Solche Kosten fallen bei einer Strasse, vor
allem mit Tunneln, auch an.
Die Argumente, die gegen eine Seilbahn sprechen, sind
eigentlich keine, respektive sie gelten auch für die
Strasse. Die Strasse hat aber den Nachteil, Isenfluh wieder

für den allgemeinen Autoverkehr zu öffnen. Man ver-
passt so die Möglichkeit, Lösungen wie in Wengen oder
Mürren zu finden, die durchaus zeitgemäss und besser
wären. Im Interesse einer andern Erschliessungsform
als die des Autoverkehrs unterbreite ich Ihnen den
Ablehnungsantrag.
Ich habe noch einen Eventualantrag zu begründen.
Sollte der Rat mehrheitlich beschliessen, die Strasse zu
bauen, beantrage ich, entgegen dem Antrag des
Regierungsrates, den Kredit von 1,9 Mio. Franken dem
fakultativen Referendum zu unterstellen. Das Projekt ist in
zweifacher Hinsicht seltsam. Die Strasse soll mit Melio¬

rationskrediten gebaut werden, obschon sie allgemein
zugänglich ist. Das Argument, vor 25 Jahren habe man
die bisherige Strasse auch mit Meliorationskrediten
erstellt, zählt nicht. Vor 25 Jahren und auch noch vor kürzerer

Zeit umging man die rechtmässigen Kompetenzen
noch auf ganz andere Art! Es ist weiss Gott kein
Argument, einen Fehler, nur weil man ihn vor 25 Jahren
schon machte, noch einmal machen zu wollen. In der
Vorlage wird wie folgt argumentiert: «In Berücksichtigung

des grossen landwirtschaftlichen und forstlichen
Interesses an einer wegmässigen Erschliessung von
Isenfluh» soll ein Meliorationskredit gesprochen werden.

Mit dieser Argumentation kann man überall Strassen

bauen. Die Strasse nach Eggiwil oder nach Erlach
könnte so auch mit Meliorationskrediten gebaut werden,

in Eggiwil und in Erlach müssen auch Flurwege
erschlossen werden. Hier wird das Strassenbaugesetz
ganz klar umgangen! Eine Finanzierung über die
Meliorationskredite ist nicht zulässig. Es gelten die normalen
Kriterien des Strassenbaugesetzes, der Kredit muss also
unter das Referendum fallen.
Selbst wenn es möglich wäre, die Strasse nach Isenfluh
mit Meliorationskrediten zu bauen, sollte der Kredit dem
fakultativen Referendum unterstellt werden. Im Vortrag
wird auf Artikel 15 Absatz 1 des Meliorationsgesetzes
verwiesen und auf den Regierungsratsbeschluss 1021

betreffend Gutachten Saladin. Artikel 15 des
Meliorationsgesetzes sagt: «Der Grosse Rat und der
Regierungsrat beschliessen im Rahmen ihrer verfassungsmässigen

Ausgabenbefugnis endgültig über die
Beitragsgewährung und den Beitragssatz.» Zwei Aspekte
sind hier wichtig. Der Rahmen der Ausgabenbefugnis
geht bis 1 Mio. Franken. Man schloss bisher schon oft
bei Meliorationskrediten das Referendum aus, ich
beanstandete das nicht immer, manchmal aber schon. Die
Praxis ist aber trotzdem falsch, sie entspricht nicht dem
Gesetz. Das Wort «endgültig» bezieht sich nicht auf die
endgültige Finanzkompetenz, sondern besagt, dass der
Entscheid über die Meliorationskredite nicht an den
Regierungsrat oder das Verwaltungsgericht weitergezogen

werden kann, dass der Rechtsweg nicht offen steht,
weil kein Rechtsanspruch besteht. Der Verweis auf den
Regierungsratsbeschluss 1021 ist in dieser Hinsicht
ebenfalls völlig verfehlt. Herr Saladin hielt fest, es sei
möglich, die Finanzkompetenzen zu delegieren. Das ist
unbestritten. In diesem Gesetz wurden sie aber nicht
delegiert, Artikel 15 Absatz 1 beinhaltet keine Delegation.
Eine bisherige falsche Praxis macht die Sache nicht
richtiger.

Weil es unzulässig ist, den Staatsbeitrag über die
Meliorationskredite zu sprechen, und weil selbst bei
Meliorationskrediten keine Kompetenzdelegation vorliegt,
beantrage ich Ihnen dringend, das Geschäft dem fakultativen

Referendum zu unterstellen. Wenn eine Mehrheit
des Rates beschliessen sollte, das nicht zu machen, werden

wir an das Bundesgericht gelangen. Ich bitte Sie,
sich schon jetzt an die rechtlichen Vorschriften zu halten,
damit wir nicht an einem andern Ort deren Einhaltung
verlangen müssen. Ich bitte Sie, das Geschäft abzulehnen

oder es eventuell dem Referendum zu unterstellen.

Bieri (Belp). Neben den grundsätzlichen Überlegungen
von Daniele Jenni bestehen noch ganz konkrete
Probleme. Wenn man allgemein vom Landschaftsschutz
spricht, von der Erhaltung der Schätze im Berner Oberland,

von der Tourismusförderung, sind sich alle einig.
Auf den Postkarten und der touristischen Werbung sieht
man Familien in intakten Landschaften neben schönen
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Blumen und Hecken wandern. Wenn man die Bilder der
herrlichen Natur in den Bergen betrachtet, wenn man
die Gemeindepräsidenten über die schönen Dörfer sprechen

hört, sind sich alle einig. Wenn es aber konkret
wird, wenn es darum geht, etwas zu erhalten, schwindet
die Begeisterung. Wenn die Erhaltung sogar noch etwas
kostet, sind diejenigen, die vorher noch für den
Landschaftsschutz waren, plötzlich dagegen. Gestern wollte
mir Arthur von Allmen fast an den Kragen, als ich ihm
erzählte, ich wolle einen Rückweisungsantrag stellen. Ich
habe jetzt fast etwas Angst, ihn zu stellen. Ich habe mich
aber nicht zu rechtfertigen und will Ihnen erklären, um
was es hier geht.

Es geht konkret darum, ein Kulturobjekt zu erhalten,
einen heimatlichen landschaftlichen Wert, und zwar den
alten Kirchweg nach Lauterbrunnen, der bis in die Mitte
des 19. Jahrhunderts der einzige Weg nach Isenfluh war.
Er war Kirchweg, Saumweg, Zügelweg, die Lebensader
von Isenfluh. Ein kleiner Weg, aber gepflästert und mit
Trockenmauern gestützt, von Hecken gesäumt. Ein
Landschaftselement der alten Kulturlandschaft. Dieser
Weg wird von der neuen Strasse nach Isenfluh dreimal
überquert. Zweimal ist es nicht so schlimm und kann
angenommen werden. Aber in der Mitte wird gerade der
schönste Teil des Weges durchbrochen. Ich liess Ihnen
eine Stellungnahme des IVS mit einem Bild dieses Wegteils

verteilen. Ich setze mich dafür ein, dass dieser Weg
dort nicht entzweigeschnitten wird, und erwarte, dass
ein kleiner Tunnel gebaut wird, dass sich die neue
Strasse nach einem alten kleinen Weg richten muss. Bin
ich deshalb ein grüner Spinner? 1962 wurde ein Artikel
in die Bundesverfassung aufgenommen, der dem Bund
den Auftrag gibt, das heimatliche Landschafts- und Ortsbild

zu schützen, Natur- und Kulturobjekte zu schonen
und, «wenn das allgemeine Interesse überwiegt,
ungeschmälert zu erhalten.» 1966 wurde das Natur- und
Heimatschutzgesetz erlassen, das dem Bund den Auftrag
gibt, ein Inventarzu erstellen. Ich arbeite an dieser
Inventaraufnahme mit. Dort arbeiten nicht irgendwelche
komischen Leute, sondern Fachleute, die wissen, welche
alten Wege noch vorhanden sind, die den Alpenraum
kennen und deshalb beurteilen können, welche Wege
schützenswert sind und welche nicht. Dieser Kirchweg
wird als schützenswert betrachtet. Der Bund bezahlt die
Erstellung des Inventars schützenswerter Wege. Sie können

vom Bund jetzt nicht verlangen, ebenfalls Geld
auszugeben, um diesen Weg entzweizuschneiden. Der
Bund würde so quasi die Arbeit der einen Hand mit der
andern wieder zerstören.

Wer zahlt, befiehlt, heisst es so schön. Der Bund zahlt 75
Prozent der Baukosten dieser Strasse. Die Abteilung
Natur- und Heimatschutz des Bundesamtes für Umwelt,
Wald und Landschaft wird den Antrag stellen, die neue
Strasse in dieser Form nicht zu subventionieren,
sondern nur mit dem hier vorgeschlagenen Tunnel. Werför-
dert nun die schnelle Erschliessung von Isenfluh, wer
verzögert sie? Die Gemeinde Lauterbrunnen, die sich
mit Händen und Füssen gegen eine einvernehmliche
Lösung wehrt, oder ich, der vorschlägt, im Vortrag zu
erwähnen, dass noch Unklarheiten und unterschiedliche
Auffassungen bestehen und das Projekt nur unterVorbe-
halt der vorgeschlagenen Tunnellösung finanziert werden

soll? Die Gemeinde Lauterbrunnen versucht, Druck
auf den Bund auszuüben, sie will verhindern, dass sich
die Behörde, die am meisten zahlt, ihre Meinung bilden
kann. Der Bund handelt wohlverstanden im Auftrag des
Schweizervolkes, das diesen Weg erhalten möchte.

Es wurden Begehungen im Gelände durchgeführt, die
Angelegenheit wurde geprüft. Das Kulturgut kann nur
mit einem Tunnel erhalten werden. Die Gemeinde
Lauterbrunnen versprach, das Projekt mit dieser Variante
aufzulegen. Sie hielt ihr Versprechen aber nicht. Die
Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz erhob
Einsprache, Hans Weiss vertrat sie. Er zog die Einsprache

schliesslich zurück, weil er-er ist kein Spezialist
alter Verkehrswege - fand, die Tunnellösung sei genauso
hässlich wie die Lösung der Überquerung mit den
hohen Böschungen. Wir und die Abteilung für Landschaftsschutz

im Buwal gewichten die Frage anders. Der Weg
ist wert, als Weg erhalten zu werden, man will dem
Wanderer die Landschaft nicht verderben und ihm ein
ungeteiltes Erlebnis der Landschaft ermöglichen. Ein solcher
Weg wird im Zeitalter des sanften Tourismus, der sich in
Franken und Rappen bezahlt macht, an Bedeutung
zunehmen. Man muss ihn allerdings besser anpassen und
die Wanderwegtafeln wieder aufstellen, damit man ihn
besser findet. Wenn dieser Weg einmal zerstört ist, kann
er nicht wiederhergestellt werden, oder höchstens
verbunden mit sehr hohen Kosten. Ich frage mich aber, ob
eine Wiederherstellung des Weges, der in mühseliger
und aufwendiger Kleinarbeit von unseren Urahnen
erstellt wurde, überhaupt möglich wäre.
Ich warte die Stellungnahme des Regierungsrates ab,
eventuell schlägt er eine einvernehmliche Lösung vor.
Ich behalte mir vor, mich noch einmal zu äussern und auf
meinen Antrag zurückzukommen.

von Allmen. Herr Jenni und Herr Bieri können froh
sein, dass hier keine Männer von Isenfluh sind, sonst
müssten sie ihre Schuhe gebunden haben...
Was hier vorgebracht wurde, ist unsinnig. Die von Herrn
Bieri verbreitete Abbildung ist eine Irreführung. Ich liess
eine Zeichnung verteilen. Die von ihm vorgeschlagene
Erhaltung des alten Strässchens von Isenfluh nach
Lauterbrunnen zeigt, dass er nie dort war, dass er sich nur
die Postkarten ansah. Dieser Weg führt nämlich nicht
nach Lauterbrunnen, sondern nach Zweilütschinen.
Daran sehen Sie die Unkenntnis der Leute, die sich hier
äusserten.
1987 wurde die Strasse im Sommer durch Unwetter
weggeschwemmt. Die Verbindung zum Dorf musste mit
Helikoptern aufrechterhalten werden, wir installierten
sofort eine Transportseilbahn. Bald zeigte sich, dass
diese nicht genügte. Wir konnten eine Personenbahn
erstellen, der Kanton kam uns bezüglich der Konzessionsbewilligung

sehr entgegen. Ich möchte Ihnen für die
Einsicht danken, mit welcher Sie damals die Motion ohne
Diskussion überwiesen. Mit viel Mühe wurden alle
Varianten geprüft, auch eine Bahnvariante wurde untersucht.

Man fand aber nicht einmal einen Standort für die
Seilbahn. Ein Bahnprojekt ist völlig illusorisch. Auch die
Wiederherstellung der alten Strasse ist nicht möglich,
weil ein Gebiet von 200 auf 200 Meter rutschgefährdet
ist. Es bleibt nur eine Lösung: Dem Dorf Isenfluh eine
Zukunft geben, indem in einem sichern Gebiet eine Strasse
erstellt wird. 1973 wurde Isenfluh der Gemeinde
Lauterbrunnen eingemeindet. Unsere problembeladene
Gemeinde, in der immerhin schon drei autofreie Kurorte
sind, erhielt so noch eine weitere Bürde. Soll nun ein
vierter autofreier Ort entstehen?
Die beantragte Untertunnelung und die Rückweisung
sind unsinnig. Der Bundesrat liess ein Inventar der
schützenswerten Güter erstellen, nur ein Inventar. Damit
ist noch nichts bestimmt. Der Bundesrat entscheidet, ob
die Subventionen gekürzt werden oder nicht, nicht wir
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im Grossen Rat. Die Schweizerische Stiftung für
Landschaftsschutz und Landschaftspflege reichte eine
Einsprache ein. Herr Weiss besichtigte das Gebiet und sah
den Verhältnisblödsinn ein. Die Einsprache wurde
zurückgezogen. Herr Antonietti vom Bund liess aber nicht
locker und stellte einen Antrag auf Subventionskürzung.
Darüber entscheidet der Bundesrat. Der Bundesrat ist
orientiert. Man sagte dem Bundesrat, ein solches Vorgehen

sei eine Erpressung unserer Gemeinde. Die kantonale

Strassenbaudirektion schreibt: «Das Inventar der
historischen Verkehrswege der Schweiz wird als
Bundesauftrag zur Zeit erarbeitet. Für die kantonale Verwaltung

erhalten im heutigen Zeitpunkt weder die Entwürfe
noch bereinigte Feldaufnahmen verwaltungsanwei-
sende Wirkung.» Wenn diese Strasse nicht ausgeschrieben

worden wäre, wäre keiner dieser Herren nach Isenfluh

gegangen. Wir wären geehrt, wenn Isenfluh von
nationaler Bedeutung wäre, so ein Dreckloch unter dem
alten Strässchen hindurch wäre es aber sicher nicht. Das
ist Landschaftszerstörung, Sie sehen es auf der Zeichnung.

Ich bitte Sie, dem Geschäft zuzustimmen und die
Rückweisung abzulehen.

Vizepräsident Krebs übernimmt den Vorsitz.

Krebs, Vizepräsident. Wir kommen zu den Einzelrednern.

Beutler. Unsere Unterhaltung über dieses Geschäft ist
verschwendete Zeit. Es stimmt hinten und vorne nicht,
dass diese Strasse in das Inventar für erhaltenswerte
Objekte aufgenommen ist. Dieser Beschluss ist weder
rechtskräftig, noch irgendwo beurkundet. Wenn eine
solche Strasse Wald und ein Dorf erschliesst, wird heute
obligatorisch Einspruch erhoben. Die Rechtsmittel werden

bis zum äussersten ausgenützt, es entstehen
Verzögerungen, die Teuerung kommt dazu. Das mag angehen,

denn es geht um materielle Werte. Dreissig bis vierzig

Personen haben aber seit Jahren keine Möglichkeit,
mit einem landwirtschaftlichen oder berggängigen
Fahrzeug ins Tal hinab zu gehen, sie können nur mit der
Bahn hinabgelangen. Das ist eine Zumutung. Diese
Rückweisungsanträge und die Belehrungen, wie die
Strasse anzulegen sei, verursachen weitere Verzögerungen.

Die bestehende Strasse wurde damals in einem
Rutschgebiet angelegt, man würde sie dort heute zu
Recht nicht mehr bauen. Im nachhinein ist man immer
intelligenter und schlauer. Ich hoffe, dies treffe auch auf
die beiden Herren zu und sie werden die Einsicht haben,
ihre Anträge, welche diese Debatte ins Rollen brachten,
zurückzuziehen.
Zur Frage der Untertunnelung. Es gibt Lauterbrunnener
älteren Jahrganges als wir, die nicht mehr wissen, dass
dort eine Strasse war. Wenn man nicht zufälligerweise
die neue Strasse vom Sandweidli aus geplant hätte, weil
die alte in einem Rutschgebiet ist, wäre es niemandem
in den Sinn gekommen, dieses Strässchen in das Inventar

der schützenswerten Objekte aufnehmen zu wollen
und zu intervenieren. Es ist eine Frechheit, wenn man
versucht, mit Argumenten, die weder stichhaltig noch
rechtskräftig sind, die Erstellung der Erschliessungsstrasse

zu verhindern, auf welche die Anwohner seit
Jahren warten. Alle kantonalen Instanzen sind mit dem
Bau der Strasse einverstanden, man nimmt dabei viel
Rücksicht auf die Landschaft, den Wald, aber auch auf
das Dorfbild. Es ist eine Anmassung, hier einzugreifen,
nur weil das einigen Leuten im Kanton nicht passt. Es ist
eine Anmassung, den Fachleuten zu unterstellen, sie

verständen die Probleme nicht. Offenbar kennen nur
gewisse Gruppen die richtige Lösung; wir alle hingegen,
die Tag für Tag in diesem Gebiet leben, haben keine
Ahnung. Zwischen den Zeilen wird angetönt, die neue
Strasse werde touristischen Verkehr anziehen. Ich kann
diesen beiden Herren sagen: Diese Bergstrassen werden

schon lange mit Signalisationen von zusätzlichem
Verkehr befreit. Die Signalisation ist sogar obligatorisch,
nur berg-, forst- und landwirtschaftliche Fahrzeuge dürfen

diese Strassen benützen. Diesbezüglich besteht also
kein Problem.
Es geht diesen Leuten letztlich nicht darum, etwas
Schützenswertes um jeden Preis zu erhalten, also einen Rück-
weisungsantrag zu stellen, oder den Kredit dem
Referendum zu unterstellen. Es geht ihnen schlicht und
einfach darum, den Bau solcher Strassen zu verhindern.
Wenn wir diese Strasse aber nicht bauen, entvölkern wir
das Dorf und geben ihm den Todesstoss. Die Bewohner
werden die Rucksäcke packen und nach und nach insTal
hinabkommen. Wer wird dann die Arbeit erledigen, welche

diese Leute heute dort oben für die Öffentlichkeit
und Allgemeinheit tun? Diese Arbeit wird dann bedeutend

mehr kosten als diese Strasse. Ich bitte die beiden
Antragsteller, ihre Anträge zurückzuziehen und an die
Menschen zu denken, die dort 365 Tage pro Jahr verbringen,

und das bei manchmal widrigen Verhältnissen. Ich
möchte Sie ermuntern, die Anträge abzulehnen und
dem Geschäft klar zuzustimmen.

Brawand. Die Strasse, die vor dreissig Jahren nach
Isenfluh gebaut wurde, wurde damals im Oberland als
Segen betrachtet. Man wollte versuchen, die Abwanderung

zu verhindern. Durch Schicksalsschläge wurde die
Strasse zerstört, wir sind deshalb verpflichtet, eine
andere Strasse zu bauen. Wir haben aber- ich sagte es
bereits bei der Beratung des Wasserbaugesetzes - viele
Heiler im Kanton; sie kommen mir vor wie Naturheiler.
Sie wollen alles verhindern, alles verbessern. Am
vorliegenden Projekt arbeiteten Förster und Leute der Region
mit, sie versuchten sicher, die bestmögliche Lösung zu
finden. Ein kleiner Eingriff in die Landschaft ist auch hier
nötig. Man versuchte aber, das beste Projekt zu erarbeiten.

Jetzt kommen im nachhinein diese Leute und
ziehen Argumente an den Haaren herbei, man soll diesen
Weg untertunneln, und verteuern das Projekt. Der Bau
der Strasse wird so gefährdet. Isenfluh war zu Recht
durch eine Strasse erschlossen. Hätte das Dorf nie eine
Strasse gehabt, wäre die Situation vielleicht anders, die
Diskussion wäre anders.
Isenfluh muss mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen
erreicht werden können. Die provisorische Erschliessung
konnte ermöglicht werden. Es wäre nun aber eine falsche
Lösung, das Dorf mit einer Seilbahn zu erschliessen. Ich
bitte Sie, den Weg der Vernunft einzuschlagen und den
Kredit zu bewilligen. So helfen wir dieser kleinen Minderheit

und diesem Dorf, dessen Bewohner ein schweres
Leben führen. Wir sollten froh sein, dass es Menschen gibt,
die dort leben wollen, dass nicht alle in den grossen
Agglomerationen leben wollen, in den Bergen nur noch Ferien
machen, trotzdem aber befehlen wollen, was dort geschehen

soll. Es kommt mir vor, als wolle man den Bewohnern
dieses Bergdorfes zeigen, wer die Macht besitzt: An der
Macht sind die Unterländer, nicht die Bewohner der
Berggebiete. Ich bitte Sie, dem Geschäft zuzustimmen
und die Anträge zurückzuweisen.

Ritschard. Herr Jenni, Sie stellen den Antrag, das
Seilbahnprojekt noch einmal zu prüfen. Ich kenne dieses Ge-
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biet sehr gut, ich verbrachte fünf Sommer meiner
Jugendzeit als Kuhhirt auf der Alp Suis. Damals gab es
noch keine Strasse nach Isenfluh, alles musste mit Pferden

hinauf- oder hinuntertransportiert werden; ich
konnte das noch miterleben. Aus den Unterlagen geht
hervor, dass die Möglichkeit einer Seilbahn sehr eingehend

geprüft wurde, sie sich aber als unzweckmässig
erwies. Nicht zuletzt wegen den Problemen, die aus
Forstwirtschaft und Alpwirtschaft - ich denke an die beiden
grossen Alpen Suis und Sous - heraus entstehen. Es
wurde begründet, warum eine Seilbahn nicht in Frage
kommen kann und warum grosse Schwierigkeiten
entstehen würden. Flerr Jenni, wenn Sie dieses Geschäft
aus verschiedensten Gründen, neben der Seilbahnfrage
auch aus finanzpolitischen Gründen, ablehnen, erweisen

Sie den sechzig Bewohnern von Isenfluh einen ganz
schlechten Dienst. Ich will mich hierfür diese sechzig
Bewohner einsetzen. Sie haben Anspruch auf einen richtigen

Verkehrsweg in ihr Dorf. Sonst werden die Bewohner

abwandern, wie an andern Orten auch. Das wollen
wir im Berner Oberland auf keinen Fall. In den letzten
Jahren konnte festgestellt werden, dass wieder mehr
Leute zuziehen, dies nur dank den guten Strassen. Ich
möchte noch das Beispiel von Saxeten anführen, durch
solche Massnahmen konnte die Abwanderung
verhindertwerden.

Flerr Bieri, Sie wollen den Kirchweg als Kulturobjekt
erhalten. Von diesem Weg sprach niemand, erst als das
Strassenprojekt nach Isenfluh vorlag, wurde dieses
Objekt aus der Schublade genommen. Wie sich zeigte, wissen

viele hier im Rat gar nicht, wo dieser Weg durchführt;

sie meinen, er führe nach Lauterbrunnen. Das
stimmt aber nicht, er führt nach Zweilütschinen. Herr
Bieri, Sie wollen das Kulturobjekt durch diese Untertun-
nelung schützen und erhalten. Dann müssen Sie aber
auch im Tal unten eine Unterführung der Staatsstrasse
verlangen, denn der Weg geht dort Richtung Station
Zweilütschinen. Dort wäre es aber problematischer. Sie
meinen, der Aspekt der Wanderer auf diesem Kirchweg
werde an Bedeutung gewinnen. Von Ihren Aussagen
stimmt aber nur, dass der Weg sehr steil ist. Alles andere
stimmt nicht; der Weg ist sehr schlecht begangen, er ist
auch schlecht unterhalten. Auch wenn er besser
unterhalten würde, bezweifle ich, ob er von mehr Wanderern
benützt würde. Er ist zu steil, deshalb meiden ihn die
Wanderer.
Ich bedauere, dass man dieses Projekt hintenherum mit
Rückweisungs- und Ablehnungsanträgen gefährdet.
Die Bewohner von Isenfluh haben ihre Strasse dringend
nötig. Das vorliegende Projekt wurde genau geprüft,
man muss nicht mit den Schwierigkeiten rechnen, welche

die alte Strasse mit sich brachte. Ich bitte Sie, die
Anträge abzulehnen und der Vorlage zuzustimmen, damit
der Bau der Strasse bald in Angriff genommen werden
kann.

Präsident Schmidlin übernimmt wieder den Vorsitz.

Dütschler. Ich möchte die Diskussion wieder auf eine
sachlichere Ebene zurückführen, die letzten Voten waren
stark vom Emotioneilen bestimmt. Als Mitglied der
Staatswirtschaftskommission befasste ich mich sehr
eingehend mit diesem Geschäft. Auch ich stellte am
Anfang die gleichen Überlegungen an wie Herr Jenni. Aus
der Ihnen vorgelegten Beschreibung ist nur die Stras-
senlösung ersichtlich, nur am Rand wird von eventuellen

andern Lösungen gesprochen. Als Grossräte haben
wir aber die Pflicht, uns zu überlegen, ob es andere Lö¬

sungen geben könnte, die der Erschliessung von Isenfluh

und seinen sechzig Bewohnern dienen könnten,
oder ob die vorgeschlagene Strasse die einzige Lösung
ist.
Es gab für mich drei Möglichkeiten. Die erste ist das uns
vorgelegte Strassenprojekt. Die zweite wäre die
Seilbahn. Diese Lösung ist keine Utopie, es gibt leistungsfähige

Seilbahnen, die Lastwagen und damit auch Holz
transportieren können. Das jetzt installierte Seilbähn-
chen ist selbstverständlich keine Dauerlösung, eine
leistungsfähige Seilbahn würde auch viel mehr kosten.
Man hätte diese Variante eingehend prüfen und uns die
damit verbundenen Kosten aufrechnen müssen. Bei der
dritten Möglichkeit, die man auch hätte untersuchen sollen,

hätte man im Sinne einer behelfsmässigen Lösung
die bisherige Strasse beibehalten und mit Holz
Verbesserungen angebracht, wobei man in Kauf genommen
hätte, diese Bauten von Zeit zu Zeit ersetzen zu müssen.
Ich untersuchte das ganze Problem genau und bin dankbar,

dass die Verwaltung die Antworten auf meine
Fragen lieferte; sie sind draussen in der Wandelhalle
dokumentiert. Die Lösung Seilbahn kommt für mich nicht
mehr in Frage, weil sie auf lange Sicht punkto Betrieb
und Unterhalt sehr grosse Nachteile aufweist. Sie ist, vor
allem in Betrieb und Unterhalt, teurer, als ich mir vorgestellt

hatte. Die Lösung Strasse ist ihr vorzuziehen. Zur
behelfsmässigen Lösung. Ich studierte die geologischen

Gutachten und kam zum Schluss, dass eine solche

Lösung nicht zu verantworten wäre. Es bleibt also
das vorliegende Projekt. Nach diesen intensiven
Bemühungen um die Vorlage kam ich zum Schluss, dass man
dem Strassenbauprojekt zustimmen kann.
Einzig der Antrag von Daniele Jenni, den Kredit dem
fakultativen Referendum zu unterstellen, verunsichert
mich. Wir müssen aufpassen, dass wir keinen groben
Fehler machen. Bevor ich mich entscheide, möchte ich
die Stellungnahme der Regierung hören. Wir sollten
auch in diesem Punkt eine saubere Lösung finden.
Zum Antrag von Fredi Bieri auf Erhaltung des Kirchweges.

Es stellt sich hier die Frage der Verhältnismässigkeit.
Ich habe grosses Verständnis für das Anliegen, solche

Wege nach Möglichkeit erhalten zu wollen. Wenn
man für die Erhaltung eines Kulturgutes ein anderes
Kulturgut, nämlich die Landschaft, preisgeben muss, so
muss die Frage gut abgewogen werden. Die Untertunne-
lung des Weges scheint mir unverhältnismässig zu sein,
man sollte darauf verzichten. Ich wäre froh, wenn Fredi
Bieri seinen Antrag zurückziehen würde. Ich bitte Sie,
der Vorlage zuzustimmen.

Weiss. Denjenigen, die murren, diese Debatte sei
Zeitverschwendung, möchte ich entgegenhalten: Wir
brauchten schon für unwesentlichere Dinge als Heimat
und Landschaft viel mehr Zeit. Wenn es um administrative

oder verfahrensmässige Aspekte geht, debattieren
wir oft stundenlang. Wenn es um Dinge geht, die man
nur zerstören, aber nicht mehr wiederherstellen kann,
wenn es um ideelle Werte geht, dann spricht man von
Zeitverschwendung.
Natur-, Heimat- und Landschaftsschutz dürfen nicht
mehr an einigen Prozenten Mehrkosten scheitern, diese
Rechnung ist völlig falsch. Was wir heute für die Zukunft
erhalten, stellt eine Investition in die Zukunft dar. Ich
lehne die Argumentation, weil es mehr koste, sei es ein
Verhältnisblödsinn, im allgemeinen ab. Die Landschaft
wird schleichend immer noch erodiert. Ich brauchte einmal

den Begriff der «friedlichen Landschaftszerstörung»,

wir haben immer noch mit ihr zu tun. Die Land-
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schaft hat einen Eigenwert, wir dürfen nicht nur einzelne
ausgewählte Objekte - eine berühmte alte Kirche, ein
besonders schönes Bauernhaus, das zum Ortsmuseum
deklariert wird - unter Schutz stellen. Die Behauptung,
der Heimat-und Landschaftsschutz wolle aus dem
Berggebiet ein Museum machen, stimmt nicht. Wer aus dem
Berggebiet tendenziell ein Museum macht, sind diejenigen,

die alles nur nach den Kosten beurteilen und
entwickeln wollen. Der Tourismus ist dann gezwungen, die
wenigen Ställe und Häuser, die es noch gibt und die auf
den Prospekten abgebildet werden, unter Schutz zu stellen,

damit der Prospekt keine Lügen verbreitet. Wir
hingegen wollen eine lebendige Landschaft erhalten.
Ein anderer grundsätzlicher Aspekt: Herr Brawand, wir
kennen diese Töne, wir seien Naturheiler, Fanatiker und
Extremisten. Ihnen als Hotelier halte ich entgegen: Manche

Gemeinde wäre heute froh, der Heimat-,
Landschafts- oder Naturschutz hätte früher geholfen, damit
Landschaftssünden, die man heute zugibt, nicht begangen

worden wären. Ich verweise auf das Hochhaus in In-
terlaken, das die ganze Skyline zwischen Thuner- und
Brienzersee zerstört. Es gibt neben diesem grossen
Beispiel auch viele kleinere. In vielen Fällen war man froh,
wenn der Heimatschutz Erfolg hatte. Hatte er aber
keinen Erfolg, fragte man einige Jahre später, da man
unterdessen die Meinung geändert hatte, wo der Heimatschutz

denn damals geblieben sei. Zuerst wird der
Heimatschutz verjagt, später wird er gerufen. So einfach
wie Herr Brawand die Sache darstellt, ist sie nicht.
Zum Autoverkehr in den touristischen Gebieten auf den
Meliorations- und Forststrassen. In einigen Gebieten
funktioniert die Verkehrsbeschränkung, doch stellen sie
die Ausnahme dar. Ich teile die verharmlosende Haltung
deshalb nicht. Wir sind erst am Anfang, was den Verkehr
auf Meliorations- und Forststrassen und auf den Alpwegen

anbelangt. Mit den heutigen Mitteln sind wir gegen
diese heranrollende Freizeitlawine nicht gewappnet. Im
Flahmen der weiteren Verkehrszunahme, der Öffnung des
Marktes und der weiteren quantitativen Steigerung des
Tourismus wird uns noch Hören und Sehen vergehen,
wenn hier die Politik nicht geändert wird! In abgelegenen
Gebieten kann man an schönen Sonntagen Dutzende von
Autos finden, es gibt bald keine autofreien Räume mehr.
Zum konkreten Fall Isenfluh. Die verkehrsmässig zeitge-
mässe Erschliessung dieses Dorfes ist unbestritten. Die
Bauern dort oben verstanden es - ich stelle das hier
anerkennend fest -, zu dieser Landschaft Sorge zu tragen.
Es grenzt fast an ein Wunder- ich war mehrere Male dort
-, dass dort in der Nähe von Weltkurorten noch eine so
schöne und gepflegte Landschaft vorhanden ist. Man
kann in diesem Fall die Interessen durchaus anders
abwägen als die Gruppe für die Erhaltung der historischen
Verkehrswege oder der Heimatschutz. Ich gewichtete
die Interessen anders. In diesem Fall muss keine
Grundsatzfrage entschieden werden. Mit einer guten Gestaltung

kann man eine Überquerung des alten durch den
neuen Weg vertreten. Mit dem Kreisoberingenieur
diskutierten wir an Ort und Stelle eine Lösung, bei welcher
die alte Pflästerung beibehalten und über das neueTras-
see geführt würde. Das lässt sich technisch machen. Die
Umgebung lässt sich natürlich anders gestalten als auf
der verteilten Zeichnung. Ich könnte mir eine solche
Lösung vorstellen. Arthur von Allmen ist ein so ausgezeichneter

Zeichner, dass er auch die Tunnellösung übertrieben

schlecht darstellte. Die Variante mit einem Tunnel
könnte besser und durchaus vertretbar gelöst werden,
indem man den Tunnel in einer grossen Schleife hinten
durchführt und so besser in die Landschaft integriert.

Ich werde mich bei der Abstimmung der Stimme enthalten,

die Lösung ohne Tunnel scheint mir vertretbar zu
sein. Wie lange geht es aber, wenn eine Einsprache erhoben

wird und die Angelegenheit nach Lausanne muss?
Ich unterstütze die Einsprache nicht, sie verursacht aber
eine Verzögerung. Wenn man rasch handeln möchte,
müsste man sich überlegen, ob man nicht doch derTun-
nellösung zustimmen sollte, wobei ich verstehe, wenn
sich der Rat nicht unter Druck setzen lassen will. Beide
Lösungen können in guten Treuen vertreten werden,
man sollte nicht emotional entscheiden.

Scherrer. Ich äussere mich nicht als Lokalpolitiker aus
dem Raum Interlaken, sondern weil ich Isenfluh sehr gut
kenne. Vor nicht ganz dreissig Jahren war ich dort
Initiant eines Ferienhauses für Jugendliche, in welchem
seither Hunderte von Jugendlichen preisgünstig Lager
durchführen und Ferien verbringen konnten. Ich kenne
das Gebiet sehr gut, weiss aber nicht, ob auch Herr Jenni
das Gebiet so gut kennt oder ob er vom grünen Tisch aus
in Bern die Sache beurteilte. Ich gehe mit den Vorrednern,

die das Geschäft unterstützten, einig; ich danke
Herrn Ritschard für seine positiven Worte für die dortige
Bevölkerung. Es ist eine arbeitsame Bevölkerung, die
auf kargem Boden harte Arbeit leisten muss. Wir sollten
ihr so rasch wie möglich diese Strasse, die sie braucht,
zur Verfügung stellen. Kollege Dütschler danke ich für
die technischen Abklärungen, er als Geometer hatte
sicher einen guten Einblick.
Ich möchte aber auch zu den Ausführungen von Herrn
Weiss Stellung nehmen. Die Theorie dieses
Landschaftsschutzes darf nicht übertrieben werden, man
muss mit beiden Füssen auf dem Boden bleiben. Es ist
unglaublich, was gewisse grüne Politiker machen, sogar
der Gang nach Lausanne soll wegen dieser Strasse
angetreten werden. Diese Strasse ist für die Bevölkerung
notwendig, auch wenn sie den Tourismus anzieht. Die
Landschaft bei Isenfluh ist noch nicht so verdorben, es
besteht aber sicher keine Gefahr, dass dort Hotelkästen
gebaut werden. Das Gebiet ist ein Wandergebiet par
excellence, das einfach mit einem anständigen Strässchen
erschlossen werden muss. In diesem Sinne muss der
Rat diese Vorlage klar annehmen.

Rickenbacher. Als Unterländer hüte ich mich, den
Oberländern Rezepte zu geben, wie sie es am besten
machen sollen. Meine Zweifel an diesem Geschäft darf
ich trotzdem vorbringen.
Es ist seltsam, dass wir dieses Strassenprojekt als
Geschäft der Landwirtschaftsdirektion diskutieren, nicht
als Geschäft der Baudirektion. Der Meliorationskredit ist
offenbar eine ergiebigere Quelle. Das ist zwar nur ein
formeller Aspekt, doch darf man diesen Punkt nicht zu stark
strapazieren. Hier werden Kredite, die für die
Bodenverbesserung vorgesehen sind, für den Strassenbau
gebraucht.

Es stellt sich aber primär die Frage, ob eine Strasse in
diesem Gelände das adäquate Mittel der
Verkehrserschliessung ist. Angesichts der ausgestellten Pläne
habe ich den Eindruck, dass etwas erzwungen wird. Der
Bau der Strasse kann schnell teurer werden, als
veranschlagt wurde. Wer weiss, ob nicht ein zweites Furkaloch
entsteht. Mir scheint, man habe die Variante Seilbahn
voreilig beiseitegelegt. Man hat nur die Betriebskosten
angeschaut, die natürlich höher sind. Die Seilbahn hätte
aber auch positive Aspekte, sie schafft Arbeitsplätze.
Andere Orte wie Mürren und Wengen sind auch nicht durch
Strassen erschlossen, dank dem autofreien Zustand
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werden sie zunehmend attraktiver. Meine Zweifel an
diesem Geschäft sind jedenfalls so gross, dass ich ihm
nicht werde zustimmen können.

Jenni (Bern). Ich möchte auf einige Argumente eingehen,

die hier vorgebracht wurden. Es wurde gesagt,
wenn die Strasse nicht gebaut werde, drohe die
Abwanderung. Ich erwähnte vorhin Beispiele von Ortschaften
mit Seilbahnen, welche dieses Problem nicht kennen.
Ich erinnere noch einmal an Braggio und Landarenca,
welche auch ein Netz von Flurwegen haben; die
Erschliessung durch die Seilbahnen funktioniert dort gut.
Massgebende Kreise wollten offenbar von vornherein
eine Strasse, nichts anderes. Man prüfte andere Lösungen

nicht ernsthaft, bis man doch etwas unsicher wurde.
Man traf im nachhinein dann ganz schnell Abklärungen
und bringt heute Argumente vor, die gar keine sind und
die gegen eine Seilbahn sprechen sollen. Jetzt wird
behauptet, die Anträge würden die Erschliessung von Isenfluh

verzögern. Die Zeit wurde aber vorher nicht genützt,
weil man sich auf die Strassenvariante fixierte und
andere Lösungen nicht untersuchte. Jetzt steht man vor
der Tatsache, dass heute nicht mehr alle bereit sind, solche

Projekte zu schlucken. Darum muss man jetzt auch
die Konsequenzen tragen. Die Art, wie man den Kredit
dem Referendum entziehen will, zeigt, dass man seiner
Sache doch nicht so sicher ist. So würde aber ein
Präzedenzfall geschaffen, der auch bei andern Strassenbau-
ten funktionieren würde, nicht nur hier bei Isenfluh. Man
wird auch in andern umstrittenen Fällen Strassen mit
Meliorationskrediten bauen wollen, ohne die Kredite
dem Referendum zu unterstellen. Es ist wichtig, an
diesem konkreten Fall die falsche Praxis der Meliorationskredite

aufzugreifen. Darum beantrage ich Ihnen, das
Geschäft abzulehnen.
Etwas muss für Isenfluh gemacht werden, das ist klar.
Man sollte die technisch mögliche Seilbahnlösung
ernsthaft prüfen, deshalb beantrage ich Ablehnung,
nicht nur Rückweisung. Eine Seilbahn kostet vielleicht
etwas mehr als die Strasse. Ich bezweifle dies zwar, denn
ob die Strasse wirklich nur 9,5 Mio. Franken kostet,
bleibt dahingestellt, auf das drohende «Furkaloch»
wurde schon hingewiesen. Heute sollten wir Lösungen
finden, die im Interesse der Umwelt liegen, auch wenn
sie unter Umständen etwas mehr kosten. Man darf sich
nicht durch höhere Kosten abschrecken lassen und
einfach eine Strasse in einem solchen Gelände bauen wollen.

Die Situation in diesem Gebiet ruft in vieler Hinsicht
nach andern Lösungen.
Ich halte an meinem Ablehnungsantrag fest und lege
Ihnen nahe, das Geschäft im Falle einer Annahme dem
Referendum zu unterstellen, um keinen Präzedenzfall zu
schaffen. Die Abklärung würde sonst nur Zeit kosten,
und schliesslich wird das Projekt doch nicht in der Form
realisiert werden können, in der es die Landwirtschaftsdirektion

und der Regierungsrat verwirklichen wollen.

Thalmann. Ich halte mich bei solchen Vorlagen
normalerweise zurück und äussere mich nicht, wenn ich mit
meiner beruflichen Tätigkeit nicht betroffen bin. Ich ver-
liess aber eine andere wichtige Sitzung, um hier dabeisein

zu können, weil die Isenfluhstrasse ein Anliegen ist,
mit dem ich mich seit Monaten, insbesondere mit der
Gemeinde Lauterbrunnen, beschäftige. Ich möchte dem
Rat darlegen, um was es hier geht, damit er en connaissance

de cause entscheiden kann.
Die Unwetter von 1987 trafen die Gemeinde Lauterbrunnen

und besonders den Weiler Isenfluh härtestens. Här¬

testens, weil die Strasse einfach weggeschwemmt
wurde. Der Bund reagierte ausserordentlich rasch. Er be-
schloss, eine sehr wirksame Hilfe auf unbürokratische
Art und Weise anzubieten, damit der betroffenen
Bevölkerung wirklich geholfen werden kann. Man konnte
landesweit feststellen, dass der Bund den Kantonen in dieser

Angelegenheit weit voraus war. Er übernahm 100
Prozent der Schäden oder, wie hier im Fall dieser
Gemeindestrasse, immerhin noch 75 Prozent. In diesem
Sinn hat der Bund ein entscheidendes Mitspracherecht,
in welcher Art die Schäden saniert werden sollen. Der
Kanton Bern spielt in dieser Angelegenheit keine sehr
rühmliche Rolle, das zeigt sich, wenn man mit der
Gemeinde Lauterbrunnen Kontakt hat. Immerhin liegt das
Geschäft jetzt vor dem Grossen Rat, und mit der
Übernahme von 20 Prozent der Kosten leistet der Kanton eine
respektable und wirksame Hilfe. Jetzt geht es darum,
ans Werk gehen zu können und die Verbindung nach
Isenfluh wiederherzustellen.
Das Projekt mit dem Kehrtunnel ist ein völlig neuartiges
Projekt, es gibt aber keine andere Lösung, wenn man
nicht sehr weit ausholen und eine grosse Beeinträchtigung

der Landschaft verursachen will. Dieses Projekt
visiert die Lösung an, mit der am meisten Land gespart
werden kann. Es ist auch, das muss anerkannt werden,
eine relativ teure Lösung. In Anbetracht des Wertes dieser

Landschaft wird sie von Bund und Kanton aber als
richtig betrachtet.
Heute streitet man über den historischen Kirchweg. Der
Natur- und Heimatschutz musste lange mit dem Rücken
gegen die Wand für seine Anliegen einstehen. Wir
haben ein schweizerisches Natur- und Heimatschutzgesetz,

es soll richtigerweise auch voll angewendet werden.

In unserem Land wurden Fehler begangen, ich

sage das hier als Ingenieur und Mitbeteiligter, die wir
heute einsehen müssen. So darf es nicht weitergehen,
wir müssen zu jedem Teil unseres Landes Sorge tragen
und Schäden wenn immer möglich vermeiden, auch
wenn es etwas mehr kostet. Mit diesem historischen
Weg und seiner Bedeutung wurde an sich etwas sehr
Neues aufgegriffen, erst in letzter Zeit wurden diese
Wege in unserem Land entdeckt. Man entschied sich,
allerdings ist das noch nicht durch die obersten Gremien
des Bundes gesetzlich festgehalten, in diesem Bereich
etwas zu unternehmen. Die historischen Verkehrswege
werden als wertvoll betrachtet, man sollte zu diesen
Strassen Sorge tragen. (Der Präsident bittet Herrn
Thalmann, sein Votum abzuschliessen. Herr Thalmann beantragt,

seine Redezeit überschreiten zu können, um sein
Votum beenden zu können. Der Rat stimmt diesem
Antrag stillschweigend zu.) Die Instanzen, die über den
Schutz der historischen Verkehrswege wachen, müssen
nun entscheiden, wie weit und wo diese schützenswert
sind. Der Grosse Rat kann das nicht entscheiden. Es geht
um sehr heikle Fragen, auch die Museen finden nicht bei
allen Anklang. Aus der Sicht der Wissenschaft, der
Forschung und der Historie ist ein Schutz aber notwendig.
In unserem konkreten Fall ist nicht entschieden, ob die
Massnahme zum Schutz dieses Kirchweges getroffen
werden soll oder nicht. Die Verhandlungen sind nach
wie vor im Gang. Auch in diesen Kreisen ist man der
Ansicht, die Massnahme solle nicht getroffen werden,
wenn sie zu unverhältnismässigen Kosten führe. Es ist
auch noch nicht entschieden, wie dieser Schutz
vorgenommen werden soll. Die vorliegenden Skizzen sind
nicht massgebend.
Darum bitte ich Sie um folgendes. Erstens: Stimmen Sie
dem Geschäft zu. Nehmen Sie zweitens zur Kenntnis,



Landwirtschaft 10. Mai 1989 401

dass es unter Umständen zu Mehrkosten kommen
könnte, wenn dieser Verkehrsweg geschützt werden
müsste. Diese Mehrkosten müssten der Kanton zu 20
und der Bund zu 75 Prozent tragen. Auf dem Weg des
Nachkredites könnte man also auf diese Frage
zurückkommen. Eine Rückweisung des Geschäftes wäre nicht
gut, man will der Gemeinde ja helfen. Es scheint mir
aber auch nicht richtig zu sein, den Kredit einfach
anzunehmen und festzusetzen, ohne dass diese Frage
entschieden ist. Sollte es zu einer Konfrontation kommen
und der Natur- und Fleimatschutz vor das Bundesgericht
gehen, so ist Isenfluh auf absehbare Zeit abgeschnitten
und auf die heutige kleine Seilbahn angewiesen. Es würden

nur Verzögerungen entstehen, dabei sollte man die
Verbindung schnell wiederherstellen. Ich bitte Sie, dem
Geschäft in diesem Sinne zuzustimmen und zur Kenntnis

zu nehmen - ich bitte den Regierungsrat um eine
entsprechende Zusicherung -, dass auch der Kanton bereit
ist, seinen Beitrag zu leisten, wenn der Entscheid zugunsten

des Schutzes dieses historischen Verkehrsweges
fallen sollte.

Bieri (Belp). Die beiden Zeichnungen, die Herr von All-
men verteilte, müssen Sie vergessen, weil sie nicht stimmen.

Ich befürchte, diese Zeichnungen könnten Ihren
Entscheid beeinflussen. Wäre es so, wie es auf den
Zeichnungen dargestellt ist, wäre es effektiv daneben.
Wer mir nicht glaubt, kann sich draussen auf dem Plan
vergewissern. Ich nehme aber nicht an, dass Sie jetzt
alle in die Wandelhalle gehen. Ich bin enttäuscht, dass
diese falschen Zeichnungen verteilt wurden. So kann
man nicht politisieren! Es ist schade, dass das geschehen

ist.

Siegenthaler, Landwirtschaftsdirektor. Kaum ein
Geschäft der Landwirtschaftsdirektion beschäftigte uns in
den letzten Jahren während der Vorbereitung so sehr
wie das vorliegende. Das Meliorationsamt investierte
viel Zeit in dieses Geschäft, vor allem auch im
Zusammenhang mit Abklärungen zuhanden der
Staatswirtschaftskommission, die sich zu Recht dokumentieren
und über offenen Punkte informieren lassen wollte.
Das Grundsätzliche dieses Geschäftes wurde schon
ausführlich dargelegt. Der Rückweisungsantrag Bieri
betrifft in erster Linie die Niveaukreuzung zwischen der
neuen Strasse und dem Fussweg nach Zweilütschinen.
Der alte Weg würde auf einer Länge - ich möchte das
hier klar darstellen - von zehn Metern aufgehoben. Der
übrige Weg bleibt verfügbar, er kann begangen werden.
Wird hier nicht etwas unverhältnismässig argumentiert?

Ich bin Herrn Grossrat Weiss dankbar, dass er an
Ort und Stelle das Projekt prüfte und mithalf, Lösungen
zu suchen. Man will den Kirchweg an einer aus der Sicht
des Kulturgüterschutzes möglichst harmlosen Stelle
überqueren, um ihn möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Sehen Sie, früher war dieser Weg die Lebensader
von Isenfluh, heute ist etwas anderes die Lebensader
von Isenfluh, so schön dieser Kirchweg sein mag. Eine
Verbindung, über welche die Bewohner möglichst während

des ganzen Jahres mit dem Tal in Verbindung bleiben

können, ist heute die Lebensader.
Ist es nun sinnvoll, schon in dieser Phase einer Untertun-
nelung zuzustimmen? In einer Phase, in welcher noch
keine rechtlichen oder Verwaltungsanweisenden
Wirkungen bestehen? Geradein einer Zeit, in der man für
jeden Beschluss eine Rechtsgrundlage verlangt? Wir sollten

der Untertunnelung jetzt nicht zustimmen. Sollte
dieser Weg tatsächlich unter Schutz gestellt werden,

Herr Grossrat Thalmann, bis dann können noch drei bis
vier Jahre vergehen, müssen sich der Regierungsrat
und allenfalls der Grosse Rat noch einmal unterhalten
und sich fragen, ob man einen Zusatzkredit ins Auge fassen

will. Jetzt ist es aber dazu noch zu früh, jetzt ist dieser

Weg noch nicht im Inventar der historischen Wege,
das Inventar ist momentan auch noch nicht rechtsverbindlich.

Noch eine Bemerkung zur Mitarbeit der Stiftung für
Landschaftsschutz. Im Genehmigungsbeschluss der
Baudirektion vom 3.Mai ist festgehalten, dass bei der
Detailgestaltung dieser Wegkreuzung die Stiftung für
Landschaftsschutz und ein Vertreter des Inventars für
historische Wege beizuziehen sind. Die Zusammenarbeit
ist in diesem Bereich also vorgesehen. Ich bitte Sie
deshalb, den Antrag von Grossrat Bieri zurückzuweisen.
Zum Antrag von Grossrat Jenni. Herrn Jenni geht es vor
allem um die Alternative, er fragt, ob man anstelle der
Strasse nicht eine Seilbahn hätte ins Auge fassen müssen.

Ein Votum stand für mich heute morgen während
der Beratung im Vordergrund, und zwar, weil ich ähnlich
empfinde und Ähnliches erlebt habe, das Votum von
Grossrat Ritschard. Er war als Kuhhirt in diesem Gebiet
und erlebte, was es bedeutet, keine Strasse zu haben.
Für mich steht das im Vordergrund, so gut und verständlich

die Argumente der ideellen Organisationen sein
mögen. Herr Grossrat Jenni, wir verglichen die Kosten
miteinander. Sowohl die Bau- wie die Betriebskosten einer
Seilbahn halten mittelfristig bis langfristig einem
Vergleich mit den Kosten einer Strasse nicht stand. Dazu
kommt: Bei einer Seilbahn mit vierzig Meter hohen
Masten - mit so hohen Masten muss man rechnen - werden

Einsprachen des Landschaftsschutzes vorliegen
und berücksichtigt werden müssen. Ich persönlich sehe
lieber eine gut angelegte Strasse mit überwachsenen
Böschungen als vierzig Meter hohe Masten in der
Landschaft. Die Menschen, die dort wohnen, also in einem
gewissen Sinn eine Randgruppe, haben Anspruch darauf,

am kulturellen Leben im Tal teilnehmen zu können.
Eine Bahn mit Betriebszeiten bis abends acht Uhr oder
mit Selbstbedienung würde nicht genügen, es brauchte
eine Bahn, die im 24-Stunden-Betrieb im Einsatz sein
könnte. Ein anderer Punkt, der mir als Landwirtschaftsdirektor

wichtig ist: Die Leute dort oben sind Viehzüchter
und wollen an den Viehabsatzveranstaltungen teilnehmen.

Wie sollen sie im Winter an die Viehabsatzveranstaltungen,

wenn sie zu Fuss von Isenfluh über die nicht
geöffnete Strasse beispielsweise nach Interlaken gehen
sollten? Grossrat Jenni stellte Vergleiche mit Bahnen im
Tessin, im Calancatal an. Ich könnte andere Vergleiche
aus dem Wallis anführen. Dort wurden Dörfer mit
Seilbahnen erschlossen, man musste dann aber feststellen,
dass das nicht genügte. Man musste die Dörfer später
mit Strassen erschliessen. Ich denke an Gampel-Jeizi-
nen, Riddes-lsérables, Raron-Eischoll, Turtmann-Unter-
ems, ich könnte noch mehr aufzählen. Wenn man alle
diese Gründe berücksichtigt, kommt man zum Schluss,
dass für die Bevölkerung, um die es letztlich geht, die
Strasse die richtige Lösung ist.
Zum fakultativen Finanzreferendum. Wir waren bis jetzt
ganz klar der Meinung und stehen weiterhin dazu, dass
nach Artikel 15 des Meliorationsgesetzes die Finanzkompetenz

beim Grossen Rat liegt, und zwar endgültig. Es

gibt Bundesgerichtsentscheide im Zusammenhang mit
gleichlautenden bernischen Vorschriften, das Bundesgericht

entschied damals in diesem Sinn. Man kann den
Entscheid anfechten, nicht aber den Betrag als solchen.
Aus diesen Überlegungen heraus und gestützt auf die
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bisherige Praxis, die sich bewährte und die abgesichert
ist, bitte ich Sie, das Geschäft nicht dem fakultativen
Referendum zu unterstellen. Ich würde es bedauern, wenn
dieser Handel nach Lausanne vor das Bundesgericht
gehen sollte. Nicht weil ich den Eindruck habe, man habe
unrechtmässig gehandelt, sondern weil der Bau der
Strasse verzögert würde, um Jahre vielleicht. Ein ganzes
Dorf ist seit zwei Jahren nur durch eine Occasion-Seil-
bahn erschlossen, deren Masten langsam talwärts
rutschen. Auch wenn der Grosse Rat heute einen Beschluss
fasst, dauert es immer noch vier bis fünf Jahre, bis Isenfluh

durch eine Strasse erschlossen ist. Ich bitte Sie,
dem Geschäft im Sinne des Regierungsrates und der
Staatswirtschaftskommission zuzustimmen.

Bieri (Belp). Ich ziehe meinen Antrag zurück, und zwar
aus zwei Gründen. Erstens wegen der Unsicherheit, die
durch die Zeichnung entstanden ist. Der Weg wird - Sie
sehen das auf der Fotografie auf dem von mir verteilten
Blatt - genau dort auf einer Länge von dreissig Metern
überquert. Die Hecken würden verschwinden, der Baum
links würde stehenbleiben. Zweitens wegen der Erklärung

des Regierungsrates. Die rechtliche Wirksamkeit
des Entscheides bleibt vorbehalten. Damit bin ich
einverstanden, die rechtliche Situation ist zwar heute schon
recht klar.

Abstimmung
Für den Antrag Jenni (Bern) Minderheit
Für Genehmigung des Geschäftes 1112 Grosse Mehrheit

Für den Eventualantrag Jenni (Bern)
(fakultatives Finanzreferendum) Minderheit
Dagegen Mehrheit

Sorvilier und Bévilard: Gesamtmelioration,
Erweiterung des Grundsatzbeschlusses vom 6. Mai
1981 ; Zusatzkredit

Beilage Nr. 18, Geschäft 1113

Zbinden, Sprecher der Staatswirtschaftskommission.
Der Grosse Rat genehmigte 1981 das Vorprojekt mit
subventionsberechtigten Kosten von 1,65 Mio. Franken und
sicherte einen Kantonsbeitrag von 33 Prozent zu. Die
Baudirektion sprach gleichzeitig zulasten der
Staatsstrasse T6 einen Beitrag in der Höhe von 17 Prozent.
Verschiedene Faktoren - sie sind auf Seite zwei des Vortrages

aufgelistet - führten zu hohen Mehrkosten, und
zwar im Umfang von 1,73 Mio. Franken. Davon soll der
Kanton 40 Prozent subventionieren, das heisst 692000
Franken. Der Kostenanteil der Baudirektion, der
ursprünglich 280000 Franken betrug, soll auf 420000 Franken

erhöht werden. Die Staatswirtschaftskommission
beantragt Zustimmung.

Genehmigt

Oberthal: Sanierung der Unwetterschäden vom
Juni 1988; Genehmigung des Projektes;
Verpflichtungskredit

Beilage Nr. 18, Geschäft 1114

Zbinden, Sprecher der Staatswirtschaftskommission.
Die durch das Unwetter entstandenen Schäden müssen

behoben werden. Die Kosten betragen 1,2 Mio. Franken.
Das Meliorationsamt beantragt, 37 Prozent der
beitragsberechtigten Kosten von 640000 Franken, das heisst
236000 Franken, zu übernehmen. Die Staatswirtschaftskommission

beantragt, dem Geschäft zuzustimmen.

Genehmigt

La Ferrière, Renan, Sonvilier und Saint-Imier:
Güterweganlage FERESOSI; Grundsatzbeschluss

Beilage Nr. 18, Geschäft 1218

Zbinden, Sprecher der Staatswirtschaftskommission.
Die Weggenossenschaft FERESOSI wurde 1966 gegründet

und erstellte in den Jahren 1968 bis 1983 42 Kilometer

Güterwege. Weil damals die Meliorationskredite
beschränkt waren, wurden nur Hauptwege gebaut, die
Einzelhofzufahrten wurden nicht ausgeführt. Die
Genossenschaft umfasst einen Perimeter von 4224 Hektaren.
Man möchte nun die 69 Landwirtschaftsbetriebe
erschlossen und eine Bahnunterführung erstellen. Die
Mitberichte auf Seite 2 des Vortrages und der Situationsplan

geben gut Aufschluss über das Vorhaben. Die
Gesamtkosten des Wegbaus betragen 6,1 Mio. Franken. Der
Staatsbeitrag beträgt 33 Prozent davon, das heisst 2,01
Mio. Franken. Die beitragsberechtigten Unterführungskosten

betragen 600000, der Staatsbeitrag von 20
Prozent beträgt 120000 Franken. Die Staatswirtschaftskommission

beantragt Zustimmung.
Genehmigt

318/88

Motion Fluri — Versuch mit einem «Güllebulletin»

Wortlaut der Motion vom 14. November 1988

Auftrag an die Regierung:
Während kritischen Zeiten (Winter, Tauwetter, Nässezeiten)

wird über geeignete Medien (Radio, Fernsehen,
Presse) eine Gülleberatung in Form eines «Güllebulletins»

verbreitet. Darin soll aufgrund sachbezogener Daten

(Witterung, Zustand des Bodens, Bodenbedeckung,
Topographie etc.) ausgesagt werden, ob bzw. unter
welchen Voraussetzungen Hofdünger (insbesondere Gülle)
ausgebracht werden können oder nicht. Mit diesen
Empfehlungen an Landwirte, Gemeinden und weitere
interessierte Kreise soll unsachgemässem Ausbringen von
Hofdüngern begegnet und die Verunreinigung der
Gewässer mit Hofdüngerbestandteilen bekämpft werden.
Um Erfahrungen über die Nützlichkeit des «Güllebulletins»

zu sammeln, soll dieses während einer Versuchsdauer

von mindestens zwei Jahren verbreitet werden.
Begründung: Die einschlägigen Vorschriften des Bundes

und des Kantons verbieten, Hofdünger auf
schneebedeckten, gefrorenen oder durchnässten Boden
auszubringen. Dadurch will man vermeiden, dass
Hofdüngerbestandteile in die Gewässer verfrachtet werden. Die
Aufsicht über den sach- und vorschriftsgemässen Gülle-
austrag ist den Gemeinde übertragen. Soweit scheint
der Hofdüngeraustrag bestens geregelt zu sein.
Anders sieht aber die Realität aus: Ich beobachtete in
den letzten Jahren mehrmals, dass besonders während
Nässezeiten im Frühjahr und Spätherbst ausgebrachte
Gülle kurzum in einen Bach abfloss. Die gülleaustragenden

Landwirte waren dann auf meine Hinweise jeweils
überrascht, dass der Boden die Gülle nicht aufzuneh-
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men vermochte. Sie gaben jeweils zu, dass sie auf den
Austrag verzichtet hätten, wenn ihnen die Gefahr vorher
bekannt gewesen wäre. - Diese Beobachtungen scheinen

keine Einzelfälle zu sein.
Zur Verhütung solcher Gewässerverunreinigungen hilft
es wohl wenig, nach erfolgtem Schaden Schuldige
ausfindig zu machen und zu verzeigen. Auch die Gemeinden

können das Problem des unsachgemässen Gülle-
austrags kaum lösen, weil ihnen in der Regel die
erforderlichen Sachkenntnisse und die Kontrollmöglichkeiten

fehlen. Deshalb scheint mir eine gezielte Information

und Beratung über die jeweilige aktuelle Situation
betreffend der Risiken beim Hofdüngeraustrag sinnvoll.
Dies könnte mit einem «Güllebulletin» versucht werden,
das während kritischen Zeiten den Landwirten, den
Gemeinden und anderen interessierten Kreisen über die
Massenmedien angeboten wird. In anderen Bereichen
sind solche Informationen über Gefahrensituationen
längst an der Tagesordnung: z.B. Strassenzustandsbe-
richt, Lanwinenbulletin, Pollenbulletin.

(9 Mitunterzeichner/innen)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
3. April 1989

Die Probleme rund um das Ausbringen von Gülle wurden

von der Regierung bereits vor Jahren erkannt. Im
Rahmen der Diskussionen über die Normen bezüglich
Belastung der Nutzflächen mit Tieren, Hofdünger und
Klärschlamm sowie für die nötigen Hofdüngerlagerräume
wurde auch die Frage erörtert, ob direkte Mitteilungen (Radio,

Presse) für die Landwirte über gefährliche oder
günstige Gülleaustrag-Situationen zweckmässig wären. Man
sah jedoch bewusst von solchen Empfehlungen ab und
suchte andere Wege. Auch nach einer Neubeurteilung
kommt der Regierungsrat zum Schluss, dass ein
Güllebulletin nicht das geeignete Mittel darstellt.
Bekanntlich wird der Gülleaustrag nicht durch die
Flüssigkeitsmenge begrenzt, sondern durch die Zufuhr von
Pflanzennährstoffen. Dies bedeutet, dass die Verwendung

von Gülle immer im Rahmen einer einzelbetrieblichen

Düngungsplanung (Nährstoffbilanz) erfolgen
muss. Die in diesem Rahmen möglichen Austragsmen-
gen sind, verglichen mit den Wasserzufuhren aus
Niederschlägen, ausserordentlich klein, entspricht doch
eine Güllegabe kaum dem durchschnittlichen
Tagesniederschlag von 3 mm. In der Hauptvegetationszeit benötigt

die Pflanzendecke für ihre Assimilationstätigkeit und
ihr Wachstum 3-4 mm Wasser pro Tag. Ein gesättigter
Boden verliert seinen Wasservorrat sehr rasch. In der
Vegetationsperiode sind deshalb wassergesättigte Böden
selten. Im weiteren besteht ein enger Zusammenhang
zwischen Trockensubstanzproduktion und Wasserverbrauch.

Für die Beurteilung der Austragsmöglichkeiten
von Gülle müssen neben dem Zustand des Bodens
(Nässe, Frost, Brachland) selbstverständlich noch
andere Faktoren wie Bodenart, Untergrund, Exposition,
Hangneigung usw. berücksichtigt werden. Ob die
Bedingungen für eine Gülleausgabe günstig oder schlecht
sind, hängt also von vielen äusseren Umständen ab.
Kumulieren sich diese Randbedingungen im negativen
Sinn, darf kein Austrag erfolgen, umgekehrt wird der
Spielraum sehr gross.
In Anbetracht der erwähnten Überlegungen leuchtet
ein, dass grosse Unterschiede in bezug auf günstige,
respektive gefährliche Zeitpunkte bestehen: jahreszeitlich,

oft tageszeitlich nach Witterungsverlauf, regional,
örtlich und vor allem betrieblich.

Ein Güllebulletin müsste entweder sehr detailliert sein -
dadurch würde es an Akzeptanz verlieren und könnte
dennoch den betrieblichen Voraussetzungen nicht Rechnung

tragen - oder das Bulletin müsste so vorsichtig (alles

regelnd) abgefasst sein, dass die Möglichkeiten des
Gülleaustrages nur sehr unzureichend genutzt werden
könnten. Damit wäre auch niemandem gedient. Zudem
ist zu befürchten, dass mit der Einführung eines
Güllebulletins die Eigenverantwortlichkeit nicht gefördert
würde.
Die wichtigste Zielsetzung in Sachen Hofdüngerbewirtschaftung

(Düngungsplanung und Gülleaustrag) muss
die Förderung der Kenntnisse und der Eigenverantwortlichkeit

der Landwirte sein. Die landwirtschaftlichen
Fachschulen und Beratungsdienste behandeln diese
Themen schon seit Jahren mit grossem Einsatz, sei es
im Unterricht, über die Gruppenberatung, an
Weiterbildungskursen sowie in der landwirtschaftlichen Presse.
Als Hilfsmittel werden unter anderem auch Merkblätter
und eine Tonbildschau eingesetzt. Eine weitere Verbesserung

der Situation kann zudem durch die Subventionierung

der Hofdüngeranlagen, wie sie nun mit dem
revidierten Meliorationsdekret (Inkraftsetzung Mitte 1989)
möglich ist, erzielt werden. Damit wird ein Anreiz zur
raschen Vergrösserung der Lagerkapazitäten und dadurch
eine wichtige Voraussetzung für einen praxis- und
zeitgerechten Gülleaustrag geschaffen.
Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass mit der bisherigen,

gezielten Information und Aufklärung, die je nach
Situation und Entwicklung allenfalls noch zu verbessern
bzw. auszubauen ist (Merkblätter, Presse), das
angestrebte Ziel «umweit- und pflanzengerechter Einsatz der
Hofdünger» besser erreicht wird als mit einem Güllebulletin.

Nebst der Verbesserung von Information und Beratung

soll in Zukunft auch die Kontrolle durch die Gewäs-
serschutzbehörden über den Gülle- und Klärschlamm-
austrag auf schneebedeckte, durchnässte und gefrorene
Böden verstärkt werden. Mit der neuen Stoffverordnung
und mit dem neuen Gewässerschutzgesetz sind klare
Grundlagen geschaffen, welche es nun durch die Behörden

konsequent zu vollziehen gilt.
Antrag: Ablehnung der Motion.

Fluri. Viele gesetzliche Bestimmungen regeln den
Bereich der Hofdünger. So wird der für Hofdünger erforderliche

Lagerraum vorgeschrieben, weiter wird die Tierzahl

pro Fläche begrenzt, andere Bestimmungen betreffen

den Austrag von Hofdünger. Die Bestimmungen
über den Güllelagerraum sind relativ einfach zu handhaben,

ihre Erfüllung kostet aber viel. Für bauliche
Massnahmen für die Hofdüngerlagerung wurden in unserem
Land 1,5 Mrd. Franken ausgegeben, auch viele öffentliche

Gelder. Auch die Begrenzung derTierzahl pro Fläche
eines Betriebes ist relativ gut zu handhaben.
Der schwierigste Punkt beim Ausbringen der Hofdünger
liegt in der Berücksichtigung der Faktoren, damit die
tierischen Nährstoffe nicht in die Gewässer abgeschwemmt
werden. Heute haben wir den Austrag von Hofdünger
noch nicht im Griff, die Phosphatwerte unserer Seen sind
immer noch zu hoch. Unsere Seen sind alle überdüngt,
mit Ausnahme vielleicht der obersten Seen der Einzugsgebiete.

Auch die Nitratwerte im Trinkwasser wie in den
Seen steigen weiterhin an, trotz den 20 Mrd. Franken, die
wir für bauliche Massnahmen im Gewässerschutz, für die
ARA-Anlagen, ausgegeben haben. Warum haben wir
noch keinen besseren Stand erreicht? In einem wesentlichen

Aspekt dieser Frage will meine Motion ansetzen,
nämlich beim Austragen der Hofdünger.
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Die besonders heikle Zeit ist der Spätwinter und der
Frühling. Dann sind grosse Mengen von Hofdünger
bereit und müssen ausgetragen werden. Gerade zu dieser
Jahreszeit verträgt aber die Natur am wenigsten. In
gewissen Jahren kann es sogar schwierig sein, den rechten

Zeitpunkt für einen schadlosen Austrag überhaupt
zu finden. Die Gemeinden haben in diesem Bereich eine
Aufsichtspflicht, sie müssen auf den richtigen Austrag
der Hofdünger achten. Ausgebildetes Personal fehlt
aber überall. Mit dieser Motion möchte ich das Wissen
über den Gülleaustrag popularisieren. Gemeindevertreter,

Landwirtschaftspersonen und auch eine interessierte

Öffentlichkeit sollen so ein Wissen erhalten über
die Kriterien, die beim Austragen von Gülle berücksichtigt

werden müssen. Ein solches Güllebulletin ist an sich
nichts Neues, wenn man bedenkt, dasssich solche Bulletins

in andern Bereichen schon lange bewähren. Ich
denke dabei an den Strassenzustandsbericht, das
Lawinenbulletin oder das Pollenbulletin. Ich schlage in der
Motion eine Versuchsdauer von zwei Jahren vor,
niemand kann den effektiven Nutzen eines Güllebulletins
heute abschätzen. Wenn man das Pro und Kontra
abwägt, muss ein Versuch befürwortet werden.
Die Gegner eines Güllebulletins weisen darauf hin, die
lokal und regional verschiedenen Kriterien könnten
zuwenig dargestellt werden, doch seien gerade diese Kriterien

die wichtigsten. Die Fachleute sind da gegenteiliger
Meinung. Heute befassen sich verschiedene Fachstellen
professionell mit dieser Materie. In der Forschungsanstalt

Liebefeld arbeiten Fachleute an diesem Thema. Sie
versicherten mir, dass man diese Frage lösen könne.
Man könne ähnlich wie beim Lawinenbulletin Kriterien
angeben, dank welchen jedermann unter Wahrnehmung

seiner Eigenverantwortung und der Kenntnisse
des zu bewirtschaftenden Geländes genau im Bild sei,
ob und wie er Gülle austragen könne. Das Vorhaben des
Güllebulletins ist durchaus realistisch. Mit einem
solchen Bulletin schaffen wir einen Ansatz zur Lösung dieses

Problems, weil wir das Wissen der Leute verbessern.
Es gibt keinen besseren Weg zur Lösung eines
Problems, als den Leuten das Wissen zur Verfügung zu stellen.

Dieser Weg ist einfacher, als die Schäden in unseren
Seen und in unserem Trinkwasser beheben zu müssen.
In diesem Sinne bitte ich Sie, dem Versuch für ein
Güllebulletin während zwei Jahren zuzustimmen.

Maurer. So überzeugt wie der Motionär von seiner Motion

und vom Güllebulletin ist, so überzeugt ist die SVP,
dass eine solche Massnahme nichts bringt. Wir lehnen
deshalb die Motion ab, wir würden den Vorstoss auch in
Postulatsform ablehnen.
Der Motionär erwähnte die lokalen Unterschiede; diese
bestehen und sind gross. Trotz Lawinenbulletin können
wir ein Lawinenunglück nicht ausschliessen, auch mit
einem Güllebulletin können wir einer allfälligen
Bachverschmutzung nicht zuvorkommen. Man stellt uns Bauern
aber mit einer solchen Massnahme ein schlechtes Zeugnis

aus, wir seien unverantwortlich und verständen die
Zusammenhänge nicht. Wir geben uns alle Mühe, trotzdem

kann, wie überall auch, einmal ein Unfall geschehen.

Vor zwanzig Jahren hatten wir die Hofdünger im
Griff, je mehr wir daran herummachen, desto weniger
haben wir sie im Griff. Ich bitte Sie, diesen Vorstoss klar
abzulehnen. Wir Bauern dürfen nicht zum Spielball von
Splittergruppen werden.

König. Wenn ich heute nicht im Rat wäre, würde ich
zuhause «bschütte», auch ohne Bulletin. Die FDP-Fraktion

lehnt die Motion ab. Es ist schwierig, etwas zu reglementieren,

das für alle Regionen gültig sein soll. Wir dürfen
unserem Landwirtschaftsdirektor vertrauen, der in
Sachen Umweltschutz von sich aus versucht, das zu
realisieren, was möglich ist. Die heutigen Informations-,
Überwachungs- und Bestrafungsgrundlagen genügen
weitaus. Wir lehnen den Vorstoss ab.

Strahm. Ich sprach hier schon oft über das Ausführen
von Hofdünger im Winter. Nach dem Bundesgerichtsurteil

von Sempach aus dem Jahre 1985 ist das Ausbringen

von Gülle während der Winterzeit verboten. Ich
weiss, dieses Verbot ist dort schwierig einzuhalten, wo
der Lagerraum für Gülle nicht ausreicht. Dieses Verbot
muss aber mittelfristig im Kanton Bern durchgesetzt
werden.
Der Vorschlag von Grossrat Fluri ist zu bürokratisch. Er
schlägt einen Kompromiss vor: Es soll Zeiten geben, zu
welchen man austragen kann, und Zeiten, zu welchen
man nicht austragen kann. Im Winter wächst wegen der
tiefen Temperatur nichts. Die Gülle, die vor Mitte März
ausgetragen wird, geht in den Boden, das Nitrat als
hochlösliches Salz bis ins Grundwasser. Darum hat es
keinen Sinn, Zeiten festzulegen, zu welchen man Gülle
austragen darf, und Zeiten, zu welchen das verboten ist.
Das Ziel von Herrn Fluri ist gut, der Vorschlag ist aber
falsch und bürokratisch. Wir müssen uns immer fragen,
welcher Aufwand des Staates zum Ziel führt, welcher
Aufwand sich lohnt. Hier scheint mir der Aufwand zu

gross zu sein, ich lehne den Vorstoss ab, weil das Mittel
falsch ist. Das Ziel, dass im Winter keine Gülle ausgetragen

werden darf - ich sage das als Gegner dieses Vor-
stosses -, muss aufrechterhalten werden. Ich erinnere
Sie an den Jahresbericht des Kantonschemikers. Trotz
allen Bekenntnissen für den Umwelt- und Gewässerschutz

nimmt die Konzentration von Nitrat im
Grundwasser zu, auch die Zahl der Quellen im Mittelland, die
stillgelegt werden müssen, nimmt zu. Diese Entwicklung

darf nicht weitergehen.
Ich beantrage Ablehnung der Motion.

Siegenthaler, Landwirtschaftsdirektor. Der
Regierungsrat hat Verständnis, dass jemand, der nicht direkt
in der Landwirtschaft tätig ist, aber in guter Absicht
etwas für unsere Umwelt tun will, auf die Idee kommt, eine
Information, ein Bulletin herauszugeben, um Unfälle
beim Ausführen von Gülle weitgehend zu verhindern.
Zwei Gründe führten den Regierungsrat dazu, die
Motion abzulehnen.
Erstens: Der Kanton Bern ist ein sehr vielfältiger Kanton.
Es ist fast nicht möglich, ein Güllebulletin herauszugeben,

das auch nur einigermassen die Verschiedenartigkeit
der Regionen berücksichtigt. Ein anderer Aspekt

betrifft die Frage der Verantwortung. Wenn wir in einem
solchen Güllebulletin am Radio oder sogar am Fernsehen,

wie in der Motion erwähnt wird, sagen, der
Zeitpunkt sei günstig, um Gülle auszuführen, das Wetter
sich aber anders entwickelt und es plötzlich nicht mehr
günstig ist, dann stellt sich die Frage der Verantwortung.
Das Problem stellt sich hier anders als beim Lawinenbulletin,

jeder ist selbst verantwortlich dafür, ob er in eine
Lawine kommt oder nicht. In unserem Fall könnten
Dritte gefährdet werden.
Das ist der zweite wichtige Ablehnungsgrund. Die
Eigenverantwortung muss beim Bauern bleiben. Unter Umständen

könnten die Gemeinden vermehrt Verantwortung
übernehmen. Hier wäre ein Anwendungsgebiet für die
Gemeindeautonomie, über die wir gestern sprachen.
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In den letzten zwei Jahren gingen die Bachverschmutzungen

und Fischvergiftungen durch Gülle stark zurück.
Wir stellen das mit Genugtuung fest, ohne damit das
Problem verharmlosen zu wollen. Dies ein weiterer
Grund, die Motion abzulehnen. Und ein letzter: Die
Landwirtschaftsdirektion hat die Absicht, vermehrt in
der Fachpresse, vielleicht sogar in einem Merkblatt, auf
diese Schwierigkeiten hinzuweisen und zu informieren,
wieviel Gülle der Boden aufnehmen kann, wann man
düngen soll und wie stark. Damit kommen wir dem Mo-
tionär sicher entgegen und erweisen uns des Vertrauens
in den Landwirtschaftsdirektor - Herr König sprach
davon - auch im Bereich der Hofdünger für würdig.

Abstimmung
Für Annahme der Motion Minderheit
Dagegen Mehrheit

353/88

Motion Schmitz — Umweltschonendes Versuchsund

Ausbildungszentrum in Aarwangen

Wortlaut der Motion vom 24. November 1988

Mit verschiedenen parlamentarischen Vorstössen
wurde immer wieder auf die grosse Bedeutung und auf
die Notwendigkeit einer objektiven und gründlichen
Aus- und Weiterbildung im Bereich einer umweltschonenden

Landwirtschaft hingewiesen. Diese Anliegen,
die an sich nie bestritten waren, sind heute wichtiger
denn je.
Der Kanton Bern hätte nun, wie bereits aus der Antwort
auf das Postulat Stephanie Baumann hervorgeht, die
einmalige Gelegenheit, auf dem Gutsbetrieb und in den
Gebäuden des ehemaligen Knabenheims Aarwangen
ein solches Demonstrations- und Ausbildungszentrum
zu errichten.
Die nahegelegene Land- und Hauswirtschaftliche
Schule Waldhof könnte mit ihrer bestehenden
Infrastruktur eine kostengünstige und effiziente Verwaltung
eines derartigen Zentrums übernehmen. Durch diese
Massnahme wäre es möglich, in nützlicher und sinnvoller

Frist die Voraussetzungen zu schaffen, um die
umweltschonende Bewirtschaftung unseres Bodens wirksam

zu fördern. Es ist eine wichtige Aufgabe unseres
Kantons, auch in dieser Richtung voranzugehen.
Der Regierungsrat wird beauftragt:
Ein Versuchs- und Ausbildungszentrum für umweltschonende

Landwirtschaft in Aarwangen zu schaffen.

(17 Mitunterzeichner/innen)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
1. März 1989

Der Regierungsrat ist aufgrund des Postulates 101/87
von Grossrätin Stephanie Baumann (überwiesen in der
Mai-Session 1987) beauftragt, die Einrichtung eines
Zentrums für ökologische Landwirtschaft im ehemaligen

Knabenheim Aarwangen zu prüfen. Zu diesem
Zweck wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese wird
der Landwirtschaftsdirektion in der ersten Jahreshälfte
1989 einen Bericht mit verschiedenen Varianten für ein
ökologisches Zentrum vorlegen (Schwergewicht entweder

auf integrierter oder auf biologischer Produktion).
Es lässt sich schon heute sagen, dass das Areal des
ehemaligen Knabenheimes für ein solches Zentrum sehr

gut geeignet wäre. Freilich ist anzunehmen, dass ein
Zentrum einmalige Einrichtungskosten und jährliche
Betriebskosten je in Millionenhöhe erfordern dürfte.
Diese Aufwendungen könnten nicht kompensiert werden.

Der Regierungsrat ist nach wie vor bereit, die Schaffung

eines ökologischen Zentrums zu prüfen. Er beantragt

deshalb die Überweisung auch dieses Vorstosses
als Postulat. Da noch zu viele Fragen um die künftige
Verwendung des ehemaligen Knabenheims offen sind (unter

anderem die Beanspruchung durch die Fürsorgedirektion),

lehnt der Regierungsrat die verpflichtende
Form der Motion jedoch ab.
Antrag: Annahme als Postulat.

Schmitz. Ich reichte meine Motion aus folgendem
Grund ein. Vor dreieinhalb Jahren legte man das
Knabenheim in Aarwangen still. Wenn der Kanton Bern wirklich

sparen will, sollte man die kantonalen Betriebe, die
momentan ungenützt sind, wieder brauchen und positiv
nützen. Die Bevölkerung in unserer Region ist über die
zögernde und inaktive Haltung der Regierung erbost.
Die Land- und Hauswirtschaftliche Schule Waldhof wäre
an einer Angliederung dieses Betriebes interessiert, um
dort unter dem Patronat der Landwirtschaftlichen
Schule Langenthal ein Zentrum für integrierten Landbau

zu schaffen. Man möchte nicht grosse Kosten
verursachen, wie der Regierungsrat befürchtet, sondern eine
einfache Lösung finden.
Weil momentan eine Kommission die Verwendungsmöglichkeiten

dieses Knabenheims prüft, bin ich bereit,
meinen Vorstoss in ein Postulat umzuwandeln. Ich
danke dem Landwirtschaftsdirektor dafür, dass er diese
Frage angehen will und uns zu gegebener Zeit orientieren

wird.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates Mehrheit

056/89

Motion Baumann Ruedi -Agrarkreditwesen,
Reorganisation

Wortlaut der Motion vom 20. Februar 1989

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat die
rechtlichen Grundlagen vorzulegen, mit dem Ziel, die
Bernische Stiftung für Agrarkredite (BÄK) aufzuheben.
Das Agrarkreditwesen ist in einer Abteilung der
Landwirtschaftsdirektion mit dem Meliorationswesen
zusammenzufassen.
Begründung : Das Verfahren bei der Gewährung von
Beiträgen (Meliorationsamt) und Darlehen (Investitionskredite,

BÄK) bei landwirtschaftlichen Strukturverbesse-
rungsmassnahmen ist aus organisatorischen Gründen
wenig effizient. Der Staat Bern bezahlt die Verwaltungskosten

der BÄK vollumfänglich, ohne aber entsprechende

Kontroll- und Aufsichtsfunktionen wahrzunehmen.

Die Rechnungsführung der BÄK ist unübersichtlich.
Die BÄK schöpft die verfügbaren Bundesmittel

nicht vollumfänglich aus, obschon in der bernischen
Landwirtschaft ein grosser Investitionskreditbedarf
vorhanden wäre.

(8 Mitunterzeichner/innen)
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Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
3. April 1989

Die am 19. Dezember 1986 eingereichte und am 17.

Februar 1987 vom Grossen Rat überwiesene BUK-Motion
verlangt eine Totalrevision des Einführungsgesetzes
zum Bundesgesetz über Investitionskredite und
Betriebshilfe in der Landwirtschaft (EG z IBG). Als
Revisionspunkte besonders zu beachten sind dabei:

- die Organisationsform der Bernischen Stiftung für
Agrarkredite (BÄK)

- die Kontrolle
- klare Kompetenznormen zur Beanspruchung von

Bundesdarlehen
- gesetzliche Grundlagen für kantonale Investitionskredite.

Die verlangte Totalrevision ist bisher nicht an die Hand
genommen worden, da die Revision des IBG vpm Bund
erst auf 1992 erfolgen wird und wesentliche Änderungen

gegenüber heute zu erwarten sind. Eine Revision
des EG im jetzigen Zeitpunkt wäre weder sinnvoll noch
effizient.
Im Rahmen der Effizienz- und Effektivitätssteigerung in
der Verwaltung hat die Landwirtschaftsdirektion ein Effi-
sta-Teilprojekt «BÄK» zur Überprüfung der
Organisationsstruktur vorgesehen. Mit der Detailanalyse, für die
der Beizug eines externen Experten vorgesehen ist, soll
möglichst noch in diesem Jahr begonnen werden. Damit

ist aufgezeigt, dass einerseits vom Grossen Rat
bereits ein Auftrag in Richtung des vorliegenden Vorstos-
ses erteilt und andererseits der Wille für Abklärungen
besteht. Der Motionär verlangt konkret die Ausarbeitung

rechtlicher Grundlagen mit dem Ziel, die BÄK als
Stiftung aufzuheben und das Agrarkreditwesen mit dem
Meliorationswesen zusammenzufassen.
Die Eingliederung der heutigen BÄK in das kantonale
Meliorationsamt (KMA) mag eine mögliche Variante
sein, es sind aber sehr wohl auch noch andere Lösungen
denkbar oder sogar naheliegender. Eine davon könnte
durchaus auch die Weiterführung der BÄK in ähnlicher
Form wie heute sein (evtl. Trennung Fachbereich/Finanzen).

Immerhin darf festgehalten werden, dass sich die
Institution BÄK bisher gut bis sehr gut bewährt hat.
Auch bezüglich Effizienz darf der BÄK ein gutes Zeugnis
ausgestellt werden, wohlwissend, dass auch mit Blick
auf die Tätigkeiten des KMA und der landwirtschaftlichen

Beratung gewisse Rationalisierungsmöglichkeiten
vorhanden sein dürften (daher ja auch das Effista-Pro-
jekt). Es wäre jedoch falsch, von der Annahme auszugehen,

das Subventions- und Investitionskreditwesen
Messe sich vollständig zusammenfassen und vereinfachen,

stützen sie sich doch auf voneinander völlig
unabhängige bundesrechtliche Grundlagen ab. Auch die
Zielsetzungen und Aufgaben dieser beiden Strukturverbes-
serungsmassnahmen sind recht unterschiedlich. Im
Bereich der Finanzen (Bilanzsumme über 250 Mio. Franken)

und der Rechnungsführung sind Verbesserungs-
massnahmen und allenfalls neue Lösungen zu prüfen.
Was die Verwaltungskosten der BÄK betrifft, werden
diese vom Staat (von Gesetzes wegen) übernommen
und -entgegen der Bemerkung des Motionärs-sowohl
vom Bund als auch vom Kanton die entsprechenden
Kontroll- und Aufsichtsfunktionen wahrgenommen. So
ist der Landwirtschaftsdirektor im Stiftungsrat vertreten
und an den Sitzungen nimmt in der Regel auch noch ein
Mitarbeiter der Landwirtschaftsdirektion teil. Die
Jahresrechnung wird jeweils vom Rechnungsführer der
Landwirtschaftsdirektion überprüft.

Die Feststellung schliesslich, dass die BÄK die verfügbaren
Bundesmittel nicht vollumfänglich ausschöpfe, trifft

nur (teilweise) auf das Jahr 1981 zu (wegen zu enger
Begrenzung des Kassenbestandes beim Bund für den
Abruf). Seither hat die BÄK alle verfügbaren Bundesmittel
restlos ausgeschöpft, im Gegenteil, der ausgewiesene
Bedarf konnte vom Bund nicht mehr vollumfänglich
befriedigt werden.
Antrag: Annahme als Postulat

Baumann Ruedi. Die Investitionskredite in der
Landwirtschaft wurden sehr wichtig und zentral. Allein im
Kanton Bern haben wir eine Kreditsumme von rund 200
Mio. Franken, die als fonds de roulement immer wieder
eingesetzt werden kann. Die Investitionskredite werden
in Form von Darlehen gesprochen, die man im Bereich
der Landwirtschaft immer wieder gewähren kann.
Gesamtschweizerisch sind Bundesmittel von 1,27 Mrd.
Franken im Umlauf. Der Anteil des Kantons Bern an der
schweizerischen Landwirtschaft beträgt ein Fünftel,
genau 21 Prozent der Haupterwerbsbetriebe. Von den 1,27
Mrd. Franken stehen dem Kanton mit den 211 Mio. Franken

aber nur 16 Prozent zur Verfügung. Der Kanton Bern
schöpfte in den letzten Jahrzehnten seinen Anteil an
Investitionskrediten beim Bund nicht aus, auch wenn das
in der Antwort des Regierungsrates wieder behauptet
wird. Der Bund nimmt immer eine Vorzuteilung vor,
reserviert aber für die aktiven Kantone etwa einen Drittel
der Summe, die er diesen Kantonen später noch zur
Verfügung stellen kann. Der Kanton Bern gibt sich allzu
bundestreu und verzichtet so auf etwa 50 Mio. Franken, die
laufend als Investitionskredite im Kanton eingesetzt werden

könnten. Dieses Geld steht jetzt andern Kantonen
zur Verfügung, die im Bereich der Darlehen-es geht hier
nur um Darlehen, nicht um Beiträge à fonds perdu - viel
grosszügiger vorgehen.
Zweitens zur Effizienz der Bernischen Stiftung für
Agrarkredite (BÄK). Wenn ein Bauer einen Stall sanieren will,
muss er das in der Regel zusammen mit einem Betriebsberater

einer landwirtschaftlichen Schule vorberaten
und ein Konzept ausarbeiten. Zur Beurteilung des
Projektes sollte eigentlich ein Zuständiger einer
Subventionsbehörde genügen. Das ist leider nicht der Fall.
Zuerst kommt ein Vertreter des kantonalen Meliorationsamtes,

das Beiträge gewähren kann. Bei einer grösseren
Stallsanierung muss zusätzlich ein Vertreter des
eidgenössischen Meliorationsamtes den Fall prüfen. Weiter
kommt ein Vertreter der Bernischen Stiftung für
Agrarkredite; übersteigt der beantragte Kredit 75000 Franken,
muss wieder ein Vertreter des Bundes die Sache
begutachten. Der Bauer muss sich neben dem Betriebsberater
mit fünf Beamten herumschlagen, wenn er ein Darlehen
für eine Stallsanierung beantragt. Das ist nicht effizient
und könnte verbessert werden.
Die Gelegenheit ist jetzt günstig, deshalb reichte ich
meine Motion ein. Der Verwalter oder Direktor der Bernischen

Stiftung für Agrarkredite wird demnächst pensioniert.

Es wäre verfehlt, jetzt einen neuen Verwalter zu
wählen, weil die Angelegenheit offen ist. Die BUK
reichte schon 1986 eine entsprechende Motion ein und
verlangte eine Reorganisation. Es ist nicht angängig,
wie die Regierung vorschlägt, bis 1992 zu warten, weil
der Bund dann das Agrarkreditwesen revidieren wolle.
Diese Revision ist geplant, vermutlich verlängert der
Bund aber nur die bisherige Regelung. Die Argumentation

des Regierungsrates ist nicht annehmbar. Man kann
doch nicht die ganze Gesetzgebung im Kanton Bern aufs
Eis legen, nur weil beispielsweise 1992 die EG-Liberali-
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sierung kommt, und bis dann grundsätzlich nichts mehr
machen.
Die Stiftung für Agrarkredite kann relativ autonom arbeiten.

Ich behauptete schon früher, die Überwachung und
Kontrolle genüge nicht, als damaliger Landwirtschaftssekretär

machte ich schlechte Erfahrungen. Die Gehälter
der Angestellten der Stiftung für Agrarkredite - ich will
niemandem nahetreten-orientieren sich eher am
Bankgewerbe als an der bernischen Besoldungsordnung.
Das nur als kleines Beispiel. Die BÄK veröffentlicht jährlich

einen glänzenden Jahresbericht; ich bemühte mich
immer, eine Übersicht über die verschiedenen dort
aufgeführten Konten zu erhalten. Die Bernische Stiftung für
Agrarkredite ist historisch gewachsen, sie entstand aus
der Bauernhilfskasse. Inzwischen entwickelte sie sich zu
einer komplizierten Organisation mit diversen Konten.
Ich wage hierzu behaupten, dass die Mitglieder des
Stiftungsrates keine Übersicht über die verschiedenen Konten

haben. Ich will niemandem nahetreten und
behaupte nicht, etwas sei nicht in Ordnung. Die Ausführungen

des Jahresberichtes sind aber nicht mehr übersichtlich,

das Wesentliche kann ihnen nicht entnommen werden.

Ich verlange eine Überprüfung der Organisationsform
der BÄK und schlage vor, die Stellen, die über Struktur-
verbesserungsmassnahmen, Beiträge und Kredite
entscheiden, in einer Abteilung der Landwirtschaftsdirektion

zusammenzufassen. Man soll nicht alle diese Stellen

dem Meliorationsamt unterstellen, dagegen hätte
auch ich Bedenken. Man könnte eine Stelle «Strukturbe-
reinigungsmassnahmen» schaffen, so wüsste der
Bauer, wer im Kanton Bern für was zuständig ist. Gerade
vorhin telefonierte mir ein Kleinbauer aus dem Berggebiet,

der grosse Schwierigkeiten mit der kantonalen
Stelle für Agrarkredite hat. Diese sagt, der Bund wolle
nicht; wir sprachen daraufhin mit dem Bund, der
versicherte, er wolle schon, der Kanton aber nicht. Ich werde
diese Namen dem Landwirtschaftsdirektor übergeben.
Neuerungen sind nötig, der Zeitpunkt ist jetzt günstig.
Ich bitte Sie, die Motion zu überweisen.

von Känel. Die SVP-Fraktion lehnt die Motion Baumann
ab, sie würde auch ein Postulat ablehnen. Herr
Baumann will die BÄK dem Meliorationsamt angliedern.
Wir möchte diese Institution, die organisch gewachsen
ist, nicht verstaatlichen. Wir sehen in der vorgeschlagenen

Massnahme keine Verbesserung, weil das Subventions-

und Investitionswesen bundesrechtlich auf
andern Grundlagen beruht. Herr Baumann sprach von den
fünf Vertretern der verschiedenen Ämter, die auf den
Bauernhof kommen, und möchte eine Vereinfachung.
Einerseits müssen aber die Meliorationskredite geprüft
werden, andererseits die Investitionskredite. Das sind
zwei verschiedene Dinge, es muss getrennt vorgegangen

werden. Der Vorschlag von Herrn Baumann ändert
daran nichts.
Für Herrn Baumann ist dieses Vorgehen umständlich.
Ich verstehe ihn zum Teil, daran ist aber nicht die BÄK
schuld. Wenn jemand bauen will, erhält er ein Merkblatt,
auf welchem beschrieben wird, wie vorzugehen ist.
Zuerst muss der Betriebsberater kommen und ein Projekt
ausgearbeitet werden, welches der BÄK und dem
Meliorationsamt vorgelegt werden muss. Der ganze Ablauf
dauert zweieinhalb Jahre, das ist einfach so, ich erlebte
es selbst. Einige Leute meinen, wenn sie etwas bauen,
müsse es sofort fertig sein. Es ist ein langer Weg, der
nicht leicht geändert werden kann.

Herr Baumann stösst sich daran, dass der Kanton die
Verwaltungskosten der BÄK bezahlt. In ihrer Antwort
weist die Regierung auf die eindeutigen rechtlichen
Grundlagen hin. Der Kanton nimmt auch die Kontrolle
über die BÄK wahr. Der Verwalter der BÄK forderte selbst
1982 die Finanzkontrolle an. Nicht weil er seiner Sache
nicht sicher gewesen wäre. Er wollte eine Kontrolle, weil
vorher die Finanzkontrolle die BÄK nie kontrollierte.
Diese Tatsache spricht für die BÄK. Der Motionär sagt
weiter, die Rechnungsführung sei unübersichtlich. Zwei
Mandatsträger des Revisionsverbandes und der
Kantonalbank prüfen die Rechnung. Sie wird nachher auch
von der Landwirtschaftsdirektion geprüft und vom kleinen

und grossen Stiftungsrat kontrolliert. Nicht jede
Rechnung wird so genau unter die Lupe genommen wie
diejenige der BÄK. Einmal mehr behauptet Herr
Baumann, die Bundesmittel würden nicht ausgeschöpft. Er
bestreitet die Aussage der Regierung, die Bundesmittel
würden seit 1981 ausgeschöpft. Ich informierte mich
selbst. Die Regierung hat recht, die Mittel wurden voll
ausgeschöpft.
Die BUK-Motion verlangt von der Regierung eine
Totalrevision in diesem Bereich. Ein EFFISTA-Teilprojekt zur
Überprüfung der Organisationsstruktur der BÄK ist
vorgesehen. Das genügt doch und entspricht auch den
Forderungen von Herrn Baumann; man wird sicher etwas
ändern. Ein Vorstoss in dieser Sache scheint der SVP-
Fraktion überflüssig zu sein. Ich bitte Sie, den Vorstoss
sowohl als Motion wie als Postulat abzulehnen.

Kurath. Im Namen der CVP-Fraktion und aus meiner
beruflichen Tätigkeit heraus bitte ich Sie, der Motion nicht
zuzustimmen. Gegen ein Postulat hätten wir an sich
nichts, die Überprüfung der Organisation der BÄK ist
auch aufgrund der BUK-Motion nötig.
Die kantonalen Agrarkreditstellen, die wir heute in allen
Kantonen mit Ausnahme von Baselstadt haben, erfüllen
die Funktion von Spezialbanken, die ganz gezielt gebundene

Kredite unter ganz bestimmten Voraussetzungen
zu ganz bestimmten Bedingungen abgeben. Eine solche
Institution gehört nicht in die Verwaltung. Die von der
BÄK eingesetzten Gelder sind in erster Linie Bundesgelder,

die der Kanton an die einzelnen Stellen treuhänderisch

weiterleitet. Darum sah der Gesetzgeber seinerzeit,

als man 1962 das IVG schuf, diese Möglichkeit vor.
Obwohl der Bund die Gelder dem Kanton gibt, soll der
Kanton Stellen schaffen können, die ausserhalb der
Verwaltung stehen, weil diese Aufgabe nicht unbedingt
eine Verwaltungsaufgabe ist. Der Gesetzgeber liess
allerdings die Möglichkeit offen, dass auch Verwaltungsstellen

diese Kredite einsetzen können. Alle grossen
Kantone, für die es sich lohnte, schufen eine eigene
Institution ausserhalb der Verwaltung. Einzig im Kanton
Bern ist diese Institution eine Stiftung, in andern Kantonen

wurden Genossenschaften gegründet. In den
Kantonen, in welchen der Umfang dieser Kreditstellen klein
ist, in den kleinen Kantonen also wie beispielsweise Ob-
walden, integrierte man sie aus praktischen Gründen in
die Verwaltung. Mit der Überweisung der Motion würden

wir ausscheren und uns in einen Gegensatz zu allen
grossen Kantonen der Schweiz stellen.
Die Zusammenarbeit mit dem Meliorationsamt stellt ein
Problem dar, wir haben das gleiche Problem auch auf
Bundesebene. Die Beispiele von andern Kantonen
zeigen aber, dass es eine organisatorische Frage ist und
gelöst werden kann. Darum sind wir mit einer Überprüfung

dieses Problems und dem Postulat einverstanden.



408 10. Mai 1989 Landwirtschaft

Herr Baumann, man kann nicht sagen, der Kanton Bern
verzichte auf Millionen von Bundesgeldern. Der Bund
hat zuwenig Mittel, die er zuteilen kann, er muss also
nach Bedarf zuteilen, alle müssen Abstriche machen.
Deshalb erhält der Kanton Bern nicht soviel Mittel, wie
er gerne möchte. Der Rückstand auf die andern Kantone
hängt damit zusammen, dass man, entsprechend bernischer

Tradition, die Sache etwas langsam anging. Ich
weiss das, weil ich damals beruflich mitten in diesen
Diskussionen stand. Der Bund wird mit der Revision des
IVG nicht mehr allzu lange zuwarten. Die Botschaft ist
fertig, sie soll noch dieses Jahr dem Parlament zugewiesen

werden.

König. Ich will die schon geäusserten zutreffenden
Überlegungen nicht wiederholen. Die FDP-Fraktion
bestreitet eine anpassende Revision nicht. Weil wir aber
wissen, dass in nächster Zeit wesentliche Änderungen
von Bundesseite anstehen, möchten wir zuwarten und
nicht schon jetzt blitzartig vorgehen. Wir lehnen deshalb
die Motion und allenfalls auch das Postulat ab.

Siegenthaler (Oberwangen). Die BÄK als solche ist
sicher ein wichtiges und wirksames Instrument für uns
alle. Sie schöpfte aber in den vergangenen Jahren nicht
die vollen Mittel aus. Diese Situation verbesserte sich
zwar in letzter Zeit etwas, es wäre aber wesentlich mehr
möglich gewesen. Wir müssen versuchen, vom Bund
mehr Mittel zu erhalten. Andere Kantone profitieren so
zu Ungunsten unseres Kantons. Deshalb sollten wirdem
Postulat zustimmen.

Baumann Ruedi. Ich bin bereit, die Motion in ein Postulat

umzuwandeln. Der Landwirtschaftsdirektor
versicherte mir, man werde im Moment keinen neuen BAK-
Direktor wählen, da die EFFISTA-Untersuchung jetzt
beginne. Er sagte, die neuen Mittel würden jetzt tatsächlich
mehrheitlich dem Kanton Bern zugeteilt.
Wer das Postulat ablehnt, möchte wahrscheinlich auch
den 1986 erteilen BUK-Auftrag aufheben, die BÄK zu
überprüfen und neue Organisationsformen ins Auge zu
fassen. Ich bitte Sie, wie es auch die Regierung
empfiehlt, dem Postulat zuzustimmen.

Siegenthaler, Landwirtschaftsdirektor. Dem ersten
BUK-Bericht konnten wir entnehmen, dass die BÄK als
segensreiches und gutes Unternehmen in der
bernischen Landwirtschaft und der bernischen Wirtschaft
allgemein gilt. An dieser Aussage will ich keine Abstriche
machen, auch wenn gewisse Formen vielleicht überprüft

werden müssen. Darum wollen wir in den nächsten

Tagen eine Detailanalyse in Auftrag geben, die
entsprechenden Vorbereitungen sind getroffen. Wir wollen
prüfen, ob wir die Organisation der BÄK, eine Art
halbstaatliche Institution, effizienter gestalten können.
Vielleicht können gewisse Bereiche abgetreten, dafür
andere Bereiche besser bearbeitet werden. So oder so, mit
oder ohne Motion, hätten wir etwas unternommen.
Darum darf man den Vorstoss als Postulat annehmen.
Zum Vorwurf, wir hätten diese Gelder nicht ausgenützt.
Ich weise ihn, was die letzten Jahre betrifft, ganz klar
zurück. Der Verwalter der BÄK schöpfte die Gelder in den
letzten Jahren aus. Der Rückstand, den wir haben - Herr
Kurath wies darauf hin -, stammt noch aus den sechziger

Jahren, wir holen ihn langsam auf.
Ich bestätigte vorhin Herrn Baumann, man werde keinen
Direktor wählen. Dem BÄK steht kein Direktor vor,
sondern ein Verwalter. Auch in Zukunft wird ein Verwalter

die BÄK, oder wie die Institution heissen wird, leiten. Ich
bitte Sie, dem Postulat im Sinne unserer Antwort
zuzustimmen.

Präsident. Herr Baumann wandelt seinen Vorstoss in
ein Postulat um.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates 56 Stimmen
Dagegen 58 Stimmen

058/89

Motion Seiler — Kantonales Einführungsgesetz
zum eidgenössischen Tierschutzgesetz

Wortlaut der Motion vom 21. Februar 1989

Der Regierungsrat wird beauftragt:
1. Dem Grossen Rat umgehend den Entwurf für ein
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz vom 6.März 1979
über den Tierschutz vorzulegen.
2. In diesem Gesetz ein Beschwerderecht für
Tierschutzorganisationen (Verbandsbeschwerde) gegen
Entscheide der Gesundheitsdirektion (Tierversuche) und
des Verterinäramtes (Tierhandel, Tierhaltung und
Veranstaltungen mit Tieren) vorzusehen.
Begründung:
- Der Vollzug des eidgenössischen Tierschutzgesetzes
vom 9. März 1979 und der dazugehörigen Tierschutz
Verordnung vom 27. Mai 1981 obliegt den Kantonen, sie
haben die erforderlichen Ausführungsvorschriften über
Organisation und Verfahren zu erlassen.

- Das am 10. Mai 1984 vom Grossen Rat verabschiedete
kantonale Einführungsgesetz wurde in der Volksabstimmung

vom 11. März 1985 zweifellos wegen dem Fehlen
der Verbandsbeschwerde verworfen (zirka 93000 Nein-
gegen 86000 Ja-Stimmen).
- Bereits bei der Begründung und Beratung meiner Motion

vom 2. Mai 1988 in derselben Sache (M 134/88) habe
ich darauf hingewiesen, dass aus staatspolitischen
Gründen der Vollzug des 1985 manifestierten Volkswillens

nicht weiter verzögert werden darf.

- Der Regierungsrat begründete seinen ablehnenden
Antrag vom 6. Juli 1988 mit dem Hinweis, der Bundesrat
werde dem eidgenössischen Parlament «dem Vernehmen

nach» im Frühjahr 1989 einen Gegenvorschlag zu
der am 30.Oktober 1986 eingereichten «Eidgenössischen

Volksinitiative zur drastischen und schrittweisen
Einschränkung der Tierversuche (Weg vom Tierversuch!)»

unterbreiten.
- Nun hat der Bundesrat vorige Woche entgegen der
Annahme des Regierungsrates beschlossen, auf einen
Gegenvorschlag zu verzichten. Damit hat sich der
Sachverhalt seit der Debatte vom 31. August 1988 (Tagblatt
des Grossen Rates, Seiten 824 - 834) in materieller
Hinsicht wesentlich geändert. Eine Regelung auf eidgenössischer

Ebene steht nun nicht mehr «unmittelbar
bevor», wie dies der Regierungsrat in seiner Stellungnahme

vom 6. Juli 1988 erklärte, sondern wird kaum vor
1995 realisiert.

(27 Mitunterzeichner/innen)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
3. April 1989

1. Mit dem Verzicht des Bundesrates, einen Gegenvorschlag

zur Initiative «Zur drastischen und schrittweisen
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Einschränkung der Tierversuche (Weg vom Tierversuch!)»

zu entwerfen, hat sich die Sachlage nach
Meinung des Regierungsrates nicht wesentlich verändert.
Zum einen liegt der Entscheid, ob die Initiative mit oder
ohne Gegenvorschlag unterbreitet werden soll, nicht
beim Bundesrat, sondern beim eidgenössischen
Parlament. Es steht somit noch keineswegs fest, dass die
Initiative ohne Gegenvorschlag unterbreitet bzw. eine
Bundesregelung verzögert wird, wie der Motionär
annimmt. - Zum andern muss für das Vorgehen des Kantons

in erster Linie massgebend sein, dass auf eidgenössischer

Ebene in absehbarer Zeit (voraussichtlich 1991)
über eine Ergänzung der Bundesgesetzgebung mit
Verbandsbeschwerde- und -klagerechten für
Tierschutzorganisationen abgestimmt wird. Es wäre nach wie vor
nicht sinnvoll, auf den Abstimmungstermin hin eine
kantonale Regelung dieses Bereichs einführen zu wollen

(Beratung des Gesetzes im Grossen Rat 1990,
Inkraftsetzung frühestens 1991). Eine solche Regelung
müsste mit grosser Wahrscheinlichkeit unmittelbar
nach Inkrafttreten wieder abgeändert werden. Selbst für
den Fall, dass eidgenössische Vorschriften erst 1995 in
Kraft treten könnten, wie der Motionär annimmt, wären
kantonale Normen nur während einer kurzen
Zeitspanne von ca. drei Jahren anwendbar. Wie die Erfahrung

zeigt, ist eine neue Verfahrensorganisation indessen

erst nach einigen Jahren eingespielt. Eine «Berner
Lösung» wäre somit etwa dann eingeführt, wenn sie
zwecks Anpassung an die Bundesregelung revidiert werden

müsste. Das beantragte Vorgehen wäre daher auch
unwirtschaftlich und müsste zu Verwirrung führen. Die
Initiative der Tierschutzorganisationen auf eidgenössischer

Ebene hat zur Folge, dass mit gleichgerichteten
kantonalen Regelungen vernünftigerweise vorerst
zugewartet werden muss.
2. Das Anliegen der Tierschutzorganisationen nach
vermehrter Mitsprache und Mitbeteiligung wurde jedoch
ernstgenommen. Im Gespräch mit Vertretern dieser
Organisationen konnte ein Weg gefunden werden, um die
Tierschutzkreise besser am Vollzug zu beteiligen. Dieses
Ziel soll durch Bildung einer Fachkommission mit
namhafter Vertretung der Tierschutzorganisationen erreicht
werden. Eine solche Fachkommission kann auf dem
Verordnungsweg eingeführt werden. Die entsprechende
Ergänzung der kantonalen Einführungsverordnung wurde
bereits zur Vernehmlassung unterbreitet. Es ist vorgesehen,

die Änderungen Mitte Jahr in Kraft zu setzen. Der
Regierungsrat hält dafür, dass dieser Lösung eine
Chance eingeräumt werden sollte. Er beantragt daher,
die Motion abzulehnen.

Seiler. Einzelne von Ihnen ärgern sich, ich bin mir dessen

bewusst, dass dieses Thema schon wieder zur
Debatte steht, nachdem wir erst letztes Jahr über diese
Angelegenheit diskutiert haben. Artikel 104 der noch
geltenden Geschäftsordnung erlaubt, einen Vorstoss
erneut einzureichen, wenn sich seit der Behandlung die
Sachlage in materieller Hinsicht geändert hat. Die Sachlage

hat sich tatsächlich geändert.
Der Regierungsrat begründete damals seinen - wie er
sich ausdrückte - vorläufigen Verzicht auf ein kantonales
Einführungsgesetz zum eidgenössischen Tierschutzgesetz

mit einem Hauptargument, das heute nicht mehr
gelten kann. Die Regierung rechnete damals mit einem
Gegenvorschlag auf die auf eidgenössischer Ebene
eingereichte Initiative. Die Regierung schrieb: «Dem
Vernehmen nach ist die Ausarbeitung eines indirekten
Gegenvorschlages zur Initiative geplant. Vor diesem

Hintergrund erscheint es dem Regierungsrat derzeit
nicht als sinnvoll, ein kantonales Einführungsgesetz zu
erlassen.» In der Debatte, nachzulesen im Tagblatt,
stützte sich sowohl der Vertreter der ablehnenden SVP-
Mehrheit, Kollege Jungi, wie auch der Vertreter der
ablehnenden FDP-Minderheit auf dieses Argument. Es ist
daher ohne weiteres zulässig, heute noch einmal diese
Frage zu behandeln. Ich bitte Sie, das Anliegen ernsthaft
zu diskutieren und nicht formelle Gründe vorzuschieben,

um der Diskussion auszuweichen.
Im Februar verzichtete der Bundesrat, entgegen der
Annahme des Regierungsrates, auf einen Gegenvorschlag.
Zwei Gründe sprechen im wesentlichen für mein Anliegen:

ein ethischer und ein staatspolitischer Grund.
Zu den ethischen Gründen. Der Schutz des Tieres ist auf
die gleiche Ebene zu stellen wie die Gewährleistung der
Menschenrechte. Ich will damit nicht die Tiere
vermenschlichen. Ein Tier kann aber auch Freud und Leid
empfinden, ein Tier darf nicht unnötig geplagt werden.
Das müssen alle akzeptieren. Die Tiere dürfen nicht als
Ware, sondern müssen als Lebewesen behandelt werden.

Zu den staatspolitischen Gründen. Die bernischen
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gaben 1985 klar
zum Ausdruck, dass sie ein Einführungsgesetz zum
Tierschutzgesetz wollen. Die Debatte vor der Abstimmung
und das Abstimmungsresultat zeigten ebenso deutlich,
dass das Bernervolk den Tierschutzorganisationen ein
Beschwerderecht zuweisen will. Wer das heute nicht
wahrhaben will, hat entweder ein schlechtes Gedächtnis
oder ist ein schlechter Verlierer. Lesen Sie doch die
damaligen Zeitungsartikel und die Argumentation der
Referendumsbefürworter nach. Die freisinnige Partei
begründete ihre Neinparole zum damaligen Gesetz mit
dem Fehlen dieses Beschwerderechtes.
Der Grosse Rat sollte heute diese Angelegenheit wieder
aufnehmen und in Gang setzen. Die Argumentation in
der Antwort des Regierungsrates ist fadenscheinig.
Noch vor einigen Monaten sagte nämlich die
Landwirtschaftsdirektion in der Vorlage zum Vernehmlassungs-
verfahren für einen neuen Gesetzesanlauf unter anderem,

der Volkswille von 1985 müsse berücksichtigt werden,

der Gesetzesauftrag von 1985 erlaube nicht, weiter
zuzuwarten; wenn ein neues Gesetz mit der Verbandsbeschwerde

ausgestattet werde, seien später nur geringfügige

Anpassungen nötig, falls das Beschwerderecht auf
Bundesebene eingeführt würde. Heute wird in der
Antwort der Regierung das Gegenteil behauptet!
Noch ein Wort zur vorgesehenen Schaffung einer
Fachkommission. Die Landwirtschaftsdirektion schickte
diese Vorlage am Tag vor der Veröffentlichung meiner
Antwort in die Vernehmlassung. Die Tierschutzorganisationen

bekämpfen diese Fachkommission überhaupt
nicht, sie begrüssen sie als Schritt in die richtige
Richtung. Es geht in dieser Frage aber nicht entweder um die
Fachkommission oder das Einführungsgesetz mit
Beschwerderecht, wir brauchen beides, sowohl die
Fachkommission wie das Beschwerderecht. Die Tierschutzorganisationen

diskutieren über die Lancierung einer
Initiative. Es braucht nicht viel Phantasie, um abzusehen,
dass eine Initiative weniger ausgewogen wäre als ein
vom Grossen Rat erlassenes Gesetz. Deshalb ist es
sinnvoller, wenn wir selbst handeln, die Motion überweisen
und dem Regierungsrat den entsprechenden Auftrag
geben. Das aus ethischen Gründen den Tieren gegenüber

und aus staatspolitischen Gründen den Stimmbürgerinnen

und Stimmbürgern gegenüber.
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Jenni (Bern). Die freie Fraktion unterstützt den Vorstoss
als Motion. Die Regierung spielt nach wie vor ein trauriges

Spiel auf Zeit, selbst jetzt noch, da die Voraussetzungen,

die sie das letzte Mal aufführte, weggefallen sind.
Als wir damals über diese Frage diskutierten, sagte
man, eine Regelung stehe auf eidgenössischer Ebene
«unmittelbar bevor». Das wäre der Gegenvorschlag
gewesen, der unterdessen fallengelassen wurde. Jetzt
steht die eidgenössische Regelung nicht mehr unmittelbar

bevor, sondern sie komme «in absehbarerZeit»,
voraussichtlich 1991. Es soll also noch länger dauern. Dabei
ist gar nicht gesagt, dass auf eidgenössischer Ebene ein
taugliches Verbandsbeschwerderecht eingeführt wird.
Vielleicht wird die Regelung des Verbandsbeschwerderechtes

auch den Kantonen und ihrer Einführungsgesetzgebung

übertragen. Man verliert hier in jeder
Hinsicht Zeit, und das zu Lasten derTiere und des Tierschutzes.

Es ist lächerlich, wenn die Regierung schreibt, eine
neue Verfahrensorganisation brauche einige Jahre, um
sich einzuspielen. Die Verfahrensorganisation des
Beschwerderechtes von Verbänden und Gruppierungen
wurde grundsätzlich und prinzipiell in der Baugesetzgebung

geregelt. Die gleiche Regelung wurde im
Wasserbaugesetz übernommen, wir kennen sie auch in andern
Gesetzen, sie wird laufend in neue Gesetze eingebaut.
Zu dieser Regelung liegen schon klare Entscheide des
Verwaltungsgerichtes vor, in welchen geklärt wurde, wer
befugt ist, eine Verbandsbeschwerde zu ergreifen. Die
Voraussetzungen sind also vorhanden, es braucht nicht
Jahre, bis sich die Verfahrensorganisation einspielen
wird, sie ist längst eingespielt. Man kann diese gleiche
Regelung im Einführungsgesetz übernehmen, sie wird
sogleich funktionieren können.
Dass man versucht, mit einer Fachkommission die
Tierschutzorganisationen zu kaufen, mit einer Fachkommission,

die hinter verschlossenen Türen tagt und auf deren
Beschlüsse die Tierschutzorganisationen nur zum Teil
Einfluss haben, ist Teil der unsauberen Taktik. Die Arbeiten

dieser Fachkommission stellen keine Überprüfung
im Sinne einer Verbandsbeschwerde oder durch
unabhängige Stellen dar. Man muss der Taktik des
Regierungsrates klar entgegentreten, endlich dem Volkswillen

nachkommen, der sich in der Ablehnung des damaligen

Gesetzesentwurfes mehr als deutlich manifestierte,
und das Verbandsbeschwerderecht einführen. Als erster
Schritt muss die Motion Seiler überwiesen werden. Alles

andere ist traurig und eine beschämende Taktiererei
zu Lasten einer Kreatur, die sich nicht wehren kann. Ich
bitte Sie, die Motion zu überweisen.

Diem. Die EVP/LdU-Fraktion unterstützt das Anliegen
des Motionärs und bittet Sie, den Vorstoss zu überweisen.

Der Motionär führte die wichtigsten Gründe bereits
auf, ich muss sie hier nicht wiederholen. Was wir während

der Debatte im August 1988 festhielten, hat für uns
nach wie vor Gültigkeit. Es ist uns nach wie vor ein wichtiges

Anliegen, die Verbandsbeschwerde gesetzlich zu
verankern. Verzögerungen, die durch solche Beschwerden

allenfalls entstehen können, scheinen uns im
Bereich des Tierschutzes tragbar zu sein. Bei Tierschutzfragen

stehen wirtschaftliche Aspekte wirklich nicht im
Vordergrund. Der Bundesrat will in absehbarer Zeit dem
Parlament eine Ergänzung zum Tierschutzgesetz vorlegen.

Diese Tatsache zeigt, dass die heutige Tierschutzgesetzgebung

nicht vollkommen ist. In der Zeitfrage sind
wir allerdings nicht so optimistisch wie der Regierungsrat.

Wahrscheinlich wird es noch einige Jahre dauern,
bis dieses neue Gesetz vorliegt. Wenn die Kantone in

diesem Bereich vorangehen, könnte diese Frage beim
Bund sogar schneller behandelt werden, als wenn wir
alle auf eine Bundesregelung warten. Wir bitten Sie, die
Motion zu überweisen.

Kurt. Die SVP lehnt diese Motion einstimmig ab. Sie
teilt die Meinung der Regierung über diesen Vorstoss
vollumfänglich. Wir sehen nicht ein, warum man seit
dem letzten Jahr die Meinung geändert haben sollte,
umso mehr als die Regierung sich in der Zwischenzeit
vermehrt für den Tierschutzgedanken einsetzte.
DerTierschutz hatte bei uns immer einen hohen Stellenwert,

die SVP-Fraktion und vor allem ihre praktizierenden
Landwirte standen immer hundertprozentig hinter

dem Tierschutz. Ich praktiziere in einem der kleinsten
Ämter des Kantons, im Obersimmental. Es weist mehr
Grosstiere als Einwohner auf, nämlich über 10000
Stück. Die Tierhaltung in diesem Amt, abgesehen von
kleinen Ausnahmen, die man immer korrigieren kann,
ist gut bis sehr gut. Mühe habe ich dagegen manchmal
in der Kleintierpraxis. Ich könnte Ihnen viele Beispiele
falsch verstandener Tierliebe anführen. Der Tierschutzgedanke

wird oft in einer Form vertreten, der nicht
realistisch ist. Ein Beispiel, das mir ein Viehbesitzer aus der
Lenk kürzlich erzählte: Eine Touristin wanderte von der
Metsch her kommend an seinem Haus vorbei und fragte,
ob der Stall dort mit dem Vieh ihm gehöre. Er bejahte.
Sie sagte darauf, sie sei vom Tierschutz, es sei ja
schlimm, in diesem Stall seien die Tiere hinten und
vorne angebunden. Der Besitzer klärte die Frau dann
darüber auf, warum man den Schwanz eines Tieres mit
einer Schnur anbindet...
Bei aller Ehrfurcht vor der Kreatur Tier - auch ich stehe
voll hinter dem Tierschutzgedanken - dürfen wir die
Tiere nicht vermenschlichen. Wir dürfen den Sinn für
Proportionen nicht verlieren. Der heute im Kanton Bern
praktizierte Tierschutz ist gut, im Vergleich mit andern
Kantonen sogar sehr gut. Vom Ausland will ich jetzt nicht
sprechen. Vor allem wenn ich an Fernseh-oderZeitungs-
bilder denke von sogenannter «Menschenhaltung», darf
ich sicher auf den Sinn für Proportionen hinweisen.
Ich möchte Roland Seiler ersuchen, seine Motion
zurückzuziehen. Umso mehr, als die Regierung in der
Zwischenzeit einiges unternommen hat. Sie ist im Gespräch
mit den einschlägigen Kreisen und Vereinen des
Tierschutzes. Leute wie Herr Böhlen oder Frau Staub von
Thun, die vorher den Regierungsrat kritisierten, begrüs-
sen heute die Bildung einer solchen Fachkommission.
Diese Kommission soll beim Vollzug der gesetzlichen
Erlasse darauf achten, dass der Tierschutzgedanke noch
besser zum Tragen kommt. Ich habe volles Vertrauen in
die Fachkommission, die gebildet werden soll.

König. Vor noch nicht langer Zeit sprachen und
entschieden wir hier über diese Frage. Inzwischen wissen
wir auch, dass ergänzende Verbesserungen vorgesehen
sind. Die Fraktionsmehrheit erachtet es nicht als nötig,
die Diskussion über das Einführungsgesetz wieder
aufzunehmen. Die freisinnige Fraktion ist dafür, dass man
dagegen ist.

Beerli. Die Mehrheit der freisinnigen Fraktion ist dafür,
dass man dagegen ist, ich spreche jetzt für die Minderheit.

Ich bin an sich keine Befürworterin derVerbandsbe-
schwerde, sie stört einen manchmal sehr, sie hätte
eigentlich auch nicht ins Baugesetz gehört. Man muss
aber einen Unterschied machen zwischen dem heute
zur Diskussion stehenden Problem und den andern Fäl-
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len. In den andern Fällen hat der Beschwerte die
Möglichkeit, ein Rechtsmittel zu ergreifen, er hat die Möglichkeit,

jemanden zu beauftragen, für ihn ein Rechtsmittel
zu ergreifen. Beim Tierschutzgesetz ist es aber nicht so.
Das beschwerte Tier hat keine Möglichkeit, eine
Beschwerde zu ergreifen. Darum rechtfertigt sich hier eine
Verbandsbeschwerde.
Herr Kurt, ich bin überzeugt, dass in der Landwirtschaft
praktisch keine Verstösse gegen das Tierschutzgesetz
vorkommen und die Tierhaltung artgerecht und gut ist.
Ich sehe deshalb nicht ein - wenn es wirklich so ist -,
warum man sich vor einer Verbandsbeschwerde fürchten

sollte. Mit der Beschwerde will man eingreifen
können, wenn jemand zehn Hunde oder zwanzig Katzen in
einer Zweizimmerwohnung hält und es dort zu unhaltbaren

Zuständen kommt. Es geht hier nicht primär um
die Tierhaltung in der Landwirtschaft, sondern vor allem
auch um die schlechte Haltung von Haustieren durch
Private. Darum sollte sich die Landwirtschaft nicht gegen
die Verbandsbeschwerde wehren, sie ist nicht gegen die
Landwirtschaft gerichtet. Ich bitte Sie im Namen der
FDP-Minderheit, die Motion zu überweisen.

Jungi. Ich empfinde es als Zumutung, dass wir nach nicht
ganz einem Jahr über einen gleichlautenden Vorstoss
diskutieren müssen, nachdem wir damals vier praktisch
gleichlautende Vorstösse ablehnten. Ich muss deshalb
wiederholen, was ich schon letzten August sagte.
Ich sagte damals, wir wollten nicht alle zwei Jahre über
eine Tierschutzgesetzgebung abstimmen. Wir verunsichern

den Wähler, wenn wir das gleiche Thema immer
wieder aufgreifen. Wir fragten damals auch, ob wirklich
nur die Frage der Verbandsbeschwerde das Gesetz zu
Fall gebracht hatte. Ich kenne viele und namhafte Leute,
die gar kein Einführungsgesetz wollten, weil das
eidgenössische Tierschutzgesetz die Frage abschliessend
regelt. Aus diesen Gründen sollten wir als einzelner Kanton

nicht vorprellen, bevor eidgenössische Lösungen
auf dem Tisch sind. Ich danke dem Regierungsrat, dass
er trotz der damaligen Ablehnung nicht untätig geblieben

ist. Er unternimmt mit der geplanten Fachkommission

einen Schritt, der den Tierschutzorganisationen
offenbar passt. Es geht nicht an, ein Instrumentarium, das
noch gar nicht eingeführt wurde und das noch nicht
beweisen konnte, was es erreichen kann und will, an den
Pranger zu stellen und schlecht zu machen.
Ich danke dem Regierungsrat für seine klare Ablehnung
der Motion. Er soll den eingeschlagenen und richtigen
Weg auch weiterhin beibehalten. Ich bitte Sie, die
Motion ebenfalls abzulehnen.

Bigler. Wir diskutierten tatsächlich schon letzten August
über diese Frage. Man merkt aber, dass man nicht
stillhalten wird, bis man die Verbandsbeschwerde hat. Man
hat viel zu grosse Angst vor dieser Verbandsbeschwerde.

Sie würde letztlich nur das gegenseitige
Vertrauen fördern. Der allergrösste Teil von uns Bauern
muss nicht Angst haben vor der Verbandsbeschwerde.
Frau Beerli wies schon darauf hin. Ich wohnte jahrelang
in der Stadt und stellte dort krasse Verstösse gegen das
Tierschutzgesetz fest. Der Kanton soll in dieser Frage
ruhig vorprellen und die Verbandsbeschwerde einführen.
Die Vertreter der Tierschutzorganisationen werden
schauen kommen, man wird aber miteinander sprechen
können. Es ist doch besser, wenn sie sich an Ort und
Stelle überzeugen können, wie die Verhältnisse sind. So
entsteht gegenseitiges Vertrauen. Die Freie Liste empfiehlt

Ihnen, die Motion zu unterstützen.

Seiler. Ich bin froh und zweifelte nie daran, dass bei der
SVP der Tierschutzgedanke hochgehalten wird, wie
Kollege Kurt versicherte. Die Bauern - Frau Beerli sagte es
schon - müssen sich nicht vor einem Tierschutzgesetz
fürchten. Ich gehe davon aus, dass ein Tier dann den
besten Ertrag erbringt, wenn es ihm gut geht. Die Bauern
wären also kaum im Visier. Wenn die SVP den Tierschutzgedanken

hochhält, verstehe ich nicht, warum sie das
Gesetz nicht will. 1985 unterstützte die SVP den
Gesetzesentwurf. Heute wäre nur die Frage der Verbandsbeschwerde

anders geregelt, von der die Bauern gar nicht
betroffen sind. Von der Verbandsbeschwerde sind in
erster Linie zwei Bereiche betroffen: der Bereich der
Tierversuche und derjenige der Bewilligungen des
Veterinäramtes über den Handel und die Haltung von wilden
Tieren.
Es ist nicht in Ordnung, wenn man versucht, gewisse
Tierschützer lächerlich zu machen, wenn sie im Stall
nicht genau Bescheid wissen, und die verschiedenen
Tierschützer gegeneinander auszuspielen. Das ist falsch
und entspricht nicht der Realität. Vorhin wurden Herr
Böhlen und Frau Staub erwähnt. Ich habe eine
Pressemitteilung mitgebracht, die heute in einigen Zeitungen
erschien und die von Herrn Böhlen, Frau Staub und
Herrn alt Nationalrat Kunz, alles freisinnige Leute,
unterzeichnet ist. Unter anderem steht hier: «Die Fachkommission

ist aber kein Tauschobjekt für ein gesetzlich
verankertes Beschwerderecht. Das Ziel der Interessengemeinschaft

ist und bleibt ein kantonalbernisches
Tierschutzgesetz mit Beschwerde- und Klagerecht.» Am
Schluss steht: «Wir hoffen deshalb, dass die Mehrheit
der Grossrätinnen und Grossräte dem Volksentscheid,
einem urdemokratischen Recht, mit der Unterstützung
der Motion Seiler endlich Nachachtung verschafft.» Das
die offizielle Meinung der anerkannten Tierschutzverbände

im Kanton Bern. Das sind keine Extremisten, sie
kennen die Namen.
Ich bitte Sie, der Motion zuzustimmen.

Siegenthaler, Landwirtschaftsdirektor. Wir führten
diese Debatte ausführlich im August 1988. Ich las alle
damaligen Voten noch einmal und überlegte mir, ob ich
das, was ich damals sagte, heute noch gleich sagen
würde. Den Optimismus ausgenommen, den ich in be-
zug auf den Gegenvorschlag hatte, würde ich nichts
anderes sagen. Wir durften damals zu Recht optimistisch
einen Gegenvorschlag auf Bundesebene erwarten.
Heute wissen wir, dass der Bundesrat keinen Gegenvorschlag

unterbreiten wird. Es ist jedoch nicht auszu-
schliessen, dass von der Seite des eidgenössischen
Parlamentes ein Gegenvorschlag kommt. Es ist aber
wahrscheinlicher, dass kein Gegenvorschlag vorliegen wird.
Das Schweizervolk wird immerhin über diese Initiative
abstimmen müssen. Gestützt auf diesen Entscheid werden

wir wissen, in welche Richtung die Entwicklung
geht: Ob kantonale Lösungen angestrebt werden müssen

oder ob auf eidgenössischer Ebene eine klare Situation

in bezug auf das Beschwerderecht besteht.
Heute ist die Lage nicht grundsätzlich anders als vor
einem Jahr, der Regierungsrat musste nicht lange über
diese Frage diskutieren. Wir sollten heute nicht anders
vorgehen als im Herbst 1988. Trotzdem versuchten wir,
eine Fachkommission ins Leben zu rufen. Wir versuchten,

die Vollzugsverordnung anzupassen, sie ist im
Moment in der Vernehmlassung. Wir führten ausgezeichnete

Gespräche mit den Expontenten des Tierschutzes.
Es ist nicht von ungefähr, dass sie heute nicht da sind.
Das letzte Mal dokumentierten die Organisationen auf
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der Tribüne ihr Interesse durch deutliche Präsenz. Sie
merken jetzt, dass wir etwas unternehmen wollen, und
zwar konkret, nicht nur im luftleeren Raum. Wir wollen
dieser Kommission Aufgaben übertragen und damit
den Vollzug des Tierschutzes eindeutig verbessern.
Ich bitte Sie im Namen des Regierungsrates, auch dieses

Mal die Motion abzulehnen. Wir werden versuchen,
die Vollzugsverordnung möglichst rasch zu ändern und
in Kraft zu setzen. Ich lese Ihnen einen Artikel daraus vor:
Die Fachkommission, in derdieTierschützerstarkvertreten

sind, «begutachtet zuhanden des Veterinäramtes
Vollzugsfragen, die Kommissionsmitglieder zur
Behandlung vorschlagen.» Wenn ein Kommissionsmitglied

etwas feststellt, kann es diesen Punkt in der
Kommission zur Diskussion stellen. Damit gehen wir ein gutes

Stück in die vom Motionär angestrebte Richtung. Ich

sagte schon das letzte Mal, wie sehr ich die Schöpfung
achte und wie sehr ich das Tier als Teil der Schöpfung
betrachte. Ich achte aber keinen, der seine Tiere nicht gut
hält. Ich bitte Sie, die Motion abzulehnen.

Abstimmung
Für Annahme der Motion 56 Stimmen
Dagegen 84 Stimmen

Schluss der Sitzung um 12.00 Uhr

Die Redaktorin/
Der Redaktor:

CIaire Widmer (f)
Michel Broccard (d)

Vierte Sitzung

Mittwoch 10. Mai 1989, 13.45 Uhr

Präsident: Rudolf Schmidlin, Laufen

Präsenz: Anwesend sind 167 Mitglieder. Entschuldigt
abwesend sind: Albisetti, Bartlome, Bay, Beerli, Biffiger,
Bürki, Fischer-Homberger, Flück (Brienz), Fuchs, Jer-
mann, Joder, König, Lüscher, Marthaler (Biel), Morda-
sini, Notter, Schaer-Born (Rosshäusern), Schläppi
(Gwatt), Schneider (Hinterkappelen), Schürch, Schütz,
Sinzig, Stämpfli-Racine, Stauffer, Steiner (Steffisburg),
Strahm, Suter, Tschirren, Villard, Winistoerfer, Wülser,
Zbären, Zulauf.

358/88

Postulat Benoit — Verlegung der Station für künstliche

Besamung von Pierre-à-Bot (NE) in den Kanton

Bern

Texte du postulat du 24 novembre 1988

Je prie le Conseil-exécutif d'étudier la possibilité
d'implanter le centre d'insémination artificielle IA de Pierre-
à-Bot Neuchâtel dans le canton de Berne.
Comme site d'implantation possible, je prie le Conseil-
exécutif d'étudier les possibilités offertes par Bellelay
(domaine agricole) ou Prêles (domaine agricole de la

Maison d'éducation).
Développement: La Fédération suisse pour l'insémination

artificielle (FSIA), dont le siège se situe dans le canton

de Berne, à Zollikofen, est propriétaire du Centre
d'IA de Pierre-à-Bot NE. Pour faire face à ses besoins
d'espace et de constructions, la ville de Neuchâtel envisage

d'aménager le site de Pierre-à-Bot en zone de
construction et d'utilité publique. Par conséquent, le Centre
d'IA devra être déplacé en un autre endroit approprié.
Le canton de Berne devrait saisir cette occasion pour
faire des propositions à la FSIA pour l'implantation de ce
centre dans le canton de Berne, ce qui serait une démarche

plus que légitime. En outre, cette réalisation aurait
des répercussions bénéfiques dans le secteur de notre
économie cantonale.

(10 cosignataires)

Réponse écrite du Conseil-exécutif du 3 avril 1989

Il est exact que le centre d'insémination artificielle de
Pierre-à-Bot NE se trouve de plus en plus à l'étroit en
raison du développement démographique et des besoins
en terrains à bâtir de l'agglomération neuchâteloise. Un
nouveau lieu d'implantation devra donc être recherché à

plus ou moins brève échéance. Toutefois, rien ne presse
semble-t-il car, d'une part, le droit de superficie que la
ville de Neuchâtel a concédé à la Fédération suisse pour
l'insémination artificielle (FSIA) est valable jusqu'en l'an
2017 et, d'autre part, la ville de Neuchâtel ne s'est
vraisemblablement pas encore exprimée jusqu'à présent
dans le sens d'une résiliation anticipée du contrat de
servitude, soit d'un déplacement de la station. L'avenir
étant néanmoins très incertain, la FSIA se penche
aujourd'hui déjà sur les possibilités d'un transfert.
On doit partir du fait que les cantons romands et en
particulier celui de Neuchâtel feront tout pour assurer le
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maintien du centre d'insémination dans leur région.
Comme il en existe déjà deux en Suisse alémanique
(Bütschwil et Mülligen), il est logique et équitable que le
nouveau lieu d'implantation destiné à remplacer celui
de Pierre-à-Bot soit choisi en priorité dans la partie
francophone du pays. S'agissant du canton de Berne, seul le
Jura bernois pourrait ainsi entrer en considération. A
l'heure actuelle, on ne saurait dire jusqu'à quel point les
deux endroits suggérés, à savoir Bellelay et Prêles, se
prêteraient à une telle implantation. Les détails au sujet
des exigences auxquelles doit répondre le nouveau centre

font défaut, mais il est à présumer que ces exigences
justement en ce qui concerne la surface nécessaire
(domaine familial d'une certaine importance) et les voies de
communication pèseront fortement dans la balance. En
rapport avec le nouvel emplacement, on n'oubliera pas
non plus de tenir compte de la Station d'attente d'Anet
(distance).
Vu la place prépondérante qu'occupe l'agriculture dans
le canton de Berne (puisqu'il fournit environ le
cinquième du cheptel bovin suisse), l'intérêt qu'il porte au
centre d'insémination artificielle est sans aucun doute
légitime. Si l'on songe que ce dernier offre quelque 30 à
35 places de travail, sa présence ne serait pas non plus
indifférente du point de vue économique.
Le Conseil-exécutif est disposé à examiner, conjointement

avec les organisations et services compétents, la
question du déplacement de la station d'insémination
artificielle de Pierre-à-Bot et à soumettre le cas échéant
des propositions à la FSIA.
Proposition: Adoption du postulat.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates Mehrheit

069/89

Postulat Schmid (Wimmis) - Darlehen des
Kantons Bern von 20 Mio. Franken an die Bernische
Stiftung für Agrarkredite (BÄK) (RRB Nr. 1836
vom 16. Mai 1979)

Wortlaut des Postulates vom 22. Februar 1989

Rückflüsse des Darlehens an den Kanton ab I.Januar
1990
Der Regierungsrat wird höflich ersucht, eine Vorlage
auszuarbeiten, welche die Rückflüsse des besagten
Darlehens auf den I.Januar 2000 hinausschiebt.
Begründung: 1979 hat der Regierungsrat des Kantons
Bern der BÄK 20 MiO. Franken für die Ausrichtung von
zinslosen Investitionsdarlehen an die Landwirtschaft
zur Verfügung gestellt, um den damaligen drastischen
Rückgang der Bundeszuteilungen zu mildern. Diese Mittel

des Kantons sollen ab I.Januar 1990 an die Staatskasse

zurückfliessen.
In den letzten Jahren haben die wesentlich grösseren
Bundeszuteilungen der BÄK erlaubt, die gestiegenen
Bedürfnisse für die Restfinanzierung vor allem für
landwirtschaftliche Hochbauten zu befriedigen. Für 1989
wurden die Bundeszuteilungen gegenüber dem Vorjahr
gesamtschweizerisch um mehr als 50 Prozent gekürzt.
Für die besonders schwierige Restfinanzierung bei
Erwerb von Heimwesen oder Land durch Pächter oder
Kleinbauern kann mit Bundesmitteln oft nicht mitgewirkt

werden. Wenn ein Gesuchsteller seine eigenen
Kreditmöglichkeiten voll ausgeschöpft hat, sollte in sol¬

chen Härtefällen auch nach dem 1. Januar 1990 die
Möglichkeit bestehen, mit kantonalen Investitionskrediten
eine Restfinanzierung zu gewährleisten.
Es besteht das dringende Bedürfnis, den Rückfluss des
1979 gewährten Darlehens um 10 Jahre zu verschieben,
in der Annahme, dass bis dahin ein neues Bodenrecht
die unerfreuliche Situation bei den Landkäufen im Griff
hat.
In der eingangs erwähnten Vorlage sind nähere
Bestimmungen festzulegen.
(17 Mitunterzeichner/innen)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
3. April 1989

Die Feststellungen in der Begründung sind zutreffend.
Der Investitionsnachholbedarf in der bernischen
Landwirtschaft ist nach wie vor sehr gross. Mit der anbegehrten

Verlängerung des 20-Mio.-Darlehens des Kantons
Bern um 10 Jahre, d.h. Rückzahlung erst ab dem Jahr
2000, können der Rückgang an Bundesmitteln etwas
aufgefangen und auch weiterhin kantonale Investitionskredite

für die angesprochenen Härtefälle ausgerichtet
werden.
Der Regierungsrat wird noch in diesem Jahr
(voraussichtlich September-Session 1989) eine entsprechende
Vorlage dem Grossen Rat zum Entscheid vorlegen.
Antrag: Annahme des Postulates.

Zbinden (Ostermundigen). Die Mehrheit der EVP/LdU-
Fraktion bestreitet dieses Postulat. Wenn nämlich derart
ungewöhnliche Forderungen, wie sie in diesem Postulat
erhoben werden, auf eine derart uneingeschränkte
Zustimmung der Regierung stossen, sollte man unweigerlich

aufmerksam werden. Es geht immerhin um einen
Betrag von 20 Mio. Franken, dessen Rückzahlung um 10
Jahre hinausgezögert werden soll. Zwei Punkte erscheinen

doch seltsam: Erstens: Warum wird seitens der BÄK
erst so kurz vor Ablauf der RückZahlungsfrist festgestellt,

dass für einige Bauern die Restfinanzierung von
Heimwesen oder Land schwierig geworden ist? Derartige

Engpässe lassen sich bei seriöser Rechnung doch
wesentlich früher erkennen. Die Entschuldigung, die
Bundessubventionen seien plötzlich gekürzt worden,
leuchtet nicht ein, denn die Bauernvertreter in den
eidgenössischen Räten und in der Bundesverwaltung wissen

ja zumeist Bescheid, bevor der endgültige Entscheid
gefällt wird. Der Kanton wurde nicht mit einem
Überraschungscoup überrumpelt. Zweitens: Der Regierungsrat

ist offenbar über den Vorstoss derart glücklich, dass
er mit der Forderung nach einer Fristverlängerung der
Rückzahlung einverstanden ist. Das Postulat fordert
nämlich nicht nur einen Bericht, sondern eine Vorlage,
«welche die Rückflüsse des besagten Darlehens auf den
I.Januar 2000 hinausschiebt.» Diese klare Forderung
will der Regierungsrat annehmen. Warum werden gar
keine Alternativen aufgezeigt? Weil man gar keine will?
Es besteht dann aber eine Disharmonie zwischen den
Beteuerungen und Klagen der Finanzdirektion und der
Bereitwilligkeit, mit der man auf dieses Postulat eintritt.
Ständig heisst es, der Kanton solle sorgfältiger mit
seinem Geld umgehen, Subventionen müssten gestrichen,
Personal eingespart werden usw. So gewinnt man den
Eindruck, der Kanton habe kein Geld. Stimmt das
überhaupt? Dieser Vorstoss sowie die Antwort des
Regierungsrates zeigen, wie schnell und leicht man bereit ist,
20 Mio. Franken für weitere 10 Jahre ins «Chämi» zu
schreiben. Wie gut, jetzt wissen wir das auch! Und die-
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ses Wissen können wir in unsere Argumentation
einbauen, wenn es um soziale Vorstösse geht!
Ich mache mich jetzt zum Sprachrohr der Bürgerinnen
und Bürger, die nur über eine schmale Lohntüte verfügen.

Sie müssen dieses Einkommen bei der Steuerrechnung

anhand ihres Lohnausweises auf Franken und Rappen

abrechnen. Wenn sie Kredite und Darlehen, welche
sie notabene zu Wucherzinsen beziehen müssen, zum
Termin nicht zurückzahlen können, werden sie straffällig.

Gerät jemand in diesem Kanton mit dem Zahlen seiner

Steuerrechnung in Verzug, stösst er auf kein
Verständnis, sondern im Gegenteil: Der Staat ist gar nicht
kleinlich, wenn es um das Einziehen von Verzugszinsen
geht. Und wenn irgendein Unglücklicher seiner
Steuerklärung irgendein erforderliches Papier beizulegen ver-
gisst, wird sofort mit einer Busse von weit mehr als 2000
Franken gedroht. Misst man nicht mit zweierlei Ellen,
wenn man einerseits so kleinlich mit Bürgern, andererseits

so grosszügig mit Krediten umgeht? Dies können
wir nicht unwidersprochen lassen. Schliesslich geht es
hier um die Verlängerungsfrist der Rückzahlung von 20
Mio. Franken, die seinerzeit ohne Einwilligung des Volkes

gesprochen worden sind. Entweder kommen alle
oder es kommt niemand in den Genuss einer derartigen
Grosszügigkeit.
Aus diesen Gründen bestreiten wir die Überweisung
des Postulates.

Schmid (Wimmis). Dieses Votum der EVP/LdU-Fraktion
erstaunt mich einigermassen, macht man sich dort doch
sonst immer so stark für die kleinen und mittleren
Landwirtschaftsbetriebe. Gerade in letzter Zeit hört man sehr
viel zu diesem Thema. Mit diesem Postulat soll aber
erreicht werden, dass über diese Betriebe nicht nur geredet

wird, sondern dass auch etwas für sie geschieht.
Hilfe soll da geleistet werden, wo sie vom Bund aus nicht
mehr möglich ist, beispielsweise bei Landkäufen, die
der Bund bis zum zwei- oder dreifachen amtlichen Wert
zu finanzieren mitgeholfen hat, darüber hinaus aber
nicht mehr. Gerade in diesen Fällen von Landkäufen und
Bauvorhaben konnte man bis jetzt sehr wertvolle kantonale

Investitionskredite beanspruchen, nach dem Jahr
1990 ginge das eben nicht mehr. Gerade für die kleinen
und mittleren Betriebe sind ein paar tausend Franken
gleich viel wie für andere hundert- oder zweihunderttausend

Franken -dies muss man einfach einmal zur Kenntnis

nehmen! Gerade in diesem Jahr sind zu allem hin
noch die Bundessubventionsbeiträge gesamtschweizerisch

um mehr als 50 Prozent gekürzt worden. 1988 standen

uns noch 15,2 Mio. Franken zur Verfügung, aus dem
Reservefonds gab es nochmals 7,8 Mio. Franken. 1989 sind
es noch 5,5 Mio. Franken. Die Situation ist also gleich
angespannt und prekär wie 1979, deshalb gewährte man
damals das Darlehen. Das hat sich auch bewährt, es sollte
unbedingt beibehalten werden. Diese Massnahme dient
auch dazu, die vorhandenen Besiedlungsstrukturen,
namentlich in den Randgebieten, zu erhalten.
Aus diesen Erwägungen bitte ich Sie um Überweisung
des Postulates.

Siegenthaler, Landwirtschaftsdirektor. Weitgehend
kann ich mich der Argumentation des Postulanten an-
schliessen. Es hat mich als Regierungsrat schon etwas
betroffen gemacht, dass man es der Regierung gleich
nicht gönnen will, ist sie für einmal über einen Vorstoss
glücklich.
Es geht hier nicht nur um das Hinausschieben dieser
Rückzahlung, sondern auch darum, neue Begehren be¬

rücksichtigen zu können: Restfinanzierungen von Pächtern

oder von Personen, die Land erwirtschaften und
erkaufen wollen. In diesen Fällen wollen wir helfen. Es war
nämlich auch für uns eine rechte Überraschung, dass
der Bund seine Subventionen für 1989 um 50 Prozent
gekürzt hat. Wir haben es nicht langfristig gewusst!
Gerade deswegen wäre es sinnvoll, die RückZahlungsfrist
zu strecken. In der Septembersession wollen wir Ihnen
dann eine Vorlage unterbreiten, zu der Sie detailliert
Stellung nehmen können. Zudem wird Ihnen
demnächst die Antwort auf die Motion Schertenleib
unterbreitet. Dort wird der Bedarf an Mitteln, den die bernische

Landwirtschaft im Investitionsbereich hat, dem
gegenübergestellt, was für sie zur Verfügung steht.
Vor allem um auch neuen Begehren Rechnung tragen zu
können, bitte ich Sie um Überweisung des Postulates.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates Mehrheit

348/88

Interpellation Strahm — Ausgleich der
unterschiedlichen Produktionskosten in der Landwirtschaft

Wortlaut der Interpellation vom 24. November 1988

Eine beachtenswerte betriebswissenschaftliche
Untersuchung der Eidgenössischen Forschungsanstalt für
Betriebswirtschaft und LandtechnikTänikon (FAT) zeigt die
enormen Produktionskostenunterschiede für Milch in
landwirtschaftlichen Betrieben unterschiedlicher
Grösse auf. Im Vergleich zu einem Zwölf-Kuh-Durch-
schnittsbetrieb liegen die Produktionskosten pro
Kilogramm Milch
- bei 24 Kühen 29 Rappen tiefer
- bei 36 Kühen 39 Rappen tiefer und

- bei 48 Kühen gar 45 Rappen tiefer
(Zeitschrift Landwirtschaft Schweiz, Vol. 1 (4): 239-245,
1988).
Bei aller Vorsicht in der Interpretation dieser Ergebnisse
weisen die eklatanten Unterschiede auf einen Missstand
in der Agrarpolitik und eine enorme Benachteiligung der
kleineren Bauern hin: Trotz sehr unterschiedlicher
Produktionskosten wird die Milch für alle Landwirtschaftsbetriebe,

abgesehen von einigen wenigen Rückbehalts-
rappen, gleich entschädigt. Dieser Missstand führt zu
den grossen Einkommensunterschieden innerhalb der
Landwirtschaft.
Wenn der Milchpreis schon einkommenspolitisch fixiert
wird (Paritätslohn), lässt sich ebensogut eine Differenzierung

des Preises oder des Erlöses nach Betriebs-
grösse oder Liefermenge rechtfertigen (wie dies
übrigens auch vom Landwirtschaftsdirektor festgestellt
wurde, siehe «Berner Zeitung» vom 10.September
1986). Die im Milchwirtschaftsbeschluss neu vorgesehenen

Rückbehaltsrappen sind völlig ungenügend.
Ich bitte den Regierungsrat um eine Stellungnahme zu
folgenden Fragen:
1. Wie beurteilt er die enormen Einkommensunterschiede,

bedingt durch die sehr unterschiedlichen
Produktionskosten in der Landwirtschaft? Ist er bereit, noch
mehr für den Ausgleich zwischen grossen und kleinen,
zwischen Berg- und Talbetrieben zu tun?
2. Hält er es für richtig, dass mittels einer stärkeren
Preis- oder Erlösdifferenzierung bei der Milch (und evtl.
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bei andern direkt eingezogenen Produkten wie Zuckerrüben,

Raps, Getreide) die Armut bei den Kleinbauern
vermindert und die staatlichen Direktzahlungen von
Bund und Kantonen begrenzt werden?
3. Ist der Regierungsrat des Kantons Bern bereit, sich in
Zukunft beim Bund für eine stärkere Preis- oder
Erlösdifferenzierung einzusetzen? Als Vertretung des grössten
Agrarkantons würde ein bernisches Zeichen zugunsten
einer Neuorientierung der Landwirtschaftspolitik
gehört; dieses könnte auch ein Gegengewicht gegen die
Waadtländer Lobby in der schweizerischen Agrarpolitik
darstellen.
4. Ist der Regierungsrat bereit, die bernischen Parlamentarier

im eidgenössischen Parlament mit der Frage der
ungenügenden Preis- bzw. Erlösdifferenzierung bei
Landwirtschaftsprodukten wie Milch usw. zu konfrontieren?

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 3. April
1989

1. Die grossen Einkommensunterschiede innerhalb der
Landwirtschaft stellen ein Hauptproblem unserer Agrarpolitik

dar. Die Unterschiede, bedingt durch die
unterschiedlichen Standortbedingungen und Betriebsstrukturen

der einzelnen Betriebe, sind eine Tatsache, mit der
wir leben müssen. Immerhin dürfen die verschiedenen
heutigen Massnahmen von Bund und Kanton wie
Kostenbeiträge, Bewirtschaftungsbeiträge, Tierhalterbeiträge,

Beiträge an Kuhhalter ohne Verkehrsmilchproduktion
usw. nicht vergessen werden, die doch wesentlich

zu einem Einkommensausgleich beitragen. Die an diese
Beitragsleistungen geknüpften Auflagen und Begrenzungen

(max. GVE, Fläche, Einkommen usw.) sind
zudem auch zugunsten der Klein- und Mittelbetriebe
ausgerichtet. Letztere erfahren schliesslich auch bei
Strukturverbesserungen eine bevorzugte Behandlung. Ein
noch weitergehender Ausgleich ist zweifellos anzustreben.

Das Ziel einer vollständigen Gleichstellung ist aber
weder realisierbar noch vertretbar. Der Regierungsrat ist
weiterhin bereit und bemüht, die-allerdings beschränkten

- Möglichkeiten bestmöglichst auszuschöpfen.
Agrarpolitik ist aber nach wie vor primär Sache des Bundes.

2. Die Preisdifferenzierung ist auf Bundesebene bereits
mehrfach klar und deutlich abgelehnt worden. Dennoch
bleibt sie eine nicht ganz auszuschliessende Möglichkeit,

wobei die Erlösdifferenzierung wohl eher die
realistischere Variante sein dürfte. Die staatlichen
«Direktzahlungen» können aber nicht durch eine starke Preisoder

Erlösdifferenzierung ersetzt werden. Es wird
verschiedener sich ergänzender Massnahmen bedürfen,
um auch in Zukunft für möglichst viele Landwirte ein
genügendes und einigermassen gerechtes Einkommen
erreichen zu können. An der Zielsetzung, dass ein bäuerlicher

Familienbetrieb im Talgebiet sein Einkommen über
den Preis erzielen soll, ist unbedingt festzuhalten. Für
die Einkommenspolitik der Landwirtschaft muss weiterhin

derGrundsatz gelten: Einkommen über den Preis
soweit irgendwie möglich; Direktzahlungen soweit unbedingt

nötig.
3. Die heutigen Betriebsstrukturen in der bernischen
Landwirtschaft (0 Betriebsgrösse Kanton Bern: 9.58 ha,
Kanton Waadt: 14.75 ha, Schweiz: 9.83 ha) sind mit ein
Beweis dafür, dass sich der Kanton Bern intensiv zugunsten

der Klein- und Mittelbetriebe einsetzt (EG LwG,
Meliorations- und Strukturverbesserungsbeiträge auch an
Kleinbetriebe usw.). Dieser Einsatz ist bekannt und setzt

ein Gegengewicht zur sogenannten Waadtländer Lobby
in der schweizerischen Agrarpolitik.
Dabei ist aber zu beachten, dass sich auch die Landwirtschaft

in einem ökonomischen und gesellschaftlichen
Umfeld bewegt, das nicht einfach übersehen werden
darf. Dieses heute sehr « ungewisse» internationale Umfeld

wird geprägt durch das GATT und die Bestrebungen
im Zusammenhang mit EG 92 (Binnenmarkt). Der
Regierungsrat ist nach wie vor bereit und gewillt, sich im Rahmen

seiner Möglichkeiten für die Erhaltung und Förderung

möglichst vieler leistungsfähiger bäuerlicher
Familienbetriebe (gemäss Zielsetzung der Regierungsrichtlinien)

einzusetzen. Dieses äusserst wichtige Anliegen
wird im alltäglichen Geschäftsverkehr mit dem Bund
sowohl auf Regierungs- wie auf Verwaltungsebene denn
auch immer wieder eingebracht und vertreten.
4. Die bernischen Parlamentarier in den eidgenössischen

Räten sind über die Situation der Landwirtschaft
sehr wohl im Bilde. Eine «Konfrontation» mit der zum
Teil unbefriedigenden Lage ist nicht notwendig. Auch
die «bernische Haltung» in Sachen Agrarpolitik ist ihnen
hinreichend bekannt.

Präsident. Herr Strahm ist von der regierungsrätlichen
Antwort teilweise befriedigt.

006/89

Interpellation Schweizer (Lohnstorf) — Fragen zum
Strukturwandel in der Landwirtschaft

Wortlaut der Interpellation vom 30. Januar 1989

Anlässlich des traditionellen Neujahrsapéros für die
Agrarjournalisten haben der Direktor und der
Stellvertretende Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft
sich sehr deutlich zum Strukturwandel in der Landwirtschaft

geäussert. Dieser müsse weitergehen, auch
«wenn dies den Kleinbauern nicht passt».
Durch diese Äusserungen fühlen sich zu Recht viele
kleinere und mittlere Bauern verunsichert. Gerade im Kanton

Bern, der rund einen Fünftel der schweizerischen
Landwirtschaft stellt, befürchten viele Bauern, früher
oder später auch wegstrukturiert zu werden.
Ich bitte deshalb den Regierungsrat, Auskunft zu geben
über seine Haltung der Landwirtschaft gegenüber:
- Ist der Regierungsrat bereit, am bisherigen Konzept
festzuhalten, das beinhaltet, möglichst viele Bauernbetriebe

zu erhalten?
- Befürwortet der Regierungsrat weiterhin eine bäuerlich

strukturierte Landwirtschaft auf Basis des
Familienbetriebes?

- Wie gedenkt der Regierungsrat des bedeutendsten
Landwirtschaftskantons, auf die die bäuerliche Bevölkerung

beleidigenden Äusserungen zu reagieren?

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 3. April
1989

Gemäss den Richtlinien der Regierungspolitik 1986-90
gilt im Bereich Landwirtschaft die Zielsetzung «Erhaltung

und Förderung möglichst vieler leistungsfähiger
bäuerlicher Familienbetriebe (insbesondere auch der
Mittel- und Kleinbetriebe sowie der Berglandwirtschaft),

damit die Ernährung unserer Bevölkerung in
Krisenzeiten, eine umweltgerechte Produktion und der
Schutz unserer Kulturlandschaft gewährleistet
bleiben.» Entsprechend sind denn auch die formulierten
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und zu treffenden Massnahmen ausgerichtet. Der
Regierungsrat steht nach wie vor voll und ganz hinter diesem
Leitbild.
Im Rahmen der Teilrevision des EG LwG hat auch das
Parlament den Grundsatz rechtlich verankert, wonach
die Staatsleistungen an die Landwirtschaft bezwecken
müssen, möglichst viele leistungsfähige bäuerliche
Familienbetriebe in der Form von Voll-, Zu- und
Nebenerwerbsbetrieben zu erhalten (Art. 7).
Der Regierungsrat ist überzeugt, dass die erwähnte
hohe Zielsetzung nur über eine bäuerlich strukturierte
Landwirtschaft erreicht werden kann.
Was nun die angeblichen Äusserungen hoher Beamter
des Bundesamtes für Landwirtschaft i.S. Strukturwandel

betrifft, lassen diese zweifellos aufhorchen, sind
gleichzeitig aber auch zu relativieren und nicht
überzubewerten. Jedenfalls geben sie nicht Anlass zu einer
offiziellen Stellungnahme von Seiten des Regierungsrates.
Massgebend und verbindlich bezüglich der eidgenössischen

Agrarpolitik ist für den Regierungsrat nach wie
vor der 6. Landwirtschaftsbericht des Bundesrates, in
welchem ja ebenfalls der selbständige, leistungsfähige
bäuerliche Familienbetrieb als Leitbild dient bzw. im
Zentrum des Förderungskonzeptes steht. Dass dies
nicht leere Worte sind, zeigen u.a. die verschiedenen
Bemühungen und getroffenen Massnahmen zugunsten
der kleinen und mittleren Betriebe (Beiträge verschiedener

Art, Limiten/Auflagen/Begrenzungen zugunsten
Familienbetriebe, Rückbehalt bei Milch usw.). Es ist
allerdings nicht zu verhehlen, dass die Formulierungen der
Ziele/Massnahmen in diesem Bericht doch einen
beachtlichen Interpretationsspielraum zulassen.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass die heutige und
zukünftige Landwirtschaftsstruktur und Agrarpolitik nicht
überall gleich beurteilt und gesehen wird. Dort wo die
strukturellen Voraussetzungen günstiger sind (Fläche,
Topographie, geographische Lage usw.), wie beispielsweise

in der Westschweiz, wird gegenüber heute eher
ein beschleunigter Strukturwandel gewünscht.
Demgegenüber möchte man in andern Gebieten wie im Kanton
Bern die heutigen Strukturen möglichst beibehalten,
den Strukturwandel bestmöglich bremsen. Die immer
wiederkehrende Formulierung «möglichst» ist dabei
nicht rein zufällig, sondern bewusst gewählt, denn es
wäre an den Tatsachen (z. B. internationale Entwicklung,
technisch-biologischer Fortschritt) und an der Realität
vorbeigesehen, wenn man beispielsweise die Zementierung

der heutigen Strukturen oder der Anzahl
Landwirtschaftsbetriebe als Ziel setzen würde.
So hält der 6. Landwirtschaftsbericht zum Strukturwandel

auch fest (Seite 255), «... dass eine allgemeine
Beschleunigung des Strukturwandels in der Landwirtschaft

weder wünschenswert noch nötig ist. Der aus der
wirtschaftlichen Entwicklung resultierende Strukturwandel

soll aber auch nicht derart begrenzt werden,
dass keine Anpassung mehr möglich ist...».
Gewisse Strukturanpassungen werden weiterhin
unumgänglich sein, was jedoch nicht gleichzeitig
«Strukturbereinigung/Betriebssterben» heissen muss und darf.
Der Regierungsrat versichert, dass er sich im Rahmen
seiner Möglichkeiten stets für eine auf unsere Verhältnisse

und Bedürfnisse zugeschnittene Landwirtschaft-
wie eingangs erwähnt-einsetzen wird.

Schweizer (Lohnstorf). Ich danke für die Antwort der
Regierung. In der Praxis hat man allerdings manchmal
Anlass zu Zweifeln. Wenn aufgrund der auslegungsbedürftigen

Aussage «...keine gute Existenz...» ein Betrieb

von 10 ha aufgelöst wird, begreift das mancher Bauer,
dessen Betrieb diese Grösse hat, ganz einfach nicht. Es
kommt nämlich immer auch auf den Betriebsleiter an.
Ich bitte daher Herrn Regierungspräsident Siegenthaler,
der Antwort des Regierungsrates auf meine Interpellation

Nachachtung zu verschaffen.

Nachkredite für das Jahr 1988,4. Serie
Forstdirektion

Beilage Nr. 35, Seite 27

Diese Nachkredite werden stillschweigend genehmigt.

Röthenbach und Eggiwil: Aufforstungs- und Ver-
bauungsprojekt «Zuflüsse des Röthenbachs und
Hombachs»; Projektgenehmigung;
Verpflichtungskredit, Kantonsanteil

Beilage Nr. 18, Geschäft 1221

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Dieses Projekt gilt dem Waldgebiet der Hon-
egg-Nordseite. Die Aufforstungen dort sind von grosser
Bedeutung für die teilweise extremen Niederschläge in
dieser Region, mit ihnen sollen die Wassergefahren in
Teilen des Emmentals gebannt werden. Es soll eine
Reihe kleinerer Gewässer verbaut werden. Vorwiegend
ist Holz als Baumaterial vorgesehen, welches in diesem
Gebiet ja vorhanden ist. Der Staat trägt die Restkosten
von 240000 Franken und leistet einen Kantonsbeitrag
von 17100 Franken an die Rechtsamegemeinde.
Die Staatswirtschaftskommission beantragt Zustimmung.

Genehmigt

Eriz: Waldwegprojekt «Fahrneggli-Brünnliweg»;
Projektgenehmigung; Verpflichtungskredit,
Kantonsanteil

Beilage Nr. 18, Geschäft 1222

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Bei diesem Waldwegprojekt des Staates
Bern in der Gemeinde Eriz geht es um die Honegg-Süd-
seite. Vorgesehen ist, den bestehenden Schrittweg auf 1

km Länge für Lastwagen befahrbar zu machen. Das Projekt

wurde wie üblich öffentlich aufgelegt. Die schon
bestehende Weganlage ist bereits mit einem Fahrverbot
belegt; zusätzlich will man eine abschliessbare Barriere
errichten. Die Gesamtkosten dieses Vorhabens liegen
bei 270000 Franken.
Die Staatswirtschaftskommission beantragt Zustimmung.

Genehmigt

Lauterbrunnnen: Lawinenverbauungs- und
Aufforstungsprojekt «Marchegg II»; Projektgenehmigung;

Verpflichtungskredit, Kantonsanteil

Beilage Nr. 18, Geschäft 1223

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Eine Vorbemerkung zu den Geschäften 1223
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bis 1226: Sie sind vom Bund an sich formell noch nicht
genehmigt. Der Grund dafür liegt einzig und allein
darin, dass auch der Bund vor Pannen bei EDV-Projekten
nicht gefeit ist. Beim Buwal will man in Zukunft alle
Geschäftsabläufe ohne Papier abwickeln; man hat aber auf
das alte Verfahren mit Papier verzichtet, bevor das neue
Verfahren funktioniert. Es gibt bisher nur eine telefonische

Genehmigung, allerdings dürfte ihr nichts anderes
mehr entgegenstehen.
Das Geschäft 1223 ist sehr umfangreich. Es geht zum
einen darum, die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren, zum
anderen das Zentrum Lauterbrunnen zu schützen. Man
will beinahe 4 km Stahlschneebrücken errichten. Dazu
sind umfangreiche Materialtransporte nötig, teils per
Seilbahn, teils per Helikopter. Die Gesamtkosten für das
Projekt betragen 7,6 Mio. Franken, der Kantonsbeitrag
liegt bei 2,128 Mio. Franken. Die Realisierung dieses
Projektes beansprucht viel Zeit, man rechnet mit dem Ab-
schluss im Jahr 2009.
Die Staatswirtschaftskommission beantragt Zustimmung.

Präsident. Das Geschäft untersteht dem fakultativen
Referendum. Wir stimmen ab.

Abstimmung
Für Genehmigung des Geschäftes 1223 117 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Lauterbrunnen: Waldbauliches Wiederinstand-
stellungsprojekt «Wengen»; Projektgenehmigung;

Verpflichtungskredit, Kantonsanteil

Beilage Nr. 18, Geschäft 1224

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Auch dieses Geschäft betrifft die
Einwohnergemeinde Lauterbrunnen. Man will die Wälder
durchforsten und durch eine Verjüngung der Bestände
erreichen, dass dieser Wald wieder seine Schutzfunktion

erfüllen kann. Es soll eine Seilkrananlage
angeschafft werden, die man nachher auch in anderen Bereichen

wieder nutzen kann. Weiterhin sollen die Fusswege
wieder instandgestellt werden. Die Gesamtkosten
liegen bei 1,2 Mio. Franken, der Kantonsbeitrag beträgt
932000 Franken, davon sind 203000 Franken massgebende

Kreditsumme.
Die Staatswirtschaftskommission beantragt Zustimmung.

Genehmigt

Reutigen: Waldbauliches Wiederinstandstellungs-
projekt «Schattig-/Sonnigwald»; Projektgenehmigung;

Verpflichtungskredit, Kantonsanteil

Beilage Nr. 18, Geschäft 1225

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Bei diesem Projekt der Gemeinde Reutigen

sind Massnahmen wie Pflanzungen, Jungwaldpflege,

Schneegleitschutzmassnahmen, Holzereiarbeiten

vorgesehen. Die Zielsetzung ist ähnlich wie beim
vorherigen Projekt. Die Gesamtkosten liegen bei 2,3
Mio. Franken, der Kantonsbeitrag von 20 Prozent bei
433000 Franken. Das Projekt ist noch nicht detailliert

ausgearbeitet, aber aufgrund des Grundsatzes der Einheit

der Materie kann man es in der vorliegenden Form
bewilligen. Das detaillierte Projekt wird später dem
Bund vorgelegt und dann selbstverständlich noch
aufgelegt. Die bereits für das Gebiet existierenden
Verkehrsbeschränkungen gelten auch für die vorgesehene
Wegerweiterung von 1,4 km Länge.
Die Staatswirtschaftskommission beantragt Zustimmung.

Genehmigt

Grindelwald: Waldbauliches Wiederinstandstel-
lungsprojekt «Hänislehen-Seelehen;
Projektgenehmigung; Verpflichtungskredit, Kantonsanteil

Beilage Nr. 18, Geschäft 1226

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Die Ziele sind wiederum identisch mit den
vorherigen: Es soll ein 1,5 km langer, für Lastwagen
befahrbarer Weg gebaut werden, der als Basis für weitere
Erschliessungen durch Seilkrananlagen dienen soll,
denn auch in grösserer Höhe sind Massnahmen nötig.
Ursprünglich war eine Strassenlänge von 2,4 km
geplant. Der Verzicht auf diese längere Strecke zeigt, dass
man sowohl seitens des Kantons wie des Bundes derartige

Vorhaben kritisch beurteilt. Das Projekt wurde
öffentlich aufgelegt; es gab eine Einsprache, die sich aber
nicht gegen das Projekt an sich gerichtet hat, sondern es
ging dabei um Erwerbsumstände, d.h. um ein Quellenrecht.

Man konnte dieses Problem lösen. Der Zugang zu
diesem neuen Weg soll der Land- und Forstwirtschaft
vorbehalten sein. Die Gesamtkosten liegen bei 1,09 Mio.
Franken, der Kantonsanteil beträgt 202000 Franken.
Die Staatswirtschaftskommission beantragt Zustimmung.

Genehmigt

Beiträge an ausserordentliche Massnahmen zur
Walderhaltung; Kenntnisnahme und
Verpflichtungskredit für zusätzliche Beiträge

Beilage Nr. 18, Geschäft 1353

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Dieses Geschäft ist relativ kompliziert, es
hatte einen regen Briefwechsel zwischen Forst- und
Finanzdirektion zur Folge. Eine Vorbemerkung: Das Holz,
das man üblicherweise als landwirtschaftliches Produkt
einstuft, gilt auf unserem Markt als Industrieprodukt. Es
sind dafür deswegen auch wirtschaftliche Massnahmen
zu treffen.
Auslöser dieses Geschäftes war ein Bundesbeschluss
vom 23. Juni 1988, mit dem weitere Massnahmen im
Interesse der Walderhaltung getroffen werden sollen. Es

geht vor allem um die Frage: Ist es sinnvoll, mit grossen
öffentlichen Beiträgen minderwertiges Holz aus dem
Wald abzuführen, so dass unter Umständen die Subventionen

für den Transport den Wert des Holzes übersteigen?

Im Fall von Zwangsnutzungen hatte der Waldbesitzer
bei einer derartigen Subventionspraxis kein Interesse

daran, derartiges Holz aufgerüstet im Wald
liegenzulassen, es wurde trotz seiner Minderwertigkeit
abtransportiert-für den Waldbesitzer interessant, für den
Staat allerdings gar nicht. Mit diesem Beschluss soll nun
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erreicht werden, dass dem Waldbesitzer keine Restkosten

verbleiben, wenn er bei einer Zwangsnutzung das
schlechte Holz an Ort und Stelle lässt.
Die Rechtsgrundlage dieses Gesetzes ist schwach. Es

gibt im Forstgesetz einen Maximalbeitrag von 40
Prozent; im Beschluss ist aber neu ein Beitrag von 55
Prozent vorgesehen. Man steht bei dieser Erhöhung ohne
gesetzmässige Grundlage unter dem Druck der
Bundesregelung. Es wäre wenig sinnvoll, deswegen eine Teilrevision

des kantonalen Forstgesetzes vorzunehmen, da
abzusehen ist, dass, wenn das eidgenössische Waldgesetz

vorliegt, innert kurzer Frist das gesamte Gesetz
revidiert werden muss. Daher ist es zweckmässig, vorgängig

den Grossratsbeschluss in dervorliegenden Form zu
verabschieden.
Selten kommt es vor, dass man mit einer Wurst eine
Hamme abschlagen kann, beim vorliegenden Geschäft
ist dies der Fall: Bisher wurden jährlich 3500 m3 Holz
nicht verwertet, während 9000 m3 Holz mit Kosten über
150 Franken pro Kubikmeter und 24000 m3 mit Kosten
über 100 Franken pro Kubikmeter verwertet wurden.
Zukünftig sollen pro Jahr 10000 bis 15000 m3 schlechtes
Holz liegenbleiben. Dies entspricht einer Nutzung von 1

bis 2 Prozent im Kanton Bern-es ist demnach ein relativ
bescheidener Teil. Mit den 15 Prozent ausserordentlichen

Beitragskosten ergibt dies einen Ansatz in der
Grössenordnung von 150000 bis 200000 Franken. Die
ordentlichen Beitragskategorien, die entstünden, würde
man das schlechte Holz auch abführen würde, belasteten

den Staat viel mehr, und zwar mit ca. 300000 Franken
im Jahr. Trotz des Ausgabenbeschlusses von 1 Mio.
Franken entstünde demnach für den Kanton eine
Minderbelastung von rund 100000 Franken.
Neben dem Problem der mangelnden Rechtsgrundlage
stellt sich aber noch die Frage des fakultativen Referendums:

Man könnte vermuten, man habe den Betrag extra

auf 1 Mio. Franken festgelegt, um die Referendumsschwelle

nicht zu überschreiten. Diesem Verdacht
nachgehend, wurde uns glaubwürdig versichert, die
Millionengrenze würde nicht überschritten. Daher kann man
die Frage des fakultativen Referndums ausser acht
lassen.

Die Staatswirtschaftskommission beantragt Zustimmung.

Genehmigt

354/88

Motion Schmitz — Verschwinden von Forstverwaltungen;

Gesuch um Abhilfe

Wortlaut der Motion vom 24. November 1988

Seit einigen Jahren zeichnet sich im Kanton Bern ein
Sterben von selbständigen Forstverwaltungen ab, die
dem Kanton als Folge von personellen Einsparungen in
den vergangenen Jahrzehnten bedeutende Geldeinsparungen

erbrachten. Gegenwärtig aktuell:
a) Die Forstverwaltung Büren, ein Verband bestehend
aus vier waldbesitzenden Gemeinden, tätig seit über
140 Jahren - vergleiche Motion Renggli, Biel - wird auf
den 1. Juli 1989 aufgelöst.
b) Die Forstverwaltung Bipperamt, ein Verband bestehend

aus 13 waldbesitzenden Gemeinden und tätig seit
82 Jahren, steht auf der Sterbeliste.
Ziel der Forstverwaltungen war und ist es noch immer:
Noch bessere Wirtschaftsführung in den zugehörigen
Gemeindewäldern mit einem eigenen Gemeindeober¬

förster, als dies für Gemeinden in einem grossflächigen
Staatsforstkreis, ebenfalls mit nur einem Kreisoberförster,

möglich ist (Kantonsdurchschnitt eines staatlichen
Forstkreises: 8000 ha Wald).
Hauptschuld am Sterben der Forstverwaltungen tragen
folgende Tatsachen :

1. Die schwierige Finanzlage, in der sich die schweizerische

Forstwirtschaft gegenwärtig befindet: Waren bis
vor kurzem die Rechnungsergebnisse in den Gemeinden

der Forstverwaltung Bipperamt positiv, verschlechterte

sich nun die Finanzlage derart, dass vielerorts
selbst die Ausführung der nötigsten Waldpflegearbeiten
zwecks Erhaltung eines möglichst gesunden Waldes als
Garant für das Wohlergehen von uns Menschen
zusehends verunmöglicht wird. Als Folge der finanziellen
Schwierigkeiten ist es den Gemeinden auch nicht mehr
möglich, die Besoldung ihres Gemeindeoberförsters
aufzubringen, obwohl hierfür der Kanton seit 1983 einen
aus der Sicht der Gemeinden allzu bescheidenen
Beitrag ausrichtet. Falls die Forstverwaltung Bipperamt
aufgelöst werden sollte, wäre der kantonale Forstdienst
verpflichtet, die 13 Gemeinden zu übernehmen, ein
Unterfangen, das den Kanton finanziell bedeutend mehr als
bisher belasten dürfte.
2. Das neue kantonale Forstgesetz vom Juli 1973, das
gegenüber dem alten Forstgesetz nicht als forstverwal-
tungsfreundlich zu bezeichnen ist. Das neue Forstgesetz
schreibt allen Waldbesitzern vor - ob einem Kreisforstamt

oder einer Forstverwaltung zugehörig -, dass sie
sich an einem Forstrevier mit einem eidgenössisch
diplomierten Revierförster zu beteiligen haben. Der Re-
vie rfö rste r wi rd vom öffentl i ch e Wa Idbesitzmittelseines
Beitrages seitens des Kantons, ohne Belastung der
Privatwaldbesitzer, bezahlt. Nun empfiehlt der Kanton,
dass diese Forstreviere im Gebiet der Kreisforstämter
(durchschnittlich 8000 ha Waldfläche) wie im Gebiet der
Forstverwaltungen (z.B. die Forstverwaltung Bipperamt
mit nur 1800 ha Gemeindewald und 500 ha Privatwald)
vergleichbare Reviergrössen aufweisen. Was für die
grossflächigen Kreisforstämter, soll also auch für die
kleinflächigen Forstverwaltungen richtig sein. So wurden

seinerzeit in der Forstverwaltung Bipperamt zusätzlich

zum Gemeindeoberförster noch vier Forstreviere,
mit vier eidgenössisch diplomierten Revierförstern,
gebildet. Dies stellt im Forstpersonal eine Überbelastung
dar, die die Forstverwaltungsgemeinden finanziell nicht
verkraften können. Sie führen zudem in personeller
Hinsicht zwischen Oberförster und Revierförster oft zu
Doppelspurigkeiten.
Der Regierungsrat wird beauftragt:
1. Die kantonalen Beiträge für die Leistungen des
nichtstaatlichen Forstdienstes in den technischen
Forstverwaltungen umgehend zu erhöhen.
2. Die bisher auch in den technischen Forstverwaltungen

angestrebten Organisationsstrukturen (Grösse der
Forstreviere) zu überprüfen.
(13 Mitunterzeichner/innen)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
1. März 1989

Am 6. September 1988 reichte Frau Grossrätin Renggli
bereits eine Motion zur besseren finanziellen Unterstützung

der auf der Basis von Artikel 42 des Gesetzes über
das Forstwesen vom 1. Juli 1973 gegründeten technischen

Forstverwaltungen ein.
Die Motion Schmitz, am 24. November 1988 mit 13
Mitunterzeichnern eingereicht, verlangt im wesentlichen
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ebenfalls eine umgehende Erhöhung der kantonalen
Leistungen an die Forstverwaltungen. Im weiteren
fordert der Motionär eine Überprüfung der forstlichen
Organisationsstrukturen in diesen Bewirtschaftungseinheiten.

Der Regierungsrat ist sich der prekären finanziellen
Verhältnisse in verschiedenen Forstverwaltungen bewusst.
Er anerkennt auch die Gründe, welche für den Erhalt
einiger wirtschaftlich gesunder Forstverwaltungen im
Kanton Bern sprechen.
Mit Beschluss vom 4. Mai 1988 hat der Grosse Rat des
Kantons Bern die Flaltung der Regierung in dieser Frage
unterstützt und beschlossen, die Staatsbeiträge an die
Tätigkeit des nichtstaatlichen Forstdienstes im Rahmen
der geltenden forstgesetzlichen Bestimmungen auf das
Maximum anzuheben. Weitergehende Unterstützungen
wären nur über eine entsprechende Anpassung des
Gesetzes über das Forstwesen zu erwirken.
Angesichts der Tatsache, dass dieses Gesetz ohnehin in
wenigen Jahren dem gegenwärtig in der parlamentarischen

Beratung stehenden eidgenössischen Waldgesetz

angepasst werden muss, erscheint eine vorgängige
Gesetzesrevision zur finanziellen Besserstellung der
Eigentümer von bloss zirka 8 Prozent der bernischen
Waldfläche trotz der schwierigen Lage verschiedener
Forstverwaltungen nicht realistisch.
Anders verhält es sich mit der vom Motionär verlangten
Überprüfung der Organisationsstrukturen in den
Forstverwaltungen. Diese ist ohne weiteres sofort durchführbar.

Die Reviergrösse ist im Forstgesetz nicht
vorgeschrieben. Diese richtet sich gemäss Artikel 47 Absatz 4
des Gesetzes nach der Waldfläche, den Eigentumsverhältnissen,

der Betriebsintensität, der Ertragsfähigkeit,
der geographischen Verteilung der Wälder und den
topographischen Gegebenheiten. Neben diesen Kriterien
werden zur Ausscheidung von Forstrevieren auch bisherige

Erfahrungen berücksichtigt. Ohne eine deutliche
Herabsetzung der Betriebsintensität wird es deshalb
kaum möglich sein, die Anzahl der Forstreviere in den
Forstverwaltungen so zu verringern, dass daraus eine
wesentliche Minderbelastung der Verwaltungsträger
durch «Einsparung» von Revierförsterbesoldungen
resultiert. Längerfristig würde sich eine flächenmässig
unvernünftige Vergrösserung der Forstreviere nachteilig
auf die Pflege und Bewirtschaftung der Waldbestände
auswirken.

Antrag: Annahme als Postulat.

Präsident. Der Regierungsrat ist bereit, diesen Vor-
stoss als Postulat entgegenzunehmen. Der Motionär ist
mit der Umwandlung einverstanden.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates Mehrheit

Nachkredite für das Jahr 1988,4. Serie
Kirchendirektion

Beilage Nr. 35, Seite 18

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Nur eine kurze Erklärung zum grössten
Posten dieser Nachkredite. Die zusätzlichen Kosten von
370000 Franken für die Sozialversicherungsbeiträge
liessen sich nicht voraussehen. Es handelt sich um
Pfarrstellen, die von Absolventen der Sonderkurse angetreten

wurden. Von den 30 Absolventen haben 18 eine

Stelle angetreten, was entsprechende Sozialversicherungsbeiträge

zur Folge hat.

Diese Nachkredite werden stillschweigend genehmigt.

Errichtung einer vierten Pfarrstelle in der evange-
lisch-reformierten Kirchgemeinde Bürglen

Beilage Nr. 18, Geschäft 1004

Bieri (Oberdiessbach), Sprecher der Staatswirtschaftskommission.

Es geht um die Errichtung einer Pfarrstelle
in der Kirchgemeinde Bürglen. Diese umfasst die sieben
politischen Gemeinden Aegerten, Merzligen, Brügg,
Jens, Studen, Schwadernau und Worben mit einer
Einwohnerzahl von über 11000 Personen. Die Kirchgemeinde

will die Pfarrstelle, die sie seit 1982 als Vikariat
auf eigene Rechnung führt, in eine ordentliche staatlich
besoldete Pfarrstelle umwandeln. Wenn eine Gemeinde
über fünf Jahre die Kosten trägt, hat sie damit wohl den
Beweis für die Notwendigkeit einer derartigen Stelle
erbracht. Das Bedürfnis zeigt sich aber auch daran, dass
diese Pfarrstelle mit 2900 Seelen weit über dem kantonalen

Durchschnitt von 1800 Seelen liegt. Die Kirchgemeinde

trägt zudem einen beträchtlichen Kostenanteil
für den kirchlichen Unterricht; sie ist sehr stark engagiert.

Aus diesen Gründen beantragt Ihnen die
Staatswirtschaftskommission Zustimmung zur Errichtung einer
vierten Pfarrstelle in dieser Gemeinde.

Scherrer. Ich möchte das Geschäft nicht bestreiten,
doch scheinen mireinige kritische Bemerkungen zur
Anstellung von Pfarrern im Kanton Bern durchaus
angebracht: Es ist keine gute Fährte, offenbar wendet man
eine Salamitaktik an: Die Kirchgemeinden stellen
jemanden an und behaupten nach einiger Zeit, sie bräuch-
ten jetzt diesen Pfarrer, dann wird die entsprechende
Stelle geschaffen. Die Begründung ist etwas dürftig.
Grösse, Weitläufigkeit und Struktur-diese Faktoren
haben schon vor hundert Jahren eine Rolle gespielt, einzig
die Personenzahl hat sich erhöht. Auch der Hinweis auf
den Kantonsdurchschnitt zieht nicht, denn hier kommt
es darauf an, was diese Seelen für ein Angebot erhalten,
was sie für Anliegen haben. Gerade beim Angebot wäre
weniger aber mehr. Bei einer Kürzung und Konzentrierung

des Angebots könnte man mit weniger Pfarrern
auskommen, schliesslich treten wir dafür ein, dass in
unserem Staat mehr gespart wird. Für die Erhöhung der
Pfarrstellen erhalten wir eben nicht den entsprechenden
Gegenwert. Wir sollten der Errichtung neuer Pfarrstellen
künftig kritischer gegenüberstehen.

Siegenthaler, Kirchendirektor. Sämtliche Stellen, die
der Grosse Rat in den letzten Jahren in dieser Hinsicht
bewilligt hat, waren keine eigentlichen Neustellen,
sondern Stellen, die teilweise über Jahre von den
Kirchgemeinden bereits als Vikariate besetzt worden sind. Erst
aufgrund dieser Bewährung ist man mit einem
Stellenbegehren vor den Grossen Rat gelangt. Die hohe Zahl
der Kirchenmitglieder pro Pfarrer lässt sich gar nicht
vergleichen mit derjenigen bei den Freikirchen; dort kommt
auf 300 bis 400 Seelen bereits ein Pfarrer.
Das Stellenbegehren der Kirchgemeinde Bürglen ist
nicht überrissen. Ich bitte Sie daher um Zustimmung.

Präsident. Herr Scherrer hat keinen Rückweisungsan-
trag gestellt, sondern lediglich eine kritische Bemer-
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kung angebracht. Das Geschäft ist aus der Mitte des Rates

unbestritten.

Genehmigt

Präsident. Ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen.
Der Bundesrat hat heute morgen den Neat-Entscheid
gefällt. Der Hauptentscheid lautet Gotthard; der Zusatzentscheid

Basistunnel Lötschberg. Es soll keinen Basistunnel

Simplon geben. Die Simplonlinie Brig-Genf soll
ausgebaut werden, ebenso die ostschweizerischen Bahnlinien.

Ein drittes Gleis am Lötschberg ist ebenfalls
vorgesehen. Resümierend kann man dies als einen Sowohl-
als-auch-Entscheid bezeichnen.

Hypothekarkasse des Kantons Bern; Genehmigung

der Jahresrechnung 1988

Beilage Nr. 18, Geschäft 1258

Kilchenmann, Sprecher der Staatswirtschaftskommission.
Die Hypothekarkasse schloss im letzten Jahr mit

einem guten Resultat ab. Die Reserven werden im
Hinblick auf den Zusammenschluss mit der Kantonalbank
zusätzlich dotiert. Dies kann sicher als richtig angesehen
werden. Gewisse Probleme ergaben sich mit der
Zinsentwicklung, vor allem mit den Festgeldhypotheken,
aber dies ist analog bei den anderen Banken.
Die Staatswirtschaftskommission beantragt Zustimmung

zu diesem Bericht.

Hess (Thun). Ich kann dem Vertreter der
Staatswirtschaftskommission beipflichten: 1,2 Millionen mehr
Gewinn, das ist ein sehr gutes Resultat! Aber von diesen 1,2

Mio. Franken gibt die Hypothekarkasse keinen einzigen
Rappen mehr an die Verzinsung des Dotationskapitals
von 140 Mio. Franken. Ich erinnere daran, dass die
Hypothekarkasse bereits im letzten Jahr weniger Zins an den
Staat gezahlt hat. Sie gingen von 7,5 auf 7 Prozent
zurück, das sind immerhin 700000 Franken. Ich habe
damals bereits protestiert und von Vorenthaltung gesprochen,

im Brouillon steht sogar das Wort Unterschlagung.

Herr Finanzdirektor, warum zahlt die Hypothekarkasse,

die zu 100 Prozent dem Staat gehört, nur 7
Prozent? Die Kantonalbank zahlt immerhin 9 Prozent. Sie
hat einen Reingewinn von 31 Mio. Franken gemacht und
schüttet davon 25 Mio. Franken aus. Die Hypothekarkasse

schüttet prozentual sehr viel weniger aus und legt
dafür enorm viel Reserven an. Letztes Jahr hiess es, es
sei gleich, ob das Geld in der Staatskasse liege oder den
Reserven zugewiesen sei. Dieser Argumentation kann
ich nicht folgen. Jeder Steuerzahler könnte sich doch
dann beim Ausfüllen der Steuererklärung sagen, es sei
besser, die Steuergelder blieben bei ihm, anstatt in die
Staatskasse zu fliessen.
Ich wollte eigentlich darüber abstimmen lassen, aber ich
müsste einen Gegenantrag stellen, und das wäre ein
Amoklauf. Es ist aussichtslos-auch im Zusammenhang
mit der Verschmelzung beider Banken. Ich kann Ihnen
aber empfehlen, die Faust im Sack zu machen, mehr
nicht, gespannt bin ich aber auf die Antwort des
Finanzdirektors. Warum kann sich die Kantonalbank mehr
Verzinsung leisten als die Hypothekarkasse? Es fliessen
noch einige alte Rankünen mit ein: Ich habe es nie
verwunden, dass die Hypothekarkasse in Thun 100 m
neben der Kantonalbank auf der anderen Aareseite eine
neue Filiale eröffnet hat, es hat mehrere Millionen gekostet.

Und das, obschon man wusste, eines Tages würde

fusioniert! Für mich ist das eine Fehlinvestition. Wenn
man weiss, dass der Direktor der Hypothekarkasse
zugleich Präsident der Immobiliengesellschaft ist, die dort
gebaut hat, gewinnt man natürlich den Eindruck, für den
Kanton Bern gälten bald Zürcher Verhältnisse. Und das
stört mich ungemein!
Im Verwaltungsrat der Hypothekarkasse sitzen einige
aktive und einige ehemalige Grossräte, auch der Finanzdirektor

ist vertreten. Wäre man nicht verpflichtet, in erster
Linie für den Kanton und erst in zweiter für die Hypothekarkasse

zu sorgen? Plötzlich wurde mir dann klar: Die
Verwaltungsräte werden ja von der Hypothekarkasse
und nicht vom Kanton gezahlt, daraufhin habe ich
verstanden.

Ich bitte Sie also: Machen Sie die Faust im Sack!

Augsburger, Finanzdirektor. Der Unterschied zwischen
Kantonalbank und Hypothekarkasse besteht darin, dass
wir bei der Kantonalbank Partizipationsscheine haben,
auf die wir eine gewisse Rücksicht nehmen wollen. Im
Kantonalbankgesetz heisst es zudem, dass das
Partizipationsschein- und das Dotationskapital gleich hoch
verzinst werden müssen. Dies führt dazu, dass wir à contre
cœur auch eine neunprozentige Dividende beim
Dotationskapital ausschütten müssen, obschon dieser Satz
die obere Grenze überschreitet. Warum sind es bei der
Hypothekarkasse 7,5 Prozent, sie hätte durchaus auch 9

Prozent verkraften können? Man muss einer Unternehmung

auch Eigenmittel zubilligen, dies sind die günstigsten

Mittel, mit denen sie wirtschaftlich auch wieder
neue Gewinne erarbeiten kann. 7,5 Prozent ist eine gute
Rendite. Nehmen wir sie ihr weg, müssen wir wieder
das Dotationskapital erhöhen, denn die Banken müssen
im Gegensatz zu den anderen Firmen mit der Bilanzausweitung

auch die Eigenmittel erhöhen. Dies ist
unternehmerisch keine sinnvolle Lösung: Man powert sie
zuerst aus und gewährt dann wieder Dotationskapital,
welches man auf dem Anleihenmarkt aufnehmen muss.

Präsident. Es wurde kein Rückweisungsantrag,
sondern lediglich eine Frage gestellt. Das Geschäft wird aus
der Mitte des Rates nicht bestritten.

Genehmigt

Kantonalbank von Bern; Genehmigung von
Jahresbericht und Jahresrechnung 1988

Beilage Nr. 18, Geschäft 1257

Knuchel, Präsidentin der Kantonalbank-Kommission.
Unsere Kommission ist am 10. April zu einer Sitzung mit
der Geschäftsleitung der Kantonalbank zusammengetreten,

um den Abschluss vorzuberaten. Auf unsere
Fragen hin erhielten wir bei dieser Gelegenheit zusätzliche
Informationen. Vorweg ein Dank an die Kantonalbank,
und zwar an die Geschäftsleitung, an die verantwortlichen

Organe und nicht zuletzt an das Personal. Die
Kantonalbank hat einmal mehr einen guten Abschluss
vorzuweisen. Die Bilanzsumme ist im Jahr 1988 um 678
Mio. Franken oder um 6 Prozent gestiegen. Das ist seit
Bestehen der Kantonalbank das zweitgrösste
Bilanzwachstum. Damit ist die Kantonalbank die siebtgrösste
Schweizer Bank und nach wie vor die zweitgrösste
Kantonalbank.

Ein wesentliches Merkmal der Rechnung 1988 ist, dass
die Ausleihungen an Kunden dieses Mal sehr viel höher
waren als die neu zugeflossenen Kundengelder. Sie ha-
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ben einen Sprung von mehr als 9,6 Prozent gemacht. Vor
allem gab es, und das lässt sich durch die Bauerei belegen,

einen Zuwachs an Hypotheken und Hypothekdarlehen.
Dass die Kantonalbank sehr stark in unserer

Bevölkerung verankert ist, zeigt sich an der Zahl von 494500
Sparheften und Sparkonten; sie ist um mehr als 10000
angewachsen.
Ein wichtiger Faktorzum Prüfen ist jeweils im voraus das
Auslandgeschäft. Wie Sie wissen, ist dieses beschränkt
auf 5 Prozent der Bilanzsumme. Wir haben einen
detaillierten Revisionsbericht erhalten und dabei festgestellt,
dass dieses Jahr 4,4 Prozent erreicht wurden. Wie uns
ausdrücklich versichert wurde, wurden auch im Jahr
1988 weder nach Südafrika noch in andere Problemländer

Kredite gewährt. Das gleiche gilt auch für die Swiss-
Contobank in Zug, an der die Kantonalbank mit 7,5
Prozent beteiligt ist.
Der Cash-flow, also der Gewinn vor den Verlusten,
Rückstellungen und Abschreibungen, ist gegenüber dem
Vorjahr um 6,1 Prozent auf 53,8 Mio. Franken gestiegen. Zu
dem Ergebnis müsste man korrekterweise die Steuern
addieren. Sie lagen bei 13,3 Mio. Franken. Die Kantonalbank

von Bern ist nämlich eine der wenigen Kantonalbanken,

die Steuern zahlen muss oder darf. Die effektiven

Verluste im Geschäftsjahr 1988 beliefen sich auf
677000 Franken; zusätzlich wurden Verluste von 1,8 Mio.
Franken zulasten früherer Rückstellungen definitiv
ausgebucht. Wir Hessen uns noch eigens darüber informieren,

ob man mit dem Gewinn nicht stille Reserven aufgelöst

hat. Es Hess sich bei der Eidgenössischen
Bankenkommission und bei den Banken in der Auffassung über
die stillen Reserven eine Differenz feststellen. Dort können

Schwankungen aufgrund der Kursgewinne oder
-Verluste entstehen; ein Kursverlust ist demnach keine
Auflösung von stillen Reserven. Die Kantonalbank hat
für ihren Gewinn also keine stillen Reserven aufgelöst.
Die Gewinnverteilung haben Sie den Unterlagen
entnehmen können: 9 Prozent auf der Dividende und auf
dem Dotationskapital, 6 Mio. Franken Zuwendung an die
offene Reserve.
Die einstimmige Kantonalbank-Kommission empfiehlt
Ihnen die Genehmigung von Jahresbericht und
Jahresrechnung.

Hess (Thun). Auch ich möchte Ihnen beliebt machen,
die gute Rechnung der Kantonalbank zu genehmigen.
Es freut mich, dass sie von einer Frau vorgetragen werden

konnte. Den vielen Verwaltungsräten der Banken -
der Landbanken, Regionalbanken etc. - empfehle ich,
doch auch Frauen aufzunehmen; Frau Knuchel hat es
vorbildlich gemacht.
Die Kantonalbank ist in der Tat sehr gut verankert. Dass
9 Prozent, wie der Finanzdirektor soeben versichert hat,
über der oberen Grenze liegen sollen, nehme ich ihm
nicht ab, denn viele Kantonalbanken zahlen 10 bis 12

Prozent, und zwar diejenigen, die etwas privater konzipiert

sind. Zwei Gründe Hessen mich hier nach vorne
kommen:
Erstens: 280 Mio. Franken sind als ausländische
Wertschriften ausgewiesen. Warum gehen Schweizer Banken,

vor allem Grossbanken, Herr Gallati, um jeden Preis
ins Ausland, um Geschäfte zu machen? Die Bankgesellschaft

kassierte in London, der Bankverein in der BRD
einen rechten Tiefschlag. Die Volksbank will jetzt nach
Singapur und nach Hongkong-sie wird schon noch ihre
Erfahrungen machen. Wir Schweizer dürfen nicht glauben,
die anderen könnten keine Auslandsgeschäfte abwik-
keln. Die Chinesen sind nämlich mindestens so schlau

wie wir. An die Adresse der Verantwortlichen der
Kantonalbank: Seien Sie vorsichtig mit diesen Auslandsgeschäften!

Selbstverständlich kann man sie auch über
Drittfirmen abwickeln, ein Stichwort ist hier die Omni-
Holding, dort ist vieles möglich. Es gilt wirklich
aufzupassen.

Zweitens: Ich habe mich gefreut, dass der Finanzdirektor

eingeräumt hat, dank der Partizipanten habe die
Kantonalbank mehr zahlen können. Es geht jetzt um ein
neues Kantonalbankgesetz. Man sollte die Partizipanten
teilweise - nicht mehrheitlich - zu Aktionären machen.
Es gäbe sicher einen grossen Bedarf. Stellen Sie sich
vor, Sie wären alle Aktionäre und Aktionärinnen der
Kantonalbank, dann hätten Sie ein ganz anderes Gefühl. Leider

haben nur wenige von Ihnen den Vortrag von Herrn
Professor Wittmann in diesem Saal gehört. Er hat dargelegt,

dass die Privatwirtschaft wesentlich mehr vermag
als die Staatswirtschaft.

Genehmigt

Gesetz über die BEDAG Informatik

Beilage Nr. 28

Erste Lesung

Eintretensfrage

Erster Antrag Jenni (Bern)

Nichteintreten

Zweiter Antrag Jenni (Bern)

Rückweisung an den Regierungsrat mit dem Auftrag,
ein BEDAG-Gesetz vorzulegen, das die Integration der
BEDAG-Tätigkeiten in die allgemeine Staatsverwaltung
vorsieht.

Lutz, Präsident der Kommission. Es ist mir durchaus
klar, dass die politische Bedeutung der Informatik in
diesem Ratssaal nie derjenigen eines Wäschhüsli in Koppigen

gleichkommen kann. Nichtsdestotrotz möchte ich
Ihnen darlegen, dass Sie ohne Informatikhilfsmittel
momentan wahrscheinlich keine Steuern mehr zahlen,
ohne Nummern durch die Welt fahren-das Strassenver-
kehrsamt käme nicht nach mit dem Ausstellen von
Ausweisen und Nummern -, die Staatsbuchhaltung
handgeschrieben auf Papier nachrechnen und keine
Eigenmietwerte mehr zahlen müssten. Inwieweit aus der
Informatik als administrativer Hilfstätigkeit eine unabdingbare

Voraussetzung zur Erfüllung von staatlichen Aufgaben

geworden ist, will ich am Beispiel des amerikanischen

Rentners schildern, der eines Tages einen EDV-
Zettel erhielt, aus dem hervorging, er würde ab sofort
keine Rente mehr erhalten, weil er gestorben sei. Er hat
gelacht und sich auf den Weg zum nächsten Amt
gemacht, um dort mit seinem Personalausweis nachzuweisen,

dass er noch lebe und weiterhin seine Rente wolle.
Der Schalterbeamte hat sich entschuldigt, aber er könne
das im Programm nicht mehr ändern. Via ein Senatsmitglied

und aufgrund vieler Beziehungen ist er an den
Allerobersten der Sozialfürsorge gelangt. Dieser hat ihm
versichert, es sei sehr traurig, dass er in der Statistik als
tot figuriere, aber er könne das System auch nicht mehr
ändern, er biete ihm aber an, eine neue Kategorie
einzuführen, und zwar diejenige der Toten, die trotzdem eine
Rente erhielten. Wenn man der «New York Times» Glau-
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ben schenkt, hat sich diese Geschichte wirklich so
zugetragen.

Die Diskussion um die Informatik und insbesondere um
die BEDAG hat ja nicht erst mit der BUK-Motion vom
26. August 1985 angefangen, sondern sie ist um einiges
älter. Dennoch setze ich mit der BUK-Motion an, um
Ihnen darzulegen, warum es zu dieser Gesetzesvorlage
gekommen ist. Die BUK hat damals aufgrund eines
Gutachtens Marti kritisiert, dass die Entscheide über EDV-
Anwendungen zu stark von einer einzelnen Stelle, nämlich

von der Finanzdirektion, gefällt würden, dass bei der
EDV kein eigentliches Controlling vorhanden, eine allzu
zentralistische Netzwerkarchitektur geplant, der Datenschutz

zu wenig ausgebaut und die Wirtschaftlichkeit
einzelner EDV-Projekte nicht hinlänglich ausgewiesen
sei. Die Regierung hat die Motion seinerzeit
entgegengenommen, der Grosse Rat hat sie überwiesen. Daraufhin

geschah folgendes: Der Vertrag mit der BEDAG
wurde auf das Jahr 1991 gekündigt, die Sicherstellung
und die Einflussnahme des Grossen Rates auf die
BEDAG sind verbessert worden, und zwar indem man die
Finanzkompetenzen bei den anfallenden Kosten
einzuhalten versuchte. Was über 200000 Franken hinausging,
wurde tatsächlich dem Grossen Rat vorgelegt. Des
weiteren wurde die Transparenz der Informatikkosten im
Budget und in der Staatsrechnung wesentlich verbessert.

Seit 1986 muss bei jedem Informatikprojekt die
Wirtschaftlichkeit gemäss standardisierter Richtlinien
nachgewiesen werden. Im Datenschutzbereich ist neu
ein Gesetz über den Datenschutz in den öffentlichen
Verwaltungen verabschiedet worden; es gibt einen
Datenschutzbeauftragten, der in die Projektbearbeitung
miteinbezogen wird. Der Einbezug des Benutzers wurde
verstärkt. U.a. hat das Amt für Individuelle Informatik
seine Dienste sehr ausgebaut und wesentlich
benutzerfreundlicher gestaltet.
Die schwierigste Frage in diesem Zusammenhang -
man übertrug sie zur Uberprüfung einem aussenstehen-
den Experten, der Firma Diebold - war die, wie das
Verhältnis der BEDAG, dem Rechenzentrum, zum Staat,
zum Parlament geregelt werden soll. Drei Modelle standen

hier in diesem Saal zur Diskussion: a) ein staatliches:

Das Rechenzentrum wäre ein Bestandteil der
Staatsverwaltung; b) ein gemischtwirtschaftliches: Das
Rechenzentrum wäre weitgehend privatisiert, als
Beispiel sei die Strukturierung der BKW genannt; c) ein
öffentlich-rechtliches: Das Rechenzentrum hätte eine
eigene Rechtsnatur.
Der Grosse Rat hat sich mehrheitlich für den dritten
Grundsatz entschieden. Es ging daraufhin darum, die
öffentlich-rechtliche Struktur zur allgemeinen Befriedigung

der verschiedenen Anforderungen von Staatsverwaltung,

Wirtschaftlichkeit und Flexibilität zu erfüllen. In
diesem Gesetz wird, und das ist ein Novum, der BEDAG
ein Leistungsauftrag erteilt. Artikel 2 legt fest, was die
Aufgaben der BEDAG sind. Es werden eine ganze
Menge Dienstleistungen aufgeführt, die früher zum Teil
anderen Abteilungen unterstelllt waren. Daraus wird
ersichtlich, dass die BEDAG Funktionen übernimmmt, die
ursprünglich gar nicht von ihr erfüllt wurden: Der
Bereich Programmentwicklung; der Bereich Beratung und
Schulung, der jetzt noch vom Amt für Individuelle
Informatik übernommmen wird. Der Informatikbereich der
kantonalen Verwaltung wird strukturiert und so
abgestimmt, dass die Dienstleistungen als Gesamtes in
ihrem vollen Umfang erbracht werden können.
Es gibt eine Differenz zum Antrag der Regierung, denn
die Kommission wollte in Absatz 3 von Artikel 2 ein Si¬

cherheitsventil einbauen, damit sich nicht beispielsweise

die Universität - sie hat in den letzten Jahren ein
grosses Wachstum an Computerleistungen und an
Anschlüssen aufzuweisen, und dieses wird anhalten - auf
den Standpunkt stellen kann, die BEDAG sei verpflichtet,
ihre Bedürfnisse hinsichtlich Hochleistungsrechner etc.
zu befriedigen und in dieser Hinsicht zu investieren. Hier
hat der Grundsatz zu gelten, zuerst seien die staatlichen
Aufgaben zu erfüllen, und die Kapazitäten der BEDAG
dienten in erster Linie diesen. Der Antrag, den der
Regierungsrat daraufhin selbst formuliert hat, trägt den Anliegen

der Kommission weitgehend Rechnung. Wenn man
ein öffentlich-rechtliches Unternehmen schafft und ihm
einen Leistungsauftrag erteilt, wie wir es hier wollen,
kann man inhaltlich vorschreiben, was erfüllt werden
muss. Wie das personell und finanziell verantwortbar
geschieht, ist klar der Geschäftsleitung und ihrem
Verwaltungsrat überlassen. Daher sind wir auch der
Meinung, es sei richtig, die Mitglieder dieses Verwaltungsrates

von der Geschäftsleitung wählen zu lassen, und
nicht beispielsweise von der Regierung. Würde die
Geschäftsleitung versagen, könnte sich im letzten Fall der
Verwaltungsrat nämlich still aus dem Walde schleichen
und erklären, er habe schliesslich diese Geschäftsleitung

nicht gewählt. Der Verwaltungsrat soll nicht honoris

causa vorhanden sein, sondern er hat eine relativ
grosse Verantwortung im Gestaltungsbereich zu
übernehmen. Die Finanzierung ist über ein Dotationskapital
sowie über Fremdmittel vorgesehen, welche die BEDAG
auf dem Markt in finanzieller Eigenverantwortung als
Darlehen oder dergleichen aufnehmen kann. Eine grössere

Diskussion wird über die Frage entstehen, ob es
richtig sei, eine Finanzkompetenz, nämlich das
Dotationskapital, an den Grossen Rat zu delegieren. Rechtens

ist es nach dem Gutachten Kaelin/Saladin jedenfalls.

Es entspricht der bisherigen Rechtsprechung des
Bundesgerichtes, dass in einem Gesetz, welches dem
fakultativen Referendum unterliegt, die Finanzkompetenz
an ein anderes Organ delegiert werden kann. Es ist letztlich

eine politische Entscheidung, ob man in diesem
Bereich quasi eine doppelte Legalität aufbauen will.
Den Datenschutz habe ich bereits erwähnt. Das
Datenschutzgesetz wird insofern geändert, als der
Datenschutzbeauftragte selbstverständlich im Bereich der
Leistungen der BEDAG Rechenschaft ablegen muss. Es wird
befürchtet, dass die Umwandlung des Beamtenverhältnisses

in ein Angestelltenverhältnis nach Obligationenrecht
während der nächsten Jahre zu gewissen Problemen An-
lass geben könnte. Aus den Übergangsbestimmungen
(Artikel 18 Absatz 1 und 2) aber wird ersichtlich, dass den
jetzigen Staatsangestellten der BEDAG beim Übergang in
das andere Angestelltenverhältnis der bisher geltende
Besitzesstand gewährleistet ist, solange sie bei der BEDAG
angestellt sind. Dies ist eine sehr grosszügige, aber auch
notwendige Lösung, damit die BEDAG obligationenrechtlich

keine Unterschiede schaffen kann, weder nach oben
noch nach unten, diese wären vom sozialpolitischen
Gesichtspunkt nämlich stossend. Es ist bereits vorgekommen

und kommt immer noch vor, dass bisherige Angestellte

der BEDAG in die Staatsverwaltung übergewechselt
haben, weil sie Beamte bleiben wollten. Dies ist so

reibungslos möglich, weil in vielen Verwaltungsstellen und
Direktionen eine grossen Nachfrage nach qualifizierten
EDV-Verantwortlichen besteht. Es ist demnach eine Art
freier Wahl des Arbeitsplatzes bzw. des Arbeitsvertrages
möglich. Ausserdem hat die Versicherungskasse schriftlich

bestätigt, der Anschluss der BEDAG sei gewährleistet;
ein entsprechender Antrag liegt ja auch vor.
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Abschliessend ist zu betonen, dass es nicht einfach ist,
einen Betrieb aus dem Boden zu stampfen, dem man
gleichzeitig die Auflage stellt, zum einen wirtschaftlich
zu sein, sich in gewissen Bereichen einer Konkurrenz
auszusetzen, zum anderen aber noch zu versuchen,
Dienstleistungen an Dritte - gedacht ist hier in erster
Linie an öffentliche Unternehmen in der Schweiz-zu
verkaufen, um die eigene Rechnung zu verbessern. Dies
bedingt ein hohes Mass an - nennen wir es -
Unternehmenskultur. Aus eigener Anschauung weiss ich, dass
beispielsweise im Bereich Personalplanung oder im
Bereich Strategie, Führung sehr sorgfältig vorgegangen
wird. Mit einiger Genugtuung konnte ich feststellen,
dass sich ein grosser Teil des Personals in Arbeitsgruppen

selber mit diesen Fragen auseinandersetzt. Diese
Mitsprache beim Umstrukturierungsprozess dürfte zu
sozialen und gewiss auch arbeitnehmerfreundlichen
Lösungen führen.
Ich bitte Sie um Eintreten.

Jenni (Bern). Ich bitte Sie, auf dieses Gesetz nicht
einzutreten. Sollten Sie aber dazu bereit sein, so weisen Sie
die Vorlage an den Regierungsrat zurück - mit der
Auflage, ein Gesetz vorzulegen, welches eine Integration
der BEDAG in die allgemeine Staatsverwaltung vorsieht.
Die Aufgabe der BEDAG war Anlass für die ganze Diskussion,

und diese Aufgabe wird sich auch in Zukunft nicht
ändern: Sie hat der Staatsverwaltung wirtschaftliche
Informatikdienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Wie
diese Leistungen aussehen, wird vor allem in den
Buchstaben f, g und h von Absatz 2 des Artikels 2 umschrieben:

Entwicklung und Betreuung der Informatikanwendungen

und -système für die Staatsverwaltung;
Entwicklung und Betreuung weiterer Informatikanwendungen

und -Systeme für Direktionen, Ämter, dezentrale
Verwaltungseinheiten und Anstalten; Betreibung von ein
oder mehreren Rechenzentren zu diesem Zweck. Ich
führe dies so ausführlich an, weil damit der Zweck der
BEDAG eindeutig umschrieben ist. Die BEDAG hat eine
bestimmte staatliche Aufgabe zu erfüllen. Es ist eine
zentrale Aufgabe, die für den Staat erbracht werden
muss. Wer aber eine Aufgabe für den Staat zu erbringen
hat, muss auch kontrollierbar sein; die BEDAG muss
daher in die Struktur eingepasst werden, die für den Staat
gilt.
Was hier aber vorliegt, ist keine Änderung gegenüber
dem, was zu den Diskussionen vor der BUK und in der
BUK geführt hat: Die Unkontrollierbarkeit der Entwicklung

in der Informatik, die mit der jetzigen Struktur der
BEDAG gegeben war, wird beibehalten. Bis jetzt gab es
ein gothisches Monstrum, aus diesem gothischen
Monstrum soll ein barockes Gespenst gemacht werden, und
zwar mit den gleichen Folgen und Nachteilen wie bisher.
In erster Linie wäre hier die Ausschaltung aller Einfluss-
nahme von Parlament und vom Volk zu nennen: Das
Dotationskapital der öffentlich-rechtlichen Anstalt soll den
Bestimmungsmöglichkeiten der Finanzkompetenz
entzogen sein, das bedeutet entzogen der Festlegungsmöglichkeit

durch das Volk. Die BEDAG, und dies ist
selbstverständlich aufgrund der Struktur, die man ihr
geben will, soll selbständig handeln können, sie finanziert
sich durch Darlehen und indem sie ihre Dienstleistungen

an den Staat oder Dritte verkauft. Damit wird die
Dimension, das Handeln für den Staat nicht mehr durch
die Organe bestimmt, die beauftragt wären, das Handeln

des Staates zu kontrollieren. Ausschlaggebend
sind andere Mechanismen, nämlich der Markt, der
Verwaltungsrat, den niemand kontrollieren kann, die Ge¬

schäftsleitung, die nicht einmal vom Regierungsrat
gewählt, geschweige denn kontrolliert wird. Das Fehlen
von Kontrollmöglichkeiten war der grosse Nachteil der
bisher scheinprivatrechtlichen Form der BEDAG, er
bleibt in der Form einer öffentlich-rechtlichen Anstalt
erhalten.

Wie sieht es denn eigentlich mit Kontrollmöglichkeiten
bei öffentlich-rechtlichen Anstalten aus? Nehmen Sie
zum Beispiel die Kantonalbank: Keiner kann allen Ernstes

behaupten, es bestünde eine reale Einflussnahme
des Parlamentes oder gar des Volkes auf die Kantonalbank,

obschon wir eine Kantonalbank-Kommission
haben. Eine derartige Struktur will man schaffen, wenn es
um die Wahrnehmung einer zentralen Staatsaufgabe
geht! Es kann durchaus politisch gestritten werden, wie
weit man die Informatik ausbauen will. Aber wie kann
das Parlament diese Aufgabe aus der Hand geben? Es

gibt sie freilich gar nicht aus der Hand, hat es sie doch
noch nie an die Hand genommen! Hier soll wieder eine
künstliche Form geschaffen werden für etwas, das ganz
selbstverständlich Teil der Staatsverwaltung wäre.
Diesen Standpunkt habe ich bereits vertreten, als der
sogenannte Grundsatzentscheid zwischen Integration in
den Staat, Privatisierung, öffentlich-rechtlicher Anstalt
gefällt wurde. Ich komme nochmals darauf zurück, weil
nun eben noch sichtbarer wird, welche falschen
Konsequenzen jener Grundsatzentscheid hat. Mit diesem Weg
können wir nichts an dem verbessern, was diese ganzen
Untersuchungen zur Folge hatte. Wir vertuschen hier
etwas mit etwas anderem, ohne das Hauptproblem zu
lösen: Das Problem der Kontrolle lösen wir nämlich nicht,
wir geben es definitiv aus der Hand und lassen es durch
andere Mechanismen steuern als durch Volk und
Parlament. Mit anderen Worten: Sämtliche Aufgaben, die uns
im Rahmen der BUK in diesem Bereich von der Bevölkerung

gestellt wurden, haben wir nicht erfüllt. Die Logik
des vorliegenden Gesetzes ist der Verlust von Kontrolle,
von Einfluss, es ist die Entfremdung einer Staatstätigkeit
vom Staat selbst. Gerade dies gilt es zu verhindern,
ansonsten hätten wir, dies garantiere ich Ihnen, eines
Tages die Konsequenzen zu bereuen.
Ich bitte Sie daher, nicht auf diese Vorlage einzutreten
oder sie zumindest zurückzuweisen. Diese staatliche
Aufgabe muss die Funktion und die Einordnung erhalten,

die erforderlich ist, um sie zu erfüllen: Sie muss ein
Teil des Staates sein und nicht die Mystifikation einer
öffentlich-rechtlichen Anstalt als Nachfolgerin der Mystifikation

einer scheinprivatrechtlichen Gruppierung.

Schwarz (Konolfingen). Die EVP/LdU-Fraktion ist mit
der Gesetzesvorlage mehr als zufrieden. Sie ist Resultat
einer intensiven Bemühung, den Problemkreis Informa-
tik/BEDAG neu zu organisieren und rechtliche Grundlagen

dafür zu finden. Man will damit bisherige Schwachstellen

und Mängel beseitigen, zugleich aber auch ein
zukunftsweisendes Fundament für die Entwicklung in
diesem Bereich setzen. Nicht zuletzt den ausgezeichneten

Fachleuten, die heute in der BEDAG arbeiten, ist es
zu verdanken, dass wir jetzt dieses fortschrittliche
Gesetz beraten und bereinigen können.
Unsere Fraktion ist demnach für Eintreten. Wir lehnen
sowohl den Rückweisungs- wie den Nichteintretensan-
trag Jenni (Bern) ab. Mehrheitlich abgelehnt werden
auch die Vorschläge, mit denen man die Kompetenz für
die Festlegung der Höhe des Dotationskapitals dem Volk
zuweisen will. Hier hat der Grosse Rat seine bisherige
Praxis beizubehalten, gab sie doch kaum Anlass zur Kritik.

Zugestimmt wird den Anträgen, mit denen die Zu-
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ständigkeit des Parlamentes gestärkt werden soll,
namentlich wenn es um Kontroll- und Aufsichtsfunktionen
geht. Unsere Erwartungen an die BEDAG sind sehr hoch,
vor allem in drei Punkten:
a) Die Monopolstellung, welche die BEDAG im Bereich
gewisser EDV-Leistungen bereits heute einnimmt und
weiterhin einnehmen wird, verpflichtet zu ausserordentlichem

verantwortungsvollem Verhalten, und zwar sich
selbst sowie ihrem Hauptkunden, dem Staat, gegenüber.

b) Als öffentlich-rechtliche Institution mit eigener
Rechtsnatur wird sich die BEDAG neu auch am Markt
beteiligen. Hier erwarten wir ein attraktives Marketing, von
welchem vorab die Einrichtungen der öffentlichen Hand
in unserem Staat profitieren können.
c) Wie wir bereits vom Kommissionspräsidenten hören
konnten, ist die Zusammenarbeit mit dem kantonalen
Beauftragten für Datenschutz in diesem Gesetz geregelt
worden. Einerseits hat der Datenschutzbeauftragte die
BEDAG zu beraten, andererseits hat er sie aber auch zu
überwachen. Daraus dürfen sich keine Interessenkollisionen

ergeben, sondern es sollen auch hier wegweisende

Modelle für den wichtigen Aspekt Datenschutz
erarbeitet werden.
Wir bitten Sie um Eintreten auf die Vorlage.

Kurath. Nur ganz kurz: Das Gesetz wurde, wie wir hören
konnten, notwendig, weil die BUK seinerzeit recht
harsche Kritik am Informatikbereich geübt hat. Das Gutachten

Diebold hat dann festgehalten, die Doppelspurigkeit
Amt für Informatik innerhalb und BEDAG ausserhalbder
Verwaltung sei aufzuheben. Die Regierung hätte dafür
zwei Lösungen ins Auge fassen können: Zum einen die
BEDAG in das Amt für Informatik einzugliedern, demnach

eine Verwaltungsstelle zu schaffen, zum anderen
das Amt für Informatik auszugliedern und in die BEDAG
zu integrieren. Das Ziel war klar: Die Konzentration aller
Informatikaufgaben an einer einzigen Stelle, entweder
innerhalb oder ausserhalb der Verwaltung. Weil aber in
diesem Bereich eine Stelle ausserhalb der Verwaltung
garantiert flexibler ist, insbesondere im Personalbereich,

hat sich der Grosse Rat auf Antrag der Regierung
für eine öffentlich-rechtliche Anstalt entschieden. Möglich

wäre auch eine Aktiengesellschaft, aber in der Nähe
des öffentlichen Bereichs ist diese weniger am Platz.
Die CVP-Fraktion hat sich bereits damals für diese
Lösung ausgesprochen und ist deswegen froh über den
vorliegenden Gesetzesentwurf. Sie dankt der Regierung
und tritt für Eintreten und gegen beide Anträge Jenni
(Bern) ein. Auf den früheren Entscheid nochmals
zurückzukommen, wäre ein gewaltiger Schritt zurück.
Um abzukürzen zugleich die materielle Stellungnahme:
Die Anträge gehen eindeutig in Richtung Verwaltungsstelle.

Man kann aber nicht zugleich Fünfer und Weggli
wollen, d.h. auf der einen Seite die Flexibilität ausserhalb

der Verwaltung und auf der anderen eine so starke
Einbindung, dass diese wieder eingebüsst würde. Wir
treten gegen die separaten Anträge an, allerdings stimmen

wir dem Kommissionsantrag in Artikel 2 zu; Dieses
eine Mal sind wir gleicher Meinung mit Herrn Vollmer:
Wenn Jahresbericht und Jahresrechnung der BEDAG
schon dem Grossen Rat zur Kenntnisnahme vorgelegt
werden, soll dieser auch die Verantwortung übernehmen

und beides genehmigen, dies ist auch im Sinn
unserer notwendigen Kontrollarbeit.
Der Antrag Blatter (Bern) will die Personalordnung von
der Regierung genehmigen lassen. Dies ist verständlich,

weil die Gefahr besteht, dass sich das Lohngefüge

der BEDAG und das der Verwaltung auseinanderbewegen,
aber da damit wieder ein Teil der neugewonnenen

Flexibilität verlorengeht, ist auch dieser Antrag abzulehnen.

Kellerhals. Die freisinnige Fraktion beantragt ebenfalls
Eintreten. Wir sollten den einmal getroffenen Grundsatzentscheid

jetzt möglichst konsequent vollziehen. Daher
lehnen wir alle Anträge ab, die Regelungen in Richtung
Verwaltung vorsehen. Ist man wirklich konsequent bei
der Argumentation Jenni (Bern), so kann der Staat wirklich

keinem anderem mehr den Auftrag erteilen, er solle
ihm bei der Erfüllung seiner Aufgaben helfen, er muss
alles selber machen, will er seine Kontroll- und
Lenkungsmöglichkeit nicht gefährden: Er müsste selber
bauen, selber Anstalten betreiben etc. Wir müssen die
Möglichkeit haben, Aufträge zu erteilen. Es ist auch nicht
richtig, wenn behauptet wird, man könne aufgrund dieses

Gesetzes die Intensität derTätigkeit der BEDAG nicht
mehr beeinflussen. Aller EDV-Aufwand, der irgendwo in
der Verwaltung entsteht, muss nämlich nach wie vor
budgetiert und nötigenfalls gesondert beschlossen werden.

Generell lehnen wir also alle Anträge ab, die in eine
andere Richtung zielen, als eine gute, selbständige
öffentlich-rechtliche Unternehmung zu schaffen und dieser
die notwendige Handlungsfreiheit einzuräumen. Wir
beantragen Eintreten.

Weyeneth. Die SVP-Fraktion ist für Eintreten. Im Rahmen

der Kommissionsarbeit setzten wir uns mit unseren

Anträgen dafür ein, dass eine klare Aufgabenzuweisung
an die einzelnen Delegationsstufen erfolgt. Die

Fraktion steht hinter diesem Vorgehen. Herr Jenni hat
seine beiden Anträge ausschliesslich mit Argumenten
begründet, die hier bereits während der Diskussion des
Berichtes vorgebracht worden sind. Weder in der
Kommission noch hier hat er neue Argumente angeführt.
Der Begründung, die BEDAG arbeite ausschliesslich für
den Staat und müsse deswegen auch voll in den Staat
integriert sein, ist entgegenzusetzen, dass der Staat jedes
Jahr für 100 Mio. Franken Hochbauten erstellt. Hat er
deswegen auch eine Baufirma?
Zur Frage der Kontrolle: Bis jetzt wurde die
Entwicklungsarbeit, die nun der öffentlich-rechtlichen Anstalt
obliegt, vom Amt für Informatik als vollem Bestandteil
der Verwaltung geleistet. Ohne dem Amt für Informatik
irgendwelche Vorwürfe zu machen, ist doch festzuhalten,

dass die Kontrolle des Parlamentes über dieses Amt
auch nicht überall gespielt hat. Auch wir mussten
gewisse Erfahrungen machen und Lehren aus der Ausstaffierung

der Verwaltung mit EDV-Anlagen ziehen. Die
bisherige Organisation, soweit sie verwaltungsintern
gewesen ist, konnte uns nicht vor Fehlern und Mängeln
schützen. Gott sei Dank haben sie sich nie in den Höhen
bewegt wie bei gewissen Grossbanken, die ja auch ihr
Lehrgeld zahlen mussten. Es gibt keine Garantie für
absoluten Erfolg, weder auf diese, noch auf jene Weise,
aber es gibt eindeutig die Möglichkeit, die Garantie zu
vergrössern oder zu verkleinern. Jede Massnahme, die
innerhalb der Hierarchie der öffentlich-rechtlichen
Anstalt politische statt unternehmerische Gesichtspunkte
in den Vordergrund stellen will (Wahl der Geschäftsleitung,

Parteienproporz etc.), schwächt die BEDAG lediglich.

Aus diesen Gründen bitte ich Sie, dem Weg zu folgen,
den die Kommission Ihnen vorschlägt.
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Vollmer. Die SP-Fraktion unterstützt Eintreten. Herr
Jenni hat hier, Herr Weyeneth hat es bereits gesagt,
Argumente vorgebracht, die wir schon kennen, und zwar
aus der Debatte über den Bericht, wie es künftig im
Informatikbereich für den Staat Bern weitergehen soll.
Damals hatte die SP-Fraktion sehr dezidiert für eine Lösung
plädiert, die den Informatikbereich stärker in die
Staatsverwaltung eingliedern würde. Der Rat hat anders
entschieden, und wir haben diesen Entscheid so zu
akzeptieren. Wir opponieren daher jetzt dem Gesetz nicht
nach dem Motto, man sollte doch eigentlich gar keine
öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit

schaffen. Wir sind aber der Auffassung, die Wahl des
Gebildes, unter dem die BEDAG arbeiten soll, also die
Wahl der Rechtsform, könne nicht gleichzeitig bedeuten,

alle Fragen zur politischen Oberaufsicht und
demokratischen Kontrolle wären damit vom Tisch. Daher
haben wir uns für die Detailberatung einige Anträge
vorbehalten. Machen wir uns nichts vor: Sie können nicht
davon ausgehen, der Staat käme dann am günstigsten
davon, die rein wirtschaftlichen Prinzipien kämen dann zur
Anwendung und seien dann am effizientesten und am
kostengünstigsten, wenn politisch gar keine Kontrolle
und keine Rückkoppelung mehr gegeben ist. Gerade
dann können wir eben zweiter machen.
Weil wir wissen, dass die Informatik einen zunehmenden

Anteil unserer Staatsausgaben beansprucht und
ein Bereich ist, in dem sehrviel Steuergelder verbraucht
werden, muss eine klare öffentlich demokratisch
rückgekoppelte Kontrolle im Grossen Rat stattfinden. Hier wird
finanzpolitisch immer argumentiert, man wolle auf die
Kostenentwicklung, auf die Begrenzung etc. Einfluss
nehmen können, aber im Bereich der BEDAG will man
sich aus jeder Verantwortung entlassen und sie
möglichst privatwirtschaftlich gestalten, als sei jede öffentliche

Kontrolle vom Übel. Hinterher haben wir nichts
mehr zu sagen zu der immer stärker anwachsenden
Rechnung, die uns für die Informatikleistungen präsentiert

wird, die der Staat abnehmen, kaufen und verwenden

muss.
Unsere Anträge wollen keine grundlegende Strukturänderung

dieser Vorlage, aber sie zielen auf eine stärkere
Kontrolle, auf eine stärkere Rückkoppelung ab. Der
Grosse Rat soll nicht der Geschäftsleitung Direktiven
erteilen etc., wir wissen zu unterscheiden zwischen
unternehmerischem und politischem Bereich, den
politischen haben wir als solchen aber auch zu erkennen.
Wir hoffen daher auf Ihre Unterstützung der Abände-
rungsanträge. Wir sollten uns nicht gerade vollständig
abmelden, um beim Budget und bei der Rechnung nicht
ins Staunen zu geraten, wenn uns gesalzene Beträge
vorgelegt werden.

Fluri. Über diese Vorlage ist unsere Fraktion nicht sehr
glücklich. Wir wollten immer, dass das Informatikzentrum

zu einer Verwaltungsabteilung des Kantons würde.
Dann wäre nämlich die Erfüllung des BUK-Auftrages
und die Einflussnahme des Parlamentes viel eher
gewährleistet. Die Organisationsform jetzt ist eine Art
Zwitter: auf der einen Seite der Leistungsauftrag des
Staates, auf der anderen der Wind der Privatwirtschaft.
Dies kann keine gute Lösung sein; man sollte sich für
das eine oder andere entscheiden, anstatt mit dieser
Kombination ein Monsterexperiment zu starten. Viele
Mitglieder unserer Fraktion sind deswegen eigentlich
nicht für Eintreten, aber da wir in diesem Punkt einer kleiner

Minderheit angehören würden, treten wir um so
vehementer dafür ein, dass die Abänderungsanträge ernst

genommen werden. Mit ihnen soll die Zuständigkeit des
Parlamentes, der Regierung und des Volkes in den
spezifischen Fragen gestärkt werden. Besonderen Wert legen
wir darauf, dass die Frage Dotationskapital und Betriebsmittel

einer ordentlichen Finanzkompetenz unterstellt
werden; dass Jahresrechnung und Jahresbericht uns
nicht bloss zur Kenntnisnahme, sondern auch zur
Genehmigung vorgelegt werden - es wäre sonst kaum
einzusehen, warum wir ohne Genehmigungsrecht einen
staatlichen Leistungsauftrag erteilen -; dass der
Regierungsrat die Geschäftsleitung wählt; dass er für die
Genehmigung des Besoldungsregelementes und für die
Genehmigungen von Liegenschaftsgeschäften der
BEDAG zuständig ist.

Abstimmung
Für den Nichteintretensantrag Jenni (Bern) Minderheit
Für Eintreten Mehrheit
Für den Rückweisungsantrag Jenni (Bern) Minderheit
Dagegen Mehrheit

Detailberatung

Art. 1

Angenommen

Art. 2

Lutz, Präsident der Kommission. Kurz zum Antrag der
Kommission und zum neuen Antrag des Regierungsrates

zu den Absätzen 2 und 3: Die ursprüngliche Fassung :

«Die BEDAG ist befugt, Geschäfte zu tätigen, die mit
ihren Aufgaben in Zusammenhang stehen.» wurde in der
Kommission als nicht genügend erachtet; man sprach in
der Kommission auch von «Geschäftli tätigen». Der
Regierungsrat hat nachträglich, nachträglich wohlgemerkt,

ebenfalls eine neue Formulierung vorgelegt. Ob-
schon diese in der Kommission nicht mehr diskutiert
wurde, kann ich hier festhalten, dass sich beide Anträge
im Prinzip nicht unterscheiden. Die spezifischen Bedürfnisse

von Universität und Inselspital, deren Berücksichtung

von der Universität gewünscht wurde, werden hier
verankert, aber sie sind in den Leistungsauftrag der
BEDAG eingebunden. Ich kann es daher Ihnen überlassen,
welche Formulierung Sie vorziehen.

Kellerhals. In unserer Fraktion wurde erkannt, dass die
Regierung für ihren Antrag offenbar etwas mehr Zeit
hatte als wir in der Kommission. Ihre Formulierung ist
daher zur Annahme zu empfehlen.

Weyeneth. Wir schliessen uns ebenfalls dem Antrag
der Regierung an. Die Kommission hatte allerdings die
Regierung auch beauftragt, die Formulierung der
Kommission nochmals zu überprüfen.

Augsburger, Finanzdirektor. Die Kommission hatte uns
in der Tat beauftragt, den ganzen Komplex nochmals zu
überprüfen. Unser Antrag ist das Ergebnis. Er stimmt
mit dem überein, was die Kommission will. Uns ist es
aber wichtig, dass Buchstabe k in Absatz 2 erhalten
bleibt. Dort wird explizit gesagt, die Universität und das
Inselspital seien begünstigt zu behandeln.

Abstimmung
Für den Antrag des Regierungsrates Mehrheit
Für den Antrag der Kommission Minderheit
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Art. 3

Antrag Jenni (Bern)

...Verfügung gestellt und unter Vorbehalt der
verfassungsmässigen Finanzkompetenzordnung durch Be-
schluss des Grossen Rates festgelegt.

Antrag Wülser

...Verfügung gestellt und unter Vorbehalt der
verfassungsmässigen Finanzkompetenzen durch Beschluss
des Grossen Rates festgelegt.

Jenni (Bern). Ich beantrage, in diesem Artikel keine
Kompetenzdelegation vorzunehmen. Das bedeutet, das
Dotationskapital soll je nach Höhe, in der es beschlossen

wird, den normalen verfassungsmässigen Kompetenzen

unterstellt sein. Das Dotationskapital bildet die
Grundlage für die Tätigkeit der BEDAG. Es bestimmt
sehr weitgehend die Intensität dieser Tätigkeit. Es ist
ausschlaggebend für die Geschwindigkeit und den
Umfang, in dem in der Informatik und den entsprechenden
Dienstleistungen vorgegangen wird. Bei derartigen
Entscheiden geht es nicht, dass man selbst bei höheren
Beträgen die Kompetenzordnung unterlaufen kann.
Deswegen ist die endgültige Zuständigkeit dem Grossen
Rat zuzuschreiben. Es kann der Bevölkerung nicht
gleichgültig sein, ob wir eine BEDAG mit durchschnittlicher

oder eine mit überdimensionierter Tätigkeit schaffen.

Letztere wird sich nicht nur innerhalb der Staatsverwaltung

bemerkbar machen, sondern auch als Erstelle-
rin von Bauten, Einrichterin neuer Rechenzentren usw.
auftreten. Da man dies kaum kontrollieren kann, muss
man bereits vorher Steuermöglichkeiten einbauen.
Unsere Verfassung zeigt den Weg auf, von dem wir auch in
diesem Gesetz nicht abweichen sollten. Wir sollten kein
Sonderzügli fahren und das Volk einfach ausschalten. Es

ist nämlich zuständig für die Frage der Dotierung der
Mittel, die der BEDAG für ihr Wirken zur Verfügung
gestelltwerden sollen.

Präsident. Der gleichlautende Antrag von Herrn Wülser
wird von Herrn Vollmer vertreten.

Vollmer. Ganz kurz, denn Herr Jenni hat ja bereits die
Überlegungen im Grundsatz dargelegt: Es dürfte
niemandem ein Zacken aus der Krone fallen, wenn beim
ersten, aber wichtigen Akt, bei dem die BEDAG mit ihren
Mitteln ausgerüstet wird, die verfassungsmässigen
Kompetenzen beachtet werden. Nötigenfalls gäbe es ein
verfassungsmässiges Referendum, eventuell eine
Volksabstimmung.

Warum hat man bereits bei der Schaffung der BEDAG
Angst vor den aufgrund der Verfassung sonst geltenden
Finanzkompetenzen und den demokratischen
Einwirkungsmöglichkeiten? Man kann diesen Antrag nicht mit
dem Argument unternehmerischer Freiheit bekämpfen;
hier wird im Grundsatz ein politischer Entscheid gefällt.
Es geht um die Ausrüstung dieser Unternehmung mit
Kapital. Man sollte also die normalerweise bei den
Finanzen geltenden Verfassungskompetenzen respektieren.

Daher stellen wir den gleichlautenden Antrag.

Kellerhals. Zu Recht hat Herr Vollmer darauf hingewiesen,

dass es hier nicht um eine betriebswirtschaftliche
oder organisatorische, sondern um eine politische
Frage gehe. Allerdings lag ein derartiger Fall auch noch
nie vor, deshalb ist die Diskussion darüber wirklich be¬

gründet. Bereits in der Kommission ist man eingehend
darauf eingegangen. In unserer Fraktion kamen wir zu
folgendem Schluss: Die Informatik hat innerhalb des
Staates eine ausführende Funktion, eine Hilfsfunktion.
Sie ist damit ein Instrument des Staates, aber sie ist
zugleich ein spezielles Instrument, das eine gewisse
Eigendynamik entwickeln könnte. Herr Jenni brauchte den
treffenden Vergleich mit einem barocken Gespenst; dieses

kannvnatürlich vieles anrichten, wenn es eines ist.
Andererseits sollte man die Informatik nicht mehr als nötig

zu einem politischen Geschäft werden lassen. Das
macht man aber, liesse man die Finanzkompetenz beim
Grossen Rat.
Wir empfehlen Ihnen, beim Entwurf zu bleiben und im
Grossen Rat die Verantwortung für die Bemessung des
Dotationskapitals der neuen Unternehmung zu
übernehmen.

Weyeneth. Die Haltung derSVP-Fraktion entspricht
derjenigen, die Herr Kellerhals soeben dargelegt hat. Daher
nur eine kurze Bemerkung an Sie, Herr Jenni: Es stimmt
nicht, dass die Grundlage der BEDAG das Dotationskapital

ist, Grundlage ist dieses Gesetz. Weil es eine
öffentlich-rechtliche Anstalt ist, schafft ein Gesetz die Grundlage.

Das Volk hat schliesslich Gelegenheit, zu diesem
Gesetz Stellung zu beziehen. Wenn es diese nicht
wahrnimmt bzw. dem Gesetz zustimmt, hat es auch der
Kompetenzdelegation zur Schaffung und Zurückstockung
des Dotationskapitals zugestimmt. Die Frage ist also, ob
wir ein Gesetz beschliessen und nachher ans Volk gelangen

wollen, weil esein Referendum odersogareinen
obligatorischen Volksbeschluss beim Dotationsbeschluss
benötigt. Hier vertreten wir die Auffassung, dass wir für
die Delegation zur Erhaltung der BEDAG und zu ihrer
Weiterführung - Herr Vollmer, es geht ja nicht nur um
den erstmaligen Beschluss, ein solcher wird bei jeder
allfälligen Aufstockung des Dotationskapitals wieder fällig

- keine doppelte Zustimmung voraussetzen sollten.
Wir bitten Sie, an der Fassung der Vorlage festzuhalten.

Lutz, Präsident der Kommission. Dieses Problem
wurde in der Kommission recht ausgiebig diskutiert;
man hat ganz klar einen politischen Entscheid gefällt.
Auch von Herrn Jenni wurde festgehalten, dass es sich
hier nicht um eine Rechts-, sondern um eine politische
Frage handle. Es ist zu sagen, und dies dürfte auch die
Interpretation der Kommissionsmehrheit sein, dass die
Frage nach der Höhe des Dotationskapitals hier am völlig

falschen Ort gestellt wird, denn was heisst es schon,
die Frage, ob wir ein Rechenzentrum brauchen oder
nicht, in Form des Entscheides über das Dotationskapital

dem Volk vorzulegen? Dies ist einfach absurd und löst
das eigentliche Problem eben nicht. Dieses besteht
nämlich darin, wie das Rechenzentrum, wie der Staat
seine EDV-Mittel inhaltlich einzusetzen hat. Und dies ist
im Gesetz durch den Leistungsauftrag festgeschrieben.
Ausserdem steht nirgendwo, der Grosse Rat habe keine
Finanzkontrollmöglichkeiten: Mit einer Motion können
wir das Gesetz abändern; wenn das Referendum ergriffen
wird, kann das Volk das Gesetz ablehnen, wir müssten ein
anderes Gesetz machen, in dem in irgendeiner Form wieder

ein Rechenzentrum vorhanden sein dürfte. So leid es
mir tut: Wir können zwar viele Programme entwickeln,
aber ohne Rechenzentrum nützen sie uns nichts.
Aus diesen Gründen ist die politische Begründung, man
müsse das Dotationskapital, losgelöst vom Gesetz, dem
Volk vorlegen, politisch eben gerade nicht haltbar. Ich
bitte Sie um Ablehnung dieser Anträge.
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Präsident. Da beide Anträge gleich lauten, wird über
sie gemeinsam abgestimmt.

Abstimmung
Für den Antrag Jenni (Bern)/Wülser 36 Stimmen
Für den Antrag von Regierungsrat
und Kommission 74 Stimmen

Art. 4 Abs. 1

Angenommen

Art. 4 Abs. 2

Antrag Jenni (Bern)
2. Satz (neu) Die von ihr getätigten Ausgaben unterliegen

der verfassungsmässigen Finanzkompetenzordnung,
soweit sie 200000 Franken übersteigen.

malen Zuständigkeit und ermöglichen Sie dem Volk die
Mitwirkung.

Weyeneth. Wenn wir hier dem Antrag Jenni (Bern)
folgen, schaffen wir wirklich einen vollständigen Zwitter.
Es ist mir absolut neu, dass die Kantonalbank für die
Eröffnung einer Filiale vom Volk den Kredit bewilligen
lassen müsste. Mit voller Absicht ist dies keine
Verwaltungsstelle, die Partner sollen nämlich ein Höchstmass
an Unabhängigkeit haben. Die BEDAG und der Wert
ihrer Dienstleistungen an den Staat sollen bemessen werden

an den Tarifen, die sie dafür verlangen muss. Die
Preise sind durch das festgelegt, was an Kosten für die
Entwicklung der Programme entsteht. Daran ist ihre
Konkurrenzfähigkeit zu messen. Wir wollen ja gerade
verhindern, dass der Staat, gerade was die
Programmentwicklung angeht, auf Gedeih und Verderb an die
BEDAG gebunden ist.

Jenni (Bern). Wir kommen hier zu einer der schlimmeren

Konsequenzen dieses Systems, aber es ist eine, die
innerhalb des gewählten Systems durchaus mit meinem

Antrag zu korrigieren wäre. Der Absatz lautet
bisher: «Die BEDAG beschafft sich die erforderlichen weiteren

Betriebsmittel durch betriebswirtschaftlich
angemessene und konkurrenzfähige Entschädigungen für
die von ihr erbrachten Leistungen und, soweit nötig,
durch Darlehensaufnahmen.» Sie kann sich also neben
dem Staat vorbei durch Banken (beispielsweise durch
die Kantonalbank) finanzieren lassen, und zwar unter
Umgehung der normalen Kompetenzordnung, aber über
diese haben wir bereits gesprochen. Bei den Ausgaben
ist sie völlig frei. Das heisst ganz konkret, und ich bitte
Sie, sich das zu vergegenwärtigen: Wenn eine
Verwaltungsabteilung herausfinden würde, sie brauche ein
neues Verwaltungsgebäude und dieses dann beispielsweise

vom Standort her umstritten wäre, gibt es die
Korrekturmöglichkeit aufgrund der normalen Finanzkompetenzordnung,

weil ein Kredit notwendig wird: Über
200000 Franken Grosser Rat; über 3 Mio. Franken
fakultatives Referendum; über 10 Mio. Franken obligatorisches

Referendum-wie bei derWahrnehmung jederan-
deren Staatsaufgabe. Wenn hingegen die BEDAG be-
schliesst, sie brauche beispielsweise in Thun oder Burgdorf

ein neues Rechenzentrum, gilt dies nicht. Diese
öffentlich-rechtliche Anstalt ist, als wäre sie eine private,
befugt, das entsprechende Gebäude in beliebiger
Grösse zu errichten, ohne dass irgend jemand das
Referendum dagegen ergreifen könnte, weil er das Gebäude
unnötig oder den Standort falsch findet. Es hat sich also
in dieser Hinsicht am bisherigen Status nichts geändert.
Dies ist eine massive faktische und legale, dies gebe ich
zu, Umgehung der Finanzkompetenz, der politischen
Mitwirkungsmöglichkeiten der Bevölkerung. Ich aber
vertrete die Auffassung, dass auch die öffentlich-rechtliche

Anstalt bei Ausgaben über 200000 Franken jene
verfassungsmässigen Hürden zu nehmen hat, wenn sie als
faktisch staatliche Stelle entsprechende Ausgaben
tätigt. Nimmt man diesen Punkt nicht auf, hat man sehr
viel aus der Hand gegeben, und das Konzept des Gesetzes

selbst entlarvt das, was es wahrscheinlich intendiert:

Die Methode, mit der man Zuständigkeiten der
Bevölkerung, die ansonsten vorhanden wären, auf
institutionellem Weg umgeht.
Ich bitte Sie um Aufnahme dieses zweiten Satzes, um
dieser Gefahr den Riegel zu schieben. Brechen Sie diesen

gefährlichen Zahn heraus, er ist nämlich unternehmerisch

nicht unbedingt nötig; bleiben Sie bei der nor-

Lutz, Präsident der Kommission. Es wäre also schon die
Katz «gestrohälmlet»: Da schafft man ein
öffentlichrechtliches Unternehmen mit einer Geschäftsleitung
und einem Verwaltungsrat; dann sägt man ihnen die
Hose ganz oben ab und fordert von ihnen, sie hätten nun
wirtschaftlich zu funktionieren. Das alles bestimmt dann
noch der Grosse Rat. Sollte Ihr Antrag angenommen
werden, Herr Jenni, stelle ich den Ergänzungsantrag, es
solle ein Artikel aufgenommen werden: «Die Geschäftsleitung

der BEDAG besteht aus dem Grossen Rat.» Das
wäre die Konsequenz. Dass die BEDAG beliebig für
irgendwelche Geschäfte Geld ausgeben könnte, wird
durch den Leistungsauftrag ganz klar begrenzt. Wir müssen

bedenken, dass zwar ein sehr grosser Teil, ein zunehmend

grosser Teil von den Rechnungsleistungen und
damit auch von den sehr intensiven Ausgabenpunkten,
nämlich Kauf von Rechenmaschinen, für die Staatsverwaltung

im Monopolbetrieb abgedeckt wird, dass aber
zugleich die Staatsverwaltung die Möglichkeit hat, im
Bereich der Programmentwicklung die BEDAG konkur-
renziell einzusetzen, indem sie sich beispielsweise einen
Kostenvoranschlag für die Neuerfassung der Steuern
erarbeiten lässt, aber auf ihn nur eingeht, wenn er sich für
sie als günstig erweist. Die BEDAG kann daher gar kein
ungebührliches Geschäftsgebaren entwickeln, waszula-
sten der Staatsgelder gehen würde. Es ist faktisch
aufgrund der Definition ausgeschlossen, die die BEDAG
zum unmittelbaren Leistungserbringer für die Institutionen

macht, die hier genau definiert worden sind.
Ich empfehle Ihnen dringend, den Antrag Jenni (Bern)
abzulehnen.

Abstimmung
Für den Antrag Jenni (Bern) Minderheit
Für den Antrag von Regierungsrat
und Kommission Mehrheit

Art. 5, Art. 6 Bst. a

Angenommen

Art. 6 Bst. b

Antrag Vollmer

die Genehmigung des Jahresberichtes...

Vollmer. Ich möchte mich eigentlich nicht wiederholen.
In der Eintretensdebatte haben wir bereits auf diesen
Artikel hingewiesen; Herr Kurath hat dies dann im positi-
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ven Sinn aufgenommen. Es geht hier auch darum, was
dem Grossen Rat noch bleiben soll. Nochmals ganz
deutlich: Wir wollen hier keineswegs politisch in
unternehmerische Bereiche hineinfunken. Es geht darum,
dass man in dieser Konstruktion einer öffentlich-rechtlichen

Anstalt eine minimale politische Diskussion und
Kontrolle gewährleisten sollte. Vom unternehmerischen
Standpunkt her ist diese Konstruktion nämlich auch eine
Wohltat, können doch von daher gewisse Privilegien
abgeleitet werden. Für uns dann als Kompetenz
festzuschreiben, wir könnten den Jahresbericht zur Kenntnis
nehmen, ist vollkommen ungenügend. Darum verlangen

wir, dass dieser zumindest vom Grossen Rat zu
genehmigen ist. Dies ermöglicht uns aufgrund des neuen
Grossratsgesetzes eine Debatte in einem ordentlichen
Verfahren. Bedenken Sie bitte: Das, was sich in der BEDAG
abspielen wird, ist sehr wesentlich und wird Auswirkungen
auf die Staatsverwaltung und die Staatsfinanzen haben!
Daher ist es richtig, sich zumindest diese Genehmigung
vorzubehalten, damit alle politischen Rechte offenbleiben,
die in einem derartigen Genehmigungsvorbehalt impliziert

sind. Dieser Antrag hat in der Konstruktion, wie wir
sie gewählt haben, absolut Platz. Wir sollten uns nicht
mehr entmündigen, als es in dieser Konzeption der
unternehmerischen Freiheit unbedingt notwendig ist.

Kellerhals. Wir haben diesen Antrag in der Fraktion
diskutiert, er lag der Kommission nicht vor. In Parallelität
zur Kantonalbank und zur Hypothekarkasse, über beides
haben wir heute befunden, könnte man ihm zustimmen;

er steht nicht im Widerspruch zum System und zur
Organisationsform, die wir gewählt haben.

Weyeneth. Auch die SVP-Fraktion kann diesem Antrag
zustimmen. In der Kommission sind wir davon
ausgegangen, dass die Aktionärsversammlung der Aktionäre
bei einer AG hier durch den Regierungsrat ersetzt wird.
Allerdings ist es ohne Zweifel sachgerechter, dies gebe
ich Herrn Vollmer zu, wenn das Parlament diese Funktion

übernimmt. Die Diskussion wird dadurch öffentlich,
was eher stufengerecht ist. Daher plädieren wir für
Annahme des Antrages. Zu hoffen ist allerdings, dass sich
die BEDAG zur Freude aller entwickelt, so dass die
Jahresberichte und Jahresrechnungen genehmigt werden,
ansonsten stünden wir plötzlich vor einem ungeneh-
migten Jahresbericht. Dies würde uns in ähnliche Ängste

und Nöte versetzen, wie wenn wir einen
Verwaltungsbericht nicht genehmigen könnten!

Präsident. Kommissionspräsident sowie Regierungsrat
verzichten auf eine Stellungnahme.

Abstimmung
Für den Antrag Vollmer 72 Stimmen
Dagegen 5 Stimmen

Präsident. Da sich Rückkoppelungen ergeben, ist Artikel

10 vor Artikel 7 zu behandeln.-Der Rat ist mit diesem
Vorgehen einverstanden.

Art. 10 Abs. 1

Angenommen

Art. 10 Abs. 2

Antrag Blatter (Bern)
Bst. c: ...Besoldungsreglemente unter Vorbehalt der
Genehmigung durch den Regierungsrat;

Antrag Jenni (Bern)

Bst. d: streichen

Antrag Vollmer

Bst. g : Liegenschaften unter Vorbehalt der Genehmigung

durch den Regierungsrat.

Blatter (Bern). Ich will nicht all das wiederholen, was
schon in unserer Fraktionserklärung gesagt wurde. Die
Regierung sollte in diesen Fragen das Heft nicht ganz
aus der Hand geben. Man hat zwar Übergangsbestimmungen

vorgesehen, man will zwar regeln, was
geschieht, wenn das bisherige Staatspersonal in die neue
Form der BEDAG überwechselt, dennoch tragen Regierung

und Grosser Rat auch darüber hinaus Verantwortung,

was die Fragen des Personals angeht, unbesehen,
ob sie nun nachdem Beamtenstatut angestellt sind oder
neu nach dem OR. Es geht ja nicht nur um EDV-Spezialisten,

um Kaderleute, sondern in der BEDAG werden auf
allen Stufen Personen beschäftigt sein. Es sollten hier
gewisse Richtlinien eingehalten werden, die auch beim
Kanton üblich sind. Deswegen sollte der Regierungsrat
das entsprechende Papier genehmigen können.
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen; dies hätte je
nachdem redaktionelle Änderungen in Artikel 16 zur
Folge.

Jenni (Bern). Dieser Antrag steht in engem Zusammenhang

mit dem zu Artikel 7 Buchstabe abis (neu); ich
begründe sie zusammen. Ich will die Ausgangslage des
Vorentwurfes wiederherstellen, von dem man in diesem
Punkt in der Kommission zu Unrecht abgewichen ist. Es

war nämlich vorgesehen, dass die Mitglieder der
Geschäftsleitung nicht durch den Verwaltungsrat, sondern
durch den Regierungsrat gewählt werden. Ohne den
Effekt überbewerten zu wollen, böte es doch eine kleine
Möglichkeit der Einflussnahme durch ein staatliches
Organ, den Regierungsrat, auf die Art, das Vorgehen, das
geschäftliche und mithin auch das politische Wirken -
die BEDAG ist keineswegs unpolitisch - dieser
Geschäftsleitung. Deswegen sah der Vorentwurf dies auch
so vor; man kann also nicht argumentieren, es passe
nicht in das vorgeschlagene System. Es hiess, der politische

Proporz würde dann wieder eine Rolle spielen. Es
wird doch niemand so naiv sein wollen und glauben, der
Verwaltungsrat, der vom Regierungsrat ja wahrscheinlich

nach politischem Proporz eingesetzt wird, würde
gänzlich ignorieren, welcher politischen Partei oder
Gruppierung die Mitglieder der Geschäftsleitung
angehören. Der Effekt ist also der gleiche. Immerhin wäre mit
der Wahl durch den Regierungsrat aber die Möglichkeit
verbunden, durch die personelle Zusammenstellung die
Linie der Geschäftsleitung zu beeinflussen; es ergäbe
sich hier kein abgeschlossener Kreis.
Eben wurde gesagt, wenn der Verwaltungsrat nicht die
Geschäftsleitung wähle, könne er sich still aus dem
Walde schleichen. Es gibt aber sehr viele andere Institutionen

mit einem Verwaltungsrat, bei denen trotzdem
die Geschäftsleitung durch eine andere Behörde
gewählt wird; auch sie müssen funktionieren. Man sollte
sich hier wirklich nicht vollständig entmündigen und
sich diese Kontrollmöglichkeit vorbehalten. Die BEDAG
ist nicht so zu verselbständigen, dass niemand mehr auf
sie Einfluss nehmen kann.
Ich bitte Sie, die Verschlimmbesserung der Kommission
rückgängig zu machen und auf die ursprüngliche
Fassung zurückzukommen.



Finanz 10. Mai 1989 429

Präsident. Herr Vollmer begründet den Antrag zu Buchstabe

g dieses Absatzes.

Vollmer. Es geht hier um etwas ganz anderes als bei
den vorherigen Anträgen, die Aspekte berühren, die mit
dem Betrieb und der täglichen unternehmerischen
Arbeit in Zusammenhang stehen. Der Erwerb, die Veräus-
serung, die Belastung von Liegenschaften - das fällt
nicht unter den Betriebszweck der BEDAG. Sie wurde ja
nicht geschaffen, um einen Liegenschaftshandel
aufzuziehen, sondern um Informatikleistungen zu erbringen.
Es ist klar, dass eine derartige Unternehmung über
entsprechende Räumlichkeiten verfügen muss, dass sie
nötigenfalls auch Reserven schaffen können muss. In dem
einen oder andern Fall ist sie darauf angewiesen, zu kaufen

und wieder zu verkaufen. Trotzdem stehen diese
Entscheide nicht direkt in Zusammenhang mit der
unternehmerischen Tagesarbeit.
Es geht hier um einen sehr heiklen Bereich. Wenn ein
Verwaltungsrat vollumfänglich und abschliessend die
Kompetenz hat, Liegenschaften, die er einmal vorsorglich

gekauft hat, an irgendeinen Dritten weiterzuverkaufen,
kann dies ein Politikum sein. Die BEDAG kommt als

öffentlich-rechtliche Anstalt mit ihrem Gewicht und mit
der Verbindlichkeit ihres Handelns nämlich unter
Umständen privilegiert zum Kauf. Daher sollte der
Regierungsrat zumindest den Genehmigungsvorbehalt
haben; damit soll gewährleistet werden, dass nicht
politisch vollkommmen falsche Geschäfte abgewickelt werden

können. In der Öffentlichkeit unterscheidet wohl
kaum jemand zwischen der BEDAG als Unternehmung
und dem Staat Bern als Institution. Es ist also wichtig,
diesen Vorbehalt der Regierung zu übertragen.
Es wäre auch möglich, diesen Genehmigungsvorbehalt
dem Grossen Rat einzuräumen, aber so weit gehen wir
gar nicht. Zumindest ein politisches Organ sollte
irgendwo das Schlusszeichen setzen, damit eine politische

Verantwortlichkeit bei diesen Liegenschaftsgeschäften

gewährleistet ist. Es ist wohlgemerkt kein
Antrag, der die unternehmerische Freiheit dieser neuen
Konstruktion beeinträchtigen würde. Stattdessen sollte
dieser Antrag aufgrund des Anspruches politischer
Klugheit in Liegenschaftshändeln verstanden und gut-
geheissen werden.

Weyeneth. Auf einen Antrag werden wir noch
zurückkommen, und zwar auf den zur Jahresrechnung in Artikel

7. Aber jetzt zu den Anträgen zu Artikel 10: Herr Jenni
will, dass die Regierung die Geschäftsleitung wählt.
Gerade dies haben wir geändert, denn im Vorentwurf war
nur ein unverbindliches Vorschlagsrecht des
Verwaltungsrates vorgesehen. Die Kommission hat sich aber
auf den Standpunkt gestellt, wenn man einen
Verwaltungsrat will, der Verantwortung wahrnehmen soll, so
liegt diese in erster Linie darin, eine geeignete
Geschäftsleitung zu wählen und anzustellen. Wir sind hier
ja nicht beim Stadttheater; (Heiterkeit) gerade dies will
man verhindern. Es erstaunt mich auch, dass Herr Jenni
so viel Zutrauen zum Regierungsrat entwickelt. Bei
verschiedenen Wahlen durch den Regierungsrat wurde
nämlich in den Medien kritisiert, es sei offenbar wieder
einmal eine politische und keine fachlich ausgewiesene
Wahl gewesen. Wenn der Verwaltungsrat aber
verantwortlich ist, wird es ihn wenig kümmern, welche politische

Provenienz der jeweilige Mann hat, stattdessen
wird man sich vollumfänglich auf seine fachlichen
Qualifikationen konzentrieren.

Herr Blatter (Bern), Sie wollen, dass der Regierungsrat
das Besoldungsreglement genehmigt. In einigen Stunden

werden wir hören, was für ein schlechter Arbeitgeber
der Staat ist und was dringend an Lohnaufbesserungen

notwendig wäre. Herr Blatter, eine Frage an Sie als
Gewerkschafter: Ist es nicht primär die Aufgabe der
Gewerkschaften und nicht die des Staates, dass die Personen,

die bei der BEDAG angestellt sind, ordnungsgemäss

besoldet sind? Wo aber haben wir gerade jetzt die
Probleme? Im Amt für Informatik! Man befindet sich hier
in harter Konkurrenz mit der Privatwirtschaft, aber auch
mit den PTT und anderen Institutionen. Diesem
Problem, das sich aufgrund der Arbeitsmarktlage in diesem
Bereich dem Amt für Informatik stellt, müssen wir doch
Rechnung tragen können. Es gehört demnach nicht in
den Bereich Regierungsrat.
Der Antrag zu Buchstabe g wäre genauer zu definieren;
in der Kommission wurde nämlich festgestellt, dass
diese Formulierung eine Immobilienunternehmung
BEDAG zulassen würde. In der zweiten Lesung sollte der
Buchstabe daher enger gefasst werden. Es sollte heis-
sen: «... zwecks Erfüllung des Leistungsauftrages»; die
BEDAG muss selbstverständlich die Liegenschaften
erwerben können, die sie für ihren Betrieb benötigt, aber
sie kann nicht in den Liegenschaftsmarkt einsteigen.
Dies gehört aber dann in den Aufgabenbereich und in
die Verantwortung der Gesellschaft, nicht in einen anderen

Verantwortungsbereich.
Ich empfehle Ihnen daher, Litera g in Absatz 2 von Artikel
10 in diesem Sinn zu ergänzen, die anderen Anträge
aber abzulehnen.

Kellerhals. Bei der Frage der Geschäftsleitung ist
unsere Haltung absolut klar. Die Geschäftsleitung
auszuwählen und zusammenzustellen, das ist eine der aller-
wichtigsten Aufgaben eines Verwaltungsrates. Daher ist
sie auf keinen Fall aus der Unternehmung auszugliedern
und an einen anderen zu übertragen. Auch ich gebe
mich nicht der Illusion hin, der Verwaltungsrat würde
ganz unpolitisch wählen. Es gibt Beispiele hierfür in der
Schweiz: Mittelgrosse Bahnunternehmungen, die
Generaldirektoren wählen müssen; bei den PTT sind auch
immer wieder Wahlen fällig; unpolitisch geht es dabei
nicht zu. Daher ist am Antrag der Kommission festzuhalten.

Zu den Besoldungsreglementen: Ich habe Verständnis
für die Überlegungen von Herrn Blatter (Bern); hier
schaffen wir aber eine öffentliche Anstalt, man könnte
auch von einer staatsnahen Unternehmung sprechen.
Sie kommt aufgrund ihrer Struktur bei den Posten und
bei den Aufgaben, die mit denen in der staatlichen
Verwaltung vergleichbar sind, nicht darum herum, sich
nach den Marktvoraussetzungen zu richten, die beim
Staat gültig sind. Ausserdem unterstütze ich, was Herr
Weyeneth zur Aushandlung der Konditionen bei der
BEDAG gesagt hat. Auch diesen Antrag können wir nicht
unterstützen.
Zu den Liegenschaften: Wie Sie gerade gehört haben, soll
dieser Buchstabe ergänzt werden. Wir haben uns
vorbehalten, dies in der zweiten Lesung genauer anzusehen.
Wir konnten ja hier nicht rasch eine Fraktionssitzung
abhalten; ich könnte allerdings dem Antrag Weyeneth
zustimmen. Wir müssen den Liegenschaftshandel auf den
Leistungsauftrag beschränken, schliesslich haben wir
einen solchen formuliert. Diese Chance ist zu nützen.

Vollmer. Nur kurz zum Zusatzantrag Weyeneth: Er
macht meines Erachtens unseren Antrag nicht hinfällig,



430 10. Mai 1989 Finanz

aber diese Frage sollte genauer diskutiert werden. Ich
beantrage Ihnen daher, den Antrag Weyeneth und unseren

Antrag für die zweite Lesung an die Kommission
zurückzugeben. Die Formulierung Weyeneth klingt verlok-
kend, aber sehen Sie einmal in eine Unternehmung hinein.

Was heisst schon Erfüllung des Leistungsauftrages
bei der Liegenschaftspolitik? Unter Umständen bedeutet

dies vorsorglichen Landerwerb oder den Erwerb
einer Reihe von Wohnhäusern in einem Quartier im
Hinblick auf eine Entwicklung in 10 bis 15 Jahren, je nachdem

entscheidet man dann anders und stösst alles wieder

ab. All dies ginge noch in den Rahmen: Erfüllung
des Leistungsauftrages. Ich widersetze mich dem
Antrag nicht, er enthält durchaus eine wichtige Präzisierung,

aber er vermag die Bedenken nicht auszuräumen.
Die unternehmerische Erfüllung dieses Leistungsauftrages

geht nicht nur von der Gegenwart aus, sondern sie
versucht prospektiv Zukunftsentwicklungen einzubezie-
hen. Deswegen ersetzt der Antrag Weyeneth nicht die
Forderung nach dem Genehmigungsvorbehalt der
Regierung.

Daher beantrage ich Ihnen, beide Anträge anzunehmen.
Da der Antrag Weyeneth aber nicht schriftlich vorliegt
und deswegen die Beratung schwierig ist, sind beide
Anträge in die Kommission zurückzunehmen.

Lutz, Präsident der Kommission: Zum Antrag Jenni
(Bern): Wie Sie wissen, hat die Regierung die Kompetenz,

den Verwaltungsrat und den Verwaltungsratspräsidenten
zu wählen. Es ist klar, dass bei der Wahl des

neun- bis dreizehnköpfigen Verwaltungsrates politische
Erwägungen mitspielen. Politisch wird die Wahl auch
dadurch, wie der Regierungsrat derartige Wahlen nun einmal

vornimmt. Deswegen ist es wirklich konsequent,
wenn der Verwaltungsrat, der vom Regierungsrat
gewählt wird - wahrscheinlich wird der Regierungsrat ein
Interesse haben, selbst in diesem Verwaltungsrat vertreten

zu sein -, die volle politische Verantwortung für die
Geschäftsleitung übernehmen muss. Wie bereits
gesagt: Wenn der Regierungsrat die Geschäftsleitung
wählt und sich diese einen groben Fehler leistet, kann
sich der Verwaltungsrat, merkt eres, still aus dem Walde
schleichen. Wozu überhaupt ein Verwaltungsrat, wenn
man ihm diese Wahl abnimmt? Als blosse Dekoration?
Davon haben wir im Staate Bern bereits genug, häufig
sind diese Dekorationsverwaltungsräte dann verdiente
Grossräte, ich gönne esihnen ja! Abergerade deswegen
ist der Antrag Jenni (Bern) abzulehnen.
Grosses Verständnis habe ich für den Antrag Blatter
(Bern), der der Kommission nicht vorgelegen ist. Es war
auch eines meiner speziellen Anliegen, dass im
Personalbereich nichts geschieht, was nicht geschehen darf.
Es geht dem Kollegen Blatter (Bern) weniger um die
Lohnskala an sich, um die Höhe der Löhne, sondern um
ihre Tiefe. Er will vermeiden, dass durch die
obligationenrechtliche Anstellung eine Tiefpreispolitik bei den
Löhnen möglich wird. Ich verweise nochmals auf die
Übergangs- und Schlussbestimmungen. Nach Artikel 18
Absatz 2 ist für die gesamte Dauer der Anstellung bei der
BEDAG der Besitzesstand bezüglich Besoldung,
Sozialleistungen, Ferienanspruch und Anschluss an die
Versicherungskasse gewährleistet. Daher werden beispielsweise

Putzfrauen, die vom Staat zur BEDAG wechseln,
für die Dauer ihrer Anstellung zu den gleichen
Bedingungen bezahlt wie vorher. Man kann deswegen die
Befürchtungen etwas relativieren. Die Regelung, die hier in
diesem Gesetz steht, ist sehr grosszügig. Man weiss
nicht, wie die BEDAG in nächsterZeit finanziell dastehen

wird. Ich überlasse es dem Rat, diesen Antrag
einzuschätzen. Ich sehe ihn im Prinzip als erfüllt an.
Dem Antrag Vollmer folgend, bin ich bereit, die beiden
Anträge zu Buchstabe g zurück in die Kommission zu
nehmen. Dies dürfte auch angesichts des «fortlaufenden»

Erfolges hier das Beste sein. Ich bitte Sie, diese
Rücknahme zu bestätigen.

Präsident. Der Kommissionspräsident ist bereit, den
Antrag Vollmer sowie den Ergänzungsantrag Weyeneth -
er lautet: «... zwecks Erfüllung des Leistungsauftrages» -
zu Buchstabe g in die Kommission zurückzunehmen. -
Der Rat ist mit diesem Vorgehen einverstanden.
Zuerst stimmen wir über den Antrag Blatter (Bern) zu
Buchstabe c, anschliessend über den Antrag Jenni
(Bern) zu Buchstabe d ab.

Abstimmung
Für den Antrag Blatter (Bern) 32 Stimmen
Für den Antrag von Regierungsrat
und Kommission 63 Stimmen
Für den Antrag Jenni (Bern) Minderheit
Für den Antrag von Regierungsrat
und Kommission Mehrheit

Präsident. Die Buchstaben a, b, e und f in Absatz 2
sowie Absatz 3 sind unbestritten und somit stillschweigend

angenommen.

Hier werden die Beratungen dieses Geschäftes
unterbrochen.

Schluss der Sitzung um 16.30 Uhr

Die Redaktorin:

Elisabeth Mühlenhöver Kauz



Finanz 11. Mai 1989 431

Fünfte Sitzung

Donnerstag, 77. Mai 1989, 9.00 Uhr

Präsident: Rudolf Schmidlin, Laufen

Präsenz: Anwesend sind 178 Mitglieder. Entschuldigt
abwesend sind: Albisetti, Allenbach, von Allmen
(Gwatt), Blaser (Münsingen), Bucheli, Christen
(Thunstetten), Diem, Erb, Fischer-Homberger, Flück (Bern),
Flück (Brienz), Fluri, Kuffer, Notter, Schläppi (Gwatt),
Schori, Schürch, Sidler, Sinzig, Thalmann, Waber, Wini-
stoerfer.

Gesetz über die BEDAG Informatik

Detailberatung (Fortsetzung)

Art. 7

Antrag Jenni (Bern)

Bst. abis (neu): die Wahl der Mitglieder der Geschäftsleitung;

Antrag Vollmer

Bst. c: die Genehmigung der Reglemente gemäss Art.
10 Abs. 2 Bst. a und c;
Bst. d:... Jahresrechnung zuhanden des Grossen Rates;
Bst. g (neu): Genehmigung des Erwerbs, der Belastung
und der Veräusserung von Liegenschaften.

Präsident. Nachdem wir gestern Artikel 10 bereinigt
haben, kommen wir nun auf Artikel 7 zurück.
Der Antrag Jenni zu Artikel 7 Buchstabe abis (neu) ist
hinfällig, da über diesen Punkt in Artikel 10 grundsätzlich
abgestimmt wurde. Dasselbe gilt für den Antrag Vollmer
zu Artikel 7 Buchstabe c. Der Antrag Vollmer zu Buchstabe

d und g bleibt bestehen.

Vollmer. In bezug auf Buchstabe d kann ich mich kurz
fassen. Es handelt sich dabei um eine redaktionelle
Anpassung, die sich durch den Beschluss des Rates, in Artikel

6 Buchstabe b die Genehmigungspflicht dem Grossen

Rat zu übertragen, ergibt. Die Kompetenz des
Regierungsrates ist folglich mit dem Zusatz «zuhanden des
Grossen Rates» zu ergänzen.
Der Antrag zu Buchstabe g sollte heute nicht genehmigt
werden. Wir haben materiell beschlossen, Artikel 10
Absatz 2 Buchstabe g, wo es um die Kompetenz bezüglich
Liegenschaften geht, an die Kommission zurückzuweisen.
Die nötige Anpassung in Artikel 7 kann erst vorgenommen
werden, wenn die Kommission im Hinblick auf die zweite
Lesung einen entsprechenden Antrag gestellt hat.

Präsident. Bei Buchstabe d handelt es sich also um
eine redaktionelle Anpassung an die Beschlüsse von
Artikel 10. Zu Buchstabe g wird die Kommission für die
zweite Lesung einen Antrag vorlegen.
Es liegen keine Wortbegehren vor. Somit ist Artikel 7

angenommen.

Art. 8 und 9

Angenommen

Art. 11-15

Angenommen

Art. 16 Abs. 1 und 2

Angenommen

Art. 16 Abs. 3

Antrag Blatter (Bern)
ist sicherzustellen.

Blatter. In diesem Punkt möchten wir es nicht der
BEDAG überlassen, nach einer gewissen Einführungsoder

Übergangszeit zu entscheiden, wo sie ihr Personal
versichern will - dabei geht es vor allem um die
Pensionskasse. Im Kommentar zum Gesetz steht, man wolle
nach der Übergangslösung einen gewissen Handlungsspielraum

gewähren. Unserer Ansicht nach ist dies nicht
nötig. Wir wissen, dass alle dem Kanton nahestehenden
Betriebe der Versicherungskasse angeschlossen sind,
dass immer wieder Gesuche eingereicht werden, um
weitere Institutionen und Betriebe anzuschliessen. Es
leuchtet unserer Fraktion nicht ein, dass für die BEDAG
eine andere Regelung vorgesehen werden soll. Weil es
sich hier um einen Geburtsschein handelt, der aus dem
Grossen Rat, aus der BUK, aus der Regierung, aus der
kantonalen Verwaltung heraus kommt, sollte die BEDAG
auch in dieser Hinsicht darin eingebunden sein.
Es wäre richtig, meinem Antrag zuzustimmen. Dass die
BEDAG der kantonalen Versicherungskasse angeschlossen

ist, sollte nicht nur möglich sein, sondern sichergestellt

werden. Ich bitte Sie im Namen unserer Fraktion,
dem Antrag zuzustimmen.

Lutz, Präsident der Kommission. Diese Lösung ist
vorgesehen, und an sich spricht nichts dagegen, dass das,
was vorgesehen ist, auch direkt verwirklicht wird. In dieser

Beziehung bestehen keine Probleme.
In den weiteren Unterlagen - ich weiss nicht, ob alle sie
erhalten haben-befindet sich eine Notiz an die Finanzdirektion,

in der sich Herr Streit, der Vorsteher der
Versicherungskasse, aufgrund eines Gesprächs zu diesem
Problem äussert. Er erklärt, keine Bedenken gegenüber
einer solchen Lösung zu haben. Die Frage wurde in der
Kommission nicht behandelt. Meiner Ansicht nach kann
der Antrag angenommen werden, da erohnehin dervor-
gesehenen Lösung entspricht.

Weyeneth. Ich beantrage, die in der Vorlage enthaltene
Fassung zu belassen. Wir müssen als Gesetzgeber
formulieren, welcher Anschluss möglich ist - das steht in
der Vorlage-jedoch nicht, wo sich die BEDAG um jeden
Preis anzuschliessen hat. Solange das Personal der
BEDAG findet, es sei bei der Versicherungskasse des
Staatspersonals gut versichert, ergibt sich keine Änderung.
Dies stellt die Vorlage sicher, das reicht.

Vollmer. Ich möchte Sie auf die Tragweite dieses
Antrags aufmerksam machen. Der Antrag Blatter ist sehr
wichtig. Beim nächsten Geschäft, dem Versicherungskassendekret,

werden wir intensiv über die Probleme
der Freizügigkeit diskutieren. In der politischen
Landschaft der Schweiz ist heute weitgehend unbestritten,
dass bei der zweiten Säule grosse Probleme in bezug auf
die Freizügigkeit bestehen. Beim Dekret wird man so
argumentieren müssen, dass der Staat sich offenbar keine
allzugrosse Freizügigkeit leisten kann, da die Gegenseite,

wenn ein Arbeitnehmer vom privaten Sektor zum
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Staat wechselt, sie auch nicht gewährt. Rein aus der
Respektierung der allgemeinen Situation in der heutigen
Versicherungskassenlandschaft heraus werden wir in
diesem Fall unter Umständen - ich hoffe zwar, wir werden

weiter als die Vorlage gehen - kapitulieren müssen.
Deshalb sollte dort, wo es sich um Staatspersonal handelt

- und das Personal der BEDAG bleibt Staatspersonal,
auch wenn es ein eigenes Besoldungsreglement

besitzt; die BEDAG ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt
und hat einfach eine eigene Rechtspersönlichkeit-,
mindestens sichergestellt werden, dass das Personal der
staatlichen Versicherungskasse angeschlossen werden
kann. Das liegt sowohl im Interesse des Staates als auch
der Versicherten, weil es immer wieder zu einem Wechsel

zwischen BEDAG- und Staatspersonal kommen wird,
zwischen Personen, die von der Uni zur BEDAG übertreten,

dort der staatlichen, hier unter Umständen einer
anderen Versicherungskasse angeschlossen sind.
Es geht darum, in die Tat umzusetzen, was auch von Seiten

der Freisinnigen und der SVP, schweizerisch gesehen,

heute immer betont wird, nämlich, man müsse
alles daran setzen, die Freizügigkeit wo immer möglich
anzustreben und zu erleichtern. Das können wir im
vorliegenden Fall nur, indem wir sicherstellen, dass das BE-
DAG-Personal der staatlichen Versicherungskasse
angeschlossen ist. Alles andere bringt Ungewissheiten, die
nicht entstehen sollten, wenn schon ein neues Gesetz
für die BEDAG ausgearbeitet wird.
Ich bitte Sie unbedingt, dem Antrag Blatter zuzustimmen.

Kellerhals. Ich habe Verständnis für Herrn Weyeneths
Argumentation, muss aber sagen, dass ich mir kaum
eine andere Lösung vorstellen kann, als das BEDAG-Per-
sonal der staatlichen Versicherungskasse anzuschlies-
sen. Falls die BEDAG im Sinn hätte, ihr Personal bei einer
anderen Kasse zu versichern und diesen Diskussionspunkt

damit wirklich aufzugreifen, müsste man unter
den heutigen Bedingungen wahrscheinlich feststellen,
dass es ihr nicht einmal Vorteile brächte, da die
Freizügigkeit eben noch kleiner wäre.
Aus diesem Grund bin ich persönlich der Meinung, dass
dieser Punkt bereinigt und dem Antrag Blatter
zugestimmt werden kann.

Augsburger, Finanzdirektor. Es geht hier um einen
Nebenkriegsschauplatz. Wird der Antrag Blatter angenommen,

so geschieht nichts. Vom formaljuristischen Standpunkt

aus hat Grossrat Weyeneth jedoch ganz klar recht.
Das Versicherungskassendekret enthält die Kann-For-
mulierung. So würde einfach mit einem Gesetz ein
Dekret übersteuert. Passieren würde an und für sich nicht
viel, aber es wäre keine sehr elegante Lösung. Dazu
kommt, dass wir die BEDAG ja an die Versicherungskasse

anschliessen wollen, weil uns eine andere Lösung
nur Probleme brächte.

Abstimmung
Für den Antrag Blatter (Bern) 57 Stimmen
Für den Antrag von Regierungsrat
und Kommission 70 Stimmen

Art. 17-24

Angenommen

Titel und Ingress

Angenommen

Kein Rückkommen

Schlussabstimmung
Für Annahme des Gesetzesentwurfs
in erster Lesung 127 Stimmen
Dagegen 4 Stimmen

Präsident. Der Finanzdirektor möchte eine kurze Erklärung

abgeben.

Augsburger, Finanzdirektor. Darf ich kurz Ihre Aufmerksamkeit

in Anspruch nehmen?-Sie haben eine wichtige
Angelegenheit entschieden, dafür möchte ich Ihnen
danken. Es handelt sich um eines der kompliziertesten
Geschäfte, die in den letzten drei Jahren im Zusammenhang

mit der Bereinigung der Finanzaffäre abgewickelt
wurden. Das war nur möglich dank der vorberatenden
Kommission mit ihrem Präsidenten Grossrat Lutz einerseits

und der Staatswirtschaftskommission andrerseits,
aber auch dank Ihnen und den Mitarbeitern der Verwaltung.

Das Ziel, das wir uns gesteckt haben - die Nase in
der EDV vorne zu haben, um eine zweckmässige und
effiziente Dienstleistung für die Staatsverwaltung
aufzubauen -, können wir mit dem vorliegenden Gesetz
erreichen. Wir sind damit auf dem richtigen Weg.
Für Ihre Mitarbeit bei diesem komplizierten Geschäft
möchte ich Ihnen danken. Ich danke auch meinen Beamten,

die in diesem Zusammenhang Grosses geleistet
haben.

Präsident. Im Namen des Rates möchte ich der
Kommission und ihrem Präsidenten für die geleistete Arbeit
herzlich danken.

Dekret über die Versicherungskasse der
bernischen Staatsverwaltung (Versicherungskassendekret)

Beilage Nr. 29

Eintretensfrage

Baumberger, Präsident der Kommission. Der Finanzdirektor

stellte vorhin fest, das Gesetz über die BEDAG sei
eine komplizierte Angelegenheit mit komplexen
Zusammenhängen. Die drei folgenden Geschäfte
(Versicherungskassendekret, Dekret über die Bernische
Lehrerversicherungskasse, Bericht betreffend die Anlagepolitik

der Versicherungskasse der bernischen Staatsverwaltung

und der Bernischen Lehrerversicherungskasse)
hängen zusammen und beinhalten auch sehr viel
Komplexes. —
Während der Dutzenden von Sitzungen, die im
Zusammenhang damit stattfanden, wurden die Probleme
eingehend erörtert. Die nun vorliegenden Regelungen stellen

ein dichtes Geflecht gegenseitiger Beziehungen dar,
und es ist nicht sehr einfach, einen einzelnen Punkt daraus

ohne Auswirkungen auf eine Reihe anderer Punkte
zu ändern. Die drei Vorlagen stehen in einem engen
Zusammenhang. Ihn will ich einleitend kurz darstellen.
An sich ist das Dekret über die Versicherungskasse der
bernischen Staatsverwaltung ein Geschäft für sich. Was
wir jedoch in diesem Zusammenhang beschliessen, ist
wegleitend für die Statuten der Lehrerversicherungskasse.

Sicher haben Sie bemerkt, dass das Dekret über
die Lehrerversicherungskasse sehr viel kürzer ist und
nur einige wenige Grundsätze enthält. Die Statuten der
Lehrerversicherungskasse müssen dann aber analog zu
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den Beschlüssen, die wir hier fassen, gestaltet werden,
weil die Regierung die Statuten genehmigen muss. Dabei

kann sie - wenn nicht spezielle Verhältnisse vorliegen,

die eine andere Regelung rechtfertigen - nichts
anderes genehmigen, als das, was das Parlament für die
Versicherungskasse des Staatspersonals beschlossen
hat. Dass der Bericht über die Anlage der Kassengelder
mit dem vorliegenden Geschäft zusammenhängt und
eng verflochten ist, werden Sie bei der Beratung von
Artikel 74 feststellen.
Was die vorliegenden Revisionen betrifft, so haben wir
keine unbeschränkte Freiheit. Erstens müssen wir sie
vornehmen, weil das Bundesgesetz über die berufliche
Vorsorge uns zwingt, die definitive Regelung für unsere
Versicherungskasse, die BVG-konform sein muss, bis
zum I.Januar 1990-das heisst in sieben Monaten-verabschiedet

zu haben. Zweitens schränkt der
Bundesgerichtsentscheid zur Anwendung von Artikel 4 der
Bundesverfassung unsere Handlungsfreiheit bezüglich der
Gleichbehandlung von Mann und Frau beim Erlass
neuer Bestimmungen ein. Drittens-das war heute in
einem Zeitungsartikel, in dem Herr Chuard sich äusserte,
zu lesen - können unsere Kassen nicht einfach unabhängig

von anderen öffentlichen Kassen und von der ganzen

Situation im Bereich der beruflichen Vorsorge in der
Schweiz Regelungen treffen. Die Entwicklung öffentlicher

Kassen in anderen Kantonen und auf Bundesebene
ist zu berücksichtigen.
Wer sich durch einen Vergleich mit den bisherigen
Regelungen einen Überblick über die Neuerungen, die das
Dekret enthält, verschafft, erkennt, dass praktisch eine
neue Kasse mit neuen Verhältnissen geschaffen wird.
Ich möchte die zehn wichtigsten Neuerungen erwähnen:

das Rentenalter, die Regelung des freiwilligen
Rücktritts, des Rentenanspruchs bei Invalidität und der
Freizügigkeit, die Ehepaarrente, die Kinderrente, die
Sonderregelungen für Regierungsrat und Polizei, die
Aufhebung der Sparkasse, die Erhöhung der Beiträge,
die Gestaltung der Anlagepolitik der Kasse. Diese zehn
Punkte zeigen, wie tiefgreifend die Versicherungskasse
verändert wird.
Die Kommission hat die Vorlage in drei Sitzungen vom
1., 7. und 13. März eingehend beraten. Die Diskussionen
drehten sich vor allem um die Risikoversicherung in Artikel

8, den Vorbehalt in Artikel 9, das Rücktrittsalter in Artikel

30, die Freizügigkeit in Artikel 50, die Sonderregelungen
für Regierungsrat, Polizei und den Staatsbeitrag

beim Einkauf in den Artikeln 59,60 und 63, die Kapitalanlage

in Artikel 74, das Präsidium der Aufsichtskommission
in Artikel 78, die Übergangsfrist in Artikel 85 und die

Information in Artikel 86. Betrachten Sie die Abände-
rungsanträge, so können Sie feststellen, dass praktisch
sämtliche Punkte, die in der Kommission eingehend
diskutiert wurden, wieder aufgegriffen werden und zu
ausgedehnten Debatten führen werden. Die Kommission
hat das Dekret immerhin mit 13 zu 0 Stimmen bei einer
Enthaltung genehmigt.
Folgendes scheint mir noch wichtig: Die Kommission
hat die Bemerkungen Dr. Pfitzmanns zur Kenntnis
genommen. Er steht jener Stelle vor, die schliesslich ihre
Zustimmung zu dieser Regelung wird erteilen müssen,
da sie zu überprüfen hat, ob sie mit der Bundesgesetzgebung

übereinstimmt. Die Kommission hat aufgrund der
erwähnten Bemerkungen ein paar Änderungen am Text
vorgenommen.
Die Vorlage ist aus folgenden drei Gesichtspunkten
bedeutend. Was die Finanzen betrifft, so macht die jährliche

Belastung des Staatshaushaltes wie der Mitglieder

einen sehr hohen Millionenbetrag aus. Das vorhandene
Kapital von rund 3 Mrd. Franken und dertechnische
Fehlbetrag von rund 2,5 Mrd. Franken zeigen die finanzielle
Bedeutung, die gesamtwirtschaftlichen Dimensionen.
Aber auch im personellen Bereich ist die Vorlage bedeutsam.

Direkt betroffen davon sind etwa 35000 Personen,
indirekt ein Mehrfaches davon. In politischer Hinsicht
hat die Vorlage ebenfalls eine gewisse Bedeutung. Ich
habe bereits erwähnt, dass in den Kantonen die
Versicherungskassenregelungen überarbeitet werden. Wie
Sie alle wissen, findet auf eidgenössischer Ebene eine
Auseinandersetzung um das BVG statt. Was wir hier
politisch beschliessen, hat so oder so in beiden Richtungen
eine Signalwirkung.
Ich bitte Sie mitzuhelfen, damit wir die Vorlage straff und
rasch, aber seriös durch beraten und zu einer gemeinsamen

Lösung kommen können, die von allen mitgetragen

werden kann.

Präsident. Ich schlage vor, dass sich die Redner in der
Eintretensdebatte über beide Dekrete, also über die
Versicherungskasse der bernischen Staatsverwaltung und
über die Bernische Lehrerversicherungskasse äussern,
damit wir nicht in beiden Debatten dieselben Voten
hören. Natürlich werden wir die beiden Dekrete dann
getrennt behandeln.

Bischof. Die freisinnige Fraktion hat der Revision des
Versicherungskassendekrets sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit

gewidmet. Wie wir vorhin von Kommissionspräsident

Moritz Baumberger hörten, ist die Vorlage,
über die das Parlament heute debattiert und beschliesst,
sehr wichtig.
Wir sehen im wesentlichen zwei oder drei Gründe, die
für eine Revision des Dekrets sprechen. Ich möchte
diejenigen, die der Regierungsrat in seinem Vortrag
anführte, nicht wiederholen. Im grossen ganzen sind wir
damit einverstanden. In erster Linie gibt es rechtliche
Gründe für eine Revision. Das Dekret ist immerhin über
zwanzig Jahre alt, die Situation hat sich inzwischen
geändert. Der Grundsatz «Gleiche Rechte für Mann und
Frau» ist nicht ganz verwirklicht, was nun getan werden
sollte. Vor allem müssen die Vorschriften des Bundes
zum BVG und seine Verordnungen in die Bestimmungen
des Kantons Bern integriert werden. Das ist völlig
unbestritten, dazu möchte ich mich nicht näher äussern.
Weiter gibt es finanzielle Gründe für eine Revision.
Ihnen haben wir besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Bereits in der BUK musste meine Arbeitsgruppe die
Versicherungskasse näher untersuchen. Es wurde festgestellt,

dass der Deckungsgrad der Kasse von rund 80
Prozent im Jahre 1970 ständig gesunken war und ein Tief
von ungefähr 53 Prozent erreicht hatte, was natürlich
einem sehr schlechten Deckungsgrad entspricht, der
gesamtschweizerisch am unteren Ende steht. Ich habe
einen Vergleich angestellt: Beim Bund liegt der Deckungsgrad

bei rund 70 Prozent, im Kanton Zürich - mit dem
wir uns manchmal vergleichen - bei 80 Prozent, in
kleineren Kantonen wie Luzern und St. Gallen bei 78,
beziehungsweise 76 Prozent. Der Kanton Bern steht also mit
einem Deckungsgrad von etwa 55 Prozent an einsamer
Spitze!
In der BUK konsultierten wir damals Spezialisten, führten

Hearings durch, widmeten dieser Frage sehr viel
Zeit. Ein Versicherungsmathematiker sagte uns, der
ideale Deckungsgrad liege bei 66,66 bis 70 Prozent. Wir
fragten, wie wir von 50 Prozent wieder einen anständigen

Deckungsgrad erreichen könnten. Er erklärte, es
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gebe im Prinzip zwei Möglichkeiten, entweder würden
die Prämien erhöht oder die Leistungen reduziert. Stellen

Sie sich vor, was eine Leistungsreduktion für jemanden

bedeutet, der seit zwei, drei Jahren pensioniert ist,
finanzielle Verpflichtungen hat und plötzlich 10 Prozent
weniger Rente erhält! Wie soll das gehen? - Das wäre
eine ausserordentlich heikle Lösung, die wahrscheinlich
zu grössten Schwierigkeiten führen würde. Die Prämien
zu erhöhen dürfte auch nicht so einfach sein. Davon wären

der Arbeitgeber, also der Staat, und die Arbeitnehmer

betroffen. Sie müssten sich den Kuchen teilen. Auch
das dürfte Schwierigkeiten verursachen.
Wir haben uns dann überlegt, welche anderen Möglichkeiten

bestehen, um den Deckungsgrad zu erhöhen, und
sind zum Schluss gekommen, es müsse, da wir in einer
freien Marktwirtschaft leben, eine bessere Rendite in
der Anlagepolitik angestrebt werden, ohne eine
genügende Sicherheit völlig aufzugeben-man darf natürlich
nicht nur die Rendite im Auge haben und keine Sicherheiten

anstreben. Deshalb haben wir von der Regierung
auch einen Bericht über die Anlagepolitik gefordert, der
traktandiert ist. Ich möchte dem Regierungsrat bereits
jetzt dafür danken, dass er das Problem untersucht hat.
Bei den finanziellen Gründen für die Revision des
Versicherungskassendekrets möchte ich im Zusammenhang
mit einer besseren Rendite auch anführen, dass das
bisherige Dekret in Artikel 81 folgende zwingende
Vorschrift kennt: «Das Kassenvermögen ist bei der
Hypothekarkasse des Kantons Bern anzulegen.» Die
Versicherungskassenkommission hatte keine andere Möglichkeit,

als das Geld zu einem festen Zinssatz bei der
Hypothekarkasse anzulegen. Der Zinssatz schwankt zwischen
4 und 4% Prozent. Wir haben auch mit Vertretern anderer
Banken gesprochen, die es ungerecht fanden, dass die
grossen Mittel, die der Staat, seine Angestellten und
Beamten für ihre Pensionskasse einsetzen, nur einer Bank,
einer Staatsbank, zur Verwaltung und Bearbeitung
zukommen. Der Kanton Bern hat ein ausgebautes Bankensystem.

Es gibt nicht nur zwei Staatsbanken, sondern
auch eine ganze Anzahl Regional- und Lokalbanken,
insgesamt etwa 200. Der Kanton Bern ist der Kanton mit
den meisten Regionalbanken der Schweiz. Es gibt hier
natürlich auch die Vertretungen der Grossbanken. Das
sind sehr gute Bankinstitute, die fähig sind, Gelder zu
verwalten.
Im Interesse einer besseren Rendite muss deshalb der
Kuchen verteilt werden. Es ist in der Marktwirtschaft
eine alte Tatsache, dass Wettbewerb anspornen kann.
Die Banken sind dann motiviert, einen besseren Ertrag
zu erzielen. Wir haben auch Vergleiche mit anderen
Pensionskassen angestellt - ich kann die Zahlen vielleicht
nachher erwähnen-, die unter Wahrung der Sicherheitsaspekte

erheblich mehr Rendite erzielen als die 4%
Prozent im Kanton Bern.
Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass die
freisinnige Fraktion es für sehr wichtig hält, dass wir ein
modernes Dekret erhalten. Wir begrüssen die Revision und
sind bereit, unter der Voraussetzung mitzuarbeiten, dass
vor allem die finanziellen Gesichtspunkte entsprechend
berücksichtigt werden.

Anderegg. Die Totalrevision wurde von der SVP-Frak-
tion im grossen und ganzen gut aufgenommen. Wir
sehen ihre Notwendigkeit ein, gerade im Hinblick auf die
Anpassung an das BVG, auf die Realisierung der
Gleichbehandlung von Mann und Frau und auf die verschiedenen

Revisionspostulate. Deshalb befürworten wir das
Eintreten auf beide Vorlagen.

Wir stellen fest, dass die Leistungen der Versicherungskasse

in der Regel weiterhin über die vom BVG
vorgeschriebenen Minimalleistungen hinausgehen. Andrerseits

sind aber die Prämien von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer höher, als es bei anderen Kassen üblich ist.
Betrachtet man die Dekrete, wie sie von der Kommission
verabschiedet wurden, so stellt man fest, dass sie
ausgewogen sind. Diese Ausgewogenheit dürfen wir bei der
Behandlung der Abänderungsanträge nicht aus den
Augen verlieren. Wir werden darauf achten müssen, was
für Folgen die Zustimmung zu einem Abänderungsan-
trag hat, welches vor allem die finanziellen Auswirkungen

für die Kasse und für den Staat als Arbeitgeber sind.
Vergleicht man das bisherige mit dem revidierten
Dekret, so ergeben sich folgende Schwerpunkte. Die volle
Rente beträgt 65 Prozent des versicherten Verdienstes
bei einem Altersrücktritt mit 38 Versicherungsjahren. Es
ist kein Eintrittsgeld mehr nötig. Mit allfällig eingebrachten

Freizügigkeitsleistungen können zusätzliche
Versicherungsjahre gekauft werden. Damit wird der Einkauf
grundsätzlich freiwillig. Die IV-Rente wird deutlich
verbessert, die Freizügigkeit ebenfalls. Es werden eine
Ehegatten- und eine Kinderrente eingeführt. Es müssen bei
generellen teuerungsbedingten Lohnerhöhungen
Verdiensterhöhungsbeiträge geleistet werden, womit eine
Verbesserung des Deckungsgrades erreicht wird, wie
Herr Bischof bereits erwähnte. Die Übergangsbestimmungen

zeigen, dass die bisherigen Ansprüche in
einem sinnvollen Rahmen gewahrt bleiben.
Gerade wenn man feststellt, der Deckungsgrad der
Versicherungskasse sei zu verbessern, ist andrerseits auch
klar festzuhalten, dass für gegebene Leistungsversprechen

bezahlt werden muss. Damit ist eine Erhöhung der
Beiträge unumgänglich-meiner Ansicht nach aber eine
Erhöhung, die massvoll und finanziell für beide Seiten
tragbar ist. Bei einem Vermögen der Versicherungskasse
von mehreren Milliarden, bei jährlichen Beiträgen in
Millionenhöhe, bei 35000 Versicherten-bei solchen Zahlen
dürfen Entscheide nicht einfach über einen Leisten
geschlagen werden, das scheint selbstverständlich. Deshalb

noch einmal meine Bitte, bei der Behandlung der
Abänderungsanträge immer das Ganze im Auge zu
behalten und nicht kurzsichtig und einseitig zu entscheiden.

Ich komme noch kurz auf die Anlagepolitik der
Versicherungskasse zu sprechen. Der Regierungsrat schreibt in
seinem Bericht und im Leitbild zur neuen Berner
Kantonalbank dazu, dass die künftig anfallenden Gelder
aufgrund eines Verwaltungsauftrags zur Anlage einer
bestimmten Summe auch anderweitig angelegt werden
können. Wie bereits erwähnt wurde, müssen somit nicht
alle Mittel bei der Hypothekarkasse angelegt werden.
Bevor unsere Fraktion in der Detailberatung zum Abän-
derungsantrag zu Artikel 74 Absatz 4 Stellung nehmen
kann, möchten wir von Herrn Regierungsrat Augsburger
klar wissen, ob die Aussage der Regierung hinsichtlich
der gemischten Form der neuen Anlagepolitik weiterhin
aufrechterhalten bleibt und ob es tatsächlich ihre
Absicht ist, auch andere Banken mit der Anlage und/oder
der Verwaltung von Teilen des Kassenvermögens zu
beauftragen.

Brodmann. Die NA-Fraktion befürwortet das Eintreten
auf die Versicherungskassendekrete. Sie scheinen uns -
abgesehen von zwei, drei Artikeln, zu denen wir
Bemerkungen anzubringen haben - gut und ausgewogen. Um
meiner Motion - sie wurde als Postulat überwiesen und
fordert die Gleichstellung von Mann und Frau - gerecht
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zu werden, werden wir in Artikel 29 Absatz 2 den Antrag
unterstützen, der ein Rentenalter von 62 Jahren und 37
Kassenjahre mit 65 Prozent des versicherten Verdienstes
vorsieht.
Über einen allfälligen Einkauf für die 37 Beitragsjahre
müsste die Kasse die Versicherungsnehmer natürlich
gründlich orientieren. Die NA-Fraktion lehnt es ab, das
Rentenalter für Frauen im bernischen Staatsdienst auf
63 Jahre heraufzusetzen. Wir sollten das Pensionsalter
nicht um ein Jahr erhöhen, sonst gefährden wir das
Ganze. Es wäre beim heutigen Gehetze und Stress
wünschenswert, ein Rentenalter von 62 Jahren zu realisieren.

Der Kanton Bern könnte in dieser Beziehung auch
einmal bei den ersten sein. Den Kassenmitgliedern
muss unserer Meinung nach die volle Freizügigkeit
gewährt werden. Das Ziel wäre, dass nach einer gewissen
Anzahl von Jahren für die Freizügigkeit auch von den
Staatsleistungen auszugehen ist.
Wir befürworten das Eintreten auf beide Dekrete.

Vizepräsident Krebs übernimmt den Vorsitz.

Halbeisen. Auch wir befürworten das Eintreten und die
Anpassung an das Bundesrecht. Wir begrüssen, dass
das Rücktrittsalter von Mann und Frau dasselbe sein
wird. Auch die Verbesserung des Deckungsgrades
erachten wir als nötig und stimmen den Mitteln, die dafür

nötig sind, zu.
Das Dekret kann man nicht nur mit dem Rechenschieber
oder als Versicherungsmathematiker betrachten, das
allein reicht nicht. Es braucht auch eine Wasserwaage, um
die Übergänge zu den damit zusammenhängenden
Grundlagen auf einem rechten Niveau sicherzustellen.
Gerade dies scheint uns die Kommissionsvorlage zu
gewährleisten. Aus diesem Grund werden wir die meisten
Abänderungsanträge ablehnen - abgesehen von wenigen

Ausnahmen. Bei Artikel 78 Absatz 1 beispielsweise
werden wir dem Streichungsantrag Vollmer zustimmen.
Sonst werden wir bei beiden Dekreten im grossen und
ganzen aber versuchen, den Vorschlägen der Kommission

zu folgen.

Brüggemann. Auch die Fraktion Freie Liste/Junges
Bern kann dem Dekret grundsätzlich zustimmen. Seine
Vorteile und die Aufgaben, die es sich setzt, wurden von
meinen Vorrednern erwähnt und brauchen nicht wiederholt

zu werden.
Aus zwei Gründen legen wir dem Rat einige
Abänderungsanträge vor, die von unserer Fraktion, soweit ihr
Vertreter überhaupt an den Sitzungen teilnehmen
konnte, nicht so in die Kommission eingebracht, dort
jedoch von andererSeite gestellt wurden. Einerseits arbeiteten

in der Kommission hervorragende Spezialisten,
inklusive des Präsidenten selbst. Betrachtet man hinterher
die Kommissionsdebatte zur ersten Lesung, so hat
gerade diese Tatsache den Eindruck erwecken können,
dass manch gesellschaftspolitisches Anliegen vielleicht
etwas zu kurz abgetan wurde. Hier im Rat sollten nun
wichtige politische Entscheide wirklich ausgetragen
werden.
Andrerseits nimmt der Vorschlag der Kommission die
Interessen der Versicherten nicht voll ausgewogen wahr.
Die Abänderungsanträge möchten in Erinnerung rufen,
dass Interessen bestehen, die die Versicherten legitim
anmelden könnten. Wie wir gehört haben, handelt es
sich um 35000 Betroffene. In unserer heutigen Gesellschaft

dürfte man noch einen Schritt weiter als der
Dekretsentwurf gehen.

Vollmer. Die SP-Fraktion empfiehlt Ihnen ebenfalls, auf
das Dekret einzutreten. Es scheint uns in weiten Teilen
fortschrittlich und gut und geht über die Minimalbestimmungen

des BVG hinaus. Das ist für uns eine
Selbstverständlichkeit. Der Staat Bern kannte schon immer eine
Pensionskassenregelung, die über die gesetzlichen
Erfordernisse hinausging - früher verlangte das Gesetz
gar nichts. Deshalb ist es richtig, wenn im Kanton Bern
mit dieser guten Tradition einer fortschrittlichen
Versicherungskasse weitergefahren wird. Wir brauchen das
gerade auch im Hinblick auf die Beschäftigten unseres
Kantons - beim nächsten Geschäft werden wir darüber
debattieren -, da wir vermehrt Rekrutierungsschwierigkeiten

haben. Ein guterVersicherungskassenschutzwird
sicher weiterhin ein gewichtiges Argument in der
Personalpolitik des Kantons darstellen können und müssen.
Die vorgeschlagene Lösung schneidet in einem
Vergleich - beispielsweise mit der Regelung für das
Bundespersonal, die vor eineinhalb Jahren in Kraft getreten
ist-gut, ich würde sogar sagen, in wichtigen Teilen besser

ab.
Die Leitlinie der SP-Fraktion für die Beurteilung des
Dekret stellt der Versicherte selbst dar. Er ist auch bei uns
im Kanton Bern im Laufe der Jahre ein anderer oder
eben eine andere geworden. Es stehen heute mehr
Frauen im Berufsleben. Diese Entwicklung soll gefördert
werden, der Regierungsrat hat dafür extra ein
Programm und Grundsätze entwickelt. Das sollte im
Versicherungskassendekret seinen Niederschlag finden. Ich
denke an die Bedeutung der Weiterbildung, der Mobilität,

die für die Arbeitnehmer gefordert werden. Auch
dies müsste sich im Versicherungskassendekret mit
fortschrittlichen Bestimmungen in bezug auf die Freizügigkeit

niederschlagen. Das Dekret bringt bei der
Risikoversicherung neue, gute Verbesserungen, die wir
vollumfänglich unterstützen. Dasselbe gilt für Teilzeitangestellte,

bei denen der Koordinationsabzug nur noch an-
teilsmässig angewandt wird, womit auf kantonaler
Ebene eine grosse Lücke des BVG korrigiert wird.
Gleichzeitig müssen wir aber auch festhalten - damit
komme ich zu einem zentralen Punkt, der uns in der
Detailberatung sicher beschäftigen wird: die Stellung der
Frau -, dass es für die SP-Fraktion absolut inakzeptabel
ist, die Bereinigung der staatlichen Versicherung, ihre
Finanzierung - man könnte sagen: der gehabten Freuden
der Männer - über die Frauen zu realisieren. Eine Erhöhung

des Rentenalters für die Frau ist inakzeptabel. Wir
können keine Kompromisse eingehen und werden sie
mit allen Mitteln bekämpfen -falls es im Rat nicht reicht,
später auch vor Gericht. Es ist unverständlich,
gesellschaftspolitisch bedauerlich und fragwürdig, dass man
in einer Zeit, in der von Frauenförderung gesprochen
wird, die Frauen quasi zur Kasse bittet, um die wie
gesagt gehabten Freuden der Männer der Vergangenheit
zu finanzieren.
Es geht letztlich nicht nur darum, das Rentenalter für
Frauen um ein Jahr zu erhöhen - was klar im
Widerspruch zur eidgenössischen Gesetzgebung steht-,
sondern auch darum, mit dem vorliegenden Dekret die
Versicherungsdauer, die für eine volle Rente nötig ist, massiv

zu erhöhen. Auch in diesem Fall werden es wieder
die Frauen sein, die den Preis für die neue Regelung
bezahlen müssen. Es sind die Frauen, die eher eine
unterbrochene Berufsentwicklung aufweisen, die aus familiären

Gründen einige Jahre aussteigen - aufgrund unserer

gesellschaftspolitischen Verhältnisse aussteigen
müssen -, die später wieder einsteigen und keine Chancen

haben, die vollen Versicherungsjahre zu erreichen,
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um später einmal die ganze Rente beanspruchen zu können.

Es ist deshalb völlig unverständlich und inakzeptabel,
dass man bei diesem Versicherungskassendekret

eine solche Finanzierungspolitik auf dem Rücken der
Frauen - die ganz im Gegenteil vermehrt gefördert werden

müssten - betreiben will.
Wir bedauern es, dass im Bereich der Freizügigkeit keine
besseren Lösungen gefunden werden konnten. Ich
möchte bereits hier bekanntgeben, dass die SP-Fraktion
sich vehement gegen den Raubzug der Banken auf die
Pensionskassengelder wehren wird. Es ist schon eigenartig.

Der Staat wird hier von Vertretern der Privatwirtschaft

immer verketzert. Man kommt aber sofort zur
Futterkrippe des Staates gelaufen, wenn es darum geht,
etwas zu kassieren, wenn man sieht, dass es Gelder zu holen

gibt, die man offenbar nicht im Wettbewerb durch
bessere Leistungen gewinnen muss, sondern sie sich
durch eine Quotenregelung, einfach weil man im Kanton

Bern existiert, abschneiden zu können glaubt. Das
stimmt in unseren Augen nicht mit der Politik überein,
die die bürgerliche Seite immer propagiert. Wir werden
deshalb die entsprechenden Anträge vehement
bekämpfen.
Eine letzte Bemerkung. Die SP-Fraktion wird sich der
Sonderregelung für das Polizeipersonal nicht widersetzen.

Dies ist eine Kategorie, die starken Belastungen
ausgesetzt ist, weshalb im Hinblick auf die Pensionierung

eine gewisse Sonderregelung gerechtfertigt ist.
Wir sind aber der Ansicht, dass es noch viele andere
Kategorien in diesem Staat gibt, die genauso harte,
physisch und psychisch anspruchsvollste Tätigkeiten
ausführen, die eine Privilegierung rechtfertigen würden, so
dass sie die Möglichkeit hätten, sich früher pensionieren
zu lassen, als das Dekret vorsieht. Wir denken dabei an
das Pflegepersonal, an Förster und an ähnliche
handwerkliche Kategorien, die genauso grossen Belastungen

ausgesetzt sind, bei denen es ebenfalls angebracht
wäre, eine Regelung zu finden, die über die Bestimmungen

des Dekrets hinausgeht. Die Sonderregelung für die
Polizei kann nur dann sinnvoll ein und darf Bestand
haben, wenn nicht gleichzeitig die Frauen schlechter
gestellt werden und quasi als Opfer für andere Verbesserungen

bezahlen müssen.
Die SP-Fraktion empfiehlt Eintreten. Sie hat für die
Detailberatung verschiedene Abänderungsanträge
gestellt, die wir dort begründen werden. Ich bitte Sie
bereits jetzt, uns dabei zu unterstützen.

Präsident Schmidlin übernimmt wieder den Vorsitz.

Baumberger, Präsident der Kommission. Eintreten ist
unbestritten. Ich danke Ihnen für die relativ gute
Aufnahme der Vorlage. Zu fünf Punkten, die erwähnt wurden,

möchte ich mich kurz äussern, ohne die Diskussion
zu den Einzelanträgen, in der die Probleme noch einmal
aufgegriffen werden, vorwegzunehmen.
Der erste Punkt betrifft den Deckungsgrad. Kollege
Bischof hat wie andere darauf hingewiesen, dass der Dek-
kungsgrad erhöht werden müsse. Bei der
Lehrerversicherungskasse betrug dieser 1970 85 Prozent, Ende
Dezember 1988 62,66 Prozent; bei der staatlichen
Versicherungskasse belief ersieh 1970 auf 80 Prozent, Ende 1988
auf 59,4 Prozent. Im Verlauf von rund fünfzehn Jahren
entstand eine Finanzierungslücke von mehreren hundert

Mio. Franken.
Die zweite Bemerkung bezieht sich auf den Vermögensertrag.

Die heutige Regelung ist tatsächlich so, dass
beide Kassen effektiv nur einen Vermögensertrag von

4 Prozent erzielen. Das steht in einem totalen
Widerspruch zur Bundesgesetzgebung und soll aus diesem
Grund geändert werden - auf welche Weise werden wir
bei Artikel 74 diskutieren.
In bezug auf das Rücktrittsalter der Frauen sind die
Feststellungen der Kollegen Brüggemann und Vollmer richtig.

Ein möglichst frühes Rücktrittsalter läge selbstverständlich

im Interesse der Versicherten. Aber auch diese
wissen, dass das Rücktrittsalter nur in gegenseitiger
Abhängigkeit zur Finanzierung festgelegt werden kann. Ich
möchte die Diskussion nicht vorwegnehmen, jedoch
klar festhalten, dass eine Senkung des Rücktrittsalters
nur durch eine entsprechende Verstärkung der Finanzierung

realisierbar ist. Der Rat darf es sich nicht erlauben,
der Kasse Leistungen aufzuzwingen, wenn er nicht
bereit ist, die nötige Finanzierung sicherzustellen. Mit
einem solchen Entschluss würden wir die Probleme nur
auf die übernächste Legislatur, also auf etwa zehn Jahre
hinausschieben. Dann müsste man erneut eine grosse
Finanzierungslücke feststellen und eine Korrektur
vornehmen.

Kollege Vollmer erwähnte die Versicherungsjahre. Beide
Kassen verlangen heute bei einem Rücktrittsalter für
Männer von 65, für Frauen von 62 (staatliche
Versicherungskasse) beziehungsweise 63 (Lehrerversicherungskasse)

30 Versicherungsjahre. Das hat zur Folge, dass die
früh Eingetretenen mit einer relativ kurzen Ausbildungszeit

- vor allem in der Lehrerversicherungskasse - während

fünfzehn Jahren Solidaritätsbeiträge an die
Versicherung derjenigen bezahlen, die nach einer langen
Ausbildung spät eintreten und wegen der langen Ausbildung

eine hoch versicherte Besoldung haben. Also die
Mitglieder mit niedrigen Einkommen bezahlen während
zehn bis fünfzehn Jahren - bei mir waren es fünfzehn
Jahre - Beiträge an Kassenleistungen für Mitglieder, die
mit hohem Einkommen hohe Renten beziehen. Auch
das ist natürlich ungerecht. Es ist nicht sehr einfach, für
diesen Fall eine Lösung in der Mitte zu finden, die den
Austritt ermöglicht - zum Beispiel im Hinblick auf
Frauen, die wieder in die Kasse eingetreten sind. Die
Lösung mit 38 Versicherungsjahren gemäss dem
Vorschlag ist günstiger als beispielsweise diejenige der
eidgenössischen Versicherungskasse mit 40 Versicherungsjahren.

In bezug auf die Freizügigkeit möchte ich auch einige
Bemerkungen machen. Wir haben eine Kasse, die
grundsätzlich auf dem Leistungsprimat und nicht auf dem
Beitragsprimat beruht. Eine Kasse, bei der die Leistungen
an ein einzelnes Mitglied durch die Beiträge, die für dieses

bezahlt wurden, bedingt sind, kann bezüglich
Freizügigkeit anders handeln, als eine Kasse, die einen generellen

Leistungsauftrag kennt und ihre Leistungen nicht
von den Beiträgen abhängig machen kann, die für das
einzelne Mitglied bezahlt wurden. Das heisst, dass die
Solidarität der Versicherten und der Arbeitgeber in der
Kasse gewisse Leistungen ermöglicht. Es wäre falsch,
wenn man den Austretenden diese Solidaritätsbeiträge
persönlich mitgeben würde und den in der Kasse
Verbleibenden alleine die Verpflichtung auferlegen würde,
Solidaritätsleistungen zu finanzieren. Das ist grundsätzlich

ein schwieriges Problem, das wohl nur im Rahmen
eidgenössischer Regelungen gelöst werden kann.
Dies wären meine Bemerkungen zu den fünf Punkten
der Eintretensdebatte. Ich danke Ihnen noch einmal für
die gute Aufnahme.

Augsburger, Finanzdirektor. Herr Vollmer hat in seinem
Votum so getan, als ob die Frauen tatsächlich sehr
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schlecht wegkämen. Das ist überhaupt nicht der Fall.
Einerseits kann sich eine Frau nach dem neuen Dekret
zwischen 60 und 65 Jahren pensionieren lassen. Wohlverstanden

hat sie zum Teil minimale Einbussen hinzunehmen,

wenn sie das Dienstalter für die Rente nicht
erreicht. Diese ist jedoch immer noch weit höher als das
durch das BVG vorgeschriebene Minimum. Es geht hier
darum, endlich die Gleichberechtigung zwischen Mann
und Frau zu verwirklichen. Bisher war es eben so, dass
die Frau dem Mann gegenüber in bezug auf Pension und
Rücktrittsalter wesentlich begünstigt war. Es ist fast nur
selbstverständlich, dass von ihr in diesem Fall auch
gewisse Konzessionen in bezug auf die bisherigen
Begünstigungen erwartet werden müssen.
Andrerseits, Herr Grossrat Vollmer, muss man erkennen,

dass durch das neue Dekret-von dem man sagen
darf, es sei ein sehr fortschrittliches Versicherungskassendekret

- für die Frauen auch ganz wesentliche
Vorteile entstehen, sei es die Frage der Freizügigkeit, des
Risikoschutzes, der besseren Behandlung von
Teilzeitbeschäftigten - was besonders wichtig ist - oder die Tatsache,

dass die Sparkasse aufgehoben wird - das betrifft
besonders Frauen -, und nicht zuletzt die Kinderrente.
All dies, Herr Grossrat Vollmer, hat seinen Preis.
Schliesslich muss das Versicherungskassendekret auch
finanziell tragbar sein. Unter dem Strich würde ich
sagen, dass die Frauen die grossen Profitierenden des
neuen Versicherungskassendekrets sind. Ein Hinweis
soll dies belegen. Im Inselspital arbeiten mehrheitlich
Frauen. Sie haben sich sehr positiv über das
Versicherungskassendekret geäussert. Das spricht für sich.

Präsident. Eintreten ist nicht bestritten und damit
stillschweigend beschlossen.
Ich habe eine traurige Mitteilung zu machen. Wir wurden

eben telefonisch informiert, dass unser Kollege Max
Winistoerfer letzte Nacht gestorben ist. Eines seiner letzten

Worte war, dass er keine speziellen Ehrungen
wünsche. Wir wussten, dass er sehr schwer krank war. In ihm
verlieren wir einen liebenswürdigen Kollegen. Die
Beerdigung findet voraussichtlich am Samstag statt. Ich bitte
Sie, sich zu seinen Ehren kurz zu erheben.

Detailberatung

Art. 1-4

Angenommen

Art. 5

Gallati. Nach den Kommissionsberatungen wurde ich
auf einen Punkt aufmerksam gemacht, den ich kurz
anführen möchte. Ich stelle keinen Antrag, es geht mir nur
darum, einen Beitrag zur Interpretation dieses Artikels
zu leisten.
Als Beispiel für besondere Personenkategorien im
Zusammenhang mit Artikel 5 werden im Vortrag und wurden

auch an der entsprechenden Kommissionssitzung
die Assistenzärzte genannt. Das ist sicher richtig. Artikel
5 sollte aber auch auf andere Kategorien von Assistentinnen

und Assistenten angewendet werden können,
nämlich auf diejenigen, die sich in Rotationsstellen
befinden, also zeitlich befristet angestellt sind. Sie sollten
von der Pflicht, der staatlichen Versicherungskasse
beizutreten, befreit werden. Das stünde übrigens im
Einklang mit Artikel 28a des Unigesetzes.
Von Akademikern, besonders von jungen Absolventen
der Universität wird immer wieder grössere Mobilität

verlangt. Mit der Beitrittspflicht zur staatlichen
Versicherungskasse wird aber gerade für diesen Personenkreis
die Mobilität wesentlich eingeschränkt. Hat ein Assistent

oder eine Assistentin die Wahl, sich vorübergehend

in Basel, Zürich, Genf oder Bern anstellen zu
lassen, so ist die Beitrittspflicht zur staatlichen
Versicherungskasse für Bern ein Nachteil. Ein Assistent sollte
deshalb bei seiner Anstellung die Auswahlmöglichkeit
zwischen dem staatlichen und ein bis zwei privaten
BVG-konformen Versicherungsmodellen haben.
Beispielsweise wird sich ein Assistent der
evangelischtheologischen Fakultät, der mit grosser Wahrscheinlichkeit

nach dem Austritt aus der Universität im Staatsdienst

bleiben wird, vermutlich für den Beitritt zur
staatlichen Kasse entscheiden. Andrerseits hätte ein Assistent

der philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät

die Möglichkeit, einer Vorsorgeeinrichtung mit
grösseren Freizügigkeitsleistungen beizutreten.
Deshalb scheint es mir wichtig, dass die Flexibilität, die
Artikel 5 gewährt, auch auf diese Kategorie von Assistenten

angewendet werden kann.

Baumberger, Präsident der Kommission. Ich bin froh,
hat Kollege Gallati keinen Antrag gestellt. Die ganze
Frage wird im Abänderungsantrag zu Artikel 8 diskutiert
werden. In Absatz 3 soll für diese Kategorien - nach
Buchstabe c «Studentinnen und Studenten,
Hilfsassistentinnen und Hilfsassistenten» - die Möglichkeit
geschaffen werden, nicht der Rentenversicherung beitreten

zu müssen, sondern sich für 1 Prozent der versicherten
Lohnsumme gegen die Risiken Invalidität und Tod zu

versichern. Dort wird diese Problematik aufgegriffen
werden. Es ist relativ heikel, wenn der Kreis der Personen,

die beitreten können oder beitreten müssen, massiv

verschoben wird, wenn also der Kreis derjenigen, die
frei wählen können, ob sie dem ganzen Netz der
Sozialversicherung beitreten oder nicht, stark ausgeweitet
wird. Das wird problematisch.
Ich möchte festhalten, dass die Lehrerversicherungskasse

eine solche Lösung gar nicht kennt. Dort ist es
ganz klar, dass durch die Besoldungsgesetzgebung mit
der Anstellung an einer öffentlichen Schule die
Verpflichtung besteht, der Lehrerversicherungskasse
beizutreten, wenn die Normen des BVG erfüllt sind, das heisst
die Anstellungsdauer drei Monate und das Einkommen
das Minimum von rund 18000 Franken pro Jahr
überschreitet.

Dies sind meine Bemerkungen zu Herrn Gallatis Votum.
Die Frage ist heikel und wird bei Artikel 8 diskutiert werden.

Präsident. Herr Gallati hat keinen Antrag gestellt. Artikel

5 ist somit angenommen.

Art. 6 und 7

Angenommen

Art. 8 Abs. 1

Angenommen

Art. 8 Abs. 2—4

Gleichlautende Anträge Brüggemann und Vollmer
Streichen

Briiggemann. Die Fraktion Freie Liste/Junges Bern
möchte die Versicherung obligatorisch erklären, gerade
auch mit einem Seitenblick auf die Lehrerversicherungs-
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kasse, von der der Kommissionspräsident vorhin
sprach. Das sieht nach Sturheit aus. Aber junge Leute,
die vor die Entscheidung gestellt werden, ob sie bereits
in eine Rentenversicherung eintreten wollen, könnten
sehr kurzsichtig zu ihrem Nachteil entscheiden, weil sie
das Problem nicht überblicken. Wir möchten durch das
Obligatorium klarstellen, dass der Versicherung so früh
wie möglich beigetreten werden soll.
Natürlich stimmt es, dass mit 25 Jahren die 38
Versicherungsjahre bis ins Alter von 63 durchaus erbracht werden

können, aber nur, wenn man davon ausgeht, dass es
sich dabei um eine ununterbrocheneTätigkeit im Staatsdienst

handelt. Sobald ein Unterbruch eintritt-das ist in
unserer flexiblen Gesellschaft häufig möglich -, hat der
betreffende Versicherte sozusagen den Schatten der
ersten fünf Jahre, während der er sich nicht versicherte,
hinter sich herzuziehen, er wird dadurch benachteiligt
sein. Das hat zur Folge, dass die Flexibilität
eingeschränktwird.

Die Punkte des Dekrets, die die Flexibilität ermöglichen
oder verunmöglichen könnten, sollten noch einmal gut
überlegt werden. Ich bitte Sie, dem Antrag zuzustimmen.

Vollmer. Ich will Flerrn Brüggemanns Begründung
nicht wiederholen, möchte aber die Gelegenheit benützen,

um zwei, drei zusätzliche Überlegungen anzustellen.

Die heutige, meiner Ansicht nach moderne Konstruktion,

die wir auch für den Staat annehmen und die durch
das BVG vorgeschrieben ist, sieht vor, dass jemand
unabhängig von einem bestimmten Anstellungsverhältnis
für die zweite Säule versichert werden soll. Früher muss-
te man Beamter sein, um in den Genuss von Vorsorgeleistungen

zu kommen. Fleute ist diese Bestimmung gelok-
kert. Nicht mehr die Art des Anstellungsverhältnisses
spielt eine Rolle, sondern die Flöhe des Verdienstes. Deshalb

finden wir es eigentlich systemwidrig, wenn Personen,

die in irgendeinem - ich sage einmal - wackligen
Anstellungsverhältnis als Praktikanten oder teilweise
noch in der Ausbildung stehen, jedoch bereits über ein
gewisses Einkommen verfügen, nicht dem
Versicherungsschutz unterstellt werden, nur weil das BVG dies
nicht vorschreibt.
Ich bitte Sie deshalb, im Interesse der Versicherten zu
gewährleisten, dass auch diese Kategorien obligatorisch
der Versicherungskasse unterstellt werden.

Blaser (Uettligen). Der Text der Vorlage stellt bereits
einen Kompromiss dar. Die Kategorien, die in Absatz 3
Buchstabe a bis d aufgeführt sind, haben die Möglichkeit,

der Rentenversicherung beizutreten. Damit ist die
Bestimmung BVG-konform.
Es ist Tatsache, dass beispielsweise Lehrtöchter und
Lehrlinge absolut kein Interesse daran haben, in diesem
Alter bereits der Pensionskasse beizutreten. Auch
andernorts ist das nicht üblich. Die Risikoversicherung ist
für diese Gruppen die richtige Lösung.
Ich empfehle Ihnen, die Anträge Vollmer und Brüggemann

abzulehnen.

Anderegg. Im Namen der SVP-Fraktion kann ich mich
Flerrn Blasers Äusserungen anschliessen. Wir sind der
Ansicht, dass beide Anträge abzulehnen sind. Wie
gesagt sind die erwähnten Personalkategorien bis zum 25.
Altersjahr der Risikoversicherung zugewiesen, also
gegen Tod und Invalidität versichert. In den meisten Fällen
haben sie noch kein grosses Interesse, für das Alter zu

sparen, weil sie die Arbeitsstelle relativ häufig wechseln,
teilweise während nur zwei, drei Monaten ein Praktikum
beim Kanton leisten und dann wieder in die Privatwirtschaft

wechseln - das trifft gerade für Juristen in der
Ausbildung zu. Berücksichtigt man den administrativen
Aufwand, so steht eine Aufnahme dieser Personalkategorien

in die obligatorische Rentenversicherung in
keinem Verhältnis zu dem, was für den Versicherten damit
erreicht werden könnte.
Aus diesem Grund sind beide Anträge abzulehnen.

Baumberger, Präsident der Kommission. Die Regelung,

die wir hier diskutieren, hat in der Kommission zu
langen Auseinandersetzungen geführt. Der vorliegende
Text wurde in der zweiten Sitzung mit 17 zu 0 Stimmen
genehmigt. Betroffen sind in der staatlichen
Versicherungskasse etwa 350 Personen. Sie sehen im Text, um
welche Personalkategorien es sich handelt. Die vorliegende

Regelung ist BVG-konform. Würde dem
Streichungsantrag zugestimmt, so müssten wir auf Artikel 3

zurückkommen, um die Definition der Risikoversicherung

zu ändern; Artikel 8 Absatz 1 müsste angepasst
werden, da eine Erwähnung der Risikoversicherung
nicht nötig ist, wenn nicht mehr umschrieben wird, wer
davon betroffen ist. Berührt würden davon auch Artikel
52 Absatz 5, Artikel 64 Absatz 2 und Artikel 65 Absatz 2,
die sich auf die Beiträge für die Risikoversicherung
beziehen. Sechs Artikel wären also von einer Änderung
betroffen.

Falls den Anträgen zugestimmt wird, müssten wir
darüber diskutieren, die Angelegenheit wäre zurückzustellen

und die Formulierung erst nächste Woche zu genehmigen.

Im Namen der einstimmigen Kommission empfehle ich
Ihnen die Ablehnung dieser Streichungsanträge.

Augsburger, Finanzdirektor. Die Angelegenheit scheint
mir unproblematisch, und die Streichungsanträge können

mit gutem Gewissen abgelehnt werden, weil ab
dem 25. Lebensjahr die Anzahl der notwendigen
Versicherungsjahre bis 63 immer noch erreicht wird. Man
muss auch klar sehen, dass Leute nicht zu ihrem Glück
gezwungen werden sollten, wenn sie dies nicht wollen.

Abstimmung
Für die gleichlautenden Anträge
BrüggemannA/ollmer 45 Stimmen
Für den Antrag von Regierungsrat
und Kommission 66 Stimmen

Art. 8 Abs. 5

Angenommen

Art. 9

Antrag Brüggemann
Streichen

Antrag Anderegg
Abs. 2: 2. Satz streichen

Antrag Reinhard

Abs. 4: .nach fünf Jahren fällt...

Präsident. Die Anträge zu Artikel 9 werden gemeinsam
beraten.
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Brüggemann. Ich bin mir bewusst, dass mein Antrag
sehr weitreichend ist. Aber ich möchte unbedingt die
Frage zur Aussprache bringen, ob wir in unserer heutigen

Gesellschaft nicht auch solche Barrieren für-ich
zitiere einen Ausdruck aus der Kommission -gesundheitlich

angeschlagene Personen endlich aufheben könnten.

Die Aussage, dass die Kasse zu einem Magneten für
solche Personen würde, hatmich erschreckt. Auf diesem
Weg kommen wir dazu, Menschen mit gesundheitlichen
Problemen vom Staatsdienst nicht direkt auszuschlies-
sen, aber ihnen indirekt den Zugang dazu ausserordentlich

zu erschweren.
Ich bitte Sie, sich dazu zu äussern und den Antrag als
eine Aufforderung zu einer Besinnung unserer Gesellschaft

im Umgang mit kranken Menschen zu verstehen,
vielleicht auch gerade mit der Dimension, dass es heute
Krankheiten gibt, mit denen wires uns in unserer Gesellschaft

enorm schwierig machen und in deren
Zusammenhang bedrohliche Entwicklungen auftreten - ich
denke an die AIDS-Problematik, die natürlich plötzlich zu
einem schweren Hinderungsgrund werden kann, in den
Staatsdienst zu treten.
Wir sollten versuchen, den Schritt zu tun und auch
Menschen, die nicht voll funktionsfähig sind, für ihre alten
Tage fair zu versichern.

Anderegg. Mein Antrag lautet, den zweiten Satz von
Artikel 9 Absatz 2 zu streichen. Hier ist der Verwaltung wohl
ein Irrtum unterlaufen. In der Kommission wurde bereits
darauf hingewiesen, dass der Entscheid über die
Aufnahme mit Vorbehalt nicht beim Vertrauensarzt,
sondern bei der Kasse liegen müsse. Diesen Hinweis gab
die Stiftungsaufsicht des Amtes für berufliche Vorsorge.
Die Kommission strich den entsprechenden Satz mit 17

zu 0 Stimmen. Ihre Entscheidung wurde jedoch nicht in
die Vorlage aufgenommen.
Ich nehme im Namen der SVP-Fraktion auch gleich Stellung

zu den Anträgen Brüggemann und Reinhard. Die
Solidarität der Versicherten darf nicht zu sehr strapaziert
werden. Ein Vorbehalt ist in dieser Hinsicht nicht so un-
zeitgemäss, auch wenn er einzelne im Invaliditätsfall
bestimmt hart treffen kann. Die BVG-Minimalleistungen
sind in jedem Fall gewährleistet. Eine Vorbehaltsdauer
von zehn Jahren entspricht einer Halbierung der bisherigen

Dauer von zwanzig Jahren. Uns scheint dies
vernünftig.

Wir lehnen deshalb die Anträge Brüggemann und Reinhard

ab.

Reinhard. Ich habe den Antrag auf Halbierung der
Vorbehaltsdauer von zehn Jahren auf fünf Jahre ausfolgendem
Grund gestellt. Die Krankenkassen müssen ein Mitglied
auch mit Vorbehalt aufnehmen. Dieser Vorbehalt fällt,
jedenfalls bei den subventionierten Krankenkassen, nach
fünf Jahren dahin. Mir scheint eine Übereinstimmung
zwischen Kranken- und Pensionskassen vernünftig.
Ich möchte mich auch gleich zum Antrag Brüggemann
äussern. Er ist mir an und für sich sympathisch. Aus
folgendem Grund kann ich ihn aber nicht unterstützen. Es
ist eine Tatsache, dass in der Staatsverwaltung, würde
der Antrag angenommen, keine Frau und kein Mann nur
mit der geringsten Behinderung angestellt würden. Das
zeigt das praktische Leben, in dem ich seit manchem
Jahr stehe. Ein Behinderter oder Kranker hat nur dann
eine Chance, wenn man ihm eine Stelle verschafft mit
dem Ziel, dass er, wenn er die entsprechende Zeit hinter
sich bringt, auch nach Ablauf der Vorbehaltsdauer dort
arbeiten können wird.

Blaser (Uettligen). Auf den Gesundheitsnachweis sollte
nicht verzichtet und der Artikel in der vorgeschlagenen
Form belassen werden. Gegenüber dem heutigen
Dekret stellt die neue Fassung bereits eine starke Erleichterung

für das Personal dar. Die Regelung sollte nicht weiter

gehen. Der FDP-Fraktion lehnt die Vorstösse Brüggemann

und Reinhard ab.

Hess (Thun). Die EVP/LdU-Fraktion hat viel Verständnis
für den Antrag Brüggemann. Wir sind jedoch zum
Schluss gekommen, dass es ohne Vorbehalt nicht geht.
Den Antrag Reinhard unterstützen wir. Er entspricht der
heutigen Krankenkassenregelung. Wir empfehlen
Ihnen, einer Vorbehaltsdauer von fünf Jahren zuzustimmen.

Baumberger, Präsident der Kommission. Es geht um
drei Fragen. Bei der ersten kann ich mich kurz fassen. Ich
hätte den Antrag, den Frau Anderegg gestellt hat, auch
vorgebracht. Es ist tatsächlich der Fall, dass die Kommission

den zweiten Satz gestrichen hatte und er sich aus
einem Irrtum heraus noch in derVorlage befindet. Er muss
also aus der Vorlage entfernt werden.
Was den zweiten Punkt betrifft, so wurde die Frage des
Vorbehalts in der Kommission nicht weiter, in den
vorberatenden Gremien hingegen sehr ausgiebig diskutiert.
Aus diesem Grund kann ich die Haltung der Kommission
zu den Abänderungsanträgen nicht bekanntgeben. Ich
möchte aber die vorhergehenden Voten in dem Sinne
unterstützen, dass eine Aufhebung des Vorbehalts nicht
zu dem Ergebnis führen würde, das Kollege Brüggemann

anstrebt, nämlich, dass die Beschäftigung von
gesundheitlich beeinträchtigten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern erleichtert würde. Vielmehr würde das Gegenteil

erreicht. Statt aufgrund einer Gesundheitserklärung
den Eintritt in eine Versicherungskasse mit einem Vorbehalt

zu versehen, würde beispielsweise beim Erteilen
eines Lehrerpatentes besser überprüft, ob jemand
psychisch belastbar ist oder nicht, bei der Wahl von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern würde sehr viel mehr
Zurückhaltung geübt. Erfahrene Leute, die jahrelang mit
diesen Problemen zu tun hatten und immer noch zu tun
haben, die durchaus für die gesundheitlich Beeinträchtigten

einstehen, empfehlen, diese Lösung auf keinen
Fall vorzusehen. Ich warne den Rat auch davor, die sehr
gut funktionierende Regelung des Gesundheitsnachweises

zu streichen. Die Folgen davon wären negativ.
Ich möchte kurz erwähnen, welches die Folgen wären.
Ich selbst wurde mit Vorbehalt in die Versicherungskasse

aufgenommen, weil ich nur mit einem Auge sehe

- das haben Sie noch gar nicht bemerkt. Der Vorbehalt
bedeutete für mich, dass während ein paar Jahren die
Auflage einer Rentenkürzung bestand, falls ich wegen
dieser gesundheitlichen Beeinträchtigung invalid
geworden wäre. Das ist alles. Nach ein paar Jahren konnte
ich das Gesuch stellen, den Vorbehalt zu streichen, was
dann auch der Fall war. Die bisherige Regelung sieht vor,
den Vorbehalt automatisch, also ohne Gesuch zu streichen

(früher war dafür ein Gesuch nötig); neu soll dies-
statt wie bisher nach zwanzig-nach zehn Jahren der Fall
sein. Der Antrag Reinhard auf fünf Jahre möchte die
Regelung der Krankenkassen übernehmen. Ich äussere
mich nicht zu dieser Halbierung auf fünf Jahre. Die Frage
wurde in den vorberatenden Gremien diskutiert, und die
vorgeschlagene Lösung mit zehn Jahren wurde
gewählt.

Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass bei einer
Annahme des Antrags Reinhard auch seinem Antrag zu Ar-
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tikel 35 Absatz 1 zugestimmt werden müsste, dem als
Ergänzung die Zeile «weniger als 1 Jahr: 50%» hinzuzufügen

wäre, sonst funktioniert das Ganze nicht, weil man
nicht wüsste, wie sich der Vorbehalt im ersten Jahr
auswirken würde.

Präsident. Herr Brüggemann hat seinen Streichungsantrag

zu Artikel 9 zurückgezogen.

Augsburger, Finanzdirektor. Falls dem Antrag Reinhard
zugestimmt wird, muss man sich des Zusammenhangs
mit seinem Antrag zu Artikel 35 bewusst sein. Das würde
bedeuten, dass ein Invalider bereits nach zwei
Versicherungsjahren weit über das Versicherungsminimum
kommt. Die ganze Übung wäre nicht sehr billig, sie
würde auf knapp 1 Mio. Franken zu stehen kommen. Die
erwähnte bernische Krankenkasse, die 1971 die
Fünfjahreslimite einführte, kann ein Lied davon singen.
Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen.

Präsident. Der Kommissionspräsident verlangt noch
einmal das Wort.

Baumberger, Präsident der Kommission. Ich möchte
materiell richtigstellen, was die 50,60,70,80 und 90
Prozent des Antrags Reinhard zu Artikel 35 beziehungsweise

die jetzigen Zahlen bedeuten. Es sind Prozentzahlen

der ordentlichen Rente von 65 Prozent und nicht
etwa des versicherten Einkommens. Es ist also nicht so,
dass damit Beiträge erreicht würden, die die ordentliche
Rente weit übertreffen. Nach zwei Jahren, also im dritten
Jahr, ergäben sich 70 Prozent von 65 Prozent, das heisst
45,5 Prozent des versicherten Jahresverdienstes.
Diese Bemerkungen wollte ich hinzufügen, damit Sie
wissen, worüber Sie entscheiden.

Abstimmung
Für den Antrag Anderegg Mehrheit
Dagegen Minderheit
Für den Antrag Reinhard 53 Stimmen
Für den Antrag von Regierungsrat
und Kommission 61 Stimmen

Präsident. Artikel 9 ist damit bereinigt.

Art. 10-15
Angenommen

Art. 16 Abs. 1

Antrag Brüggemann
Das Mitglied wird für den Lohn, den es von einem der
Kasse nicht angeschlossenen Arbeitgeber bezieht,
versichert, wenn mehr als die Hälfte der Lohnsumme bei der
Kasse versichert ist.

Brüggemann. Hier geht es um die Verbesserung der
Flexibilität im Interesse der Versicherten. Die Lösung,
dass die entsprechenden Lohnteile, die ein Arbeitnehmer,

der nicht nur beim Staat arbeitet, nicht versichert
werden können, scheint mir hart. Ich schlage deshalb
vor, dies zu ermöglichen. Ich würde eine Kann-Formulie-
rung der von mir vorgeschlagenen Formulierung vorziehen.

Somit heisst mein Antrag: «Das Mitglied kann sich
für den Lohn, den es von einem der Kasse nicht
angeschlossenen Arbeitgeber bezieht, versichern lassen,

wenn mehr als die Hälfte der Lohnsumme bei der Kasse
versichert ist.» Es soll also keine Pflicht, aber ein Recht
sein, damit ein wenig mehr Beweglichkeit in das System
des goldenen Käfigs kommt.
Ich bitte Sie, den Antrag wohlwollend zu genehmigen.

Blaser (Uettligen). Der Antrag Brüggemann ist nicht so
klar, wie er aussieht. Man weiss beispielsweise nicht,
wer die Beiträge bezahlt. Administrativ ist das Problem
nicht einfach zu lösen. Der Vorschlag wurde in der
Kommission diskutiert und abgelehnt.-Ich beantrage Ablehnung

des Vorstosses.

Präsident. Ich wiederhole, dass Herr Brüggemann
seinen Antrag in eine Kann-Formulierung umgewandelt
hat.

Anderegg. Auch mit der nun vorgeschlagenen Kann-
Formulierung muss der Antrag abgelehnt werden. Welche

Mitglieder würden sich zusätzlich versichern
lassen? - Solche, die bei einem privaten Arbeitgeber angestellt

sind, dort jedoch einen Lohn unter dem BVG-Minimum

erzielen. Denn übersteigt ihr Einkommen das
BVG-Minimum, so müssen sie bei diesem privaten
Arbeitgeber versichert sein. Betrachtet man nur den
administrativen Aufwand bei einer Annahme des Antrags, so
steht er in keinem Verhältnis zu den Vorteilen für die
Versicherten. Andrerseits sind die finanziellen Konsequenzen

nicht abzuschätzen. Wie stünde es mit den
Arbeitgeberbeiträgen? Müsste der Staat sie für einen Lohn
leisten, den er nicht bezahlt?
Der Antrag ist eindeutig abzulehnen.

Vollmer. Die Begründungen, warum der Antrag
abzulehnen sei, bringen mich doch noch ans Rednerpult.
Herr Brüggemann hat seinen Antrag aus der Sicht des
Versicherten begründet. Nun wird als Grund für eine
Ablehnung vorgebracht, es sei für die Kasse administrativ
kompliziert und nicht klar, wer die Arbeitgeberbeiträge
bezahlen müsse. Diese beiden Argumente sind
überhaupt nicht stichhaltig. Herr Brüggemann hat seinen
Antrag modifiziert und schlägt nun eine Kann-Formulierung

vor. Das Mitglied kann den Lohnbestandteil
selbstverständlich nur dann bei der Kasse versichern, wenn es
die Arbeitgeberbeiträge vom anderen Arbeitsplatz
mitbringt.

Es ist klar, dass spätere Nachleistungen, die der Staat unter

Umständen in die Versicherungskasse einbringt, von
privaten Dritten, die der Kasse nicht angeschlossen
sind, nicht verlangt werden können. Aber es geht - und
jetzt wiederhole ich noch einmal, dass immer für Mobilität

und Flexibilität plädiert wird - um Personen, die nur
einen kleineren Teil ihres Einkommens bei einem Dritten
erzielen. Das sind vielleicht gerade Leute, die in der
Forschung arbeiten oder aufgrund ihrer Tätigkeit gezwungen

sind, ein Bein in einem anderen Bereich zu haben.
Ihnen verwehrt man, diesen Lohnbestandteil ebenfalls
beim Staat mitversichern zu können, womit sie-gerade
weil auf der Ebene des Bundesgesetzes die Freizügigkeit
ungenügend ist - wieder schlechter gestellt sind.
Der Antrag Brüggemann ist in seiner modifizierten Form
mit den vorgebrachten Argumenten nicht zu bekämpfen,

sie sind nicht stichhaltig. Der Antrag enthält eine
gewisse Logik, wenn man vom Versicherten ausgeht und
bedenkt, dass die Freizügigkeit zwischen verschiedenen
Kassen nicht in dem Ausmass gewährleistet ist, wie wir
es möchten - und wir deshalb beim Staat offenbar auch
nicht weitergehen wollen.
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Baumberger, Präsident der Kommission. Der Kommission

lag ein ähnlicher-nicht genau der gleiche-Antrag
von Kollege Vollmer vor, der nach eingehender Diskussion

mit 3 gegen 13 Stimmen abgelehnt wurde, und
zwar im wesentlichen aus drei Gründen.
Die Kommission war einerseits der Ansicht, dieser Teil
des Einkommens könne in der Auffangvorrichtung des
BVG versichert werden; andrerseits sei es mit gewissen
Einschränkungen möglich, dass der Arbeitgeber, bei
dem dieses Einkommen erzielt wird, eine Vereinbarung
mit der Kasse treffe. In der Lehrerversicherungskasse
wurden solche Lösungen gewählt und ein solcher
Verbund geschaffen, weil es Lehrer gibt, die an Gymnasien,
Seminaren und Konservatorien unterrichten-insbeson-
dere Musiklehrer. Genaue vertragliche Bestimmungen
wurden ausgearbeitet, um die Verpflichtungen der
Kasse gegenüber zu regeln.
Es ist tatsächlich so, dass vom Mitglied, das diese Regelung

wünscht, verlangt werden könnte, dass Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerbeiträge bezahlt werden. Für die

Verpflichtungen, die über den Zeitraum des
Anstellungsverhältnisses hinausgehen, bestünden jedoch keine
Regelungen mehr. Damit könnten Leistungen, die dann nötig

würden, nicht erbracht werden.
An sich hat Kollege Vollmer recht. Es kann sich nur um
Einzelfälle handeln. Sie Messen sich auch im Rahmen
der geltenden Bestimmungen regeln, jedoch mit einer
entsprechenden Verpflichtung des Arbeitgebers gegenüber

der Versicherungskasse.
Da in der Kommission eine entsprechende Diskussion
stattfand und ein eindeutiger Entscheid gefällt wurde,
beantrage ich, den Abänderungsantrag abzulehnen.

Augsburger, Finanzdirektor. Einerseits ist es tatsächlich

so, wie der Kommissionspräsident sagte: Für diesen

Fall besteht eine gesamtschweizerische Auffangvorrichtung.

Andrerseits ist das Problem der Administration
nicht ganz unwesentlich. Die entsprechenden

Kosten bezahlen nämlich auch die Versicherten. Die Frage,
wie die Versicherungskasse die Nebenverdienste
überhaupt kontrollieren soll, wurde von den Befürwortern
des Antrags nicht beantwortet.
Das sind offene Fragen, die überhaupt nicht überblickbar

sind. Ich bitte Sie, den Antrag abzulehnen, weil auf
schweizerischer Ebene eine Institution besteht, die die
Forderung des Antragsteller erfüllt.

Abstimmung
Für den Antrag Brüggemann 43 Stimmen
Für den Antrag von Regierungsrat
und Kommission 65 Stimmen

Art. 16 Abs. 2, Art. 17-29 Abs. 1

Angenommen

Art. 29 Abs. 2

Antrag Brüggemann
...wenn es zum Zeitpunkt des Rücktrittes 37
Versicherungsjahre und das 62. Altersjahr vollendet hat.

Antrag Villard
37 Versicherungsjahre und 62. Altersjahr
(Anpassung der Tabelle Art. 29 Abs. 4)

Brüggemann. Der Antrag stand bereits in den Vorreden
zum Dekret verschiedentlich zur Debatte. Es handelt sich

um die Hauptfrage an das Parlament: Wie stehen Sie zur
Frage der Benachteiligung der Frauen, die der Entwurf
ganz eindeutig vorschlägt? Man kann darauf hinweisen,
es sei ein Akt des Ausgleichs. Aber erstens ist die
Gleichstellung von Mann und Frau noch gar nicht weit gediehen

und zweitens kann die Gleichstellung in einer
solchen Lebensfrage für eine Frau nicht darin bestehen,
dass sie soviel schlechter gestellt werden soll - denn es
handelt sich um eine eindeutige Schlechterstellung. In
diesem Punkt kann man jedenfalls nicht sagen, die
Frauen seien die grossen Profitierenden dieses Dekrets.
Die finanziellen Folgen müssen sicher überlegt werden.
Bis jetzt konnte man leider keine genaueren Zahlen
hören. Vielleicht würden sie einen ermutigen, doch einen
Schritt weiterzugehen. Wir wären jedenfalls neugierig,
endlich einmal genauere Zahlen zu erfahren. Stossend
ist für mich, dass im gleichen Dekret, in dem die Frauen
hinsichtlich des Rücktrittsalters benachteiligt werden,
die Polizisten stark privilegiert werden. Ich mag es ihnen
von Herzen gönnen, aber es stört mich, dass bei ihnen
eine Reduktion auf 60 Jahre und 35 Versicherungsjahre
möglich sein soll, bei den Frauen jedoch nicht.
Ich bitte das Parlament, eine Korrektur zu wagen.

Villard. Ich muss ins gleiche Horn wie Herr Brüggemann

blasen. Hier im Rat wurden bereits Steuerrabatte
und Steuerzehntel gewährt, das alles war möglich. -
Nun kostet es etwas für das Personal, jetzt ist es nicht
mehr möglich. Die Gleichstellung von Mann und Frau
kann auf zwei Arten verstanden werden. Das Rücktrittsalter

kann wie vorgeschlagen bei 63 liegen. Ich verstehe
es anders, dass es nämlich auf 62 festgesetzt wird. Was
die vom Finanzdirektor erwähnte Privilegierung der
Frauen betrifft, so gebe ich zu, dass einige Verbesserungen

vorliegen. Wenn ein Gesetz ausgearbeitet wird, so
darf man aber ruhig auch Verbesserungen vornehmen.
Eines muss in aller Form und Deutlichkeit gesagt werden.

Jahrelang sind, wie bereits erwähnt, für gehabte
Freuden keine Einkäufe geleistet worden, und die Kasse
ist verkommen. Sonst wäre nämlich der Deckungsgrad
nicht auf 60 Prozent oder noch tiefer gesunken. Nun stehen

wir vor der Tatsache, dass vielleicht nicht gerade
saniert, aber Geld hineingesteckt werden sollte. Ich bin mir
bewusst, dass die Beiträge nicht reichen, wenn Herr
Brüggemanns und mein Vorschlag realisiert wird. Mit
7,5 beziehungsweise 10 Prozent lässt er sich nicht
finanzieren. Das würde 2 bis 3 Lohnprozente mehr kosten. Ein
grosserTeil der Versicherten wäre jedoch bereit, dies mit
Handkuss zu tun.
Heute wurde bereits festgestellt, die Lösung müsse
verhältnismässig und finanziell tragbar sein. Das ist klar.
Eine Erhöhung von 0,5 Prozent beim Arbeitnehmer und
von 1,5 bis 2 Prozent beim Arbeitgeber wäre sicher
machbar. Ich bin mir bewusst, dass diese Lösung etwas
kostet, plädiere aber dafür und hoffe, dass ich unterstützt

werde. Die SP-Fraktion steht hinter dem Vorschlag.

Anderegg. Das ist einer der Anträge, die ich beim
Eintreten erwähnte. Wir dürfen nicht reine Zahlenkosmetik
betreiben, sondern müssen die finanziellen Auswirkungen

im Auge behalten.
Die Anträge Brüggemann und Villard verlangen nicht
nur eine Senkung des Rücktrittsalters, sondern gleichzeitig

auch eine Senkung der Anzahl Versicherungsjahre.

Das widerspricht sich selbst. Die Herabsetzung
des Rücktrittsalters müsste konsequenterweise eine
Erhöhung der Versicherungsjahre nach sich ziehen. Es
steht fest, dass für ein Rentenjahr rund vier Beitrags-
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jähre nötig sind. Damit müsste, wenn das Rücktrittsalter
auf 62 herabgesetzt würde, die Zahl der Versicherungsjahre

auf mindestens 40 erhöht werden. Ein Vergleich
mit der eidgenössischen Versicherungskasse zeigt, dass
sie wohl ein Rücktrittsalter von 62 kennt, jedoch 40
Versicherungsjahre verlangt. Mit einer Annahme der Anträge
würde gleichzeitig Artikel 8 widersprochen, den wir
bereits diskutiert haben und der eine obligatorische
Aufnahme mit dem 25. Altersjahr fordert.
Auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichberechtigung
ist ein Rücktrittsalter von 63 vernünftig. Gerade für mich
als Frau bedeutet Gleichberechtigung nicht nur Recht,
sondern auch Pflicht. Mit Pflichten sind nicht nur immer
Vorteile für die Frau gemeint. Tatsächlich ist in gewissen
Bereichen auch eine Besserstellung des Mannes nötig,
beispielsweise bei der Witwerrente. Im Hinblick auf die
längere Lebenserwartung derFrau-ich schätze das-ist
die Gleichstellung beim Rücktrittsalter und damit die
Erhöhung von 62 auf 63 für die Frau sicher gerechtfertigt.
Als Beispiel kann ich anführen, wie eine private
Pensionskasse, diejenige unseres Verbandes, die Frage
handhabt. Ich gelte einfach als drei Jahre älterer Mann,
damit bezahle ich auch höhere Beiträge. Das hat mich in
bezug auf die Gleichberechtigung nie gestört.
Mit dem Antrag des Regierungsrates und der
Kommission-also mit einem Rücktrittsalter von 63 und 38
Versicherungsjahren - erreichen wir eine ausgewogene
Verbesserung. Die SVP-Fraktion lehnt deshalb beide Abän-
derungsanträge ab.

Bischof. Ich kann mich meiner Vorrednerin anschlies-
sen. Auch die freisinnige Fraktion lehnt die Anträge
Brüggemann und Villard ab, und zwar einfach deshalb,
weil es sich dabei um «Fünfer-und Weggli-Vorschläge»
handelt, die beide Vorteile gleichzeitig in Anspruch
nehmen wollen. Wir haben Bedenken in bezug auf die
Finanzierung. Die Vorschläge stehen relativ unbedarft auf
dem Papier, kosten aber sehr viel Geld.
Ich empfehle Ihnen, den ausgewogenen Kommissionsantrag

zu unterstützen und die beiden Anträge abzulehnen.

Präsident. Frau Margrit Meier verlangt im Namen der
SP-Fraktionfürdie beiden Anträge Brüggemann und
Villard Abstimmung unter Namensaufruf.

IMiklaus. Als Mitglied der Expertenkommission und als
Personalvertreter möchte ich die Anträge Brüggemann
und Villard kurz kommentieren. Sie schlagen eine
Lösung vor, die auf den ersten Blick sehr personalfreundlich

aussieht. In der vorberatenden Kommission wurde
stundenlang über das Rücktrittsalter gesprochen. Es
fehlte uns sicher nicht am guten Willen, den Frauen
durch eine Regelung entgegenzukommen, von der man
hätte sagen können, sie ändere nichts an der heutigen
Situation für Frauen. Andrerseits mussten wir einsehen,
dass wir, wie Frau Anderegg feststellte, entweder die
Beitragjahre wie beim Bund auf 40 hätten erhöhen oder
höhere Beiträge hätten verlangen müssen. Ich möchte
ihnen die Konsequenzen der Anträge aufzeigen.
Die vorgeschlagene Lösung bedingt eine generelle
Beitragserhöhung für sämtliche Mitglieder von 25 Prozent.
Würden wir das Rücktrittsalter gemäss den Anträgen
auf 62 und die Beitragsjahre auf 37 reduzieren, so wäre
eine Beitragserhöhung von 40 Prozent nötig. Diese 40
Prozent würden vom gesamten Staatspersonal
verlangt. Dabei muss man aber wissen - das ist vielleicht
aus der Vorlage zuwenig ersichtlich -, dass bereits heute

etwa 30 Prozent des Staatspersonals noch nicht einmal
30 Beitragsjahre aufzuweisen haben. Überträgt man
dies auf das einzelne Mitglied, so werden wir bei einem
Drittel sämtlicher Mitglieder - darunter befinden sich
auch Frauen - Beitragserhöhungen von 40 Prozent
vornehmen müssen, ohne dass überhaupt eine Verbesserung

in bezug auf das Rücktrittsalter zugestanden werden

kann. Ich stelle einfach die Frage, ob dies tatsächlich
so personalfreundlich wäre. Als Personalvertreter bin
ich überfordert, ich könnte nicht erklären, das sei der
Wille des Personals. Eine solch massive Belastung der
Solidarität würde ich persönlich ablehnen.

Meyer-Fuhrer. Die bernische Versicherungskasse wäre
die erste Kasse der Schweiz, die das Rücktrittsalter der
Frau erhöht und nicht mit demjenigen der AHV koordiniert.

Das wäre ein Schritt, der gesetzeswidrig wäre und
der AHV-Gesetzgebung widersprechen würde, da die
AHV nach Bundesgesetz klar so konzipiert ist, dass sie
durch die zweite Säule ergänzt wird.
Ich bitte Sie, den vorgesehenen Schritt nicht zu vollziehen.

Es wäre ein klares Zeichen für die nächste AHV-Re-
vision, ein schlechtes Zeichen für uns Frauen und eigentlich

auch für die Männer. Was man für die Frauen
verschlechtert, hat auch Auswirkungen auf die Männer.
Ich empfehle Ihnen, den Anträgen Villard und Brüggemann

zuzustimmen.

Reinhard. Wir diskutieren dieses Problem, weil das Dek-
kungskapital nicht mehr stimmt. Ich möchte dem
Regierungsrat folgende Frage stellen: Zu welcher Zeit konnte
es zu einer solchen Schlamperei kommen, dass das Dek-
kungskapital dermassen zusammengeschrumpft ist?
Irgendwann musste es ja geschehen, irgendwann sparte
der Kanton Bern zig Millionen Franken, da nicht eingekauft

wurde, als die Teuerung ausgeglichen wurde, die
Reallohnerhöhungen waren auch nicht so zahlreich.
Tatsache ist, dass irgendwann einmal eine grosse Schlamperei

vorgekommen ist, und zwar nicht einmalig,
sondern über Jahre hinweg. Deshalb diskutieren wir nun
dieses Problem.
Als zweiten Punkt möchte ich festhalten, dass es schon
eigenartig aussieht, wenn der Kanton Bern die Frauen
mit 63 Jahren pensioniert, der Bund am gleichen Ort mit
62. Ich möchte die Frage offenlassen, ob zwischen den
beiden nicht eine gewisse Konkurrenz entstünde.

Baumberger, Präsident der Kommission. Hier geht es
natürlich schon um die entscheidende Frage dieser Revision.

Wenn ich nur von den Interessen der Versicherten
ausginge - Sie wissen ja, dass ich beruflich Sekretär
eines Verbands von betroffenen Versicherten bin -, so
würde ich selbstverständlich das Rentenalter von 62
befürworten. Ich bin aber auch noch Präsident der
Kommission, die das Dekret vorberaten hat, und seit 20 Jahren

Mitglied der Aufsichtskommission einer dieser Kassen.

Deshalb habe ich andere Gesichtspunkte mitzube-
rücksichtigen. In der Kommission wurde die Frage diskutiert,

es lag ein Antrag Vollmer vor. Nach eingehender
Auseinandersetzung entschied die Kommission mit 16

zu 1 Stimme zugunsten der vorliegenden Fassung.
Die Kollegen Brüggemann, Villard und Reinhard haben
Fragen gestellt, unter anderem in bezug auf genauere
Zahlen. Bei den vorliegenden Anträgen würde ein
Beitragsjahr (von 38 auf 37) abgezogen und ein Rentenjahr
hinzugefügt - wenigstens bei der staatlichen Kasse, die
Lehrerversicherungskasse kennt bereitsein Rücktrittsalter

von 63 für Frauen. Ein Rentenjahr entspricht vier Bei-
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tragsjahren, das heisst, dass fünf zusätzliche Beitragsjahre

finanziert werden müssten, was 5/38 der bereits
jetzt vorgesehenen 18 Prozent entspricht, das sind 2,3
Prozent. Diese Berechnungsmethode ist sehr vereinfacht.

Sie ergibt 2,3 Prozent Beiträge, die mehr
eingenommen werden müssten. Bei der staatlichen
Versicherungskasse gehen aufgrund der Rechnung von 1987
gegenwärtig 75 Mio. Franken an Arbeitnehmerbeiträgen
und gegen 70 Mio. Franken an Arbeitgeberbeiträge ein.
Das entspricht 16 Prozent. Man kann diese Zahlen
aufrechnen und sieht, dass über 10 Mio. Franken Mehrbeiträge

zur Sicherstellung der Finanzierung aufgebracht
werden müssten, aufgeteilt nach dem sich daraus
ergebenden Schlüssel. Bei einer seriösen Finanzierung wären

wahrscheinlich mit 1,5 Prozent Arbeitgeberbeiträgen
und 1 Prozent Arbeitnehmerbeiträgen zu rechnen.

Die zweite sachliche Frage ist die, wann die Kasse so -
wie es im entsprechenden Votum hiess - verkommen
sei. Das lässt sich zeitlich sehr genau feststellen, und ich
habe es in meinem Eintretensvotum eigentlich bereits
erwähnt. 1970 belief sich der Deckungsgrad bei der
staatlichen Kasse auf 80 Prozent, bei der Lehrerversicherungskasse

auf 85 Prozent. 1980 war er bei der staatlichen

Versicherungskasse auf fast 50 Prozent, bei der
Lehrerversicherungskasse auf etwa 55 Prozent gesunken.
Der Grund dafür ist, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer

die Besoldungserhöhungen, die zu Versicherungserhöhungen

führten, nicht einkauften. Damit entstand
die Lücke von mehreren hundert Mio. Franken nicht
einbezahlten Deckungskapitals.
Anfang der achtziger Jahre wurde dann die Notbremse
gezogen. Ich war damals ebenfalls Kommissionspräsident

im Grossen Rat. Man verbesserte in dem Sinn, dass
die Teuerung laufend eingebaut wurde und mindestens
die Beiträge auf der realen versicherten Besoldung
geleistet wurden. Der Staat hatte vorher jährlich Dutzende
von Millionen Franken in Form eines Teuerungsausgleichs

bezahlt, was zu einem unechten Bild führte, und
weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer hatten irgendwelche

Beiträge auf den versicherten Lohnsummen und
Rentenbeträgen geleistet. Diese Situation verbesserte
man Anfang der achtziger Jahre.
Seit damals ist der Deckungsgrad jährlich um 1 bis 2
Prozent gestiegen, so dass er die am Anfang von mir
erwähnte Höhe erreichte; bei der Lehrerversicherungskasse

beträgt der Deckungsgrad heute 62,5 Prozent, bei
der staatlichen Versicherungskasse rund 59 Prozent.
Seit 1980 ist die Entwicklung also positiv verlaufen, nicht
nur dank der klugen Voraussicht des Grossen Rates,
sondern auch dank des glücklichen Umstands, dass die
Inflationsrate nicht hoch war, was zu einer starken
Belastung der Kassen durch die Erhöhung der Renten wegen
des Teuerungsausgleichs geführt hätte. Hätte die Teuerung

4 Prozent betragen -wie sie dem jahrzehntelangen
Durchschnitt an sich zugrundegelegt wird -, so wäre der
Deckungsgrad nicht gestiegen, sondern möglicherweise

gesunken.
Wir alle, Versicherte und Arbeitgeber, haben also profitiert

und durch einen bewussten politischen Entscheid,
der im Grossen Rat gefällt wurde, eigentlich auf Kosten
der Kassen gelebt. Der Grund liegt also nicht etwa bei
der Versicherungskasse, sondern beim Grossen Rat -
heute sind nicht mehr viele Grossräte anwesend, die
1970 dabei waren -, der damals entschied.
Wir dürfen heute nicht mehr dasselbe tun, deshalb war
ich auch so ausführlich. Wenn wir dem - das muss man
gestehen - verständlichen Wunsch der Frauen und der
Versicherten nachgeben wollen, so nur mit entspre¬

chenden Finanzierungsbeschlüssen. Sind wir nicht
bereit, diese zu fassen, dürfen wir der Verbesserung der
Rententabelle einfach nicht zustimmen. Der Grund,
warum die Expertenkommissionen beider
Versicherungskassen und die vorberatende Kommission eine
andere Lösung wählten, ist der, dass sie die politische
Möglichkeit, solch massive Beitragserhöhungen zu be-
schliessen, als unrealistisch beurteilten und andrerseits
keiner Leistungserhöhung zustimmen wollten.
Noch eine Bemerkung zum Argument, diese Lösung sei
noch nirgends vorgesehen. Die Bernische
Lehrerversicherungskasse kennt heute ein Rücktrittsalter für Frauen
von 63. Dort würde die neue Regelung keine Verschlechterung,

sondern die Beibehaltung des Status quo
bedeuten. Ich verhehle nicht, dass hier im Rat bereits eine
Diskussion darüber stattfand, das Alter auf 62 zu
reduzieren, und dass die Mitglieder der Lehrerversicherungskasse

diese Reduktion selbstverständlich befürworten
würden. Der Kanton Luzern beschloss kürzlich, das Alter
für Mann und Frau auf 63,5 Jahre festzusetzen, im Kanton

Aargau beträgt es für Frauen 63 Jahre. Sie hörten,
dass die Eidgenössische Versicherungskasse das
Rücktrittsalter auf 62 festgelegt hat, jedoch bei 40
Versicherungsjahren. Zur Diskussion steht ein Alter von 63 in den
Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Nidwaiden - wo es
möglicherweise sogar erhöht werden muss -, Basel
Stadt und Bern. Ich verhehle nicht, dass die Mehrzahl
der Versicherungskassen ein Rücktrittsalter von 62
kennt. Es ist aber eine andere Frage, welches das Resultat

einer Angleichung sein wird.
Ich komme zum Schluss. Die Anträge Brüggemann und
Villard können nur angenommen werden, wenn der Rat
bereit ist, eine entsprechende Finanzierung zu beschlies-
sen. Sonst müssen sie abgelehnt werden. Die Kommission

hat den Text und die Rententabelle, wie sie Ihnen
vorliegen, den Anträgen Brüggemann und Villard mit 16

zu 1 Stimme vorgezogen.

Augsburger, Finanzdirektor. In bezug auf den Dek-
kungsgrad kann ich die Aussagen des Kommissionspräsidenten

bestätigen. Herr Grossrat Reinhard sprach von
Schlamperei. Man muss sehen, dass die sogenannte
Schlamperei finanzpolitisch darin bestand, dass der
Staat Bern den Arbeitnehmern während dieser Jahre
beim Teuerungseinbau grosszügige Geschenke machte,
ohne dass man das Geld gehabt hätte, dies zu finanzieren.

Gespart hat der Staat Bern sicher nicht, er steht mit
über einer Milliarde Franken in der Kreide und muss
entsprechend Zinsen bezahlen. Die Schuld liegt natürlich
beim Kanton Bern. Die Lehre, die aus der ganzen Übung
der letzten fünfzehn Jahre zu ziehen ist, besteht aus der
Einsicht, dass das Personal etwas kostet-auch versiche-
rungsmässig — und dass die Gelder, will man in dieser
Hinsicht etwas ändern, vorhanden sein müssen, damit
das Kapital versicherungsmässig richtig abgedeckt und
nicht bereits für etwas anderes ausgegeben werden
kann. Dies ist eigentlich die Folgerung, die zu ziehen ist.
Ich bitte Sie, die Anträge aus den erwähnten, bekannten
Gründen abzulehnen.

Präsident. Wir kommen zur Bereinigung der Anträge
Brüggemann und Villard. Frau Margrit Meier hat im
Namen der SP-Fraktion Abstimmung unter Namensaufruf
verlangt. Dafür ist die Zustimmung von einem Fünftel
der anwesenden Ratsmitglieder nötig. Ich bitte die
Stimmenzähler, die Zahl der Anwesenden festzustellen. - Es
sind 157 Ratsmitglieder anwesend. Das Quorum beträgt
somit 32 Stimmen.
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Abstimmung
Für den Antrag auf Abstimmung
unter Namensaufruf Mehr als 32 Stimmen

Präsident. Damit hat der Rat beschlossen, eine
namentliche Abstimmung durchzuführen.
Ich schlage Ihnen folgendes Vorgehen vor. Wer den
gleichlautenden Abänderungsantrag Brüggemann und Villard
unterstützt, stimmt ja, wer ihn ablehnt und gleichzeitig
den Antrag des Regierungsrates und der Kommission
unterstützt, stimmt nein. - Der Rat ist damit einverstanden.

Abstimmung unter Namensaufruf
Für den gleichlautenden Antrag BrüggemannA/illard
stimmen die folgenden Ratsmitglieder: Balsiger,
Baumann (Uetendorf), Baumann Ruedi, Baumann-Bieri
Stephanie, Bieri (Belp), Bieri (Oberdiessbach), Biffiger, Bigler,

Bittner-Fluri, Blatter (Bern), Brodmann, Brönnimann,
Brüggemann,, Bürki, Daetwyler, Eggimann, Fuchs, Graf
(Moutier), Herzig-Mellenberger, Hess (Bern), Heynen,
Holderegger, Hunziker, Imdorf, Jenni (Bern), Knuchel,
Krebs, Lutz, Meier, Merki, Meyer-Fuhrer, Müller, Péter-
mann, Reinhard, Rey, Rickenbacher, Rickli, Ritschard,
Schaer-Born (Rosshäusern), Schaer (Bern), Schärer,
Schläppi-Brawand (Unterseen), Schneider (Bern),
Schneider (Langnau), Schütz, Schwarz (Konolfingen),
Schweizer (Krauchthal), Schweizer (Bern), Seiler,
Siegrist, Singeisen-Schneider, Stalder, Stauffer, Stirne-
mann, Strahm, Tschanz, Villard, Vollmer, Wehrlin, Weiss,
Wenger (Thun), Wülser, Zbären, Zbinden (Ostermundi-
gen), Zulauf (65 Stimmen).

Gegen den gleichlautenden Antrag BrüggemannA/illard
und für den Antrag von Regierungsrat und Kommission
stimmen die folgenden Ratsmitglieder: Aebi, von All-
men (Lauterbrunnen), Ammon, Anderegg, Bähler,
Bartlome, Bärtschi, Baumberger, Bay, Beerli, Begert, Benoit,
Berger, Beutler, Binz, Bischof, Blaser (Uettligen), Bra-
wand, Brügger, Burri, Chablais, Christen (Rüedisbach),
Dütschler, Dysli, Flückiger, Gallati, Gfeller, Glur, Graf
(Ursenbach), Gugger Fritz, Gugger Walter, Guggisberg,
Halbeisen, Hari, Hess (Thun), Hirschi, Hofer, Hurni, Janett,
Jenni (Kappelen), Jermann, Jungi, von Känel, Kilchen-
mann, Klopfstein, Kohler, König, Krummen, Kurath,
Kurt, Lüscher, Lüthi, Marthaler (Oberlindach), Marthaler
(Biel), Maurer, Mordasini, Moser (Landiswil), Nikiaus,
Oehrli, Probst, Reber (Biel), Reber (Schwenden), Ritter,
Rychen, Schertenleib, Schmid (Frutigen), Schmid (Wim-
mis), Schmid (Rüti b. Büren), Schmied, Schmitz, Schneider

(Hinterkappelen), Schober, Schwander, Schwarz
(Pieterlen), Schweizer (Lohnstorf), Siegenthaler
(Oberwangen), Stämpfli-Racine, Stebler, Steiner (Steffisburg),

Steiner (Utzenstorf), Studer, Suter, Tännler, Teu-
scher, Tschirren, Wahli, Wenger (Langnau), Weyeneth,
Widmer, Wyss, Zbinden (Gambach) (91 Stimmen).
Der Stimme enthalten sich: Blatter (Bolligen), Muster,
Tschui (3 Stimmen).
Abwesend sind: Albisetti, Allenbach, von Allmen
(Gwatt), Berthoud, Blaser (Münsingen), Boillat, Breit-
schmid, Bucheli, Büschi, Christen (Thunstetten), Diem,
Erb, Fischer-Homberger, Flück (Bern), Flück (Brienz),
Fluri, Grossnikiaus, Hebeisen, Hirt, Houriet, Joder,
Kellerhals, Kuffer, Moser (Worb), Notter, Ruf, Salvisberg,
Scherrer, Schläppi (Gwatt), Schori, Schüpbach, Schürch,
Sidler, Siegenthaler (Fankhaus), Sinzig, Thalmann, Waber,

Winistoerfer, Zürcher, Zwahlen (40 Stimmen).
Präsident Schmidlin stimmt nicht.

Präsident. Der gleichlautende Antrag Brüggemann
und Villard ist mit 91 zu 65 Stimmen bei 3 Enthaltungen
abgelehnt und somit der Antrag des Regierungsrates
und der Kommission angenommen worden.

Art. 29 Abs. 3 und 4, Art. 30-34

Angenommen

Art. 35 Abs. 1

Antrag Reinhard
1 60%
2 70%
3 80%
4 90%

Präsident. Der Antrag Reinhard steht im Zusammenhang

mit dem entsprechenden Antrag zu Artikel 9, der
abgelehnt wurde. Der vorliegende Antrag fällt somit weg.

Art. 35 Abs. 2, Art. 36-39

Angenommen

Art. 40 Abs. 1

Antrag Brüggemann
Bst. b: das 40. Altersjahr vollendet hat. (Rest streichen)

Brüggemann. Mit dem vorliegenden Antrag möchte
ich ein Problem vorbringen, das so in der Kommission
nicht zur Sprache kam. Es geht um die Ehegattenrente.
Es ist richtig, dass sie beim Tod eines Mitglieds an den
überlebenden Ehegatten ausbezahlt wird, wenn dieser
für den Unterhalt von Kindern sorgen muss.
Buchstabe b hingegen bietet Schwierigkeiten. Er legt
fest, das 35. Altersjahr müsse vollendet sein und die Ehe
mindestens fünf Jahre gedauert haben. Man begreift
dieses Absichern natürlich, muss sich jedoch bewusst
sein, dass es Fälle geben könnte, in denen sich jemand
genau aus diesen Gründen entschliesst, nicht zu heiraten.

Wenn er dadurch seine Rente verliert und sein
Ehegatte innerhalb von fünf Jahren stirbt, so ist alles verloren

- nicht ganz, weil es die AHV gibt. Das kann zu Härtefällen

führen. Es ist nicht ganz «staatsmoralisch», wenn
ein Artikel als Hindernis für eine Heirat wirken kann -
und das würde er faktisch. Es ist die Freiheit der
Menschen unserer Gesellschaft, nicht zu heiraten; aber es ist
nicht gut, wenn der Staat dies sogar fördert. Diese Sicherung

schlägt in vielen Fällen in die falsche Richtung. Ich
möchte das mit meinem Vorschlag korrigieren.

Augsburger, Finanzdirektor. Auch die AHV kennt die
vorliegende Regelung, und die EVK stützt sich sogar nur
auf die Ehedauer. Wir wollen vor allem Missbräuche
verhindern, deshalb ist eine Ehedauer von fünf Jahren
zweckmässig. Die Bestimmung ist nicht gegen die
Institution der Ehe gerichtet.
Ich bitte Sie, den Antrag Brüggemann abzulehnen und
der vorliegenden Fassung zuzustimmen. In der vorberatenden

- nicht parlamentarischen - Kommission wurde
übrigens stundenlang darüber diskutiert, bis man sich
zu einem Entschluss durchringen konnte.

Abstimmung
Für den Antrag Brüggemann Minderheit
Für den Antrag von Regierungsrat
und Kommission Mehrheit






























































































































































































































































































































































































































































